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KRIEGSOPFERVERSORGUNGSGESETZ 1957 - KOVG 1957

I. Hauptstück
Versorgung
Abschnitt I

Versorgungsberechtigte Personen (§§ 1 bis 5)
§ 1. (1) Wer für die Republik Österreich, die vormalige öster​reichisch‑ungarische Monarchie oder deren Verbündete oder nach dem 13. März 1938 als Soldat der ehemaligen deutschen Wehrmacht militärische Dienste geleistet und hiedurch oder durch die vormilitä​rische Ausbildung eine Gesundheitsschädigung (Dienstbeschädi​gung) erlitten hat, ist versorgungsberechtigt. Hat das schädigende Ereignis den Tod verursacht, so sind die Hinterbliebenen versor​gungsberechtigt. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 1, ab 1.1.1962)

(2) Den nach Abs. 1 Versorgungsberechtigten sind Personen gleichgestellt,


1.
deren Gesundheitsschädigung im ursächlichen Zusammen​hange mit Arbeits‑ oder Dienstleistungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Invalidenentschädigungsgesetzes (Text vom September 1934, BGBl. II Nr. 250) eingetreten ist;


2.
deren Gesundheitsschädigung auf Grund gesetzlicher Vor​schriften, die das Invalidenentschädigungsgesetz für an​wendbar erklärt hatten, zu entschädigen war;


3.
die nach dem 13. März 1938, ohne der vormaligen deutschen Wehrmacht als Soldaten angehört zu haben, eine Gesund​heitsschädigung erlitten haben, die nach den Bestimmungen des Wehrmachtfürsorge‑ und ‑versorgungsgesetzes vom 26. August 1938, Deutsches RGBl. I S. 1077, oder auf Grund von Vorschriften, die dieses Gesetz als anwendbar erklärt hatten, wie eine Dienstbeschädigung (Wehrdienstbe​schädigung) zu entschädigen war;


4.
die als Angehörige des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes eine Gesundheitsschädigung (Reichsarbeitsdienstschädi​gung) erlitten haben.

(3) Die Angehörigen der Kriegsgefangenen und Vermissten stehen den Hinterbliebenen gleich.

§ 2. (1) Eine Gesundheitsschädigung, die ohne Zusammenhang mit einem schädigenden Ereignis im Sinne des § 1 durch unverschul​dete Verwicklung in militärische Handlungen oder durch unver​schuldete Einwirkung von Waffen und sonstigen Kampfmitteln als Folge militärischer Maßnahmen eingetreten ist, wird wie eine Dienstbeschädigung entschädigt. Das gleiche gilt für eine Gesund​heitsschädigung, die nach den bis zum Inkrafttreten dieses Bundesge​setzes geltenden Vorschriften als Personenschaden oder wie ein Per​sonenschaden zu entschädigen war.

(2) Eine Gesundheitsschädigung, die im unmittelbaren ursächli​chen Zusammenhange mit den durch die militärische Beset​zung Österreichs geschaffenen Verhältnissen ohne Verschulden des Beschädigten eingetreten ist, wird wie eine Dienstbeschädigung ent​schädigt.

§ 3. (1) Versorgungsberechtigt sind nur österreichische Staats​bürger.

(2) Personen, denen die österreichische Staatsbürgerschaft nur nach Prüfung der Personalverhältnisse gemäß § 5 Abs. 2 des Staats​bürgerschaftsgesetzes 1949 verliehen werden durfte, sind von der Versorgungsberechtigung nach diesem Bundesgesetz auch dann nicht ausgeschlossen, wenn sie vor der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft eine Erklärung über den Verzicht auf vermögens​rechtliche Ansprüche gegenüber der Republik Österreich abgegeben haben.

§ 4. (1) Eine Gesundheitsschädigung ist als Dienstbeschädi​gung im Sinne des § 1 Abs. 1 anzuerkennen, wenn und insoweit die festgestellte Gesundheitsschädigung zumindest mit Wahrscheinlich​keit auf das schädigende Ereignis oder die der Dienstleistung eigen​tümlichen Verhältnisse ursächlich zurückzuführen ist. Wenn dem schädigenden Ereignis oder den der Dienstleistung eigentümlichen Verhältnissen nur ein ursächlicher Anteil an einer Gesundheitsschä​digung zugemessen werden kann, die mit Hilflosigkeit oder Blindheit (§§ 18, 19) verbunden ist, ist der die Hilflosigkeit oder Blindheit ver​ursachende Leidenszustand zur Gänze als Dienstbeschädigung im Sinne des § 1 Abs. 1 anzuerkennen.

(2) Die Glaubhaftmachung eines ursächlichen Zusammenhan​ges durch hiezu geeignete Beweismittel genügt für die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als Dienstbeschädigung, wenn die ob​waltenden Verhältnisse die Beschaffung von Urkunden oder amtli​chen Beweismitteln zur Führung des Nachweises der Ursächlichkeit ausschließen.

(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn für sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 6) zuerkannt worden ist, für immer, und zwar auch bei der Inanspruchnahme jeder anderen Versorgungsleis​tung (§ 6) als Dienstbeschädigung im Sinne des Abs. 1. Dies gilt je​doch nicht für die Zuerkennung eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 1, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 1, ab 1.7.1993)

§ 5. Hat der Beschädigte das schädigende Ereignis vorsätzlich herbeigeführt oder durch eine gerichtlich strafbare, mit Vorsatz be​gangene und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohte Hand​lung veranlasst, derentwegen er mit rechtskräftigem Strafurteil schul​dig erkannt worden ist, so ist keine Versorgungsberechtigung gege​ben. Hievon gelten folgende Ausnahmen:


1.
Selbstmord ist dann als Dienstbeschädigung anzuerkennen, wenn er durch die der Dienstleistung eigentümlichen Ver​hältnisse verursacht wurde;


2.
eine Justifizierung, die von den nationalsozialistischen Macht​habern an einem dem Kreise der Versorgungsberech​tigten Angehörigen vollzogen wurde, gilt dann als Dienstbe​schädigung, wenn sie aus wehrpolitischen Gründen erfolgte und keinen Anspruch nach dem Opferfürsorgegesetze vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, begründet;


3.
eine Selbstbeschädigung, die sich ein dem Kreise der Versor​gungsberechtigten Angehöriger zugefügt hat, um sich zur Dienstleistung für die nationalsozialistischen Machtha​ber untauglich zu machen, gilt als Dienstbeschädigung;


4.
eine Gesundheitsschädigung, die ein dem Kreise der Versor​gungsberechtigten Angehöriger als Folge versuchter oder gelungener Entziehung aus der Dienstleistung für die natio​nalsozialistischen Machthaber erlitten hat, gilt dann als Dienstbeschädigung, wenn die (versuchte) Entziehung nicht auf Gründe zurückzuführen ist, die mit den der Dienstleis​tung eigentümlichen Verhältnissen keinen Zusammenhang aufweisen. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 1, ab 1.1.1976)

Abschnitt II

Gegenstand der Versorgung (§ 6)
§ 6. (1) Im Falle einer Dienstbeschädigung gebühren dem Be​schädigten:


1.
Beschädigtenrente, Schwerstbeschädigtenzulage, Familien​zulage, Pflegezulage, Blindenzulage, Blindenführ​zulage, Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung, Klei​der‑ und Wäschepauschale; (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 1, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 2, ab 1.7.1993)


2.
berufliche und soziale Maßnahmen; (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 2, ab 1.1.1978)

3.
Heilfürsorge;


4.
Orthopädische Versorgung. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 3, ab 1.1.1962)

(2) Im Falle des Todes durch ein schädigendes Ereignis (§ 1 Abs. 1) gebühren den Hinterbliebenen:


1.
Hinterbliebenenrente, Zuschuss zu den Kosten für Diätver​pflegung; (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 3, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 2, ab 1.7.1993)


2.
Sterbegeld;


3.
Gebührnisse für das Sterbevierteljahr.

(3) Empfänger einer Beschädigtenrente, deren Erwerbsfähig​keit um mindestens 50 vH gemindert ist, oder einer Wit​wen(Witwer)rente nach diesem Bundesgesetz sind gemäß § 29 des Tabakmonopolgesetzes 1996, BGBl. Nr. 830/1995, bei der Vergabe von Tabaktrafiken bevorzugt zu berücksichtigen. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. II Z 1, ab 1.1.1996; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(4) Für Zwecke der Erholungsfürsorge und deren Einrichtun​gen für den nach diesem Bundesgesetz versorgungsberechtigten Per​sonenkreis sind Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs. 1 lit. b des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970) be​reitzustellen. Über die Höhe der bereitzustellenden Mittel entscheidet der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach Anhörung des Beirates gemäß § 10 Abs. 2 des Behindertenein​stellungsgesetzes.  (BGBl. Nr. 566/1985, ab 31.12.1985; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 2, ab 1.1.1992)

Abschnitt III

Beschädigtenrente (§§ 7 bis 20a)
§ 7. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf Beschädigtenrente, wenn und insolange seine Erwerbsfähigkeit infolge der Dienstbe​schädigung um mindestens 20 vH vermindert ist. Unter Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die durch Dienstbeschädigung bewirkte körperliche Beeinträchtigung in Hin​sicht auf das allgemeine Erwerbsleben zu verstehen. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 1, ab 1.1.2008)

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des Abs. 1 ist nach Richtsätzen einzuschätzen, die den wissenschaftlichen Erfah​rungen entsprechen. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt, hiefür nach Anhörung des Bun​desbehindertenbeirates (§§ 8 bis 13 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. Nr. 283/1990) verbindliche Richtsätze aufzustellen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 3, ab 1.1.1992) 

§ 8. (1) Bei Feststellung des Grades der Minderung der Erwerbs​fähigkeit ist auch zu prüfen, ob sie bei Berücksichtigung der Tauglichkeit des Beschädigten zu einer Erwerbstätigkeit, die ihm nach seinem früheren Beruf oder nach seiner Vorbildung billiger​weise zugemutet werden kann, höher als nach § 7 einzuschätzen ist. In diesen Fällen ist die Minderung der Erwerbsfähigkeit unter Be​dachtnahme auf die Erfahrungen auf dem Gebiete der Berufskunde einzuschätzen; die Verdienstverhältnisse haben dabei außer Betracht zu bleiben. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 1, ab 1.1.1998)

(2) Die Einschätzung nach Abs. 1 ist lediglich für die Zeit bis zum Ende des Monates vorzunehmen, in dem männliche Beschädigte das 65. und weibliche Beschädigte das 60. Lebensjahr vollenden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 1, ab 1.1.1998)

§ 8a. (1) Die am 2. September 1952 rechtskräftig abgeschlosse​nen Verfahren über Ansprüche auf Beschädigtenrente gelten hin​sichtlich der bescheidmäßigen Feststellung des Grades der Minde​rung der Erwerbsfähigkeit als gemäß den Vorschriften der §§ 7 und 8 (in der durch Art. I Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 164/1952 ge​gebenen Fassung) durchgeführt.

(2) Eine Erhöhung der Beschädigtenrente (§ 11) wegen einer Änderung der Richtsatzverordnung (§ 7 Abs. 2) ist vom Versor​gungsberechtigten durch Antrag geltend zu machen. Wenn der An​trag binnen einem Jahr nach dem Inkrafttreten der Änderung einge​bracht wird, ist die höhere Beschädigtenrente vom Zeitpunkte der Änderung, ansonsten vom Ersten des Monates ihrer Geltendmachung an zuzuerkennen. Eine Minderung oder Einstellung der Beschädig​tenrente wegen einer Änderung der Richtsatzverordnung ist nicht zulässig. (BGBl. Nr. 83/1965, Art. I Z 1, ab 1.5.1965)

§ 9. (1) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nach durch zehn teilbaren Hundertsätzen festgestellt, die Durchschnittssätze dar​stellen. Eine um fünf geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird von ihnen mitumfasst. Dies gilt nicht für den Anspruch auf Grund​rente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 v.H.. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 2, ab 1.1.2008)

(2) Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 vH oder darüber heißen Schwerbeschädigte. Als erwerbsunfähig gelten Schwerbeschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 90 vH und 100 vH.

§ 10. Die Beschädigtenrente wird als Grundrente und als Zusatz​rente geleistet.

§ 11. (1) Die Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschä​digte (§ 9 Abs. 2) beträgt monatlich 412,93 €. Für die Beschädigten mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 vH bis 80 vH ist die Grundrente aus den folgenden Hundertsätzen des jeweiligen Be​trages der Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte zu be​rechnen: (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 3, ab 1.1.2008)


1.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 vH aus 10 v.H.; (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 3, ab 1.1.2008)


2.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 vH aus 20 v.H.; (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)


3.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 vH aus 30 v.H.; (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)


4.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 vH aus 40 vH; (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)


5.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 vH aus 50 vH; (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)


6.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 vH aus 60 vH und (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)


7.
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 80 vH aus 80 vH. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2008)

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten des Monates an, der im Falle von männlichen Schwerbeschädigten auf die Vollendung des 60., im Falle von weiblichen Schwerbeschädigten auf die Vollen​dung des 55. Lebensjahres folgt, um 16,93 € zu erhöhen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 2, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 2, ab 1.1.2002)

(3) An Stelle des im Abs. 2 angeführten Betrages gebührt Schwerbeschädigten eine Erhöhung der Grundrente vom Ersten des Monates an, der auf die Vollendung des 65., 70., 75. beziehungs​weise 80. Lebensjahres folgt, in folgendem Ausmaß: (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 3, ab 1.1.1998)


_________________________________________________


                                     bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von



nach Vollendung        50 vH      60 vH      70 vH     80 vH   90/100 vH



          des                                                    Euro           

   


_______________________________________________________



65. Lebensjahres          18,46       30,89       37,43       49,49        61,84



70. Lebensjahres          37,50       61,77       70,13       82,77        99,13



75. Lebensjahres          68,24       92,95     103,41     115,48      128,05



80. Lebensjahres          99,13     124,13     136,41     148,76      161,19

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 4, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 3, ab 1.1.2002)

§ 11a. (1) Erwerbsunfähige Schwerbeschädigte erhalten zur Beschädigtenrente eine Schwerstbeschädigtenzulage, wenn die Summe der Hundertsätze, die nach den Richtsätzen zu § 7 Abs. 2 auf die einzelnen Dienstbeschädigungen (§ 4 Abs. 1) entfallen, unter Be​rücksichtigung der Abs. 2 und 3 die Zahl 130 erreicht. § 9 Abs. 1 fin​det entsprechend Anwendung.  (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 4, ab 1.7.1967)

(2) Bei der Ermittlung der Summe der Hundertsätze gemäß Abs. 1 ist eine Dienstbeschädigung mit einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von weniger als 20 vH außer Betracht zu lassen. Lie​gen jedoch zwei oder mehr Dienstbeschädigungen mit einer Minde​rung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 20 vH vor, ist für sie eine Gesamteinschätzung nach den Richtsätzen zu § 7 Abs. 2 durchzufüh​ren und der sich daraus ergebende Hundertsatz in die Summe der Hundertsätze gemäß Abs. 1 einzubeziehen, wenn er das Ausmaß von 20 vH erreicht. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 4, ab 1.7.1967; BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 1, ab 1.1.2008)

(3) Zwei oder mehr Dienstbeschädigungen an einer Gliedmaße oder einem Organsystem sind als Einheit in funktioneller Hinsicht aufzufassen und daher nur mit einem Hundertsatz einzuschätzen. Die Auswirkungen von Systemerkrankungen auf die einzelnen Gliedma​ßen und Organe sind nach ihrem Ausmaß gesondert einzuschätzen. Das gleiche gilt beim Verlust oder Teilverlust zweier oder mehrerer Gliedmaßen. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 4, ab 1.7.1967)

(4) Die Schwerstbeschädigtenzulage ist nach der Summe der gemäß den Abs. 1 bis 3 ermittelten Hundertsätze zu bemessen und aus den folgenden Hundertsätzen des jeweiligen Betrages der Grund​rente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (§ 11 Abs. 1) zu be​rechnen:


a)
bei einer Summe von mindestens 130
30 vH,


b)
bei einer Summe von mindestens 160
40 vH,


c)
bei einer Summe von mindestens 190
50 vH,


d)
bei einer Summe von mindestens 220
60 vH,


e)
bei einer Summe von mindestens 250
70 vH,


f)
bei einer Summe von mindestens 280
80 vH.


(BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 2, ab 1.7.1980)

(5) Empfängern einer Pflegezulage oder einer Blindenzulage ist die Schwerstbeschädigtenzulage, falls sich nicht aus Abs. 1 bis 4 ein höherer Betrag ergibt, in folgender Höhe zu leisten:

Bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß § 18 Abs. 3 Z 8 bis 12 im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. a vorgesehenen Betrages;

bei einem Anspruch auf Pflegezulage gemäß § 18 Abs. 3 Z 6 oder 7 im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. b vorgesehenen Betrages;

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage der Stufe III im Aus​maß des nach Abs. 4 lit. c vorgesehenen Betrages;

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage der Stufe IV im Aus​maß des nach Abs. 4 lit. d vorgesehenen Betrages;

bei einem Anspruch auf Pflege(Blinden)zulage der Stufe V im Aus​maß des nach Abs. 4 lit. e vorgesehenen Betrages;

bei einem Anspruch auf die erhöhte Pflege(Blinden)zulage der Stufe V (§ 18 Abs. 5, § 19 Abs. 5) im Ausmaß des nach Abs. 4 lit. f vorgesehenen Betrages.

(BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 3, ab 1.1.1976)

§ 12. (1) Schwerbeschädigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, erhalten zur Sicherung ihrer Lebenshaltung zur Grundrente eine Zusatzrente, wenn sie kein Einkommen haben, das nach Abs. 2 die Gewährung einer Zusatzrente ausschließt. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 5, ab 1.1.1976)

(2) Die Zusatzrente beträgt monatlich 215,77 €. Sie ist ‑ abgese​hen von der in Abs. 4 enthaltenen Regelung ‑ auf Antrag und nur insoweit zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) des Schwerbeschädigten ohne Berücksichtigung der Grundrente und einer allfälligen Schwerstbeschädigtenzulage die Höhe der ihm bei Erwerbsunfähigkeit zustehenden Beschädigtenrente (Grundrente und Zusatzrente, jedoch ohne Berücksichtigung der Erhöhungen nach Abs. 3 und § 11 Abs. 2 und 3) nicht erreicht. Diese Grenze erhöht sich, falls Familienzulagen (§§ 16, 17) gebühren, um je 32,78 €. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 5, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 4, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 4, ab 1.1.2002)

(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) ohne Berücksichtigung der Grundrente und einer allfälligen Schwerstbeschädigtenzulage 66 vH des jeweiligen Betra​ges des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Wit​wen/Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. b des Allge​meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, nicht er​reicht. Diese Beträge sind in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu runden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 5, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 5, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2005)

(4) Bei Zuerkennung einer Grundrente gemäß einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 50 vH oder bei entsprechender Erhöhung einer bisher gemäß einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 50 vH geleisteten Grundrente ist von Amts wegen auch darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe dem Schwer​beschädigten eine Zusatzrente und Familienzulagen zuzuerkennen sind. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 3, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 4, ab 1.1.1998)

§ 13. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 12 Abs. 2 ist ‑ abge​sehen von den Sonderbestimmungen der Abs. 4 und 5 ‑ die Wertsumme zu verstehen, die einer Person aus dauernden Ertrags​quellen in Geld‑ oder Güterform zufließt und die sie verbrauchen kann, ohne dass ihr Vermögen geschmälert wird. Zum Einkommen zählen jedoch nicht Familienbeihilfen, Erziehungsbeiträge sowie die für Kinder gewährten Familienzulagen, Familienzuschläge, Steige​rungsbeträge und sonstigen gleichartigen Leistungen. Wenn das Ein​kommen aus einer Pension, einer Rente, einem Gehalt oder einem sonstigen gleichartigen Bezug besteht, gelten auch die zu diesen Be​zügen geleisteten Sonderzahlungen nicht als Einkommen. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 6, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 3, ab 1.6.1984; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 6, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 6, ab 1.1.2002)

(2) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1, 5 und 6 zählen bei Verheirateten 30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten. Bei der Berechnung des Einkommens haben je​doch eine von dem im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten nach diesem Bundesgesetz bezogene Grundrente und Schwerstbe​schädigtenzulage außer Betracht zu bleiben. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 6, ab 1.1.1976; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 7, ab 1.1.2002)

(3) Bei schwankendem Einkommen gilt ein Zwölftel des inner​halb eines Kalenderjahres erzielten Einkommens (Abs. 1) als monat​liches Einkommen. Über den Anspruch auf Gewährung einer vom Einkommen abhängigen Versorgungsleistung ist jeweils für ein Ka​lenderjahr im Nachhinein zu entscheiden. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 3, ab 1.1.1981)

(4) Die Ermittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirt​schaft hat nach den Bestimmungen des § 292 des Allgemeinen So​zialversicherungsgesetzes unter Einschluss der Sachbezugsregelung mit folgenden Maßgaben zu erfolgen:


1.
Als Stichtag gilt bei Versorgungsberechtigten, die eine Pen​sion nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beziehen, der auch im Bereich der gesetzlichen Sozialver​si​cherung festgelegte Stichtag.


2.
Bei Versorgungsberechtigten, die keine Pension nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beziehen und die für die Zeit bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 eine einkommensabhängige Leistung unter Anrechnung eines Einkommens aus Land- und Forst​wirtschaft zuerkannt erhalten haben, sind der Berechnung die bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der Kriegsopferver​sorgung gültigen Einheitswerte auf die Dauer unveränderter Eigentums- und Bestandsverhältnisse zugrunde zu legen. Diese Einheitswerte gelten als Einheitswerte aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1983.


3.
Bei Versorgungsberechtigten, die keine Pension nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften beziehen und denen ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 eine einkommensabhängige Leistung zuzuer​kennen oder auf Grund veränderter Eigentums- und Be​standsverhältnisse neu zu bemessen ist, gilt als Stichtag bei männlichen Versorgungsberechtigten der auf die Vollen​dung des 65. Lebensjahres und bei weiblichen Versor​gungsberechtigten der auf die Vollendung des 60. Lebens​jahres folgende Monatserste.


4.
In allen Fällen, in denen Ausfertigungen der maßgeblichen Einheitswertbescheide nicht mehr verfügbar sind, sind der Berechnung die vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 im Rahmen der Kriegsopferversorgung gültigen Einheitswerte, subsidiär die Sachbezugswerte zugrunde zu legen.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 8, ab 1.1.2002)

(5) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind ‑ sofern nicht Abs. 4 Anwendung findet ‑ nach den jeweils von der Finanzverwal​tung für die Bewertung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzu​ges vom Arbeitslohn und für Zwecke der Sozialversicherung für Ar​beitnehmer, die nicht der Pensionsversicherung der Angestellten un​terliegen, kundgemachten Sätzen zu ermitteln. (BGBl. Nr. 21/1969, Art. I Z 5, ab 1.10.1968; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 7, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 9 und Z 10, ab 1.1.2002)

(6) Einkommen, die außerhalb der Europäischen Währungs​union erzielt werden, sind nach dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der Mittelkurse für Devisen der Wiener Börse umzurechnen; der Um​rechnung von Währungen, die an der Wiener Börse nicht notieren, sind die von der Oesterreichischen Nationalbank errechneten Werte zugrunde zu legen. Bei der Bemessung der Versorgungsleistung, der ein solches Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 3 anzuwen​den. (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 4, ab 1.6.1984; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 7, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 9 und Z 10, ab 1.1.2002)

§ 14. (1) Schwerbeschädigten ist wegen der ihnen erwachsen​den außergewöhnlichen Ausgaben für eine ihnen verordnete Diätver​pflegung ein Zuschuss zu gewähren, wenn die Diätverpflegung wegen einer der aufgezählten Erkrankungen erforderlich ist. Der Zu​schuss gebührt auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 12 und beträgt


1.
bei Zuckerkrankheit 25,73 € monatlich;


2.
bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von 50/60 vH 51,74 € monatlich;


3.
bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von mindestens 70 vH 77,61 € monatlich;


4.
bei chronischen Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gallenblase, der Leber und der Nieren entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 vH 25,73 € monatlich;


5.
bei chronischen Nierenerkrankungen mit Dialysebehandlung 77,61 € monatlich.

Für die Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 anzuwenden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 8, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 11, ab 1.1.2002)

(2) Treffen mehrere Ansprüche auf einen Zuschuss auf Grund verschiedener Versorgungsleistungen zusammen, so gebührt der Zu​schuss nur zu einer Versorgungsleistung. Absetzungen vom Ein​kommen (§ 13) wegen außergewöhnlicher Ausgaben infolge Diät​verpflegung sind nicht zulässig. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 8, ab 1.1.1992)

§ 15. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 12, ab 1.1.2002) 

§ 16. (1) Schwerbeschädigten gebührt auf Antrag zur Zusatz​rente für jeden Familienangehörigen monatlich eine Familienzulage in doppelter Höhe des gemäß § 12 Abs. 2 letzter Satz jeweils festge​setzten Betrages. Die Familienzulage ist um jenen Betrag zu kürzen, um den die Zusatzrente gemäß § 12 Abs. 2 wegen des Anspruches auf die Familienzulage erhöht wird. Besteht Anspruch auf zwei oder mehr Familienzulagen, so sind diese zu gleichen Teilen zu kürzen. Gebührt eine Zusatzrente lediglich auf Grund der Erhöhung der Ein​kommensgrenze wegen des Anspruches auf die Familienzulage, so beträgt die Familienzulage monatlich 32,78€. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 9, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 13, ab 1.1.2002)

(2) Als Familienangehörige gelten:


1.
der Ehegatte;


2.
der geschiedene Ehegatte, wenn er gegenüber dem Schwerbe​schädigten auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung der Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflichtung An​spruch auf Unterhaltsleistungen hat;


3.
die ehelichen Kinder, die unehelichen Kinder und die Wahl​kinder;


4.
die Pflege‑ und Stiefkinder, solange sie vom Schwerbeschä​digten überwiegend erhalten werden.

(BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978)

§ 17. (1) Für Kinder gebührt die Familienzulage bis zum vollen​deten 18. Lebensjahr. Die Bestimmungen des § 41 haben sinn​gemäß Anwendung zu finden.

(2) Wird wahrgenommen, dass für Kinder gewährte Familienzu​lagen von Schwerbeschädigten nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, hat das Bundesamt für Soziales und Be​hindertenwesen die Familienzulage mit Zustimmung des Schwerbe​schädigten jemand anderem (Zahlungsempfänger) zu zahlen; die vom Schwerbeschädigten verweigerte Zustimmung ist vom Pflegschafts(Vormundschafts)gericht zu ersetzen, wenn sonst die Verwendung der Familienzulage für das Kind nicht gewährleistet wäre.

(3) Die Familienzulage ist für ein Kind nur einmal zu leisten. Treffen mehrere Ansprüche auf Familienzulage nach diesem Bundes​gesetz für ein Kind zusammen, ist die Familienzulage dem An​spruchsberechtigten zuzuerkennen, der für das Kind ausschließlich oder überwiegend sorgt.

(BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978)

§ 18. (1) Zur Beschädigtenrente wird eine Pflegezulage ge​währt, wenn der Beschädigte infolge der Dienstbeschädigung so hilflos ist, dass er für lebenswichtige Verrichtungen der Hilfe einer anderen Person bedarf. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

(2) Die Höhe der Pflegezulage ist nach der Schwere des Leidens​zustandes und nach dem für die Pflege und Wartung erfor​derlichen Aufwand abgestuft. Die Gewährung der Pflegezulagen der Stufen II bis V setzt voraus, dass die Dienstbeschädigung außerge​wöhnliche Pflege und Wartung erfordert; verursacht die Dienstbe​schädigung dauerndes Krankenlager, ist die Pflegezulage zumindest in der Höhe der Stufe III zu leisten. Die Pflegezulage der Stufe V ge​bührt, wenn der Beschädigte infolge der Dienstbeschädigung an zwei Gebrechen leidet, von denen jedes für sich Hilflosigkeit verursacht, oder wenn das die Hilflosigkeit verursachende Gebrechen für sich allein oder zusammen mit einem anderen auf eine Dienstbeschädi​gung zurückzuführenden Gebrechen einen derart schweren Gesamt​leidenszustand darstellt, dass Pflege und Wartung in besonders er​höhtem Ausmaß erforderlich ist. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

(3) Die nachstehend angeführten Verluste und Teilverluste von Gliedmaßen sind wie folgt eingestuft:










Stufe


1.
Verlust
 von drei Gliedmaßen, darunter Exartikulation beider Oberarme
V


2.
Verlust
 beider unterer Gliedmaßen und eines Armes oder einer Hand
IV


3.
Exartikulation beider Oberarme 
IV


4.
Verlust beider Oberarme oder beider Unterarme oder beider Hände
III


5.
Exartikulation beider Oberschenkel 
III


6.
Verlust beider Oberschenkel
II


7.
Verlust eines Oberarmes und eines Oberschenkels
II


8.
Verlust beider Unterschenkel
I


9.
Verlust eines Unterschenkels und eines Oberschenkels
I


10.
Verlust eines Oberarmes und eines Unterschenkels
I


11.
Verlust eines Unterarmes (einer Hand) und eines Oberschenkels
I


12.
Verlust eines Unterarmes (einer Hand) und eines Unterschenkels
I

Für andere Schädigungen an Gliedmaßen, die den vorangeführten Verlusten und Teilverlusten in funktioneller Hinsicht gleichzuhalten sind, gebührt die Pflegezulage in gleicher Höhe. Einer Exartikulation ist eine Versteifung des Oberarm‑ oder Oberschenkelstumpfes oder ein extremer Kurzstumpf des Oberarmes oder Oberschenkels gleich​zuhalten. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

(4) Die Pflegezulage beträgt monatlich


1.
in der Stufe I
542,94 €,

2.
in der Stufe II
814,08 €,

3.
in der Stufe III
1 085,66 €,

4.
in der Stufe IV
1 357,24 €,

5.
in der Stufe V
1 628,09 €.
(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 10, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 14, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 14, ab 1.1.2002)

(5) Für Beschädigte, die infolge einer Dienstbeschädigung vier Gliedmaßen verloren haben, sowie für Beschädigte mit gleichzuach​tenden schweren Leidenszuständen ist die Pflegezulage der Stufe V um ein Drittel ihres Betrages zu erhöhen. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

§ 18a. entfallen. (BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 3, ab 1.7.1993)

§ 19. (1) Blinden im Sinne der Abs. 2 und 3 ist zur Beschädigten​rente an Stelle der Pflegezulage eine Blindenzulage zu leisten.

(2) Als blind gilt, wer infolge einer Dienstbeschädigung nichts oder nur so wenig sieht, dass er sich in einer ihm nicht ganz vertrau​ten Umwelt allein nicht zurechtfinden kann.

(3) Als praktisch blind gilt, wer infolge einer Dienstbeschädi​gung das Sehvermögen so weit eingebüßt hat, dass er sich zwar in nicht vertrauter Umgebung allein zurechtfinden kann, jedoch trotz der gewöhnlichen Hilfsmittel zu wenig sieht, um den Rest an Seh​vermögen wirtschaftlich verwerten zu können.

(4) Blinde erhalten die Blindenzulage in der Höhe der Stufe III, praktisch Blinde in der Höhe der Stufe II der Pflegezulage (§ 18 Abs. 4). Erfordert der Verlust des Sehvermögens im Zusammenwir​ken mit anderen Gebrechen erhöhte Pflege und Wartung, so ist die Blindenzulage für Blinde auf das Ausmaß der Stufe IV, für praktisch Blinde auf das Ausmaß der Stufe III oder IV der Pflegezulage zu er​höhen.  (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 11a, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 9, ab 1.7.1972)

(5) Verursacht der Verlust des Sehvermögens im Zusammenwir​ken mit anderen Gebrechen einen derart schweren Gesamtleidenszustand, dass Pflege und Wartung in besonders er​höhtem Ausmaß erforderlich sind, so gebührt dem Blinden die Blin​denzulage in der Höhe der Stufe V der Pflegezulage. Für Blinde (Abs. 2), die infolge einer Dienstbeschädigung beide Hände verloren haben, ist die Blindenzulage um ein Drittel des Betrages der Pflege​zulage der Stufe V zu erhöhen. (BGBl. Nr. 289/1959, Art. I Z 6, ab 1.7.1960; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 5, ab 1.7.1980)

§ 20. Blinde (§ 19 Abs. 2) erhalten zur Beschädigtenrente auf Antrag eine Blindenführzulage. Die Blindenführzulage beträgt mo​natlich 121,15 €. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 11, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 15, ab 1.1.2002)

§ 20a. (1) Als monatliche Pauschbeträge für außergewöhnli​chen Kleider‑ und Wäscheverbrauch sind auf Antrag zur Beschädig​tenrente zu leisten:


1.
Einseitig
 Ober‑ oder Unterarm‑ oder Handamputierten, einsei​tig Ober‑ oder Unterschenkel‑ oder Fußamputierten, einseitig oder beidseitig Fußstumpfamputierten mit Appa​ratausrüstung, Trägern von Stützapparaten, Trägern von Stützmiedern aus starrem Material (ausgenommen Leibban​dagen), Beschädigten, die dauernd auf den Gebrauch von zwei Krücken, Stützkrücken oder Krankenstöcken angewie​sen sind, Benützern von Rollstühlen, Beschädigten mit ab​sondernden Hauterkrankungen oder Fisteleiterungen gerin​ger Ausdehnung, kiefer‑ und gesichtsverletzten Beschädig​ten mit Speichelfluss
18,31 €;


2.
doppelt
 Amputierten (Oberarm, Unterarm, Hand, Oberschen​kel, Unterschenkel, Fuß), Beschädigten mit aus​gedehnten, stark absondernden Hauterkrankungen oder Fis​teleiterungen, mit Stomaversorgung oder Inkontinenzhilfen, Hirnverletzten mit cerebralen Krampfanfällen, letzteren, so​fern sie hiefür eine Beschädigtenrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 vH beziehen



29,14 €;


3.
dreifach oder vierfach Amputierten (Oberarm, Unterarm, Hand, Oberschenkel, Unterschenkel, Fuß), Empfängern einer Pflegezulage oder Blindenzulage mindestens der Stufe III, Querschnittsgelähmten mit Blasen‑ und Mastdarmläh​mung, Hirnverletzten mit cerebralen Krampfanfällen, letzte​ren, sofern sie hiefür eine Beschädigtenrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70 vH be​ziehen

48,76 €.

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 12, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 16, ab 1.1.2002)

(2) Treffen mehrere der unter Abs. 1 Z 1 bis 3 angeführten Vor​aussetzungen zu, sind die entsprechenden Pauschbeträge für außergewöhnlichen Kleider‑ und Wäscheverbrauch nebeneinander zu gewähren. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 12, ab 1.1.1992)

Abschnitt IV

Berufliche und soziale Maßnahmen (§§ 21 bis 22b)
§ 21. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf unentgeltliche beruf​liche Ausbildung zur Wiedergewinnung oder Erhöhung seiner Erwerbsfähigkeit, wenn er infolge der Dienstbeschädigung eine be​gonnene berufliche Ausbildung nicht fortzusetzen oder seinen bishe​rigen oder einen anderen Beruf, der ihm unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten billigerweise zuzumuten ist, nicht auszuüben vermag.

(2) Die Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung einer beruflichen Ausbildung ist auf Grund eines Berufsberatungsgutach​tens der örtlich und sachlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice zu treffen. Die Berufsberatung ist unter Be​teiligung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen durchzuführen. (BGBl. Nr. 314/1994, Art. 27 Z 1, ab 1.7.1994; BGBl. Nr. I 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) Die berufliche Ausbildung ist auf die für die Erreichung des Ausbildungszieles erforderliche Dauer zu gewähren. Der Be​schädigte ist verpflichtet, an der Erreichung dieses Zieles eifrig mit​zuwirken.

(4) Für die Dauer der beruflichen Ausbildung gebührt dem Be​schädigten, wenn er durch sie an der Ausübung einer ihm zumutbaren Erwerbstätigkeit gehindert ist, an Stelle der ihm zuerkannten Beschä​digtenrente die Grundrente und Zusatzrente für Erwerbsunfähige. Ju​gendlichen Beschädigten, denen nach dem Austritt aus der Pflicht​schulausbildung eine berufliche Ausbildung gemäß Abs. 1 bewilligt wird, ist auf deren Dauer die Grundrente bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres auf 50 vH, sodann bis zur Vollendung des 18. Lebens​jahres auf 80 vH der Grundrente und Zusatzrente für Erwerbsunfä​hige zu erhöhen.

(5) Für die Dauer einer beruflichen Ausbildung im Gewerbe bleiben die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen unberührt. Ein allenfalls während der beruflichen Ausbildung in einem Betriebe be​zogenes Entgelt (Lehrlingsentschädigung) ist auf die Gebührnisse nach Abs. 4 anzurechnen. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 9, ab 1.1.1962)

(6) Die in Durchführung der beruflichen Ausbildung erwachsen​den unvermeidlichen Reisekosten sind dem Beschädigten zu ersetzen.

§ 22. (1) Der Beschädigte ist für die Dauer der beruflichen Aus​bildung in der gesetzlichen Kranken‑, Pensions‑ und Unfallversi​cherung pflichtversichert, wenn und insoweit er während der berufli​chen Ausbildung nicht bereits auf Grund anderer gesetzlicher Vor​schriften der Pflichtversicherung in diesen Versicherungen unterliegt. Hinsichtlich der Versicherungszugehörigkeit der Pflichtversicherten zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung gelten die Bestim​mungen der §§ 13 bis 15 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset​zes 1955 sinngemäß. Soll die berufliche Ausbildung mindestens fünf Monate dauern, so ist der Beschädigte auch nach den Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert, wenn er nicht bereits auf Grund der Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegt. Die Ansprüche des Beschädigten für die Folgen der Dienstbeschädigung nach diesem Bundesgesetze werden hiedurch nicht berührt. (BGBl. Nr. 327/1973, Art. I Z 1, ab 1.1.1973; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 7, ab 1.7.1980)

(2) Sachlich und örtlich zuständig ist der Versicherungsträger, bei dem der Beschädigte nach Art und Sitz des Betriebes, in dem die Ausbildung stattfindet, bei Bestand eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses versichert wäre. Kommt ein solcher Be​trieb nicht in Betracht, so ist die Gebietskrankenkasse sachlich und örtlich zuständig, in deren Bereiche der Beschädigte während der Ausbildung seinen ständigen Aufenthalt hat. 

(3) Auf die Versicherungen nach Abs. 1 sind, soweit im Folgen​den nichts anderes bestimmt wird, die Vorschriften des Allge​meinen Sozialversicherungsgesetzes und des Arbeitslosenversiche​rungsgesetzes 1977 in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 12, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 8, ab 1.7.1980)

(4) In der Krankenversicherung nach Abs. 1 ist kein Kranken- und Wochengeld zu gewähren. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 6, ab 1.1.1998)

(5) Die Beiträge für die Versicherungen nach Abs. 1 werden zur Gänze vom Bund geleistet. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt ein täglicher Arbeitsverdienst in Höhe des sich jeweils aus § 44 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ergeben​den Betrages. Für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind die Be​stimmungen des § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 und 3 sowie der §§ 51a Abs. 1 und 51b Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes maßgebend. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 6, ab 1.1.1998)

§ 22a. Als Maßnahmen zur Ermöglichung der Fortsetzung der Erwerbstätigkeit, zur Erlangung einer Arbeitsstelle oder einer ande​ren Erwerbsmöglichkeit kann das Bundesamt für Soziales und Be​hindertenwesen


1.
einem Beschädigten, der eine Arbeitsstelle angenommen hat, in der er infolge seiner Dienstbeschädigung das volle be​triebsübliche Entgelt erst nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeit erreichen kann, für die Übergangszeit, längstens aber für vier Jahre, unter Bedachtnahme auf dessen wirt​schaftliche Verhältnisse einen Zuschuss bis zum vollen be​triebsüblichen Entgelt gewähren;


2.
dem Dienstgeber eines Beschädigten, der eine Arbeitsstelle angenommen hat, in der er infolge seiner Dienstbeschädi​gung seine volle Leistungsfähigkeit erst nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeit erreichen kann, für die Übergangs​zeit, längstens aber für vier Jahre, einen Zuschuss bis zur Höhe des hiedurch bedingten Einkommensausfalles gewäh​ren, wenn er dem Beschädigten das volle betriebsübliche Entgelt zahlt;


3.
einem Beschädigten, der infolge der Dienstbeschädigung die bisher ausgeübte selbstständige oder unselbstständige Er​werbstätigkeit nicht mehr auszuüben vermag, zur Gründung einer gesicherten, den Lebensunterhalt gewährleistenden selbstständigen Erwerbstätigkeit einen Zuschuss bis zur Höhe von 7 267,28 € gewähren.

(BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 7, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 17, ab 1.1.2002)

§ 22b. Als Maßnahmen der sozialen Rehabilitation kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen 


1.
einem Beschädigten, dem infolge der Dienstbeschädigung die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zu​mutbar ist, unter Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Zuschuss bis zur Höhe von 508,71 € zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerberechtigung ge​währen;


2.
einem Beschädigten, der infolge der Dienstbeschädigung überwiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewie​sen ist, unter Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Ver​hältnisse einen Zuschuss bis zur Höhe von 10 900,93 € zur Adaptierung einer Wohnung gewähren, wenn ihm hiedurch die Benützung der Wohnung ermöglicht oder erleichtert wird.

(BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 7, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 18, ab 1.1.2002)

Abschnitt V

Heilfürsorge (§§ 23 bis 31)
§ 23. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf unentgeltliche Heil​fürsorge bei jeder als Dienstbeschädigung anerkannten Gesund​heitsstörung und deren Folgen. Ein Rezeptgebührenersatz ist ledig​lich Beziehern einer Zusatzrente gemäß § 12 Abs. 2 zu leisten. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 7, ab 1.1.1998)

(2) Ziel der Heilfürsorge ist, die Gesundheit und Erwerbsfähig​keit des Beschädigten möglichst wiederherzustellen, den Eintritt einer Verschlimmerung zu verhüten und die durch die Gesundheits​störung bedingten Beschwerden zu lindern.

(3) Erwerbsunfähige (§ 9 Abs. 2) haben Anspruch auf unentgelt​liche Heilfürsorge bei jeder Gesundheitsstörung. Den glei​chen Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschädigten, wenn sie eine Zusatzrente (§ 12) beziehen und weder der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Unfallheilbe​handlung gegen den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 11, ab 1.1.1962)

§ 24. (1) Die Heilfürsorge umfasst 


1.
als Heilbehandlung:


a)
ärztliche Hilfe; 


b)
Zahnbehandlung;


c)
Beistellung von Heilmitteln und Heilbehelfen;


d)
Hauskrankenpflege;


e)
Pflege in einer Krankenanstalt, mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten Anstalten;


2.
Krankengeld.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 8, ab 1.1.1998)

(2) Wenn die Heilfürsorgemaßnahmen nach Abs. 1 keinen genü​genden Erfolg zeitigen oder erwarten lassen, gebühren dem Beschädigten als erweiterte Heilbehandlung folgende Leistungen:


1.
Unterbringung in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation dient;


2.
Kur in einem Heilbad oder heilklimatische Kur gemäß den behördlich anerkannten Indikationen;


3.
Unterbringung in einem Genesungsheim.

(BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 10, ab 1.7.1980)

(3) Die in Durchführung der Heilfürsorge nach Abs. 1 und 2 erwachsenden unvermeidlichen Reisekosten sind dem Beschädigten zu ersetzen. Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen, so sind ihm für die Dauer der Unterbringung in einer Krankenanstalt gemäß Abs. 2 Z 1 sowie für die Dauer einer Kur ge​mäß Abs. 2 Z 2 auch die Aufenthaltskosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die erweiterte Heilbehandlung in einer Anstalt durch​geführt wird, in der kein Personal zur Verfügung steht, das die erfor​derliche Hilfe leisten kann. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 5, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 19, ab 1.1.2002)

§ 25.  entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 20, ab 1.1.2002)

§ 26. (1) Ist der Beschädigte in der gesetzlichen Krankenversi​cherung versichert, so hat er bei einer auf eine Dienstbeschädigung zurückzuführenden Erkrankung Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung mit der Einschränkung, dass die Dauer der Leistungspflicht des Trägers der Krankenversicherung hinsichtlich des Krankengeldes und der Anstaltspflege mit 26 Wochen begrenzt wird. Ist diese Leistungsdauer verstrichen, so entfällt die weitere Leistungspflicht hinsichtlich des Krankengeldes und der Anstalts​pflege auch für eine neue Erkrankung, die auf die gleiche Dienstbe​schädigung zurückzuführen ist. Leistungen der erweiterten Heilbe​handlung (§ 24 Abs. 2) sind aus den Mitteln der Sozialversicherung für Erkrankungen, die in einer Dienstbeschädigung ihre Ursache haben, nicht zu gewähren. Solange dem Beschädigten nach den Vor​schriften der gesetzlichen Krankenversicherung ein Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung zusteht, hat der Träger der ge​setzlichen Krankenversicherung das Krankengeld und die Anstalts​pflege auch nach Ablauf der oben bezeichneten Dauer der Leistungs​pflicht gegen Ersatz der Aufwendungen (§ 30) auf die satzungs​mäßige Dauer weiter zu gewähren. Der Anspruch auf Heilfürsorge nach diesem Bundesgesetz ruht, solange und insoweit der Beschä​digte Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche​rung hat.

(2) Hat der Beschädigte als Pflichtversicherter keinen An​spruch aus der gesetzlichen Krankenversicherung, so wird er zur Durchführung der Heilfürsorge der Gebietskrankenkasse seines Wohnsitzes zugeteilt. Zugeteilte erhalten die Heilfürsorge nach Art, Umfang und Dauer, wie sie die Gebietskrankenkasse den bei ihr Pflichtversicherten auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Vorschriften zu gewähren hat. Krankengeld wird jedoch nur nach Maßgabe der Vorschrift des § 28 gewährt.

(3) Der Anspruch auf Krankengeld ist von Beschädigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwil​lig versichert sind, nach Ablauf der Leistungspflicht des Trägers der Krankenversicherung bei sonstigem Ausschluss für die rückliegende Zeit binnen sechs Wochen geltend zu machen.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 9, ab 1.1.1998)

§ 27. (1) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat über den im § 26 bezeichneten Umfang hinaus Heilfürsorge zu gewähren, wenn dadurch das Ziel der Heilfürsorge zu erreichen ist. Es kann die Durchführung dieser Mehrleistungen dem zuständigen Träger der Krankenversicherung mit dessen Zustimmung übertragen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(2) Sind dem Beschädigten Kosten einer Heilfürsorge ohne Inan​spruchnahme des Trägers der Krankenversicherung oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen erwachsen, so sind ihm diese Kosten unter der Voraussetzung, dass die Inanspruch​nahme des Trägers der Krankenversicherung oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen aus zwingenden Gründen nicht möglich gewesen ist, in der Höhe zu ersetzen, die der Bund nach § 31 zu tragen gehabt hätte.

§ 28. (1) Wenn der Beschädigte infolge einer Erkrankung in dem vor dem einzelnen Krankheitsfall zuletzt ausgeübten Beruf ar​beitsunfähig ist, gebührt ihm Krankengeld. Das Krankengeld ist aber nur insoweit und so lange zu gewähren, als im einzelnen Krankheits​fall ein Einkommen, das der Beschädigte unmittelbar vor dem Be​ginne der Erkrankung bezogen hat, durch diese gemindert ist. Der Anspruch auf Krankengeld entfällt, solange der Beschädigte, abgese​hen von der Beschädigtenrente nach diesem Bundesgesetze, während der Erkrankung ein monatliches Einkommen hat, das die Höhe der Grundrente und Zusatzrente eines Erwerbsunfähigen einschließlich Familienzulagen (§§ 16, 17) übersteigt. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 8, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 10, ab 1.1.1998)

(2) Bei Zugeteilten (§ 26 Abs. 2) ist die Höhe des Krankengel​des so zu bemessen, als ob der Beschädigte bei einer Gebietskran​kenkasse pflichtversichert wäre. Es beträgt aber im Höchstfalle täg​lich ein Dreißigstel der Beschädigtenrente einschließlich Familien​zulagen, die dem Beschädigten nach diesem Bundesgesetze bei Er​werbsunfähigkeit zustehen würde, abzüglich eines Dreißigstels der ihm einschließlich Familienzulagen geleisteten Beschädigtenrente. Hat ein Zugeteilter seit der Beendigung der Dienstleistung, durch die er die Dienstbeschädigung erlitten hat, noch kein Arbeitseinkommen bezogen, so ist das tägliche Krankengeld in dieser Höchstgrenze zu bemessen. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 8, ab 1.1.1978)

§ 29. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 18) oder Blindenzu​lage (§ 19) ruht während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung ab dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage (§ 18) oder Blindenzulage (§ 19) ist auf Antrag weiter zu leisten 


1.
für die Dauer von höchstens drei Monaten der mit voller Ver​pflegung verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang, in dem pflegebedingte Aufwendungen nachgewiesen wer​den, die sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz unterliegenden Dienstverhältnis (Vollversicherung oder Teilversicherung in der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzula​genbeziehers mit einer Pflegeperson oder der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG ergeben. Eine Pflegezulage oder Blindenzulage ist jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten, wenn damit für den Be​schädigten eine besondere Härte vermieden wird;


2.
während der mit voller Verpflegung verbundenen Heilbe​handlung, wenn und solange auch die Pflegeperson als Be​gleitperson stationär aufgenommen wurde oder ihre über​wiegende Anwesenheit erforderlich ist, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wäre oder bei Kindern, unmündi​gen Minderjährigen oder geistig Behinderten in deren Inte​resse erforderlich ist.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 21, ab 1.1.2002)

(2) Ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 14), ein Kleider- und Wäschepauschale (§ 20a) und, sofern der Beschädigte für unterhaltsberechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, eine Zu​satzrente ist mit dem ersten Tag des auf den Beginn einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung folgenden vierten Mona​tes einzustellen und erst für den Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. Wird ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung, ein Kleider- und Wäschepauschale oder eine Zu​satzrente für Beschädigte, die für keine unterhaltsberechtigten Ange​hörigen zu sorgen haben, während einer mit voller Verpflegung ver​bundenen Heilbehandlung beantragt, besteht der Anspruch frühestens vom Ersten des Monates an, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 21, ab 1.1.2002)

(3) Wird die Pflegezulage oder Blindenzulage aliquotiert, so ist der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 21, ab 1.1.2002)

(4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 21, ab 1.1.2002)

(5) Die Träger der Krankenversicherung, der Unfallversiche​rung und die Krankenfürsorgeanstalten sind verpflichtet, dem Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen eine mit voller Verpfle​gung verbundene Heilbehandlung eines Beziehers der angeführten Leistungen umgehend zu melden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 11, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(6) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Leis​tungen angewiesen, die gemäß Abs. 1 und 2 nicht mehr auszu​zahlen waren, so sind diese Leistungen auf künftig auszuzahlende Versorgungsleistungen anzurechnen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 11, ab 1.1.1998)

§ 30. (1) Soweit ein Träger der Krankenversicherung nur nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung von Heilfür​sorge verpflichtet ist, werden ihm die entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den Verwaltungskosten ersetzt. Das Bun​desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist er​mächtigt, diesen Ersatz in Pauschbeträgen zu gewähren. Es setzt die Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der Österreichi​schen Sozialversicherungsträger (§ 31 des Allgemeinen Sozialversi​cherungsgesetzes) im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen fest.

(2) Die Ersatzansprüche nach Abs. 1 sind vom Träger der Kran​kenversicherung binnen 14 Tagen nach dem Beginne der Heil​behandlung beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen an​zumelden. Werden sie später angemeldet, so kann für die vor der Anmeldung liegende Zeit der Ersatz abgelehnt werden. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) Für Streitigkeiten über Ersatzansprüche nach diesem Bundes​gesetz zwischen den Trägern der Krankenversicherung und dem Bund gelten sinngemäß die Bestimmungen über das Verfahren in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 des Arbeits‑ und Sozial​gerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985; Abs. 2 bleibt unberührt. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 6, ab 1.1.1988)

(4) Insoweit die Leistung der Heilfürsorge den Trägern der Kran​kenversicherung übertragen ist, werden Streitigkeiten zwischen den Beschädigten und den Trägern der Krankenversicherung im Ver​fahren in Sozialrechtssachen nach dem Arbeits‑ und Sozialgerichts​gesetz entschieden; dieses Verfahren greift nicht Platz, wenn nur die Frage strittig ist, ob eine Erkrankung mit einer Dienstbeschädigung ursächlich zusammenhängt. Die Entscheidung über diese Frage trifft das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 7, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

§ 31. (1) Den öffentlichen Krankenanstalten sind die behörd​lich festgesetzten Pflegegebühren der allgemeinen Gebührenklasse zu ersetzen, sofern nicht eine Leistungspflicht eines Sozialversiche​rungsträgers besteht. Wird die Anstaltspflege weder in einer öffentli​chen Krankenanstalt noch in einer Anstalt des Bundes durchgeführt, so ist die Höhe des Anspruches auf Ersatz der Pflegegebühren durch privatrechtliche Verträge allgemein oder für besondere Fälle zu re​geln. Solche Übereinkommen bedürfen, wenn sie vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen abgeschlossen werden, der Geneh​migung durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon​sumentenschutz. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 12, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 12, ab 1.1.1997; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 3, ab 1.1.2003)

(2) Für Ärzte, Dentisten, Apotheker und andere Vertragspart​ner gelten, wenn die Heilfürsorge vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen durchgeführt wird, die bei dem für Zugeteilte (§ 26 Abs. 2) zuständigen Träger der Krankenversicherung in Gel​tung stehenden privatrechtlichen Verträge im Sinne der §§ 338 und 349 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. Bestehen solche Verträge nicht oder sind sie nicht anwendbar, dann sind entspre​chende privatrechtliche Verträge, die das Vertragsverhältnis allge​mein oder für besondere Fälle regeln, mit den in Betracht kommen​den öffentlich‑rechtlichen Interessenvertretungen der Ärzte, Dentis​ten, Apotheker und den anderen Vertragspartnern abzuschließen. Solche Vereinbarungen bedürfen, wenn sie vom Bundesamt für Sozi​ales und Behindertenwesen abgeschlossen werden, der Genehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2 und 3, ab 1.1.2003)

Abschnitt VI

Orthopädische Versorgung (§ 32)
§ 32. (1) Der Beschädigte hat zum Zwecke der Wiedergewin​nung oder Erhöhung seiner infolge der Dienstbeschädigung gemin​derten Erwerbsfähigkeit oder zur Behebung oder Erleichterung der Folgen der Dienstbeschädigung Anspruch auf orthopädische Versor​gung. Erwerbsunfähige (§ 9 Abs. 2) haben Anspruch auf orthopädi​sche Versorgung auch für Körperschäden, die mit der Dienstbeschä​digung in keinem ursächlichen Zusammenhange stehen. Den glei​chen Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschädigten, wenn sie eine Zusatzrente (§ 12) beziehen und weder der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Heilbehelfe im Rahmen der Unfallheilbehandlung oder auf Körperersatzstücke, or​thopädische Behelfe oder andere Hilfsmittel gegen den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 15, ab 1.1.1962)

(2) Die orthopädische Versorgung umfasst


1.
die Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, deren Wiederherstellung und Er​neuerung, 


2.
den Kostenersatz für Änderungen an Gebrauchsgegenstän​den sowie für die Installation behinderungsgerechter Sani​tärausstattung,


3.
Zuschüsse zu den Kosten für die behinderungsgerechte Aus​stattung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen und


4.
Beihilfen zur Anschaffung von mehrspurigen Kraftfahrzeu​gen.

Die Leistungen nach Z 1 sind in einer der jeweiligen tech​nisch‑wissenschaftlichen Entwicklung entsprechenden, dauerhaften und den Bedürfnissen des Beschädigten angepassten Ausführung vom Bund beizustellen; der Bund kann sich das Eigentumsrecht vor​behalten. Für die Leistungen nach Z 1 gelten die Bestimmungen des § 31 Abs. 2 sinngemäß. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 14, ab 1.3.1992)
(3) Art, Umfang und Gebrauchsdauer der Leistungen gemäß Abs. 2 Z 1, nähere Bestimmungen zu den Leistungen nach Abs. 2 Z 2 bis 4 sowie die Höhe der Leistungen nach Abs. 2 Z 3 und 4 hat der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Ein​vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen mit Verordnung festzulegen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 14, ab 1.3.1992)
(4) Beschafft sich ein Beschädigter ein Körperersatzstück, ein orthopädisches oder anderes Hilfsmittel selbst, so sind ihm die Kos​ten zu ersetzen, die dem Bund erwachsen wären, wenn die ortho​pädi​sche Versorgung durch diesen erfolgt wäre. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 15, ab 1.1.1962)
(5) Die unvermeidlichen Reisekosten, die dem Beschädigten beim Bezuge, bei der Wiederherstellung oder Erneuerung von Kör​perersatzstücken, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln erwach​sen, sind ihm zu ersetzen. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 15, ab 1.1.1962)
§ 33. entfallen. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 13, ab 1.7.1980)

Abschnitt VII

Hinterbliebenenrente (§§ 34 bis 46b)
§ 34. Ist der Tod die unmittelbare oder mittelbare Folge einer Dienstbeschädigung, so wird Hinterbliebenenrente (Witwenrente, Witwerrente, Waisenrente, Elternrente) gewährt. Der Tod gilt stets als Folge einer Dienstbeschädigung, wenn ein Beschädigter an einem Leiden stirbt, das als Dienstbeschädigung anerkannt war und für das er bis zum Tod Anspruch auf Beschädigtenrente hatte. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 5, ab 1.1.1982)

§ 35. (1) Die Witwen(Witwer)rente wird als Grundrente und als Zusatzrente geleistet. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 6, ab 1.1.1982)

(2) Die Grundrente beträgt monatlich 40 vH des jeweiligen Be​trages der Grundrente für erwerbsunfähige Schwerbeschädigte (§ 11 Abs. 1). (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 15, ab 1.1.1992)
(3) Die Zusatzrente ist ‑ abgesehen von der im Abs. 4 enthalte​nen Regelung ‑ auf Antrag und in dem Ausmaß zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Witwe (des Witwers) ohne Be​rücksichtigung der Grundrente den jeweiligen Betrag des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwen(Witwer)pension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht erreicht; diese Grenze erhöht sich für jedes waisenrentenbe​rechtigte Kind, für das die Witwe (der Witwer) zu sorgen hat, um den jeweiligen im § 293 Abs. 1 zweiter Satz des Allgemeinen Sozialver​sicherungsgesetzes vorgesehenen Betrag. Diese Beträge sind in sinn​gemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu runden. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 7, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2005)

(4) Bei Zuerkennung einer Grundrente nach Abs. 2 ist von Amts wegen auch darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe der Witwe (dem Witwer) eine Zusatzrente zuzuerkennen ist. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 7, ab 1.1.1982)

§ 35a. (1) Witwen (Witwer) nach Beschädigten, die in den letz​ten zwei Jahren vor dem Tod insgesamt zwölf Monate lang eine Pflegezulage der Stufe III, IV oder V oder eine Blindenzulage in der Höhe einer dieser Pflegezulagen bezogen haben oder die vor ihrem Tod ununterbrochen fünf Jahre lang einen rechtskräftigen Anspruch auf eine dieser Zulagen hatten, erhalten auf Antrag zur Wit​wen(Witwer)rente eine monatliche Zulage, wenn die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und die eheliche Gemeinschaft bis zum Tode des Beschädigten bestanden hat. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 8, ab 1.1.1982)

(2) Die Zulage nach Abs. 1 beträgt zwei Drittel des jeweiligen Betrages jener Stufe der Pflege (Blinden)zulage, die dem verstorbe​nen Ehegatten im Zeitpunkte seines Todes zuerkannt war; sie gebührt insoweit, als das Einkommen (§ 13) der Witwe (des Witwers) die Summe aus Grundrente, Zusatzrente und zwei Drittel der Pflege(Blinden)zulage nicht erreicht. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 8, ab 1.1.1982)

(3) Die Zulage nach Abs. 1 und 2 gebührt nur in halber Höhe, wenn die Ehe mit dem hilflosen (blinden) Ehegatten weniger als fünf Jahre gedauert oder der Altersunterschied zwischen den Ehegatten mehr als 30 Jahre betragen hat; dies gilt jedoch nicht, wenn der Ehe ein versorgungsberechtigtes Kind entstammt. (BGBl. Nr. 289/1959, Art. I Z 9, ab 1.7.1960)

(4) Auf die Zulage nach Abs. 1 bis 3 haben unter den dort ge​nannten Voraussetzungen auch Witwen Anspruch, deren Ehegatte vor dem 1. Jänner 1950 gestorben ist und im Zeitpunkte seines Todes wegen Hilflosigkeit oder Blindheit im Bezug eines Rentenzuschus​ses, einer erhöhten Pflegezulage oder einer Blindenzulage nach frü​heren Versorgungsvorschriften gestanden ist, wenn die Hilflosigkeit oder Blindheit einen Anspruch auf eine Pflegezulage der Stufen III, IV oder V oder eine diesen entsprechende Blindenzulage nach die​sem Bundesgesetze begründet hätte. Das gleiche gilt für Witwen, de​ren Ehegatte vor dem 1. Juli 1960 gestorben und im Zeitpunkte sei​nes Todes im Bezug einer Pflegezulage der Stufe II nach diesem Bundesgesetze gestanden ist, wenn die Hilflosigkeit für die Zeit nach dem 30. Juni 1960 einen Anspruch auf die Pflegezulage der Stufe III begründet hätte. (BGBl. Nr. 289/1959, Art. I Z 9, ab 1.7.1960)

§ 36. Witwen (Witwer) nach Schwerbeschädigten ist der An​spruch auf Witwen(Witwer)rente auch gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 2, ab 1.7.2005)

§ 37. (1) Eine Witwen(Witwer)rente gebührt auch 


1.
der Frau,


2.
dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Beschädigten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr (ihm) der (die) Be​schädigte zur Zeit seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhalts​beitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflichtung zu leisten hatte. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 10, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Eine Witwen(Witwer)rente gebührt jedoch nicht, wenn 


1.
die Ehegatten aus alleinigem Verschulden der Ehefrau (des Ehemannes) nicht in ehelicher Gemeinschaft gelebt haben;


2.
eine erst nach dem schädigenden Ereignisse geschlossene Ehe noch nicht ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass der Ehe ein versorgungsberechtigtes Kind entstammt oder die Ehe von Personen geschlossen worden ist, die bereits früher miteinander verheiratet gewesen sind und bei Fortdauer der früheren Ehe der Anspruch auf Witwen(Witwer)rente nicht ausgeschlossen gewesen wäre.

(BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 10, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

§ 38. (1) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt der An​spruch auf Witwen(Witwer)versorgung; an die Stelle des Anspruches auf Witwen(Witwer)versorgung tritt ein Anspruch auf Abfertigung in der Höhe des 35‑fachen Monatsbetrages der Grundrente (§ 35 Abs. 2), die der Witwe (dem Witwer) im Monate der Wiedervereheli​chung zustand. Die Abfertigung ist auch dann zu leisten, wenn die Witwe (der Witwer) durch die Wiederverehelichung die österreichi​sche Staatsbürgerschaft verloren hat. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 11, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch auf Witwen(Witwer)versorgung auf Antrag wieder auf, 


1.
wenn und insolange der in Abs. 1 bezeichneten Person aus dieser Ehe kein Anspruch auf Versorgung (Unterhalt) in Höhe der nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes je​weils in Betracht kommenden vollen Wit​wen(Witwer)versorgung (§§ 35, 36) erwachsen ist und 


2.
die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Ver​schulden dieser Person aufgelöst worden ist oder im Falle der Nichtigerklärung der Ehe diese Person als schuldlos an​zusehen ist und 


3.
im Falle einer Abfertigung gemäß Abs. 1 zweieinhalb Jahre seit dem seinerzeitigen Erlöschen des Anspruches verstri​chen sind. 

(BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 11, ab 1.1.1982)

(3) Im Falle der Wiederverehelichung mit einem (einer) Schwer​beschädigten erlischt der Anspruch auf Wit​wen(Witwer)versorgung nicht, eine zur Witwen(Witwer)rente ge​leistete Zulage (§ 35a) ist jedoch auf die Dauer dieser Ehe einzustel​len. Frauen, deren Anspruch auf Witwenversorgung unter der Wirk​samkeit des Invalidenentschädigungsgesetzes oder der bis 31. Dezember 1949 in Geltung gestandenen versorgungsrechtlichen Vorschriften wegen Wiederverehelichung mit einem Beschädigten erloschen ist, erhalten, wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit (§§ 7, 8) des zweiten Ehemannes mit mindestens 50 vH festgestellt wird oder festgestellt ist, Witwenversorgung nach diesem Bundesge​setz. Die Versorgungsleistung wird frühestens mit dem Antragsmonat fällig. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 13, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 12, ab 1.1.1982)

(4) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Wit​wen(Witwer)versorgung nach diesem Bundesgesetze gebührt nur die für die Witwe (den Witwer) günstigere Versorgung. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 13, ab 1.1.1982)

§ 39. Waisenrenten erhalten die ehelichen Kinder des Verstorbe​nen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

§ 40. (1) Den ehelichen Kindern des Verstorbenen stehen gleich:


1.
seine unehelichen Kinder und die Stiefkinder, wenn er für deren Unterhalt gesorgt hat;


2.
die Wahl‑ und Pflegekinder, für deren unentgeltliche Pflege er bis zu seinem Ableben gesorgt hat.

(2) Das den Versorgungsanspruch begründende Verhältnis muss zumindest glaubhaft dargetan werden.

(BGBl. Nr. 202/1964, Art. I Z 6, ab 1.7.1964)

§ 41. (1) Die Waisenrente ist auf Antrag auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu leisten, wenn die Waise


1.
wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regelmäßiger Schul‑ oder Berufsausbildung sich noch nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungsmäßigen Beendigung der Ausbil​dung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebens​jahres. Waisen, die eine im § 3 des Studienförderungsgeset​zes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besuchen, gebührt die Rente nur dann, wenn sie ein ordentliches Stu​dium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992, betreiben; (BGBl. Nr. 474/1992, Art. V, ab 1.9.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 13, ab 1.9.1996)


2.
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd außer​stande ist, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, so​fern das Gebrechen vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder während des in Z 1 bezeichneten Zeitraumes eingetre​ten ist und solange dieser Zustand dauert. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 17, ab 1.1.1975; BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 8, ab 1.1.1988)

(2) Der Anspruch auf Waisenrente erlischt mit der Vereheli​chung, wenn der Waise hiedurch gegenüber ihrem Ehegatten ein An​spruch auf Unterhalt erwächst. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 13, ab 1.1.1978)

§ 42. (1) Die Waisenrente beträgt monatlich für einfach ver​waiste Waisen 74,56 € und für Doppelwaisen 148,69 €. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 16, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 24, ab 1.1.2002)

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Waisenver​sorgung nach diesem Bundesgesetz gebührt nur eine Wai​senrente. (BGBl. Nr. 350/1970, Art. II Z 7, ab 1.7.1971; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 25, ab 1.1.2002)

(3) Die wegen Selbsterhaltungsunfähigkeit gemäß § 41 Abs. 1 über das vollendete 18. Lebensjahr geleistete Waisenrente und die Doppelwaisenrente sind insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 


1.
bei einfach verwaisten Waisen
52 vH


2.
bei Doppelwaisen
78 vH

des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte auf Witwen/Witwerpension gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. b des All​gemeinen Sozialversicherungsgesetzes nicht erreicht. Diese Beträge sind in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu runden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 16, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 26, ab 1.1.2002)

(4) entfallen. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 11, ab 1.1.1988)

§ 43. Waisen nach Schwerbeschädigten ist der Anspruch auf Waisenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. 

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 27, ab 1.1.2002)

§ 44. Anspruch auf Elternrente haben die ehelichen Eltern, die uneheliche Mutter, ferner Adoptiveltern, Pflege‑ und Stiefeltern, wenn die Adoption, die Übernahme in die unentgeltliche Pflege oder die Schließung der das Stiefverhältnis begründenden Ehe vor dem Eintritte des schädigenden Ereignisses erfolgt ist.

§ 45. (1) Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod An​spruch auf die Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage hatten, ist der Anspruch auf Elternrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 15, ab 1.7.1972)

(2) Die Elternrente wird als Elternteilrente und als Elternpaar​rente geleistet; sie gebührt nur, wenn die Eltern bedürftig (§ 46 Abs. 2) und nicht arbeitsfähig sind. Die Prüfung der Arbeitsfähigkeit hat zu entfallen, wenn der Vater das 60., die Mutter das 55. Lebens​jahr vollendet hat. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 23, ab 1.1.1962)

§ 46. (1) Die Elternteilrente beträgt monatlich 118,97 € und die Elternpaarrente monatlich 218,24 €. Diese Beträge erhöhen sich auf 142,80 € und 261,69 €, wenn die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kin​der oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschädigung verlo​ren haben. Eltern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod An​spruch auf die Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflege​zulage hatten, ist der Anspruch auf Erhöhung der Elternrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbe​schädi​gung war. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 17, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 28, ab 1.1.2002)

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur insoweit zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Eltern den Betrag von 543,67 € bei Elternteilen und von 648,46 € bei Elternpaaren nicht erreicht. Diese Einkommensgrenzen erhöhen sich auf 558,27 € und 677,02 €, wenn die Eltern zwei oder mehr Kinder oder das einzige Kind durch eine Dienstbeschädigung verloren haben. Der letzte Satz des Abs. 1 gilt sinngemäß. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 17, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 29, ab 1.1.2002)

(3) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit zu erhöhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) der Eltern bei Elternteilen den Betrag von 196,14 € und bei Elternpaaren den Betrag von 274,12 € nicht erreicht. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 17, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 30, ab 1.1.2002)

(4) Wenn und insolange die Eltern über kein Einkommen (§ 13) verfügen, ist an Stelle der Elternrente nach Abs. 1 und 3 die Elternteilrente in Höhe des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberechtigte gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. a bb des All​gemeinen Sozialversicherungsgesetzes und die Elternpaarrente in Höhe des jeweiligen Betrages des Richtsatzes für Pensionsberech​tigte gemäß § 293 Abs. 1 erster Satz lit. a aa des Allgemeinen Sozial​versicherungsgesetzes zu leisten. Diese Beträge sind in sinngemäßer Anwendung des § 63 Abs. 3 zu runden (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 18, ab 1.1.1976; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2005)

(5) Die nach Abs. 2 bemessene Elternrente gebührt für einen Elternteil mindestens im Betrag von 5,09 € und für ein Elternpaar mindestens im Betrag von 10,17 € monatlich. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 17, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 31, ab 1.1.2002)

§ 46a. entfallen. (BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 5, ab 1.7.1993)

§ 46b. (1) Hinterbliebenen ist wegen der ihnen erwachsenden außergewöhnlichen Ausgaben für eine ihnen verordnete Diätverpfle​gung ein Zuschuss zu gewähren, wenn die Diätverpflegung wegen einer der aufgezählten Erkrankungen erforderlich ist. Der Zuschuss gebührt auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 35 Abs. 3, zur erhöhten Waisenrente gemäß § 42 Abs. 3 sowie zur Elternrente gemäß § 46 und beträgt


1.
bei Zuckerkrankheit 25,73 € monatlich;


2.
bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von 50/60 vH 51,74 € monatlich;


3.
bei Zuckerkrankheit entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von mindestens 70 vH 77,61 € monatlich;


4.
bei chronischen Erkrankungen des Magens, des Darmes, der Gallenblase, der Leber und der Nieren entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von insgesamt mindestens 50 vH 25,73 € monatlich;


5.
bei chronischen Nierenerkrankungen mit Dialysebehandlung 77,61 € monatlich.

Für die Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit sind die Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 anzuwenden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 19, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 32, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Treffen mehrere Ansprüche auf einen Zuschuss auf Grund verschiedener Versorgungsleistungen zusammen, so gebührt der Zu​schuss nur zu einer Versorgungsleistung. Absetzungen vom Ein​kommen (§ 13) wegen außergewöhnlicher Ausgaben infolge Diät​verpflegung sind nicht zulässig. § 29 gilt sinngemäß. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 19, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 14, ab 1.1.1998)

Abschnitt VIII

Sterbegeld (§ 47)
§ 47. (1) Ist der Tod eines Beschädigten die mittelbare oder unmittelbare Folge einer Dienstbeschädigung, so wird ein Sterbegeld gewährt. Der Tod gilt stets als Folge einer Dienstbeschädigung, wenn ein Beschädigter an einem Leiden stirbt, das als Dienstbeschädigung anerkannt war und für das er bis zum Tod Anspruch auf Beschädig​tenrente hatte. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 25, ab 1.1.1962)

(2) Das volle Sterbegeld beträgt 936,03 €. Auf diesen Betrag sind sonstige einmalige Leistungen anzurechnen, die aus Anlass des Todes aus Mitteln der Sozialversicherung oder sonstigen öffentlichen Mitteln ‑ ausgenommen die Gebührnisse für das Sterbevierteljahr nach § 48 ‑ gewährt werden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 14a, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 33, ab 1.1.2002)

(3) Ist der Tod eines Schwerbeschädigten nicht die Folge einer Dienstbeschädigung oder stirbt ein Hinterbliebener, der bis zum Tod Anspruch auf Hinterbliebenenrente hatte, so wird ein Sterbegeld in halber Höhe des sich aus Abs. 2 ergebenden Betrages gewährt. Hatte der Schwerbeschädigte bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädig​tenrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60 vH oder auf eine Pflegezulage, so ist der Anspruch auf Sterbegeld nach Abs. 2 auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 18, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 483/1985, Art. I Z 3, ab 1.7.1986)

(4) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrentenberechtigten Kinder, sofern sie die Bestattungskosten bestritten haben. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 14a, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 34, ab 1.1.2002)

Abschnitt IX

Gebührnisse für das Sterbevierteljahr (§ 48)
§ 48. (1) Stirbt ein Beschädigter, so haben die im Abs. 2 ange​führten Personen Anspruch auf eine einmalige Geldleistung in drei​einhalbfacher Höhe der dem Beschädigten im Sterbemonat gebüh​renden Beschädigtenrente (§ 10), Schwerstbeschädigtenzulage (§ 11a), Familienzulagen (§§ 16, 17), Pflegezulage (§ 18) und Blin​denzulage (§ 19). Die Gebührnisse für das Sterbevierteljahr sind auf die für die ersten drei Monate nach dem Sterbemonat gebührende Hinterbliebenenrente anzurechnen. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 16, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 6, ab 1.7.1993)

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisenrentenberechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Ver​storbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die Bezugsberechtigung ist auch dann gegeben, wenn der Be​schädigte im Zeitpunkt des Todes auf Dauer in einem Alters‑ oder Pflegeheim untergebracht war und seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als sechs Monate verstrichen sind. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 17, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 15, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 34, ab 1.1.2002)

Abschnitt IX a

Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens im Falle des Todes des Anspruchsberechtigten (§ 48a)
§ 48a. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtig​ten eine fällige Geldleistung noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese Per​sonen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes unterhaltspflichtig oder unterhaltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Geschwis​tern des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen anspruchsbe​rechtigt. Sind solche Personen nicht vorhanden, so fällt die noch nicht ausgezahlte Geldleistung in den Nachlass.

(2) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder Anspruchs​berechtigten das Versorgungsverfahren noch nicht abge​schlossen, so sind zur Fortsetzung des Verfahrens nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes unterhaltspflichtig oder unterhaltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt ha​ben. Sind solche Personen nicht vorhanden, so sind die Rechts​nach​folger des Verstorbenen zur Fortsetzung des Verfahrens berech​tigt.

(BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 19, ab 1.7.1972)

Abschnitt X

Ersatz von Reisekosten (§ 49)
§ 49. (1) Als Reisekosten, die einem Versorgungsberechtigten (Versorgungswerber) im Sinne des § 21 Abs. 6, § 24 Abs. 3 und § 32 Abs. 5 oder dadurch erwachsen, dass er einer Vorladung durch eine zur Durchführung dieses Bundesgesetzes berufenen Stelle Folge leistet, sind die Kosten für die 2. Wagenklasse des Personenzuges auf Eisenbahnen oder für den 2. Schiffsplatz, bei offensichtlicher Ge​brechlichkeit oder schwerem Leiden für die 1. Wagenklasse des Per​sonenzuges auf Eisenbahnen oder für den 1. Schiffsplatz zu ersetzen. Schnellzugszuschläge sind zu ersetzen, wenn die Benützung des Schnellzuges aus besonderen Gründen erforderlich war oder wenn der zurückgelegte Reiseweg mehr als 100 km beträgt. Die Kosten für die Benützung eines anderen Verkehrsmittels sind dann zu ersetzen, wenn die Benützung der Eisenbahn nicht möglich oder im Hinblick auf die sonst erwachsenden Kosten und den Mehraufwand an Zeit untunlich war. Kosten für die Benützung örtlicher Massenverkehrs​mittel sind bei offensichtlicher Gebrechlichkeit oder schwerem Lei​den zu ersetzen, sowie wenn die Entfernung zwischen der Wohnung und dem Bestimmungsort mehr als 2 km beträgt. War wegen des kör​perlichen Zustandes eine Begleitperson notwendig, sind die für diese erwachsenen Reisekosten im angeführten Ausmaß zu ersetzen. In gleicher Weise sind die Kosten der Beförderung notwendiger Hilfs​mittel (§ 32) zu ersetzen. Der Versorgungsberechtigte (Versorgungs​werber) hat alle für ihn und für eine allfällige Begleitperson sowie für die Beförderung notwendiger Hilfsmittel in Betracht kommenden Ta​rifermäßigungen in Anspruch zu nehmen. (BGBl. Nr. 258/ 1967, Art. I Z 25, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 18, ab 1.7.1980)

(2) Zu den Reisekosten zählt auch der Mehraufwand für Verpfle​gung und Nächtigung sowie die Entschädigung für Zeitver​säumnis. Der Ersatz des Mehraufwandes sowie die Entschädigung für Zeitversäumnis sind jeweils in dem für Zeugen nach dem Gebühren​anspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, vorgesehenen Ausmaß zu leisten. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 17, ab 1.1.1978)

Abschnitt XI (entfallen)

(BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 26, ab 1.1.1962)

Abschnitt XII

Beginn, Änderung und Aufhören der Versorgung (§§ 51 bis 52)
§ 51. (1) Die Beschädigtenrenten, die Zuschüsse gemäß § 14, die Zulagen gemäß §§ 16 bis 20 sowie das Kleider- und Wäschepau​schale (§ 20a) werden mit dem Monat fällig, der auf die Geltendma​chung des Anspruches folgt. Die Schwerstbeschädigtenzulage (§ 11a) wird mit dem Monat fällig, in dem die Voraussetzungen für die Zuer​kennung erfüllt sind. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 16, ab 1.1.1998)

(2) Die Hinterbliebenenrenten, die Zulage gemäß § 35a, die Zuschüsse gemäß § 46b werden mit dem Monat fällig, der auf den Sterbetag der Person folgt, nach der der Anspruch geltend gemacht wurde. Wenn der Anspruch erst nach Ablauf eines Jahres nach die​sem Sterbetag geltend gemacht wird, tritt die Fälligkeit frühestens mit dem auf die Antragstellung folgenden Monat ein. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 16, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 35, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(3) Krankengeld, Gebührnisse für das Sterbevierteljahr und Sterbegeld werden mit der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzun​gen fällig.  (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 16, ab 1.1.1998)

§ 52. (1) Die Beschädigtenrenten, die Zulagen gemäß den §§ 11a und 16 bis 20, die Zuschüsse gemäß § 14, das Kleider‑ und Wäschepauschale gemäß § 20a, die Hinterbliebenenrenten ein​schließlich der Zulagen gemäß § 35a und der Zuschüsse gemäß § 46b sind für die Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen unbefristet zuzuerkennen. Die vor dem 1. September 1954 auf bestimmte Dauer zuerkannten Beschä​digtenrenten, Pflegezulagen, Blindenzulagen, Führhundzulagen und Hinterbliebenenrenten gelten, wenn der Bemessungszeitraum am 1. September 1954 noch nicht verstrichen war, als für die Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen und rechtlichen Voraus​setzungen unbefristet zuerkannt. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 24, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 22, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 8, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 35, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Wenn eine Voraussetzung für die Leistung von Beschädigten​rente oder Hinterbliebenenrente wegfällt, ist die Rente einzustellen; wenn eine für die Höhe der Leistung maßgebende Ver​änderung eintritt, ist die Rente neu zu bemessen. Der Eintritt einer für die Höhe der Beschädigtenrente maßgebenden Veränderung ist vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Hat die Einstellung oder Minde​rung der Rente infolge Erhöhung des Einkommens (§ 13) eine Min​derung des Gesamteinkommens zur Folge, so ist der Unterschiedsbe​trag als Ausgleich zu belassen. Ein Ausgleich gebührt jedoch nicht, wenn die gemäß § 46 Abs. 5 gewährte Elternrente eingestellt wird, weil das Einkommen (§ 13) die in Betracht kommende Einkommens​grenze überschreitet. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 23, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 19, ab 1.7.1980; BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 17, ab 1.1.1982; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 23, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(3) Die Einstellung oder Neubemessung einer Beschädigten​rente oder Hinterbliebenenrente wird mit dem auf die maßgebende Veränderung folgenden Monate wirksam. Von diesem Grundsatze gelten, abgesehen von den Bestimmungen des § 8a Abs. 2 und des § 29, folgende Ausnahmen: (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 17, ab 1.1.1998)


1.
Die Einstellung oder Herabsetzung einer Beschädigtenrente wegen Zunahme des Grades der Erwerbsfähigkeit wird mit dem Ablaufe des Monates wirksam, der auf die Zustellung des Bescheides folgt, mit dem die Einstellung oder Herab​setzung der Rente rechtskräftig ausgesprochen wird;


2.
die Erhöhung einer Beschädigtenrente wegen Verminderung des Grades der Erwerbsfähigkeit wird mit dem Beginn des Monates wirksam, der auf die Geltendmachung oder die amtswegige ärztliche Feststellung der maßgebenden Verän​derung folgt; (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 18, ab 1.1.1998)


3.
die Bestimmungen der Z 1 und 2 gelten sinngemäß für 


a)
Schwerstbeschädigtenzulagen (§ 11a) bei Veränderungen im Zustand der für die Ermittlung der Summe der Hundertsätze maßgebenden einzelnen Dienstbeschädigungen, 


b)
Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung (§§ 14, 46b) bei Veränderungen des Leidenszustandes, der Diätverpfle​gung erforderlich macht, 


c)
Pflege‑ und Blindenzulagen (§§ 18, 19) bei Veränderungen im Zustand der Hilflosigkeit oder Blindheit und 


d)
Kleider‑ und Wäschepauschale (§ 20a) bei Veränderungen des Leidenszustandes, für den der Pauschbetrag zuerkannt worden ist;

(BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 9, ab 1.7.1993)


4.
die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versor​gungsleistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt oder die auf Grund der alljährlichen Pensions‑ und Rentenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbe​trägen gemäß § 13 Abs. 4 oder der Änderung der Bewer​tungssätze gemäß § 13 Abs. 5 erforderlich ist, wird mit dem Ersten des Monates wirksam, in dem die Einkommensände​rung eingetreten ist; (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 24, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 36, ab 1.1.2002)


5.
die Neubemessung einer Zusatzrente (§ 12) wegen Zuerken​nung einer Familienzulage (§§ 16, 17) wird mit dem Ersten des Monates wirksam, von dem an diese Zulage zuerkannt worden ist. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 21, ab 1.7.1980)

(4) Hat der Beschädigte seit mindestens 10 Jahren auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides einen ununterbrochenen Anspruch auf Beschädigtenrente, ist die Herabsetzung der für die Höhe dieser Beschädigtenrente maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit (§§ 7, 8) nicht mehr zulässig. Wird innerhalb des vorangeführten Zeitraumes die Höhe der Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Be​scheide geändert, kann jene Minderung der Erwerbsfähigkeit, die von allen innerhalb dieser 10 Jahre erlassenen Bescheiden mitumfasst ist, nicht mehr herabgesetzt werden. (BGBl. Nr. 204/1969, Art. I Z 2a, ab 1.1.1970)

(5) Anträge auf Neubemessung einer bereits rechtskräftig zuer​kannten Beschädigtengrundrente wegen einer Verminderung des Grades der Erwerbsfähigkeit sind ohne Durchführung eines Ermitt​lungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit Rechtskraft der letzten Entscheidung über die Höhe der Grundrente noch nicht zwei Jahre verstrichen sind. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 19, ab 1.1.1998)

Abschnitt XIII

Anzeige‑ und Ersatzpflicht (§§ 53 bis 54a)
§ 53. Die Versorgungsberechtigten sind verpflichtet, jede ihnen bekannte Veränderung in den rechtlichen Voraussetzungen für den Rentenbezug, die den Verlust, eine Minderung oder ein Ruhen des Anspruches begründet, binnen zwei Wochen dem Bundesamt für So​ziales und Behindertenwesen anzuzeigen. Für den aus der Unterlas​sung der Anzeige erwachsenden Schaden ist der Versorgungsberech​tigte oder sein gesetzlicher Vertreter ersatzpflichtig. Einkommensän​derungen, die zu einer Neubemessung von Versorgungsleistungen gemäß § 52 Abs. 3 Z 4 führen, unterliegen nicht der Anzeigever​pflichtung. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 20, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

§ 54. (1) Zu Unrecht empfangene Rentenbezüge und sonstige Geldleistungen einschließlich eines von einem Träger der Kranken​versicherung für Rechnung des Bundes gezahlten Krankengeldes sind dem Bund zu ersetzen. Sie dürfen jedoch nur für einen Zeitraum von drei Jahren, gerechnet vom Ersten des Monates an, in dem die Behörde (§ 78) von dem Neubemessungs‑ oder Einstellungsgrund Kenntnis erlangt hat, zum Rückersatz vorgeschrieben werden, sofern die Leistungen nicht durch eine Handlung im Sinne des § 69 Abs. 1 Z 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, herbeigeführt worden sind. Trifft den Empfänger an der Un​gebührlichkeit der Leistung kein Verschulden und ist die Leistung von diesem in gutem Glauben empfangen worden, so tritt keine Ver​pflichtung zum Rückersatz ein. (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 12, ab 1.6.1984; BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 6, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 25, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 21, ab 1.1.1998)

(2) Der Ersatz zu Unrecht empfangener Rentenbezüge und sons​tiger Geldleistungen ist durch Aufrechnung zu bewirken. Kann keine Aufrechnung stattfinden, so ist der Ersatzpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter zur Rückzahlung zu verhalten. Ist die sofortige Hereinbringung durch Aufrechnung oder Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen nicht möglich oder nach der Lage des Falles unbillig, so ist die Forderung zu stun​den oder die Abstattung in Raten zu bewilligen; Stundungszinsen sind nicht vorzuschreiben. Alle noch aushaftenden Teilbeträge wer​den aber sofort fällig, wenn der Ersatzpflichtige mit mindestens zwei Raten im Verzug ist. Bleibt die Aufforderung zur Rückzahlung er​folglos, so ist der Schadensbetrag im Verwaltungsweg einzutrei​ben.   (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 12, ab 1.6.1984)

(3) Die Verpflichtung zum Ersatze zu Unrecht empfangener Rentenbezüge oder sonstiger Geldleistungen ist mit Bescheid auszu​sprechen.

(4) Wenn die Verpflichtung zum Ersatze des Schadensbetrages eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren zur Schadloshaltung des Bundes mit Kosten oder Weiterungen verbun​den wäre, die in keinem Verhältnis zum Schadensbetrage stehen würden, kann von der Hereinbringung abgesehen werden.

§ 54a. (1) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwe​sen Zusatzrente, Elternrente oder eine sonstige vom Einkommen (§ 13) des Versorgungsberechtigten abhängige Versorgungsleistung gewährt, so geht ein Anspruch des Versorgungsberechtigten auf eine Pension oder Rente aus der Sozialversicherung auf den Bund in der Höhe des Betrages über, der sich aus der Minderung oder Einstellung der Versorgungsleistung nach diesem Bundesgesetz auf Grund des Pensions‑ oder Rentenanfalles ergibt, wenn das Bundesamt für Sozi​ales und Behindertenwesen innerhalb der im Abs. 2 bestimmten Frist beim Träger der Sozialversicherung den Übergang des Anspruches geltend macht. Der Übergang des Anspruches wird nur bis zur Höhe der nachzuzahlenden Pensions‑ oder Rentenbeträge wirksam. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 22, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 3, ab 1.1.2003)

(2) Die Träger der Sozialversicherung haben bei Einleitung des Pensions‑ oder Rentenfeststellungsverfahrens die Anspruchswerber zu befragen, ob sie eine Versorgungsleistung nach diesem Bundesge​setze beziehen oder beantragt haben; zutreffendenfalls hat der Träger der Sozialversicherung das Bundesamt für Soziales und Behinder​tenwesen von der Einleitung des Pensions- oder Rentenfeststellungs​verfahrens unverzüglich zu verständigen. Das Bundesamt für Sozia​les und Behindertenwesen hat innerhalb von vier Wochen nach Ein​langen dieser Verständigung beim Träger der Sozialversicherung den Übergang des Anspruches geltend zu machen. (BGBl. Nr. 289/1959, Art. I Z 14, ab 1.7.1960; BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 30, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 23, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) entfallen. (BGBl. Nr. 543/1983, Art. I Z 3, ab 1.1.1984)

Abschnitt XIV

Pfändung, Verpfändung und Abtretung von Versorgungsleistun​gen (§ 55)
§ 55. (1) Inwieweit Leistungsansprüche nach diesem Bundesge​setz pfändbar sind, wird durch die Exekutionsordnung, RGBl.Nr. 79/1896, geregelt.

(2) Mit Zustimmung des Bundesamtes für Soziales und Behin​dertenwesen kann der Versorgungsberechtigte beim Vorliegen be​rücksichtigungswürdiger Gründe seine Versorgungsgebühren ganz oder zum Teil abtreten oder verpfänden. Die Zustimmung gilt als er​teilt, wenn das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen binnen drei Monaten nicht abschlägig entschieden hat und dem Abtretungs​begehren entsprochen wurde.

(BGBl. Nr. 628/1991, Art. XVII, ab 1.3.1992)

Abschnitt XIV a

Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den Bund (§ 55a)
§ 55a. (1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zustehen, den Ersatz des Scha​dens, der ihnen durch einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis er​wachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvorschriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch auf den Bund insoweit über, als dieser aus die​sem Anlass Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt nicht für den An​spruch auf Schmerzengeld. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 28, ab 1.7.1972)

(2) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat Er​satzbeträge, die der Ersatzpflichtige dem Beschädigten oder seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des Überganges des Anspruches ge​mäß Abs. 1 geleistet hat, auf die nach diesem Bundesgesetz zuste​henden Versorgungsansprüche anzurechnen. Soweit hiernach Ersatz​beträge angerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf den Bund übergegangene Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen. (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 32, ab 1.7.1967)

(3) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, dem Bundes​amt für Soziales und Behindertenwesen über alle für die Prüfung bzw. Durchsetzung von Ansprüchen nach den Abs. 1 und 2 maßge​benden Umstände binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft zu er​teilen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 37, ab 1.1.2002)

Abschnitt XIV b 

Anspruchsübergang auf die Träger der Sozialhilfe (§§ 55b bis 55c)
§ 55b. (1) Wird ein Versorgungsberechtigter auf Kosten eines Trägers der Sozialhilfe oder eines Landes im Rahmen der Behinder​tenhilfe 


1.
in einem Pflege‑, Wohn‑ oder Altenheim,


2.
in einer Anstalt (einem Heim) für Geisteskranke oder Süch​tige oder in einer ähnlichen Einrichtung,


3.
außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten Einrichtungen im Rahmen eines Familienverbandes oder  


4.
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohlfahrts​pflege, einer kirchlichen oder anderen karitativen Vereini​gung geführten Pflegestelle

verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der Anspruch auf Be​schädigten‑ oder Hinterbliebenenrente, Schwerstbeschädigtenzulage und Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, wenn der Versor​gungsberechtigte auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung für den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH dieses An​spruches auf den Träger der Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. Der vom Anspruchsübergang erfasste Betrag vermindert sich für je​den weiteren unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH dieses Anspruches. Wenn und soweit die Verpflegskosten durch den vom Anspruchsübergang erfassten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf Pflege‑ oder Blindenzulage höchs​tens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 8, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XII Z 10, ab 1.7.1993)

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf die Verständi​gung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen durch den Sozialhilfeträger oder das jeweilige Land folgenden Monat für die Dauer der Pflege ein. Die dem Versorgungsberechtigten zu belassen​den Beträge dürfen vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwe​sen unmittelbar an die unterhaltsberechtigten Angehörigen ausge​zahlt werden. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 8, ab 1.1.1990)

(3) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Leis​tungen angewiesen, auf die dem Versorgungsberechtigten gemäß Abs. 1 kein Anspruch mehr zustand, so sind diese Leistungen auf die gemäß Abs. 1 zu belassenden Beträge (einschließlich der Sonder​zahlungen gemäß § 109) anzurechnen. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 8, ab 1.1.1990)

(4) Gleichartige Ansprüche gegen die Träger der Sozialversiche​rung gehen dem Anspruch gemäß Abs. 1 vor. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 8, ab 1.1.1990)

§ 55c. (1) Unterstützt ein Träger der Sozialhilfe auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung einen Versorgungsberechtigten für eine Zeit, für die er einen Anspruch auf eine vom Einkommen abhän​gige Versorgungsleistung nach diesem Bundesgesetz hat, so hat der Bund dem Träger der Sozialhilfe die von diesem geleisteten Unter​stützungen höchstens bis zur Höhe der vom Bund nach Anrechnung allenfalls geleisteter Vorschüsse jeweils nachzuzahlenden Beträge zu ersetzen.

(2) Der Anspruch des Versorgungsberechtigten auf die Versor​gungsleistungen nach Abs. 1 geht auf den Träger der Sozialhilfe über, wenn dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die Leistung der Sozialhilfe vor Abschluss des Versorgungsverfahrens angezeigt und der Anspruch auf Ersatz innerhalb von vier Wochen nach dem Tag geltend gemacht wird, an dem der Träger der Sozial​hilfe von der Leistungszuerkennung nach diesem Bundesgesetz durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen benachrichtigt worden ist.

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 27, ab 1.1.1992)

Abschnitt XV (entfallen)
Rentenumwandlung (§§ 56 – 59) entfallen.




(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 38, ab 1.1.2002)

Abschnitt XVI

Versorgung bei Aufenthalt im Ausland (§ 60)
§ 60. Der Anspruch auf die geldlichen Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetze wird durch einen Wohnsitz oder Aufent​halt im Auslande nicht berührt. Für eine notwendige Heilbehandlung (§§ 23, 24) sowie für vom Beschädigten selbst beschaffte Körperer​satzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel (§ 32) wird nur Kostenersatz geleistet, und zwar bis zur Höhe des Betrages, den der Bund bei Gewährung einer entsprechenden Heilbehandlung oder or​thopädischen Versorgung im Inlande zu tragen gehabt hätte. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 31, ab 1.1.1962; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 26, ab 1.7.1980)

Abschnitt XVII

Zeitweiliges Ruhen der Versorgung (§§ 61 bis 62)
§ 61. (1) Der Anspruch auf Beschädigten(Hinterbliebenen)​rente (einschließlich allfälliger Zulagen, Zuschüsse und des Klei​der‑ und Wäschepauschales) ruht, solange der Versorgungsberech​tigte eine mehr als einmonatige Freiheitsstrafe verbüßt oder in den Fällen der § 21 Abs. 2, §§ 22 und 23 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, in einer der dort genannten Anstalten angehalten wird. Wenn der Versorgungsberechtigte bedürftige Angehörige hat, zu de​ren Unterhalt er gesetzlich verpflichtet ist, kann diesen die ruhende Grundrente ausgefolgt werden. Dies gilt nicht für Angehörige, deren Beteiligung an der strafbaren Handlung, die die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung verursacht hat, durch rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes oder durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwal​tungsbehörde festgestellt ist. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 24, ab 1.7.1982; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 31, ab 1.1.1992)

(2) Für die Dauer der Unterbringung eines Versorgungsberech​tigten auf Kosten des Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches ruhen die Versorgungsleistungen in dem durch § 55b für den Fall des An​spruchsüberganges auf den Träger der Sozialhilfe bestimmten Um​fang. Die dem Versorgungsberechtigten zu belassenden Beträge kön​nen vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen unmittelbar an die unterhaltsberechtigten Angehörigen ausgezahlt werden. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 24, ab 1.7.1982)

(3) Der Anspruch auf Leistung der Waisenrente ruht für die Dauer einer unentgeltlichen Verpflegung in einer Erziehungsanstalt; die Waisenrente ist jedoch dem Träger der Verpflegskosten auszufol​gen. Das gleiche gilt für den Anspruch auf Leistung der Familienzu​lagen für Kinder (§§ 16, 17). (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 24, ab 1.7.1982)

(4) Das Ruhen von Rentenansprüchen (einschließlich allfälli​ger Zulagen, Zuschüsse und des Kleider‑ und Wäschepauschales) gemäß Abs. 1 bis 3 wird mit dem Ersten des Monates wirksam, der auf den Eintritt des Ruhensgrundes folgt. Die Versorgungsleistungen sind vom Ersten des Monates an wieder zu erbringen, in dem der Ru​hensgrund weggefallen ist. (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 13, ab 1.6.1984; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 31, ab 1.1.1992)

§ 62. Wenn ein Versorgungsberechtigter ohne triftigen Grund einer schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer ärztlichen Untersuchung nicht entspricht oder sich weigert, die zur Durchfüh​rung des Verfahrens unerlässlichen Angaben zu machen, kann die Leistung der Versorgung abgelehnt oder insolange eingestellt wer​den, bis er dem Auftrage nachkommt. Er muss aber auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden sein. Eine Nachzahlung für die Zeit der Ablehnung oder Einstellung der Versorgung unterbleibt.

(BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 35, ab 1.7.1967)

Abschnitt XVII a

Anpassung von Versorgungsleistungen und Einkommensbeträgen (§ 63)
(BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 32, ab 1.7.1972)

§ 63. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz hat den für Leistungen nach dem Allgemeinen Sozial​versicherungsgesetz vorgesehenen Anpassungsfaktor auch für die im Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 vorgesehenen Leistungen für verbindlich zu erklären. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 32, ab 1.1.1992)

(2) Mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind die in den §§ 11, 12 Abs. 2, 14, 16, 18, 20, 20a, 42 Abs. 1, 46 Abs. 1 bis 3, 46b und 74 angeführten Beträge mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfachen, und zwar erstmals mit Wirkung vom 1. Jänner 2002. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 39, ab 1.1.2002)

(3) Der Vervielfachung sind jeweils die für das vorangegan​gene Jahr ermittelten Beträge zugrunde zu legen. Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 32, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 40, ab 1.1.2002)

(4) Die sich aus Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 ergebenden Beträge sind alljährlich durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz festzustellen. Das gleiche gilt für die nach § 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4 und § 35 Abs. 2 errechneten und entsprechend Abs. 3 gerundeten Beträge. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. (BGBl. Nr. 27/1994, Art. II, ab 1.1.1994)

(5) Die Anpassung von Versorgungsleistungen ist von Amts wegen vorzunehmen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 32, ab 1.1.1992)

(6) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versor​gungsleistungen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängige Leistung ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des § 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset​zes gewährt werden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 41, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2005)

Abschnitt XVIII

Einkommensteuer‑ und Gebührenfreiheit (§ 64)
§ 64. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährten in Geld bestehenden Versorgungsleistungen unterliegen nicht der Ein​kommensteuer.

(2) Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstige Urkunden über Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung der Kriegsopferversorgung einschließlich der Für​sorgemaßnahmen, soweit diese den mit der Kriegsopferversorgung betrauten Behörden obliegen, sind von bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Verwaltungsabgaben sowie von Gerichts‑ und Justizver​waltungsgebühren befreit.

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesge​setze gewährten in Geld bestehenden Versorgungsleistun​gen im Inlande trägt der Bund.  (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 16, ab 1.6.1984)

Abschnitt XVIII a

Zusammentreffen von verschiedenartigen Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz (§ 64a)
§ 64a. (1) Trifft ein Anspruch auf Beschädigtenrente (§ 10) mit einem Anspruch auf Hinterbliebenenrente (§ 34) zusammen, ist die Beschädigtenzusatzrente (§ 12) der Berechnung der Hinterbliebenen​rente als Einkommen (§ 13) zugrunde zu legen. Trifft jedoch ein An​spruch auf Beschädigtenrente (§ 10) mit einem Anspruch auf Wit​wen(Witwer)rente (§ 35) zusammen, ist die Wit​wen(Witwer)zusatzrente (§ 35 Abs. 3) und eine allfällige Zulage ge​mäß § 35a der Berechnung der Beschädigtenzusatzrente als Einkom​men (§ 13) zugrunde zu legen, wenn dies für den Versorgungsbe​rechtigten günstiger ist. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 27, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Trifft ein Anspruch auf Witwen(Witwer)rente (§ 35) mit einem Anspruch auf Elternrente zusammen, ist die Wit​wen(Witwer)zusatzrente sowie eine allfällige Zulage gemäß § 35a der Berechnung der Elternrente als Einkommen (§ 13) zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 27, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)

Abschnitt XIX

Zusammentreffen von Ansprüchen nach diesem Bundesgesetz mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen (§ 65)
§ 65. Beim Zusammentreffen eines Anspruches auf Beschädig​tenrente oder Hinterbliebenenrente nach diesem Bundesgesetze mit einem sich auf das gleiche schädigende Ereignis gründenden An​spruch auf Opferrente oder Hinterbliebenenrente nach dem Opferfür​sorgegesetz vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, in seiner jeweils gel​tenden Fassung gebührt nur die Rente nach diesem Bundesgesetze. Gründen sich die Ansprüche nach beiden Bundesgesetzen auf ver​schiedene schädigende Ereignisse, so gebührt Beschädigtenrente ebenfalls nur nach diesem Bundesgesetze; der Bemessung der Be​schädigtenrente ist die durch die schädigenden Ereignisse insgesamt bedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit zugrunde zu legen. Die Ansprüche auf Unterhaltsrente nach dem Opferfürsorgegesetze blei​ben unberührt.

Abschnitt XX

Fälligkeit und Auszahlung (§§ 66 u. 67)
(BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 29, ab 1.7.1980)

§ 66. (1) Beschädigtenrenten und Hinterbliebenenrenten sind jeweils am Monatsersten im Voraus fällig. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 29, ab 1.7.1980)

(2) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, Sonntag, Feiertag oder der Karfreitag, so ist am vorhergehenden Werktag auszuzahlen. Ist der Fälligkeitstag der 1. Jänner, so ist an dem Werktag auszuzahlen, der dem 31. Dezember vorangeht. Krankengeld ist wöchentlich im Nachhinein auszuzahlen. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 29, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 23, ab 1.1.1998)

(3) Eine spätere Auszahlung als zu den im Abs. 1 und 2 genann​ten Zeitpunkten ist nur bei Überweisung von Geldleistungen in das Ausland zulässig. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 29, ab 1.7.1980)

§ 67. Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesge​setz gebührenden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 39, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 42, ab 1.1.2002)

Abschnitt XXI

Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen (§§ 68 bis 75)
§ 68. Für den Fall der Erkrankung werden bei der Gebietskran​kenkasse ihres Wohnsitzes in der Krankenversicherung der Kriegs​hinterbliebenen versichert:


1.
Witwen und Witwer (§ 35 Abs. 2, § 36); (BGBl. Nr. 594/1981, Art. I Z 28, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)


2.
Waisen (§ 39, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 1); (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 43, ab 1.1.2002)


3.
Eltern (§ 44).

§ 69. (1) Der Krankenversicherung der Kriegshinterbliebenen können freiwillig beitreten:


1.
Kinder und Ehegatten von Schwerbeschädigten (§ 9 Abs. 2), wenn und solange der Schwerbeschädigte für diese Famili​enangehörigen Familienzulage (§§ 16, 17) bezieht; (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24, ab 1.1.1978)


2.
Personen, die die unentgeltliche Wartung und Pflege des Emp​fängers einer Pflegezulage oder Blindenzulage (§§ 18, 19) nicht nur vorübergehend übernommen haben, von die​sem erhalten werden und bedürftig sind. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 33, ab 1.1.1976)

(2) Der Antrag auf Aufnahme in die Versicherung ist vom Be​schädigten beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zu stellen. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 33, ab 1.1.1976; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

§ 70. Von der Pflichtversicherung (§ 68) und dem freiwilligen Beitritte zur Krankenversicherung (§ 69) sind Personen ausgenom​men, die auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bei einem Trä​ger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.  (BGBl. Nr. 204/1969, Art. I Z 7, ab 1.1.1970)

§ 71. (1) Die Versicherung der versicherungspflichtigen Perso​nen (§ 68) beginnt, soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt wird, mit dem  Tag des Anfalles der Hinterbliebenenrente. Die freiwillige Versicherung (§ 69) beginnt mit dem ersten Tage des Monates, der auf die Anmeldung des Beitrittes folgt. (BGBl. Nr. 327/1973, Art. I Z 6, ab 1.7.1973; BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 10, ab 1.1.1990)

(2) Wird ein Antrag auf Zuerkennung einer Hinterbliebenen​rente gestellt, so ist der Versorgungswerber berechtigt, gleichzeitig oder nachher die Ausstellung einer Bescheinigung für die vorläufige Krankenversicherung zu beantragen. Wenn wahrscheinlich ist, dass der angemeldete Versorgungsanspruch begründet ist, so hat das Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen eine Bescheinigung dar​über auszustellen, dass die Krankenversicherung vorläufig mit dem Ersten des Monates beginnt, in dem die Bescheinigung beantragt wurde. Die Bescheinigung ist sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständigen Träger der Krankenversicherung zuzustellen. Dieses Recht besteht nicht, wenn und insolange der Versorgungswerber be​reits auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund des § 69 bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versi​chert ist. Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheinigung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. (BGBl. Nr. 327/1973, Art. I Z 6, ab 1.7.1973; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) Die Versicherung endet mit dem Ablaufe des Monates, in dem die Voraussetzungen für die Versicherung weggefallen sind.

§ 72. Die Versicherten erhalten alle für Pflichtversicherte nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgesehenen gesetzli​chen und satzungsmäßigen Leistungen mit Ausnahme des Kranken‑ und Wochengeldes.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 24, ab 1.1.1998)

§ 73. (1) Der Bund hat den Gebietskrankenkassen die entstande​nen Kosten und den entsprechenden Anteil an den Verwal​tungskosten zu ersetzen. Die Ersatzbeträge sind vorschussweise in zwei Teilbeträgen, der erste Teilbetrag bis 1. April und der zweite Teilbetrag bis 1. Oktober eines jeden Jahres, in Höhe von jeweils 40 vH des im zweitvorangegangenen Kalenderjahr erwachsenen Aufwandes dem Hauptverband der österreichischen Sozialversiche​rungsträger zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb von drei Mo​naten nach Bekanntgabe des tatsächlichen Aufwandes durch den Hauptverband vorzunehmen. Der Hauptverband hat die Ersatzbeträge auf die einzelnen Gebietskrankenkassen unter Berücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes aufzuteilen.  (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 25, ab 1.1.1998)

(2) Die Bestimmungen des § 30 Abs. 3 haben sinngemäß An​wendung zu finden. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978)

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, die Ersatzbeträge nach Abs. 1 in Pauschbeträ​gen zu gewähren. Er setzt die Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen fest. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 26, ab 1.1.1998)

§ 74. (1) Die Pflichtversicherten (§ 68) haben einen Versiche​rungsbeitrag in Höhe von 4 vH des jeweiligen Betrages der gebüh​renden Hinterbliebenenrente zu entrichten. Gehören mehrere Versi​cherte einem gemeinsamen Haushalt an, so ist der Beitrag nur vom Hauptversicherten (Abs. 3) zu leisten. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 411/1996, Art. XII Z 1, ab 1.8.1996; BGBl. I Nr. 156/2004, Art. 10 Z 1, ab 1.1.2005; BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 12 Z 1 (4 v.H.), ab 1.1.2008 – Hinweis: BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 12 Z 2 (3,9 v.H.), ab 1.1.2014)

(2) In der freiwilligen Krankenversicherung (§ 69) haben die Beschädigten für den Hauptversicherten (Abs. 3) einen Beitrag von monatlich 36,05 € und für Zusatzversicherte (Abs. 3) einen Beitrag von monatlich 6,90 € zu entrichten. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 33, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 44, ab 1.1.2002)

(3) Gehören mehrere Versicherte einem gemeinsamen Haushalt an, so gilt der Versicherte, der die höchste Rente nach diesem Bun​desgesetz bezieht, bei gleich hoher Rente der älteste Versicherte als Hauptversicherter; kommen für die Versicherung nur Waisen in Be​tracht, so gilt die jüngste Waise als Hauptversicherter. Die übrigen Versicherten gelten als Zusatzversicherte. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978)

(4) Der von den Pflichtversicherten (Abs. 1) zu tragende Versi​cherungsbeitrag ist von der dem Versicherten und der für freiwillig Versicherte (Abs. 2) zu entrichtende Beitrag von der dem Beschä​digten gebührenden Rente einzubehalten. Die Versicherungsbeiträge (Abs. 1 und 2) sind vom Einkommen (§ 13) nicht absetzbar. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978)

(5) Die Versicherten oder ihre gesetzlichen Vertreter sind ver​pflichtet, jede für die Versicherung bedeutsame Änderung, insbeson​dere auch jeden Eintritt in eine versicherungspflichtige Beschäfti​gung oder den Austritt aus einer solchen sowie den Anfall oder Weg​fall einer Pension oder Rente aus der Sozialversicherung, innerhalb von zwei Wochen dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwe​sen anzuzeigen; hinsichtlich der Zusatzversicherten (Abs. 3) trifft diese Anzeigepflicht den Hauptversicherten (Abs. 3) oder dessen ge​setzlichen Vertreter. Der zur Anzeige Verpflichtete ist dem Bunde für den aus der Unterlassung der Anzeige entstandenen Schaden ersatz​pflichtig; die Vorschriften des § 54 über den Ersatz zu Unrecht emp​fangener Geldleistungen sind sinngemäß anzuwenden. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 31, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in den Fällen des Abs. 5 auf Grund der Anzeige, sonst von Amts wegen die entsprechende Meldung (An‑ oder Abmeldung) an die zuständige Gebietskrankenkasse unverzüglich zu erstatten. (BGBl. Nr. 614/1977, Art. I Z 24a, ab 1.1.1978)

(7) entfallen. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 32, ab 1.7.1980)

§ 75. Die Versicherungspflicht und die Berechtigung zur freiwil​ligen Versicherung werden vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen festgestellt. Streitigkeiten über Leistungen aus der Versicherung zwischen den Versicherten und den Gebietskranken​kassen werden im Verfahren in Sozialrechtssachen nach dem Arbeits‑ und Sozialgerichtsgesetz entschieden. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 18, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

Abschnitt XXII

Härteausgleich (§ 76)
§ 76. (1) Sofern sich aus den Vorschriften dieses Bundesgeset​zes besondere Härten ergeben, kann der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bun​desminister für Finanzen auf Antrag oder von Amts wegen einen Ausgleich gewähren.

(2) Die Bemessung und die erforderlichen Änderungen hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach den Vorschrif​ten dieses Bundesgesetzes im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erteilten Bewilligung durchzuführen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) Gegen die gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheide des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen steht dem Versorgungs​werber das Recht der Berufung an die Bundesberufungskommission und der Vorstellung gemäß § 93 zu. (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 18, ab 1.6.1984; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

Abschnitt XXIII

Schwerkriegsbeschädigtenausweis (§ 77)
§ 77. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz ist ermächtigt, für Schwerbeschädigte (§ 9 Abs. 2) be​sondere Ausweise einzuführen, um den Schwerbeschädigten die In​anspruchnahme von ihnen eingeräumten Begünstigungen zu erleich​tern. Die näheren Bestimmungen über die Schwerbeschädigtenaus​weise trifft das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz.

II. Hauptstück
Behörden (§ 78)
§ 78. Über die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als Dienstbeschädigung (§ 4) sowie über die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Versorgungsleistungen (§ 6) entscheidet in erster In​stanz das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, in zweiter und letzter Instanz die Bundesberufungskommission. 

(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 4, ab 1.1.2003)

§ 78a. entfallen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 28, ab 1.7.1998)

§§ 79. bis 85.  entfallen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 5, ab 1.1.2003)

III. Hauptstück
Verfahren

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen (§ 86)
§ 86. (1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesge​setz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Allgemeinen Ver​waltungsverfahrensgesetzes 1991 Anwendung. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 41, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 39, ab 1.1.1992)

(2) Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemessung von Versorgungsleistungen als Folge von Änderun​gen dieses Bundesgesetzes oder über die Anpassung von Versor​gungsleistungen gemäß § 63 oder über die Neubemessung von Ver​sorgungsleistungen infolge von gesetzlichen Änderungen bei Pensio​nen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensions‑ oder Ren​tenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen gemäß § 13 Abs. 4 oder der Änderung der Bewertungssätze gemäß § 13 Abs. 5 besteht nur, wenn dies der Versorgungsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Rente beantragt.   (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 36, ab 1.7.1980; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 40, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 45, ab 1.1.2002)

(3) Bescheide über die Anerkennung einer Gesundheitsschädi​gung als Dienstbeschädigung (§ 4) sowie über die nach diesem Bun​desgesetz gebührenden Versorgungsleistungen (§ 6) sind, abgesehen von den Fällen des § 32 Abs. 2, schriftlich zu erlassen.  (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 26, ab 1.6.1984)

(4) Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwe​sen und der Bundesberufungskommission, die den materiellrechtlichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes wider​sprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.  (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 41, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 483/1985, Art. I Z 4, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 37, ab 1.7.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

(5) Im Falle der Abänderung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemäß den Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 oder im Falle der Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen Verfügung sind die Leis​tungen an den Berechtigten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 51), längstens jedoch für einen rückliegenden Zeitraum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgebender Zeitpunkt für die Bemessung dieses Zeitraumes ist die Erlassung des Abänderungs‑ oder Behebungsbe​scheides. Ein Rückersatz von Leistungen durch den Empfänger findet nicht statt. (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 41, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 483/1985, Art. I Z 4, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 41, ab 1.1.1992)

Abschnitt II

Anmeldungsverfahren (§ 87)
§ 87. (1) Die auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgungs​ansprüche sind vom Versorgungswerber oder seinem gesetzlichen Vertreter durch Anmeldung beim Bundesamt für Sozia​les und Behindertenwesen geltend zu machen. Erfolgt die Anmel​dung bei einer nicht zuständigen Behörde, bei einem Sozialversiche​rungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist sie unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 42, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 46, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 6, ab 1.1.2003)

(2)  Ein Anspruch auf Heilfürsorge und Beteilung mit Körperer​satzstücken und orthopädischen Behelfen kann von Beschä​digten, die in einer Krankenanstalt untergebracht sind, auch bei die​ser Krankenanstalt angemeldet werden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 43, ab 1.1.1992)

§ 88. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 47, ab 1.1.2002)

Abschnitt III

Vorläufige Verfügungen (§ 89)
§ 89. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Versor​gungswerbern noch vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vor​schüsse auf die nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden Geld​leistungen gewähren, wenn wahrscheinlich ist, dass der angemeldete Versorgungsanspruch begründet ist. Unter gleichen Voraussetzungen können Beschädigte, die nicht als Versicherte einem Träger der Krankenversicherung angehören, der Gebietskrankenkasse ihres Wohnsitzes zur Durchführung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden (§ 26 Abs. 2).   (BGBl. Nr. 163/1972, Art. I Z 42, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1 und 2, ab 1.1.2003)

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind im Falle der Anerkennung des Versorgungsanspruches auf die gebührenden Ver​sorgungsleistungen anzurechnen.

Abschnitt IV

Ermittlungsverfahren (§§ 90 bis 91a)
§ 90. (1) Soweit die Berechtigung von Versorgungsansprüchen von der Beantwortung von Vorfragen abhängt, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen, hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ärztliche Sachverständige zu befragen. Die Sach​verständigen werden vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf Vorschlag des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen auf unbestimmte Zeit bestellt. Ein auf den jeweili​gen Stand richtig gestelltes Verzeichnis der bestellten Sachverständi​gen ist im Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur allge​meinen Einsicht aufzulegen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

(2) Ein Sachverständiger ist von seiner Funktion zu entheben, wenn er seine Enthebung selbst beantragt oder wenn seine weitere Verwendung nicht mehr geboten erscheint.

(3) Ist eine zur Abgabe eines Sachverständigengutachtens erfor​derliche Untersuchung eines Versorgungswerbers durch einen bestellten Sachverständigen nicht oder nur mit Erschwernissen mög​lich, so kann die Untersuchung auch einem anderen Arzte, bei Unter​bringung des Versorgungswerbers in einer Kranken‑ oder Heilanstalt dem Anstaltsarzt übertragen werden. Die Abteilungsleiter der öffent​lichen Krankenanstalten und die Amtsärzte der Bezirksverwaltungs​behörden sind verpflichtet, einem Ersuchen des Bundesamtes für So​ziales und Behindertenwesen um Durchführung einer Untersuchung eines Versorgungswerbers zu entsprechen. Die Inanspruchnahme eines Amtsarztes einer Bezirksverwaltungsbehörde ist gleichzeitig dem Leiter dieser Behörde anzuzeigen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1 und 7, ab 1.1.2003)

§ 91. Den Sachverständigen und den nach § 90 Abs. 3 herange​zogenen Ärzten gebührt, sofern sie nicht Bedienstete des Bundesam​tes für Soziales und Behindertenwesen sind, eine Entlohnung für Zeitversäumnis und Mühewaltung. Das Ausmaß der Entlohnung be​stimmt sich nach verbindlichen Richtsätzen, die das Bundesministe​rium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen aufstellt. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 8, ab 1.1.2003)

§ 91a. Die Gemeinden, die Träger der Sozialversicherung, die öffentlichen und privaten Krankenanstalten sowie die Krankenfür​sorgeanstalten sind verpflichtet, auf Ersuchen der Behörden der Kriegsopferversorgung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Weitergabe von Daten, die bei Datenbanken dieser Rechts​träger gespeichert sind und die Grundlage für die Durchführung die​ses Bundesgesetzes bilden. Die Finanzämter sind den Behörden der Kriegsopferversorgung zur Auskunftserteilung hinsichtlich solcher Verhältnisse verpflichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung beeinflusst haben, soferne diese Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zugänglich sind, entnommen werden können. (BGBl. Nr. 94/1975, Art. I Z 35, ab 21.2.1975; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 49, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

§ 91b. entfallen. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. I Z 19, ab 1.1.1988)

Abschnitt V

Vertretung der Versorgungswerber (§ 92)
§ 92. Als bevollmächtigte Vertreter dürfen nur zugelassen wer​den:


1.
Rechtsanwälte und Notare; (BGBl. Nr. 258/1967, Art. I Z 39, ab 1.7.1967)


2.
Familienmitglieder (Ehegatten, Verwandte oder Verschwä​gerte der auf‑ und absteigenden Linie, Geschwister); (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 44, ab 1.1.1992)


2a.
eingetragene Partner; (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 18 Z 2, ab 1.1.2010)


3.
Mitglieder oder Arbeitnehmer der zur Interessenvertretung der Versorgungsberechtigten gebildeten Organisationen, wenn sie von diesen zur Übernahme von Vertretungen vor dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen und der Bundesberufungskommission allgemein beauftragt sind. (BGBl. Nr. 212/1984, Art. I Z 27, ab 1.6.1984; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 39, ab 1.7.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1 und 2, ab 1.1.2003)

Abschnitt VI

Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (§ 93)
(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

§ 93. (1) In allen Fällen, in denen mit Bescheid des Bundesam​tes für Soziales und Behindertenwesen über die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als Dienstbeschädigung oder über einen auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgungsanspruch entschieden wird, steht dem Versorgungswerber und allfälligen anderen Parteien das Recht der Berufung an die Bundesberufungskommission zu. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 45, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2003)

(2) Gegen Bescheide, die ohne Durchführung eines weiteren Ermittlungsverfahrens


1.
auf Grund gespeicherter Daten oder


2.
in den Fällen des § 86 Abs. 2 auf Grund von den Trägern der Sozialversicherung oder von sonstigen Institutionen auf ma​schinell verwertbaren Datenträgern übermittelten Daten im Wege der automationsunterstützten Datenverarbeitung er​stellt werden, steht dem Versorgungswerber das Recht zu, Vorstellung zu erheben. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat nach Prüfung der Sach‑ und Rechts​lage die Sache neuerlich zu entschei​den. Die Vorstellung hat aufschiebende Wirkung.  (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 45, ab 1.1.1992)

(3) Die Berufung und die Vorstellung sind innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung oder mündlicher Verkündung des Beschei​des schriftlich oder nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise beim Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen einzubringen. Wird eine Berufung innerhalb dieser Frist bei der Bundesberufungskommission eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; die Bundesberufungskommission hat die bei ihr eingebrachte Berufung unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. Der Schriftsatz kann auch durch eine beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen abzugebende Erklärung zu Protokoll ersetzt werden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 45, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 40, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 1, 2 und 9, ab 1.1.2003) 

Abschnitt VII (entfallen)
Entscheidungen der Schiedskommission: entfallen
(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 5, ab 1.1.2003)

Abschnitt VIII

Sonstige Bestimmungen (§§ 98 bis 100)
§ 95. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 50, ab 1.1.2002)

§ 96. entfallen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 10, ab 1.1.2003)

Abschnitt IX (entfallen)
Buchhaltungsdienst: entfallen.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 51, ab 1.1.2002)

§ 98. (1) Die Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz sind bar im Wege der Österreichischen Postsparkasse auszuzahlen. Auf Antrag des Versorgungsberechtigten können die Geldleistungen an Stelle der Barzahlung auf ein Scheckkonto des Versorgungsberech​tigten bei der Österreichischen Postsparkasse oder auf ein Girokonto des Versorgungsberechtigten bei einer anderen inländischen Kredit​unternehmung überwiesen werden. (BGBl. Nr. 225/1980, Art. I Z 40, ab 1.7.1980)

(2) Auszahlungen im Überweisungsverkehr (Abs. 1 zweiter Satz) sind nur zulässig, wenn der Versorgungsberechtigte über das Konto, auf das die Geldleistung überwiesen werden soll, allein ver​fügungsberechtigt ist. Außerdem müssen sich der Versorgungsbe​rechtigte und die Kreditunternehmung, bei der das Konto des Versor​gungsberechtigten geführt wird, ausdrücklich damit einverstanden erklären, dass im Falle des Ablebens des Versorgungsberechtigten alle dem Konto nach dem Todestag gutgebrachten Geldleistungen auf das Postscheckkonto des Bundesamtes für Soziales und Behinder​tenwesen rücküberwiesen werden.  (BGBl. Nr. 202/1964, Art. I Z 9, ab 1.7.1964; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2003)

(3) Die Versorgungsberechtigten haben auf Verlangen des Bun​desamtes für Soziales und Behindertenwesen Lebensbestätigun​gen beizubringen. Wird einem solchen Verlangen nicht entsprochen, so ist mit der Auszahlung der Geldleistung innezuhalten. (BGBl. Nr. 202/1964, Art. I Z 9, ab 1.7.1964)

§ 99. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 52, ab 1.1.2002)

§ 100. (1) Die Zahlung von Geldleistungen nach diesem Bundes​gesetz an einen Versorgungsberechtigten, der seinen Wohn​sitz oder dauernden Aufenthalt im Ausland hat, ist nach den Vor​schriften des § 98 an einen vom Versorgungsberechtigten durch ei​genhändig gefertigte Erklärung namhaft gemachten, im Inland wohn​haften Zahlungsempfänger zu vollziehen. Die Unterschrift auf der Erklärung ist erforderlichenfalls amtlich zu beglaubigen. Die Erklä​rung gilt bis zum Widerruf; sie kann sich auf eine oder mehrere be​stimmte Zahlungen beschränken. (BGBl. Nr. 202/1964, Art. I Z 10, ab 1.7.1964; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 53, ab 1.1.2002)

(2) Auf begründetes Verlangen eines Versorgungsberechtigten (Abs. 1) kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die Zahlung an ihn durch Überweisung der Geldleistungen in das Aus​land nach den für den Auslandsgeldverkehr geltenden Vorschriften vollziehen. (BGBl. Nr. 202/1964, Art. I Z 10, ab 1.7.1964)

(3) Die außerhalb Österreichs ansässigen Versorgungsberech​tigten sind alljährlich zu einer Erklärung über ihre Staatsbürgerschaft aufzufordern. Zur Abgabe dieser Erklärung ist eine Frist von sechs Monaten zu bestimmen. Liegt die Erklärung im Zeitpunkte des Ablaufes dieser Frist nicht vor, so ist mit der Aus​zahlung der Rente innezuhalten.

IV. Hauptstück (entfallen)

Kriegsopferfürsorgebeirat: entfallen.

(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 11, ab 1.7.2002)

V. Hauptstück
Sonderzahlung (§ 109)
(BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 37, ab 1.1.1962)
§ 108. entfallen. (BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 38, ab 1.1.1962)

§ 109. Alle Rentenempfänger haben Anspruch auf eine alljähr​lich am 1. Mai und am 1. Oktober fällig werdende Sonderzahlung in der Höhe der ihnen am Fälligkeitstage zustehenden Rentengebühr​nisse (§ 6 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 Z 1) mit Ausnahme des Kleider‑ und Wäschepauschales. Eine Sonderzahlung gebührt auch Schwerbe​schädigten, denen gemäß § 56 Abs. 4 ein Taschengeld gewährt wird.

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 47, ab 1.1.1992)

§ 110. entfallen.

VI. Hauptstück
Schlussbestimmungen (§§ 111 bis 115)
(BGBl. Nr. 319/1961, Art. I Z 40, ab 1.1.1962)

§ 111. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande​rer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 11, ab1.1.1990; BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 18 Z 1, ab 1.1.2010)

(2) Folgende für Ehegatten sowie Witwen/Witwer maßgebende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene Partner nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: §§ 13, 16, 34 bis 38, 41, 46b, 47 bis 48a, 68, 69 und 92. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 18 Z 1, ab 1.1.2010)

§ 112. Wo in anderen Rechtsvorschriften von Versehrtenstufen die Rede ist, ist dieser Begriff weiterhin im Sinne der Durchfüh​rungsbestimmungen zu den §§ 83 und 84 des Wehrmachtfürsorge‑ und ‑versorgungsgesetzes vom 26. August 1938, Deutsches RGBl. I S. 1077, auszulegen.

§ 113. Die Verordnung über Vergünstigungen für Kriegsbeschä​digte im öffentlichen Personenverkehr vom 23. Dezember 1943, Deutsches RGBl. 1944 I S. 5, bleibt mit der Maßgabe in Kraft, dass keine Erstattung der Fahrgeldausfälle an die Unternehmungen stattfindet.

§ 113a. (1) § 8 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung ist auf jene Ver​fahren weiter anzuwenden, in denen der Antrag auf Gewährung oder Neubemessung der Beschädigtenrente vor dem 1. Jänner 1998 einge​bracht wurde und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlos​sen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998)

(2) § 12 Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung ist auf jene Schwerbeschädigten weiter anzuwenden, denen entweder vor dem 1. Jänner 1998 eine Pflege- oder Blindenzulage rechtskräftig zuerkannt wurde oder die einen Antrag auf eine derar​tige Leistung vor diesem Zeitpunkt eingebracht haben und über die​sen Antrag noch nicht rechtskräftig entschieden wurde. Die Höhe der monatlichen Zusatzrente beträgt in diesen Fällen 206,83 €. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 54, ab 1.1.2002)

(3) § 51 Abs. 1 und 2 sowie § 52 Abs. 3 Z 2 sind in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung auf Verfahren weiter anzu​wenden, in denen die Antragstellung oder die Einleitung des amts​wegigen Verfahrens vor dem 1. Jänner 1998 erfolgt ist und das Ver​fahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998)

(4) § 52 Abs. 5 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung ist auf jene Verfahren weiter anzuwenden, in denen die An​tragstellung auf Neubemessung der Beschädigtengrundrente vor dem 1. Jänner 1998 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998)

(5) Die vor dem 30. Juni 1998 bestehenden Schiedskommissio​nen haben die Geschäfte nach der vor Inkrafttreten dieses Bundesge​setzes geltenden Rechtslage so lange weiterzuführen, bis die neue gemeinsame Schiedskommission zusammentritt. Die Zeit der Weiter​führung der Geschäfte durch die alten Schiedskommissionen zählt auf die erste Funktionsperiode der neuen Schiedskommission. Mit dem Zusammentreten der gemeinsamen Schiedskommission geht die Zuständigkeit der bisherigen Schiedskommissionen auf die neue Be​hörde über. Im Zeitpunkt des Zusammentretens noch nicht rechts​kräftig abgeschlossene Verfahren sind von der neuen gemeinsamen Schiedskommission fortzuführen. Die Bestellung der Mitglieder für die gemeinsame Schiedskommission kann bereits vor dem Inkraft​treten dieses Bundesgesetzes vorgenommen werden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.7.1998)

(6) § 63 Abs. 2 ist für die Jahre 1998 und 1999 mit der Maß​gabe anzuwenden, dass eine Anpassung für Leistungen gemäß § 18 nicht zu erfolgen hat. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998)

(7) Versorgungsberechtigten, die im August 1998 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz bezie​hen, gebührt zu den im August 1998 auszuzahlenden Versorgungs​leistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemein​samen Haushalt lebender Ehegatte im Jahr 1998 Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli​chen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versor​gungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 141,71 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 94,47 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhän​gige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versor​gungsleistung. Diese Beträge gelten nicht als Einkommen (§ 13) und sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 74) nicht zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 42, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 54, ab 1.1.2002)

(8) Wenn auf Grund der Bestimmung des § 13 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 die für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 zuer​kannte einkommensabhängige Leistung zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unterschiedsbetrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen der einkommensabhängigen Leistung entsprechend zu mindern. Tritt eine Änderung in der Sach- oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung jener ein​kommensabhängigen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich ge​währt wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich unter Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 52 entsprechend zu mindern oder einzu​stellen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(9) Werden Anträge auf Zuerkennung von einkom​mensabhängigen Leistungen auf Grund der Änderung der An​rechnung des land- und forstwirtschaftlichen Einkommens gemäß § 13 Abs. 4 bis zum 30. Juni 2002 eingebracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch ab 1. Jänner 2002 zuzuerkennen. Dasselbe gilt für Anträge auf Zuerken​nung von Witwenrente nach Versorgungsberechtigten, die ein Pfle​gegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung erhalten haben. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(10) Rechtskräftig zuerkannte Waisenbeihilfen gemäß § 43 Abs. 2 und 3 KOVG 1957 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung gelten als Waisenrenten im Sinne des § 43 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001. Anträge auf Waisenbei​hilfe, über die bis 31. Dezember 2001 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab 1. Jänner 2002 als Anträge auf Waisenrente. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(11) § 56 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fassung ist auf bereits rechtskräftig zuerkannte Ansprüche weiter anzuwenden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(12) Durch Auszahlung einer Abfertigung umgewandelte Ren​tenteile gemäß den §§ 57 bis 59 in der bis 31. Dezember 2001 gel​tenden Fassung leben mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 nicht wieder auf. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(13) Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz be​ziehen, gebührt zu den im Dezember 2001 auszuzahlenden Versor​gungsleistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätz​liche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversicherungsrechtli​chen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versor​gungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S (25,44 €). Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Ein​kommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haus​halt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensab​hängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge gelten bei der Bemes​sung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen und sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 74) nicht zu be​rücksichtigen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.12.2001)

(14) In der Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die orthopädische Versorgung in der Kriegsopferver​sorgung (BGBl. Nr. 120/1992) wird der im § 4 Abs. 3 geltende Aus​druck „19 700 S“ durch den Ausdruck „1 431,65 €“, der in den §§ 4 Abs. 6 und 5 Abs. 3 enthaltene Ausdruck „100 S“ durch den Aus​druck „10 €“ und der Ausdruck „1. Jänner 1993“ durch den Ausdruck „1. Jänner 2002“ sowie der im § 5 Abs. 1 geltende Ausdruck „67 500 S“ durch den Ausdruck „4 905,42 €“ und der Ausdruck „101 300 S“ durch den Ausdruck „7 361,76 €“ ersetzt. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(15) Beziehern von rechtskräftig zuerkannten Witwenbeihilfen gemäß § 36 Abs. 2 und 3 KOVG 1957 in der bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 geltenden Fassung ist amtswegig eine Wit​wenrente im Sinne des § 36 zu gewähren. Anträge auf Witwenbei​hilfe, über die bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab diesem Zeitpunkt als An​träge auf Witwenrente. Werden Anträge auf Zuerkennung von Wit​wenrente auf Grund der Änderung des § 36 mit BGBl. I Nr. 90/2005 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 eingebracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Vor​aussetzungen, frühestens jedoch ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 4, ab 1.7.2005)

(16) Werden Anträge auf Zuerkennung von Grundrente auf Grund der Änderung des § 7 Abs. 1 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 16/2008 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Bundesgeset​zes BGBl. I Nr. 16/2008 eingebracht, ist die Leistung bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuer​kennen. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 5, ab 1.1.2008)

(17) In Verfahren, in denen der Antrag auf Gewährung von Grundrente vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 eingebracht wurde und das Verfahren noch nicht rechtskräf​tig abgeschlossen ist, ist die Grundrente auf Grund der Änderung des § 7 Abs. 1 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 16/2008 bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuer​kennen. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 5, ab 1.1.2008)

§ 113b. (1) Versorgungsberechtigten, die im Juli 1999 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz be​ziehen, gebührt zu den im Juli 1999 auszuzahlenden Versorgungs​leistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemein​samen Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vor​schriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versorgungsberech​tigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben 65,41 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 43,60 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungsleistung. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 4 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 56, ab 1.1.2002)

(2) Die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 ist bei Versorgungsbe​rechtigten, die keinen Anspruch auf eine besondere Pensionszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vor​schriften haben, um den Betrag von 21,80 € zu erhöhen. Versor​gungsberechtigten im Sinne des Abs. 1, die eine besondere Pensions​zulage 1999 von weniger als 21,80 € erhalten, ist die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 um den Differenzbetrag zu den 21,80 € zu erhöhen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 4 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 56, ab 1.1.2002)

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht als Einkom​men (§ 13) und sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 74) nicht zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 4 Z 1, ab 1.1.1999)

§ 113c. Abweichend von der Bestimmung des § 63 Abs. 2 ist die Anpassung der Renten gemäß den §§ 11, 12 Abs. 2, 16, 42 Abs. 1 und 46 Abs. 1 bis 3 für das Jahr 2009 bereits mit Wirksamkeit ab 1. November 2008 vorzunehmen. 

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 11 Z 1, ab 1.11.2008)

Zuschuss zu den Energiekosten (§§ 113d bis 113e)
§ 113d. Die Bestimmungen des § 638 des Allgemeinen Sozial​versicherungsgesetzes gelten entsprechend auch für Bezieher einer vom Einkommen abhängigen Leistung nach dem Kriegsopferversor​gungsgesetz 1957, die oder deren Ehegatten keinen Anspruch auf eine Ausgleichszulage aus der Pensionsversicherung haben.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 11 Z 3, ab 21.10.2008)

§ 113e. Abweichend von den Bestimmungen dieses Bundesge​setzes ist die Anpassung von Versorgungsleistungen und Einkom​mensbeträgen für das Jahr 2009 mit dem Faktor 1,034 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 11 Z 3, ab 21.10.2008)
Einmalzahlung für das Jahr 2008 (§ 113f)
§ 113f. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufent​halt im Inland, die im November 2008 Anspruch auf eine einkommensabhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz und kei​nen Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2008 eine Einmalzahlung in Höhe von 150 €.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen für November 2008 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 11 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2010 (§§ 113g)
§ 113g. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Dezember 2009 Anspruch auf eine einkommensabhängige Rente nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2010 eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 % der einkommensabhängigen Rente.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen bis Februar 2010 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 4/2010, Art. 1, ab 14.1.2010)

§ 114. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bun​desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Ein​vernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen betraut.

§ 115. (1) § 21 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tritt mit 1. Juli 1994 in Kraft. (BGBl. Nr. 314/1994, Art. 27 Z 2; BGBl. Nr. 830/1995, Art. II Z 2)

(2) § 6 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 830/1995 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. II Z 2)

(3) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 411/1996 tritt mit 1. August 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 411/1996, Art. XII Z 2)

(4) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. September 1996 der § 41 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997;


2.
mit 1. Jänner 1997 der § 31 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997;


3.
mit 1. Jänner 1998 die §§ 8, 11 Abs. 2 und Abs. 3, 12 Abs. 2 und Abs. 4, 22 Abs. 4 und Abs. 5, 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Z 2, 26, 28 Abs. 1 erster Satz, 29, 46b Abs. 2 letzter Satz, 47 Abs. 2 und 4, 48 Abs. 2 erster Satz, 51, 52 Abs. 3 zweiter Satz, 52 Abs. 3 Z 2, 52 Abs. 5, 53, 54 Abs. 1 erster Satz, 63 Abs. 2 Z 1, 66 Abs. 2 letzter Satz, 72, 73 Abs. 1 und Abs. 3 letzter Satz, 93 Abs. 3 zweiter und dritter Satz, 104 Abs. 1 und 113a Abs. 1, 2, 3, 4, 6 und 7 in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 sowie die Aufhebung des § 12 Abs. 4 in der bisherigen Fassung;


4.
mit 1. Juli 1998 die §§ 78, 80 Abs. 2 dritter Satz und Abs. 3, 81 Abs. 1, Abs. 2 erster Satz, Abs. 3 und Abs. 6, 85 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4, 86 Abs. 4, 90 Abs. 3 zweiter Satz, 92 Z 3, 113a Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 sowie die Aufhebung der §§ 78a und 85 Abs. 5 zweiter Satz. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 13 Z 43)

(5) § 113b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/1999 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 4 Z 2)

(6) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Dezember 2001 § 113a Abs. 13;


2.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 11 Abs. 1 bis 3, 12 Abs. 2 und 3, 13 Abs. 1, 2, 4, 5 und 6, 14 Abs. 1, 16 Abs. 1, 18 Abs. 4, 20, 20a Abs. 1, 22a, 22b, 24 Abs. 3 zweiter Satz, 29 Abs. 1 bis 4, 36 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 1, 2 und 3, 43, 46 Abs. 1 bis 3 und 5, 46b Abs. 1, 47 Abs. 2 und 4, 48 Abs. 2, 51 Abs. 2 erster Satz, 52 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 Z 4, 55a Abs. 3, 63 Abs. 2, Abs. 3 zweiter Satz und Abs. 6, 67, 68 Z 2, 74 Abs. 2, 86 Abs. 2, 87 Abs. 1 zweiter Satz, 91a erster Satz, 100 Abs. 1 zweiter Satz und 113a Abs. 2, 7 bis 12 und Abs. 14 und 113b Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundes​gesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 sowie die Aufhebung der bis​herigen §§ 13 Abs. 5 bis 7, 15, 25, des Abschnittes XV des I. Hauptstückes samt Überschrift, der §§ 88, 90 Abs. 3 letzter Satz, 95, 97 sowie der Überschrift „Abschnitt IX Buchhaltungsdienst“ und des § 99.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 57)

(7) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Juli 2002 die Aufhebung des IV. Hauptstückes samt Überschrift;


2.
mit 1. Jänner 2003 Artikel 3 Z 1, die §§ 21 Abs. 2 zweiter Satz, 27 Abs. 1 erster Satz, 29 Abs. 5, 30 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 zweiter Satz, 31 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 erster und letzter Satz, 53 erster Satz, 54a Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 erster Satz, 69 Abs. 2, 71 Abs. 2 zweiter Satz, 74 Abs. 5 erster Satz, 75 erster Satz, 76 Abs. 2, 78, 87 Abs. 1, 89 Abs. 1 erster Satz, 90 Abs. 3, 91, 92 Z 3, 93 Abs. 3 erster und zweiter Satz und 98 Abs. 2 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2002 sowie die Aufhe​bung der bisherigen §§ 79 bis 85, 90 Abs. 3, 5 und 6, 96 und des Abschnittes VII des III. Hauptstückes samt Überschrift.

(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 3 Z 12)

(8) § 74 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 156/2004 tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft und mit Ablauf des 31. De​zember 2008 außer Kraft. Mit Ablauf des 31. Dezember 2008 tritt die genannte Bestimmung in der am 31. Dezember 2004 in Geltung ge​standenen Fassung wieder in Kraft. (BGBl. I Nr. 156/2004, Art. 10 Z 2; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 3a)

(9) Die §§ 12 Abs. 3 letzter Satz, 35 Abs. 3, 46 Abs. 4 und 63 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 4 Z 4)

(10) Die §§ 6 Abs. 3, 36, 37, 46b Abs. 1, 51 Abs. 2, 52 Abs. 1 und 2, 64a, 68 Z 1 und 113a Abs. 15 in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 90/2005 sowie die Aufhebung des bisherigen § 38 Abs. 1 letzter Satz treten mit 1. Juli 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. II Z 5)

(11) Die §§ 7 Abs. 1, 9 Abs. 1, 11 Abs. 1 zweiter Satz und die Z 1 bis 7, 11a Abs. 2 und 113a Abs. 16 und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 1 Z 6)

(12) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Jänner 2008 § 74 Abs. 1 in der Fassung der Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007;


2.
mit 1. Jänner 2014 § 74 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007. 

(BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 12 Z 3)

(13) § 113c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2008 tritt mit 1. November 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 11 Z 2)

(14) Die §§ 92 und 111 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. (BGBl. I Nr.135/2009, 2. Hauptstück Art. 18 Z 2)

ANLAGE ZU § 32 KOVG 1957

I. bis VI. (entfallen; mit Ablauf des 29.2.1992)

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 49, ab 1.3.1992)

VII. (entfallen; mit Ablauf des 31.12.1991)

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. I Z 48, ab 1.1.1992)

Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die orthopädische Versorgung in der Kriegsopferversorgung

(BGBl. Nr. 120/1992, ab 1.3.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

Gemäß § 32 Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991 wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verord​net:

ARTIKEL I

Sachleistungen

§ 1. (1) Die Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädi​schen und anderen Hilfsmitteln ist in einer der jeweiligen tech​nisch‑wissenschaftlichen Entwicklung entsprechenden, dauerhaften und den Bedürfnissen des Beschädigten angepassten Ausführung nach Maßgabe der Abs. 2 bis 4 zu gewähren.

(2) Körperersatzstücke


1.
Künstliche Glieder mit Zubehör, einschließlich Prothesen​handschuhen;


2.
bei nachgewiesenem Bedarf zusätzlich eine wasserfeste Pro​these für Beinamputierte, für Doppel ‑ Oberschenkelampu​tierte zusätzlich auch ein Paar Kurzprothesen;


3.
künstliche Augen;


4.
kosmetische Ersatzstücke;


5.
Zahnersatz, Kieferersatzstücke, Kieferschienen;


6.
Perücken oder teilweiser Haarersatz.

(3) Orthopädische Hilfsmittel


1.
Stützapparate, Bandagen;


2.
bei nachgewiesenem Bedarf zusätzlich ein wasserfester Stütz​apparat;


3.
Sitz‑ und Lagerungshilfen;


4.
Modelleinlagen, bei Beinamputierten und Trägern von Bein​stützapparaten für den nichtbeschädigten Fuß;


5. orthopädische
Zurichtung an Normalschuhen;


6.
orthopädische Schuhe, sofern nicht deren Zweck durch ortho​pädische Zurichtung an Normalschuhen oder durch Modelleinlagen erreicht werden kann. Wahlweise sind an​stelle von orthopädischen Schuhen serienmäßig gefertigte Spezialschuhe beizustellen, wenn dies als orthopädische Hilfe ausreicht;


7.
bei entsprechender Schädigung zusätzlich ein Paar orthopädi​sche Schuhe in leichter Ausführung für den Haus​gebrauch;


8.
Krücken, Stützkrücken, Krankenstöcke, Blindenstöcke, Blin​dentaststöcke oder sonstige Gehhilfen;


9.
Hilfsmittel für Einhänder und solchen gleichzuhaltenden Personen, insbesondere Einhändergabeln, Gabelmesser, Handwaschbürsten mit Gummisaugern oder Anschraubvor​richtungen, Stielbürsten;


10.
Zughaken und Greifzangen;


11.
handbetriebene Rollstühle (für den Haus‑ und Straßen​gebrauch) mit erforderlichem Zubehör, sofern auf andere Weise eine den Bedürfnissen des Beschädigten entspre​chende Gehfähigkeit nicht erzielt werden kann und der Be​schädigte in der Lage ist, den Rollstuhl zu benutzen;


12.
elektrisch betriebene Rollstühle, sofern ein Beschädigter einen handbetriebenen Rollstuhl nicht selbst bedienen kann. Elektrisch betriebene Rollstühle dürfen bauartbedingt nicht mehr als 10 km/h erreichen.

(4) Andere Hilfsmittel


1.
Brillen und Schutzbrillen für Blinde und Lichtempfindliche, Sehhilfen für Sehbehinderte;


2.
Hilfsmittel zur Umwandlung von optischen in akustische oder taktile Informationen einschließlich Zubehör und er​forderlicher Betriebsmittel, wenn der Sehbehinderte darauf angewiesen ist;


3.
Führhunde mit der erforderlichen Ausrüstung;


4.
Hörapparate oder andere Schallverstärker für Hörbehinderte, einschließlich Zubehör und erforderlicher Betriebsmittel;


5.
Hilfsmittel zur Umwandlung von akustischen in für Hörbehin​derte wahrnehmbare Informationen einschließlich Zubehör und erforderlicher Betriebsmittel, wenn der Hörbe​hinderte darauf angewiesen ist;


6.
Stumpfstrümpfe, Trikotschlauchbinden, Gummistrümpfe;


7.
Handschuhe (Woll‑ oder Lederhandschuhe) für Beschädigte mit verstümmelten oder gelähmten Händen, Blinde, Krücken‑ oder Stockträger und Benützer von Rollstühlen; Arbeitshandschuhe für verstümmelte oder narbenempfindli​che Hände;


8.
je vier Abzeichen für Verkehrsbehinderte (Hörbehinderte, Blinde, Sehbehinderte, Hirnverletzte und Gebrechliche);


9.
Hilfsmittel zur Durchführung der Körperreinigung, Körper​pflege, zur Verrichtung der Notdurft, insbesondere Halte​griffe, Badebrett, Badewannensitz, Badelifter, Badewan​nenlifter; Warmwasserduschen und/oder Trockner für Toi​letten;


10.
Stomaversorgung und Inkontinenzhilfen;


11.
für Querschnittgelähmte und Beschädigte mit gleichzuach​tenden Zuständen sowie dauernd oder fast ständig Bett​lägrige alle die Pflege erleichternden Hilfsmittel, wenn der ärztliche Sachverständige die Notwendigkeit befürwortet; insbesondere auch Spezialbetten, Trapezträger, wenn die Umrüstung des Bettes als Hilfe nicht ausreicht;


12.
sonstige Hilfsmittel, die für Behinderte entwickelt worden oder für sie besonders geeignet sind, wenn der Beschädigte darauf angewiesen ist.

Umfang der Ausstattung

§ 2. (1) Sofern nachstehend keine Sonderregelungen getroffen werden, stehen die Sachleistungen nur in einfacher Ausstattung zu.

(2) In doppelter Anzahl sind erstmalig beizustellen


‑
Körperersatzstücke
nach § 1 Abs. 2 Z 1, 3 und 4,


‑
orthopädische Hilfsmittel nach § 1 Abs. 3 Z 1 und Z 6,


‑
Krücken oder Stützkrücken, wenn der Beschädigte auf deren Gebrauch dauernd angewiesen ist,


‑
Handschuhe für Benützer von handbetriebenen Rollstühlen.

(3) Jährlich können bis zu zwei Paar Schuhe (§ 1 Abs. 3 Z 5) orthopädisch zugerichtet werden. Den Trägern von orthopädischen Schuhen oder serienmäßig gefertigten Spezialschuhen (§ 1 Abs. 3 Z 6) sind Schuhe für den nichtbeschädigten Fuß beizustellen. Ober‑ oder Unterarm‑ oder Handamputierten oder Handverletzten sind Handschuhe für die nichtbeschädigte Hand beizustellen.

(4) Handbetriebene Rollstühle sind bei Bedarf zweifach, je​weils einer für den Haus‑ oder Straßengebrauch, beizustellen. Dem Beschädigten steht nur ein elektrisch betriebener Rollstuhl zu, wobei in Ausnahmefällen und bei dringendem Bedarf für beide Verwen​dungszwecke je ein elektrisch betriebener Rollstuhl beigestellt wird.

(5) Leistungen nach § 1 Abs. 3 Z 3, Abs. 4 Z 6, 10, 11 und 12 sind nach dem jeweiligen Bedarf beizustellen.

Wiederherstellung und Erneuerung, Gebrauchsdauer

§ 3. (1) Die Körperersatzstücke, die orthopädischen und ande​ren Hilfsmittel sind wiederherzustellen oder zu erneuern, wenn sie schadhaft oder unbrauchbar geworden sind; die Erneuerung erfolgt nur, wenn die Wiederherstellung unwirtschaftlich ist.

(2) Die Wiederherstellung oder Erneuerung kann abgelehnt werden, wenn die Beschädigung, Gebrauchsunfähigkeit oder der Verlust auf Missbrauch zurückzuführen ist.

(3) Bei orthopädischen Schuhen oder serienmäßig gefertigten Schuhen sind die Kosten der wegen der gewöhnlichen Abnutzung notwendigen Besohlung nicht zu ersetzen.

(4) Als durchschnittliche Gebrauchsdauer gelten für 


1.
Beinprothesen
6 Jahre



Armprothesen
..........................................5 Jahre


2.
Orthopädische Schuhe ausgenommen solche für den Hausgebrauch), serienmäßig gefertigte Spezialschuhe
3 Jahre


3.
Prothesenhandschuhe


a)
aus Wolle
3 Monate


b)
aus Leder
6 Monate


4.
Handschuhe


a)
gefütterte Wollhandschuhe
6 Monate


b)
aus Leder für Krückenträger und Benützer von handbetriebenen Rollstühlen
1 Jahr


c)
aus Leder für Beschädigte mit verstümmelten oder gelähmten Händen, Blinde, Stockträger
2 Jahre


5.
Modelleinlagen
1 1/2 Jahre


6.
Krücken, Stützkrücken
3 Jahre 


7.
Krankenstöcke
2 Jahre


8.
Rollstühle
5 Jahre


9.
Hörapparate oder andere Schallverstärker
5 Jahre

Kostenersatz und Zuschüsse zu Kosten

§ 4. (1) Die Kosten für Änderungen an Gebrauchsgegenstän​den sind zu ersetzen, sofern sie in einem angemessenen Verhältnis zum Wert dieser Gegenstände stehen.

(2) Zur festen Installation der behinderungsgerechten Sanitäraus​stattung gemäß § 1 Abs. 4 Z 9 sind die notwendigen Kosten zu ersetzen.

(3) Beschädigten ist 


1.
für die Ausstattung des eigenen mehrspurigen Kraftfahrzeu​ges mit einem automatischen Getriebe oder einer ähnlichen Vorrichtung ein Zuschuss zu den Kosten bis zur Höhe von 1 431,65 € zu gewähren, 

und


2.
für andere Sonderausstattungen, die Änderung der Bedie​nungseinrichtungen, für die Beschaffung und den Einbau von Zusatzgeräten am eigenen mehrspurigen Kraftfahrzeug ein Zuschuss zu den Kosten bis zur Höhe von 1 431,65 € zu gewähren. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(4) Ein Zuschuss zu den Kosten der in Abs. 3 genannten Leistun​gen setzt voraus, dass diese wegen der Dienstbeschädigungs​folgen erforderlich sind und von der Behörde vorgeschrieben werden. 

(5) Nach Bewilligung eines Zuschusses gemäß Abs. 3 entsteht ein Anspruch auf eine neuerliche Bewilligung frühestens nach Ablauf von fünf Jahren. Voraussetzung hiefür ist die wegen Neubeschaffung eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges erforderliche behinderungsge​rechte Ausstattung dieses Fahrzeuges.

(6) Die unter Abs. 3 angeführten Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres entsprechend der Erhöhung des PKW‑Verbraucherpreisindexes (November des Vorjahres), gerundet auf volle 10 €, anzupassen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

Beihilfen zur Anschaffung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen

§ 5. (1) An Stelle eines hand‑ oder elektrisch betriebenen Roll​stuhles für den Straßengebrauch ist dem Beschädigten auf Antrag eine Beihilfe zur Beschaffung eines Personenkraftfahrwagens oder Invalidenkraftfahrzeuges zu gewähren, wenn er zur Führung eines solchen berechtigt ist. Die Beihilfe zur Beschaffung eines Personen​kraftfahrwagens beträgt 4 905,42 €, zur Beschaffung eines Invaliden​kraftfahrzeuges 7 361,76 €; die Beihilfe darf den tatsächlichen Betrag der Beschaffungskosten nicht übersteigen. Reparaturen und Betriebs​kosten für den mittels der Beihilfe beschafften Personenkraftfahrwa​gen bzw. das Invalidenkraftfahrzeug werden nicht ersetzt. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

(2) Nach Bewilligung einer Beihilfe entsteht ein Anspruch auf eine neuerliche Beihilfe frühestens nach Ablauf von fünf Jahren. Voraussetzung hiefür ist die Neubeschaffung eines Personenkraft​fahrwagens oder eines Invalidenkraftfahrzeuges und das Weiterbe​stehen des Anspruches auf einen Rollstuhl für den Straßengebrauch.

(3) Die unter Abs. 1 angeführten Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres entsprechend der Erhöhung des PKW‑ Verbrau​cherpreisindexes (November des Vorjahres), gerundet auf volle 10 €, anzupassen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 1 Z 55, ab 1.1.2002)

Führhunde

§ 6. (1) Der Blinde (§ 19 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsge​setzes 1957, BGBl. Nr. 152) muss nach fachmännischem Urteil in der Lage sein, sich eines Führhundes mit Erfolg zu bedienen; er ist zur entsprechenden Pflege des Führhundes verpflichtet. Bei Missbrauch, grober Vernachlässigung oder Miss​handlung kann der Führhund entzogen werden.

(2) Die Kosten für eine tierärztliche Behandlung einschließlich der Heilmittel sind zu ersetzen. Desgleichen sind die Kosten für die Unterbringung und Pflege des Führhundes während der Pflege des Blinden in einer Krankenanstalt und während einer erweiterten Heil​behandlung (§ 24 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) des Blinden zu ersetzen.

ARTIKEL II

Diese Verordnung tritt mit 1. März 1992 in Kraft.

Übergangsbestimmungen (Auszug)

Art. II Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 15.12.1961, BGBl. Nr. 319:

(5) Bei Beschädigten, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens die​ses Bundesgesetzes im Bezuge von Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 stehen, gelten die Gesundheits​schädigungen, für die Versorgungsleistungen gewährt wurden, als anerkannte Dienstbeschädigungen im Sinne der §§ 1 und 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in der Fassung des Art. I.

Art. III Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 30. Juni 1967, BGBl. Nr. 258, in der Fassung des Art. II des Bundesgesetzes vom 11.12.1968, BGBl. Nr. 21/1969:

(2) Wenn auf Grund von Bestimmungen des Artikels I der Ver​sorgungsbezug zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unter​schiedsbetrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungsbezuges entsprechend zu mindern. Dies gilt jedoch nicht für den Bezug einer Schwerstbeschä​digtenzulage, Pflegezulage, Blindenzulage, Führhundzu​lage(‑beihilfe), Hilflosenzulage und eines Kleider‑ und Wäschepau​schales. Tritt eine Änderung in der Sach‑ oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung jener Versorgungsleistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, ist der Aus​gleich unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 52 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 entsprechend zu mindern oder einzustellen.

Art. II des Bundesgesetzes vom 22.5.1969, BGBl. Nr. 204:

Eine vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei Durchführung der Bestimmung des § 52 Abs. 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in der Fassung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1964, BGBl. Nr. 305, vorgenommene Herabsetzung der Minderung der Er​werbsfähigkeit tritt außer Wirksamkeit.

Art. II des Bundesgesetzes vom 26.4.1972, BGBl. Nr. 163:

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung von Versorgungsleistungen hat von Amts wegen zu erfolgen. In jenen Fällen, in denen beim Inkrafttreten dieses Bundes​gesetzes Absetzungen vom Einkommen (§ 13 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957) für außergewöhnliche Ausgaben wegen Diät​verpflegung erfolgten, ist über den Anspruch auf einen Zuschuss ge​mäß §§ 14 oder 46b des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 von Amts wegen zu entscheiden. Ergeben sich durch die Neubemessung von Versorgungsleistungen infolge Zuerkennung eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung ungebührliche Rentenbezüge, so sind sie durch Aufrechnung ‑ ohne Anwendung des § 54 des Kriegs​opferversorgungsgesetzes 1957 ‑ hereinzubringen.

(2) Beträge, die für außergewöhnliche Ausgaben wegen Diätver​pflegung nach der bisherigen Rechtslage vom Einkommen (§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) abgesetzt wurden, sind vom Einkommen (§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) für die Dauer des ungeänderten Bestandes der tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen weiterhin abzusetzen, soweit sie das Ausmaß des gebührenden Zuschusses gemäß §§ 14 oder 46b des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 überschreiten.

(3) Beträge, die für außergewöhnliche Ausgaben wegen Diätver​pflegung nach der bisherigen Rechtslage vom Einkommen (§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) abgesetzt wurden, sind vom Einkommen (§ 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) für die Dauer des ungeänderten Bestandes der tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen weiterhin abzusetzen, wenn der Wegfall dieses Absetzungsbetrages zur Einstellung der betreffenden Versorgungsleistung führen würde. Ein Zuschuss gemäß §§ 14 oder 46b des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gebührt jedoch nicht.

(4) § 59 Abs. 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 fin​det auch auf Beschädigtenrenten Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch Auszahlung einer Abfertigung gemäß §§ 57 und 58 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 umgewan​delt wurden. Eine Nachzahlung für die Zeit vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes findet jedoch nicht statt.

Art. II des Bundesgesetzes vom 23.1.1975, BGBl. Nr. 94:

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleistungen sowie die Zuerkennung einer Schwerstbeschädigtenzulage auf Grund des Art. I Z 3 haben von Amts wegen zu erfolgen.

(2) Wenn auf Grund von Bestimmungen des Art. I der Versor​gungsbezug zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unterschieds​betrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungsbezuges entsprechend zu mindern. Dies gilt jedoch nicht für den Bezug einer Schwerstbeschädigtenzulage, Pflegezulage, Blindenzulage, Führhundzulage(Beihilfe), Hilflosen​zulage, eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung und eines Kleider‑ und Wäschepauschales. Tritt eine Änderung in der Sach‑ oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung jener Versorgungsleistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich unter Bedachtnahme auf die Be​stimmung des § 52 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, entsprechend zu mindern oder einzustellen.

Art. II des Bundesgesetzes vom 17.11.1977, BGBl. Nr. 614/1977:

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleistungen hat von Amts wegen zu erfolgen.

(2) Empfängern einer Witwen‑ oder Waisenbeihilfe nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädig​tenrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 vH oder auf eine solche entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von 80 vH hatten, ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 von Amts wegen an Stelle der Beihilfe auf Grund des Artikels I eine Witwen‑ oder Waisenrente zuzuerkennen.

(3) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Witwenrente nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädig​tenrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 70 vH oder auf eine solche entsprechend einer Minderung der Er​werbsfähigkeit von 80 vH hatten, auf Grund des Artikels I Z 11 bis 31. Dezember 1978 eingebracht, so ist die beantragte Versorgungs​leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühes​tens jedoch vom 1. Jänner 1978 an, zuzuerkennen.

(4) Die Bestimmungen des § 48 des Kriegsopferversorgungsge​setzes 1957 in der bisherigen Fassung finden weiterhin Anwendung, wenn der Beschädigte vor dem 1. Jänner 1978 verstorben ist.

Art. III des Bundesgesetzes vom 17.11.1977, BGBl. Nr. 614:

Wird in Bundesgesetzen auf Frauenzulage und/oder Kinderzu​lage(n) nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 hingewiesen, so gilt dies ab 1. Jänner 1978 als Hinweis auf Familienzulage(n) nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957.

Art. III des Bundesgesetzes vom 29.4.1980, BGBl. Nr. 225:

(1) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleistungen und des Taschengeldes gemäß Art. I Z 25 hat von Amts wegen zu erfolgen.

(2) Kiefer‑ und gesichtsverletzten Beschädigten mit Speichel​fluss und Stützmiederträgern mit einer Minderung der Erwerbsfähig​keit von mindestens 50 vH gemäß § 32 Abs. 3 des Kriegsopferver​sorgungsgesetzes 1957 über den Umfang der Anlage hinaus im Aus​maß der gemäß Abschnitt VII Abs. 1 Z 1 der Anlage zu §§ 32 und 33 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gewährte Leistungen gel​ten als gemäß Art. I Z 44 zuerkannte Pauschbeträge für außerge​wöhnlichen Kleider‑ und Wäscheverbrauch.

Art. III des Bundesgesetzes vom 9.12.1981, BGBl. Nr. 594:

(1) Blinden, die im Bezug einer Führhundzulage (Beihilfe) ste​hen, ist mit Wirkung vom 1. Jänner 1982 von Amts wegen an Stelle dieser Leistung auf Grund des Art. I Z 4 eine Blindenführzulage zu​zuerkennen.

(2) Wurde die Witwenrente auf Grund der bis zum 31. Dezember 1981 geltenden Fassung des § 38 des Kriegsopferver​sorgungsgesetzes 1957 abgefertigt, so lebt der Anspruch auf Wit​wenversorgung frühestens nach Ablauf des der Berechnung des Ab​fertigungsbetrages zugrunde liegenden Zeitraumes wieder auf.

(3) Hat ein Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ge​mäß § 55 Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 vor dem 1. Juli 1982 ausdrücklich oder stillschweigend die Zustimmung zur Abtretung von Versorgungsgebühren an einen Träger der Sozialhilfe zur Deckung von Aufwendungen im Sinne des § 55b des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957 erteilt, so gilt diese Zustimmung als wi​derrufen, wenn dem Träger der Sozialhilfe auf Grund des Art. I Z 19 dieses Bundesgesetzes ein Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendun​gen erwächst. Der Anspruchsübergang gemäß § 55b des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957 wird in diesen Fällen mit 1. Juli 1982 wirksam, ohne dass es einer Verständigung des Bundesamtes für So​ziales und Behindertenwesen durch den Träger der Sozialhilfe be​darf.

Art. III des Bundesgesetzes vom 10.4.1984, BGBl. Nr. 212: 

(1) Die in Durchführung des Art. I Z 7 und 10 dieses Bundesge​setzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleis​tungen hat von Amts wegen zu erfolgen.

(2) § 54 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Art. I Z 12 dieses Bun​desgesetzes sind auf jene Fälle nicht anzuwenden, in denen die Änderungs‑ oder Einstellungsbescheide, durch welche die Unge​bührlichkeit der Leistung festgestellt worden ist, vor dem Inkrafttre​ten dieses Bundesgesetzes erlassen worden sind.

(3) Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset​zes gemäß § 76 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 und § 15a des Opferfürsorgegesetzes bewilligten Härteausglei​che gelten als gemäß Art. I Z 18 und Art. II Z 4 zuerkannte Ausglei​che.

Art. III des Bundesgesetzes vom 24. Oktober 1985, BGBl. Nr. 483:

(1) Empfängern einer Witwen(Witwer)‑ oder Waisenbeihilfe nach Schwerbeschädigten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, die bis zum Tod Anspruch auf eine Beschädigtenrente entspre​chend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 vH hatten, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1986 von Amts wegen an Stelle der Beihilfe auf Grund des Artikels I eine Witwen(Witwer)‑ oder Waisenrente zuzuerkennen.

(2) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Wit​wen(Witwer)rente nach Schwerbeschädigten nach dem Kriegsopfer​versorgungsgesetz 1957, die bis zum Tod Anspruch auf eine Beschä​digtenrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 60 vH hatten, auf Grund des Art. I Z 1 bis 31. Dezember 1986 einge​bracht, so ist die beantragte Versorgungsleistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch vom 1. Juli 1986 an, zuzuerkennen.

Art. V Abs. 1 bis 3 des Bundesgesetzes vom 17. Mai 1990, BGBl. Nr. 285:

(1) Zu den Versorgungsleistungen, die nach dem Kriegsopferver​sorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz für den Monat Juli 1990 gebühren, ist von Amts wegen eine einmalige Sonderzahlung zu gewähren. Diese Sonderzahlung errechnet sich aus jeweils 1 vH der für den Zeitraum vom 1. Jänner 1990 bis 30. Juni 1990 gebührenden, wiederkehrenden Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz, soweit sie der alljährlichen Anpassung unterliegen, einschließlich der Sonderzahlungen. Der sich hieraus ergebende Betrag ist auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Eine Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden be​steht nicht.

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 sind die im § 63 des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Versorgungsleis​tungen, Einkommensbeträge und Krankenversicherungsbeiträge mit Ausnahme der in den §§ 12 Abs. 3 und 42 Abs. 3 des Kriegsopfer​versorgungsgesetzes 1957 genannten Beträge sowie die im § 11a des Opferfürsorgegesetzes angeführten Versorgungsleistungen mit Aus​nahme der im § 11 Abs. 5 des Opferfürsorgegesetzes genannten Be​träge mit dem 1,010fachen zu vervielfachen. Die vervielfachten Be​träge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Die sich hieraus ergebenden Be​träge sind durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So​ziales festzustellen. Das gleiche gilt für die nach § 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4 und § 35 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 errechneten und gerundeten Beträge. Die Anpassung der Versor​gungsleistungen ist von Amts wegen vorzunehmen.

(3) Die sich aus diesem Bundesgesetz für die Monate Jänner bis Juni 1990 ergebenden einmaligen Sonderzahlungen und die für diesen Zeitraum zu Pensionen und Renten aus der gesetzlichen Sozi​alversicherung geleisteten außerordentlichen Sonderzahlungen haben bei der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens gemäß § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 und § 25 des Heeresversor​gungsgesetzes außer Betracht zu bleiben.

Art. VI Abs. 1 bis 3, 10 und 11 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991:

(1) Gemäß Abschnitt VII der Anlage zu § 32 des Kriegsopferver​sorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, rechtskräftig zuerkannte Pauschbeträge für außergewöhnlichen Kleider‑ und Wä​scheverbrauch gelten als gemäß § 20a Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und gemäß § 29a Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, zuerkannte Leistungen.

(2) Beschädigten, denen gemäß der Anlage zu § 32 des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957 Prothesenschuhe, Schlüpf​schuhe, Einzelschuhe für das nicht beschädigte Bein, Regenmäntel und Tragevorrichtungen für Handgepäck beigestellt worden sind, ha​ben auf diese Leistungen auch nach dem 1. März 1992 Anspruch im bisherigen Umfang und Ausmaß der Anlage. Dasselbe gilt ab 1. Jänner 1992 für Schwerbeschädigte, deren Rente gemäß § 56 Abs. 1 oder 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 umgewan​delt worden ist, hinsichtlich ihres Anspruches auf das Kleider‑ und Wäschepauschale.

(3) Die Verordnung zum § 32 Abs. 3 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 in der Fassung des Art. I Z 14 dieses Bundesge​setzes kann bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie darf frühestens mit dem Tag des Inkrafttretens des Art. I Z 14 in Kraft gesetzt werden.

(10) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleistungen gemäß Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a sowie Art. III Z 5a hat von Amts wegen zu erfol​gen.

(11) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Beihilfe auf Grund des Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a oder Art. III Z 5a bis 31. Juli 1992 eingebracht, so ist die beantragte Versorgungsleistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens je​doch vom 1. Jänner 1992 an, zuzuerkennen.

Art. VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 474/1992:

§ 41 Abs. 1 Z 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, § 40 Abs. 1 Z 1 des Heeresversorgungsgesetzes und § 1 Abs. 6 Z 1 des Verbrechensopfergesetzes in der bisherigen Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn die Waisenrenten und die Hilfe über das 18. Le​bensjahr hinaus bereits vor dem 1. September 1992 zuerkannt worden sind.
ANHANG – KOVG: Bundesgesetz, mit dem eine einmalige Zuwendung für Frauen als Anerkennung für ihre besonderen Leistungen beim Wiederauf​bau der Republik Österreich geschaffen wird

§ 1. Als Anerkennung für ihre besonderen Leistungen beim Wiederaufbau der Republik Österreich kann Frauen, die vor dem 1. Jänner 1951 mindestens ein Kind in Österreich zur Welt gebracht oder ein vor diesem Zeitpunkt geborenes Kind in Österreich erzogen haben und österreichische Staatsbürgerinnen sind, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel eine einmalige Zuwendung gewährt werden, wenn sie oder ihre Ehegatten eine Ausgleichszulage aus der gesetzli​chen Sozialversicherung, eine einkommensabhängige Leistung nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, oder dem Kriegsop​ferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152/1957, eine Dauerleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach einem der Sozialhilfege​setze der Bundesländer oder ein vergleichbares Einkommen bezie​hen.

§ 2. (1) Die Zuwendung gemäß § 1 beträgt 300 Euro. Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Von der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Zuwendung sind Personen aus​geschlossen, deren Verhalten in Wort oder Tat mit den Gedanken und Zielen eines freien, demokratischen Österreich unvereinbar war.

(2) Die Zuwendung wird gewährt, wenn die Zuwendungswer​berin das Ansuchen um Gewährung der Zuwendung unter Anschluss der Nachweise für das Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb eines Jahres nach dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, das für die Entschei​dung über die Zuwendung zuständig ist, einbringt.

(3) Erfolgt die Einbringung des Ansuchens bei einer nicht zu​ständigen Behörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist es unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gilt als ursprünglich rich​tig eingebracht.

(4) Erfolgt die Einbringung des Ansuchens erst zu einem späte​ren als dem im Abs. 2 angeführten Zeitpunkt, wird die Zuwendung geleistet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine frühere Einbrin​gung aus triftigen Gründen nicht möglich war.

§ 3. Die Zuwendung ist aus dem Härteausgleichsfonds der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz in der Pensionsversicherung und aus dem Unterstützungsfonds für Men​schen mit Behinderung gemäß § 22 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. Nr. 283/1990, zu leisten, soweit der jeweilige Zweck der Fonds hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

§ 4. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährte Zu​wendung unterliegt nicht der Einkommensteuer und hat bei der Er​mittlung des Nettoeinkommens nach § 292 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder § 149 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, oder § 140 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, und der Bemessung der einkommensabhängigen Leis​tungen nach den Versorgungsgesetzen außer Betracht zu bleiben.

(2) Alle durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, Eingaben und Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung dieses Bun​desgesetzes sind von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, befreit.

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundes​gesetz gewährten Zuwendung trägt der Bund.

§ 5. (1) Alle Organe des Bundes, der Sozialversicherungsträ​ger, der Länder, der Gemeinden und die sonstigen im Vollziehungs​bereich des Bundes eingerichteten Rechtsträger des öffentlichen Rechts haben dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen alle Auskünfte zu erteilen, die dieses zur Beurteilung der Frage be​nötigt, ob die Voraussetzungen für eine Zuwendung nach § 1 gege​ben sind.

(2) Die BRZ GmbH sowie die in Abs. 1 genannten Organe ha​ben bei der Besorgung der Geschäfte, die der Bundesministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach diesem Bundesgesetz obliegen, mitzuwirken, soweit eine solche Mitwirkung im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis gelegen ist. Im Rahmen dieser Mitwirkungspflicht haben sie auch die automations​unterstützt verarbeiteten Daten über sozialversicherte oder ihrem sonstigen Wirkungskreis unterliegende Personen betreffend Name, Adresse, Versicherungsnummer sowie Art und Höhe von Geldleis​tungen an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zum Zweck der Gewährung der Zuwendung nach § 1 zu übermitteln.

(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen wird ermächtigt, zur Gewährung einer Zuwendung nach § 1 Daten über die Zuwendungswerberin betreffend Name, Adresse, Versicherungs​nummer, Kinder und Einkommen automationsunterstützt zu ermitteln und zu verarbeiten.

§ 6. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande​rer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gelten​den Fassung anzuwenden.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bun​desministerin für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und der Bundesminister für Finanzen betraut.

VERWEISE auf andere Bundesgesetze im KOVG

Verweise auf „Bundesberufungskommission“:

§§ 76 Abs. 3; 78; 86 Abs. 4; 92 Z 3; 93 Abs. 1 u. 3

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

BBG:






§ 7 Abs. 2
BEinstG: 





§ 6 Abs. 4
OFG:






§§ 5 Z 2; 65 

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG:


Fundstelle:

§§ 13 bis 15 ASVG 1955:





§ 22 Abs. 1


§ 31 ASVG






§ 30 Abs. 1


§ 44 Abs. 6 lit. a ASVG:





§ 22 Abs. 5


§§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 u. 3, 51a Abs. 1, 51b Abs. 1 ASVG:
§ 22 Abs. 5


§ 292 ASVG:






§ 13 Abs. 4

§ 293 Abs. 1 erster Satz lit. a bb ASVG:



§ 46 Abs. 4


§ 293 Abs. 1 erster Satz lit. b ASVG


: 
§ 12 Abs. 3









§ 35 Abs. 3









§ 42 Abs. 3
§ 293 Abs. 1 erster Satz lit. a aa ASVG:



§ 46 Abs. 4

§ 293 Abs. 1 zweiter Satz ASVG:




§ 35 Abs. 3
§ 299a ASVG






§ 63 Abs. 6

§§ 338 und 349 ASVG





§ 31 Abs. 2


§ 638 ASVG:






§ 113d



ASVG







§ 72

ASVG







§ 63 Abs. 1

ASVG:







§ 29 Abs. 1 Z 1

ASVG:







§ 22 Abs. 3

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG 1991, BGBl. Nr. 51:

§ 69 Abs. 1 Z 1:






§§ 54 Abs. 1 u. 

     AVG 1991:






86 Abs. 1 u. 

            § 68:







Abs. 5

   
Arbeits- u. Sozialgerichtsgesetz – ASGG:


§ 65 Abs. 1 Z 3:






§ 30 Abs. 3 u. 

    ASGG:







Abs. 4 u. 

  ASGG:







§ 75

   
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG:

§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG:





§ 29 Abs. 1 Z 1


Familienlastenausgleichsgesetz 1967 – FamLAG:


FamLAG 1967, § 2 Abs. 1 lit. b, BGBl. Nr. 376,


§ 41 Abs. 1 Z 1    
      i.d.F d. BG BGBl. Nr. 311/1992:

Strafgesetzbuch - StGB:





StGB, §§ 21 Abs. 2, 22 u. 23, BGBl. Nr.60/1974:


§ 61 Abs. 1 u. 2


Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609:








§ 22 Abs. 1 u. 3 

Studienförderungsgesetz 1992, § 3, BGBl. Nr. 305:










§ 41 Abs. 1 Z 1
  

Eingetragene Partnerschafts-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009:










§ 111 Abs. 2
 

Tabakmonopolgesetz, § 29, BGBl. Nr. 830/1995:









§ 6 Abs. 3
  

Gebührenanspruchsgesetz 1975, § 3, BGBl. Nr. 136:









§ 49 Abs. 2

Wehrmachtsfürsorge- u. versorgungsgesetz v. 26. August 1938, Deutsches RGBl. I S. 1077:









§§ 1 Abs. 2 Z 3,  112
Invalidenentschädigungsgesetz (Text v. Sept. 1934, II 250):









§§ 1 Abs.2 Z 1 u. 2, 








38 Abs. 3
Staatsbürgerschaftsgesetz 1949, § 5 Abs. 2:









§ 3 Abs.2 
HEERESVERSORGUNGSGESETZ – HVG
Heeresversorgungsgesetz

Novellenverzeichnis - HVG

Bundesgesetz vom 5. Februar 1964, BGBl. Nr. 27, unter Berücksichtigung der seither ergangenen Novellen:







1)
BGBl. Nr. 306/1964,







2)
BGBl. Nr.  84/1965,







3)
BGBl. Nr. 336/1965,







4)
BGBl. Nr.    9/1967,







5)
BGBl. Nr. 260/1967,







6)
BGBl. Nr.  22/1969,







7)
BGBl. Nr. 206/1969,







8)
BGBl. Nr. 315/1971,







9)
BGBl. Nr. 165/1972,







10)
BGBl. Nr. 328/1973,







11)
BGBl. Nr.  95/1975,







12)
BGBl. Nr. 289/1976,







13)
BGBl. Nr. 612/1977,







14)
BGBl. Nr.  62/1979,







15)
BGBl. Nr. 226/1980,







16)
BGBl. Nr. 543/1983,







17)
BGBl. Nr. 577/1983,







18)
BGBl. Nr. 483/1985,







19)
BGBl. Nr. 614/1987,







20)
BGBl. Nr. 648/1989,







21)
BGBl. Nr. 285/1990,







22)
BGBl. Nr. 628/1991,







23)
BGBl. Nr. 687/1991,







24)
BGBl. Nr. 474/1992,







25)
BGBl. Nr. 110/1993,







26)
BGBl. Nr.  28/1994,







27)
BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23,







28)
BGBl. Nr. 830/1995,







29)
BGBl. Nr. 411/1996,







30)
BGBl. I Nr. 139/1997,







31)
BGBl. I Nr.  30/1998,







32)
BGBl. I Nr.  16/1999,







33)
BGBl. I Nr.  70/2001,







34)
BGBl. I Nr. 150/2002,







35)
BGBl. I Nr. 156/2004,



(Hinweis: Mit BGBl. I Nr. 150/2002, Art.1 und 2, wurden außerdem ein Bundessozial​amtsgesetz und ein Bundesberufungskommissionsgesetz erlassen.)







36)
BGBl. I Nr.  48/2005,







37)
BGBl. I Nr.  90/2005,







38)
BGBl. I. Nr. 116/2006,







39)
BGBl. I Nr. 165/2006,







40)
BGBl. I Nr. 169/2006.



(Hinweis: Mit BGBl. I Nr. 165/2006, Art. 6, wurde eine Einmalzahlung für das Jahr 2007 (§ 98c) eingeführt; und mit BGBl. I Nr. 169/2006, Art. 6, wieder aufgehoben. Mit BGBl. I Nr. 129/2008 wurde eine Einmalzahlung für das Jahr 2008 (§ 98g) beschlos​sen.)







41)
BGBl. I Nr. 101/2007,







42)
BGBl. I Nr.   16/2008,







43)
BGBl. I Nr. 129/2008 (Einmalzahlung f. 2008),







44)
BGBl. I Nr. 135/2009







45)
BGBl. I Nr.     4/2010 (Einmalzahlung f. 2010).

HEERESVERSORGUNGSGESETZ (HVG)

Artikel I

I. Hauptstück
Abschnitt I

Versorgungsberechtigte Personen (§§ 1 bis 3)
§ 1. (1) Eine Gesundheitsschädigung, die ein Soldat infolge des Prä​senz- oder Ausbildungsdienstes, einschließlich einer beruflichen Bildung im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder im Wehrdienst als Zeit​soldat, erlitten hat, ist nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes als Dienstbe​schädigung zu entschädigen (§ 2). Das gleiche gilt für eine Gesundheits​schädigung, die ein Wehrpflichtiger bei folgenden Tätigkeiten erlitten hat:


1.
bei der Meldung oder Stellung,


2.
bei der Teilnahme an Inspektionen und Instruktionen (§ 33a des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, in der Fassung des Bundes​gesetzes BGBl. Nr. 89/1974),


3.
bei der Verwahrung von Bekleidungs‑ und Ausrüstungsgegen​ständen,


4.
bei Tätigkeiten im Milizstand als Organ des Bundes in Vollzie​hung militärischer Angelegenheiten,


5.
bei beaufsichtigten Tätigkeiten im Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, während be​fohlener dienstlicher Erholungszeiten, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit vorgesehen sind, (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001)


6.
bei der militärmedizinischen Untersuchung in einer militärmedi​zinischen Untersuchungsstelle im Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz, (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2001)


7.
bei einer Eignungsprüfung zum Zwecke der Personalauswahl. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2001)

Das gleiche gilt auch für eine Gesundheitsschädigung, die eine Frau im Ausbildungsdienst bei einer Tätigkeit gemäß Z 5 erlitten hat. (BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 1, ab 1.1.1998)

(2) Eine Gesundheitsschädigung, die ein Wehrpflichtiger oder eine Frau im Ausbildungsdienst auf einem der folgenden Wege erlitten hat, ist ebenfalls als Dienstbeschädigung zu entschädigen, wenn sie nicht auf ein grob fahrlässiges Verhalten des Wehrpflichtigen oder der Frau im Ausbil​dungsdienst zurückzuführen ist: (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 2, ab 1.1.1998)


1.
auf dem Weg zum Antritt des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes oder auf dem Heimweg nach dem Ausscheiden aus dem Präsenz- oder Ausbildungsdienst, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. I Z 1, ab 1.7.1988; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 3, ab 1.1.1998)


2.
auf dem Weg zur oder von der Meldung oder Stellung, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


3.
auf dem Weg zur Teilnahme an Inspektionen oder Instruktionen oder auf dem Heimweg, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


4.
im Falle der Übergabe von Bekleidungs‑ und Ausrüstungsge​gen​ständen auf dem Weg zur militärischen Dienststelle oder auf dem Heimweg, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


5.
im Falle einer Dienstfreistellung auf dem Weg vom Ort der militäri​schen Dienstleistung zum Ort des bewilligten Aufenthaltes oder auf dem Rückweg, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


6.
im Falle eines Ausganges auf dem Hin‑ oder Rückweg zwischen der Wohnung und dem Ort der militärischen Dienstleistung, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


7.
auf dem mit der unbaren Überweisung von Bezügen nach dem Heeresgebührengesetz 2001 (HGG 2001), BGBl. I Nr. 31, zu​sammenhängenden Weg zwischen der Wohnung, dem Ort der militärischen Dienstleistung oder im Falle einer beruflichen Bil​dung dem Ausbildungsort und einem Geldinstitut zum Zweck der Behebung von Bezügen und anschließend auf dem Weg zurück zur Wohnung, dem Ort der militärischen Dienstleistung oder dem Ausbildungsort, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 2, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2002)


8.
im Falle einer beruflichen Bildung im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst oder im Wehrdienst als Zeitsoldat auf dem Hin‑ oder Rückweg zwischen dem Ausbildungsort und dem Ort der militärischen Dienstleistung oder der Wohnung oder des bewil​ligten Aufenthaltes, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


9.
im Falle des Vorliegens eines krankenversicherungsrechtlichen Schutzes nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, im Wehrdienst als Zeitsoldat

a)
auf einem Weg vom Ort der militärischen Dienstleistung oder Ausbildungsort oder von der Wohnung zu einer ärztlichen Un​tersuchungsstelle (freiberuflich tätiger Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zum Zweck der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe, Zahnbehandlung oder der Durchführung einer Gesun​denuntersuchung und anschließend auf dem Weg zurück zum Ort der militärischen Dienstleistung oder Ausbildungsort oder zur Wohnung, sofern die Untersuchungsstelle oder der Be​handlungsort der militärischen Dienststelle vorher bekanntge​geben wurde,


b)
auf dem Weg vom Ort der militärischen Dienstleistung oder Aus​bildungsort oder von der Wohnung zu einer ärztlichen Un​tersuchungsstelle, wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift oder einer Anordnung des Versicherungsträgers oder des Leiters der militärischen Dienststelle unterziehen muss und anschließend auf dem Weg zurück zum Ort der militärischen Dienstleistung oder Ausbil​dungsort oder zur Wohnung, (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 3, ab 1.1.1994)


10.
auf dem Weg zu einer Tätigkeit im Milizstand als Organ des Bun​des in Vollziehung militärischer Angelegenheiten oder auf dem Heimweg, (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)


11.
im Falle eines Einsatzes gemäß § 2 Abs. 1 des WG 2001 auf dem Weg vom Ort der militärischen Dienstleistung zu beaufsichtigten Tätigkeiten während befohlener dienstlicher Erholungszeiten oder auf dem Rückweg, (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 4, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001)


12.
auf einem Weg gemäß Z 1 bis 11, 13 bis 15 sowie § 1 Abs. 2a und 2b im Rahmen einer Fahrgemeinschaft, (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 4, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2001)


13.
auf dem Heimweg von der militärmedizinischen Untersuchung im Zusammenhang mit einem Auslandseinsatz zur Wohnung oder Arbeitsstätte, (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2001)


14.
auf dem Weg von der Wohnung zum Ort der militärischen Dienstleistung oder zum Ausbildungsort oder auf dem Heimweg von dort zu einem Kindergarten (Kindertagesstätte, fremde Ob​hut) oder zu einer Schule, um das eigene Kind dorthin zu bringen oder von dort abzuholen, wenn dem Wehrpflichtigen oder der Frau im Ausbildungsdienst die gesetzliche Aufsicht obliegt, (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2001)


15.
auf dem Weg zu einer Eignungsprüfung zum Zwecke der Perso​nalauswahl oder auf dem Heimweg. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2001)

(2a) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Frau infolge von Miliztä​tigkeiten gemäß § 39 WG 2001 erlitten hat, ist als Dienstbeschädigung zu entschädigen. Die auf Miliztätigkeiten von Wehrpflichtigen bezüglichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind anzuwenden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 3, ab 1.1.2001; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001)

(2b) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Frau auf dem Weg zu oder von oder bei der Eignungsprüfung gemäß § 37 WG 2001 erleidet, ist als Dienstbeschädigung zu entschädigen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 3, ab 1.1.2001; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001)

(3) Eine Gesundheitsschädigung, die eine Person ohne Zusammen​hang mit einer Funktion im Sinne des § 1 Abs. 3 des WG 2001 unver​schuldet erlitten hat, ist wie eine Dienstbeschädigung zu entschädigen, wenn die Gesundheitsschädigung verursacht wurde:

(BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 2, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001)


1.
durch ein Kraftfahrzeug des Bundes, das im Bereich des Bundeshee​res oder der Heeresverwaltung verwendet wird und durch Bewaffnung, Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgerüs​tet ist, oder


2.
durch ein sonstiges Fahrzeug des Bundes, das im Bereich des Bun​desheeres oder der Heeresverwaltung verwendet wird, sofern es sich im Einsatz gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1990 oder auf einer Einsatzübungsfahrt befindet, oder



(BGBl.
Nr. 687/1991, Art. II Z 2, ab 1.1.1992)


3.
durch eine Verwicklung in militärische Handlungen des Bundeshee​res oder


4.
durch eine Einwirkung von Waffen oder sonstigen Kampfmitteln als Folge militärischer Maßnahmen des Bundesheeres.

(BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)

(4) Hat das schädigende Ereignis den Tod verursacht, so sind die Hinterbliebenen versorgungsberechtigt. Die Angehörigen der Vermissten stehen den Hinterbliebenen gleich. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)

(5) Versorgungsberechtigt sind nur österreichische Staatsbürger. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)

(6) Über die Leistungen nach diesem Bundesgesetz hinausgehende Ansprüche auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 1, ab 1.7.1988)

§ 2. (1) Eine Gesundheitsschädigung ist als Dienstbeschädigung im Sinne des § 1 anzuerkennen, wenn und insoweit die festgestellte Gesund​heitsschädigung zumindest mit Wahrscheinlichkeit auf das schädigende Ereignis oder die der Dienstleistung eigentümlichen Verhältnisse ursäch​lich zurückzuführen ist. Wenn dem schädigenden Ereignis oder den der Dienstleistung eigentümlichen Verhältnissen nur ein ursächlicher Anteil an einer Gesundheitsschädigung zugemessen werden kann, die mit Hilflosig​keit oder Blindheit (§§ 27, 28) verbunden ist, ist der die Hilflosigkeit oder Blindheit verursachende Leidenszustand zur Gänze als Dienstbeschädi​gung im Sinne des § 1 anzuerkennen.

(2) Die Glaubhaftmachung eines ursächlichen Zusammenhanges durch hiezu geeignete Beweismittel genügt für die Anerkennung einer Ge​sundheitsschädigung als Dienstbeschädigung, wenn die obwaltenden Ver​hältnisse die Beschaffung von Urkunden oder amtlichen Beweismitteln zur Führung des Nachweises der Ursächlichkeit ausschließen.

(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn für sie auch nur eine Ver​sorgungsleistung (§ 4) zuerkannt worden ist, für immer, und zwar auch bei der Inanspruchnahme jeder anderen Versorgungsleistung (§ 4) als Dienstbeschädigung im Sinne des Abs. 1. Dies gilt jedoch nicht für die Zu​erkennung eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung. (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 1, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 1, ab 1.7.1993)

§ 3. (1) Hat der Beschädigte die Gesundheitsschädigung vorsätzlich herbeigeführt oder durch eine gerichtlich strafbare, mit Vorsatz begangene und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohte Handlung veranlasst, derentwegen er mit rechtskräftigem Strafurteil schuldig erkannt worden ist, so ist keine Dienstbeschädigung anzuerkennen. Dies gilt jedoch nicht für einen Selbstmord, der mit der Dienstleistung im ursächlichen Zusammen​hang (§ 2) steht. Ein Anspruch auf Anerkennung einer Dienstbeschädigung ist ferner dann nicht gegeben, wenn die Gesundheitsschädigung wesentli​che Folge einer durch den Missbrauch von Alkohol oder Suchtgiften be​wirkten Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit des Beschädigten ist. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 3, ab 1.7.1980)

(2) Das Erfordernis eines rechtskräftigen Strafurteiles entfällt, wenn ein solches wegen des Todes, der Abwesenheit oder eines anderen in der betreffenden Person liegenden Grundes nicht gefällt werden kann.

Abschnitt II

Gegenstand der Versorgung (§ 4)
§ 4. (1) Im Falle einer Dienstbeschädigung hat der Beschädigte An​spruch auf:


1.
Rehabilitation


a)
Heilfürsorge;


b)
orthopädische Versorgung;


c)
berufliche und soziale Maßnahmen.



(BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 2, ab 1.1.1978)


2.
Beschädigtenrente, Erhöhungsbetrag, Familienzuschläge, Schwerst​beschädigtenzulage, Pflegezulage, Blindenzulage, Blin​denführzulage, Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung, Kleider‑ und Wäschepauschale. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 3, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 2, ab 1.7.1993)

(2) Die Hinterbliebenen nach einer im Sinne des § 1 geschädigten Person haben Anspruch auf:


1.
Sterbegeld;


2.
Gebührnisse für das Sterbevierteljahr;


3.
Hinterbliebenenrente (Witwenrente, Zusatzrente und Zulage zur Witwenrente, Waisenrente, Zusatzrente zur Waisenrente, Eltern​rente und Zusatzrente zur Elternrente); (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 4, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 4, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)


4.
Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung; (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 3, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 5, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 3, ab 1.7.1993)


5.
krankenversicherungsrechtlicher Schutz. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 3, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 4, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 5, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 3, ab 1.7.1993)

(3) Empfänger einer Beschädigtenrente, deren Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vH gemindert ist, oder einer Witwenrente nach diesem Bundesgesetz sind gemäß § 29 des Tabakmonopolgeset​zes 1996, BGBl. Nr. 830/1995, bei der Vergabe von Tabaktrafiken bevor​zugt zu berück​sichtigen. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. IV Z 1, ab 1.1.1996; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)

Abschnitt III

Rehabilitation (§§ 5 bis 20a)
§ 5. (1) Durch die Rehabilitation sollen Beschädigte bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden, dass sie in die Lage versetzt werden, im beruflichen und wirtschaftlichen Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen zu können. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978)

(2) Diesem Zweck dienen die Heilfürsorge, die orthopädische Versor​gung sowie die beruflichen und sozialen Maßnahmen. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978)

(3) Die erforderlichen Maßnahmen sind nach Geltendmachung des Versorgungsanspruches vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwe​sen, soweit es sich um berufliche Maßnahmen handelt, im Einvernehmen mit der örtlich und sachlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice, unverzüglich zu treffen. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23 Z 1, ab 1.7.1994; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(4) Gesundheitsschädigungen von Wehrpflichtigen, die den Präsenz​dienst leisten, oder von Frauen im Ausbildungsdienst sind vom zuständi​gen Militärkommando (§ 13 WG 2001) unverzüglich dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen anzuzeigen, wenn die von einem Militär​arzt festgestellten Gesundheitsschädigungen zumindest mit Wahrschein​lichkeit mit der Leistung des Präsenzdienstes oder des Ausbildungsdienstes in ursächlichem Zusammenhang stehen. Nach Erhalt dieser Anzeige sind die Maßnahmen der Rehabilitation durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen im Einvernehmen mit der örtlich und sachlich zuständi​gen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice und dem zuständi​gen Militärkommando erstmalig von Amts wegen einzuleiten. Wenn die Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen von Vorfragen abhängig ist, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen, hat ein Arzt des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen oder ein Militärarzt mitzuwirken. Bei Beschädigten, die Anspruch auf gesundheitliche Betreuung nach dem 4. Hauptstück HGG 2001 haben, ist unbeschadet der Bestimmung des § 9 Abs. 2 nach Erlöschen dieses Anspruches eine noch nicht abgeschlossene Heilbehandlung ohne Unterbrechung fortzusetzen. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 6, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 3, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 4, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 5, ab 1.1.1994; BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23 Z 1, ab 1.7.1994; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 4, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1a, ab 22.12.2001, Z 3, 4, ab 1.1.2003 und Z 5, ab 1.1.2002)

§ 6. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf unentgeltliche Heilfür​sorge bei jeder als Dienstbeschädigung anerkannten Gesundheitsstörung und deren Folgen, um seine Gesundheit und Erwerbsfähigkeit möglichst wiederherzustellen, den Eintritt einer Verschlimmerung zu verhüten und die durch die Gesundheitsstörung bedingten Beschwerden zu lindern. Er​werbsunfähige (§ 23 Abs. 2) haben Anspruch auf unentgeltliche Heilfür​sorge bei jeder Gesundheitsstörung. Den gleichen Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschädigten, wenn sie einen Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5 beziehen und weder der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Unfallheilbehandlung gegen einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben. Ein Rezeptgebührenersatz ist lediglich Beziehern eines Erhöhungsbetrages gemäß § 23 Abs. 5 zu leisten. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 4, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 1, ab 1.1.1998)

(2) Die Heilfürsorge umfasst


1.
als Heilbehandlung:


a)
ärztliche Hilfe; 


b)
Zahnbehandlung;


c)
Beistellung von Heilmitteln und Heilbehelfen;


d)
Hauskrankenpflege;


e)
Pflege in einer Krankenanstalt, mit Ausnahme der in Abs. 3 genannten Anstalten;


(BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 4, ab 1.7.1980)


2.
Krankengeld. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art.14 Z 2, ab 1.1.1998)

(3) Wenn die Heilfürsorgemaßnahmen nach Abs. 2 keinen genügen​den Erfolg zeitigen oder erwarten lassen, gebühren dem Beschädigten als erweiterte Heilbehandlung folgende Leistungen:


1.
Unterbringung in einer Krankenanstalt, die vorwiegend der Rehabi​litation dient;


2.
Kur in einem Heilbad oder heilklimatische Kur gemäß den behörd​lich anerkannten Indikationen;


3.
Unterbringung in einem Genesungsheim. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 4, ab 1.7.1980)

(4) Die in Durchführung der Heilfürsorge nach Abs. 2 und 3 erwach​senden unvermeidlichen Reisekosten sind dem Beschädigten zu ersetzen. Ist der Beschädigte auf die Hilfe einer anderen Person angewie​sen, so sind ihm für die Dauer der Unterbringung in einer Krankenanstalt gemäß Abs. 3 Z 1 sowie für die Dauer einer Kur gemäß Abs. 3 Z 2 auch die Aufenthaltskosten für eine Begleitperson zu ersetzen, wenn die erwei​terte Heilbehandlung in einer Anstalt durchgeführt wird, in der kein Perso​nal zur Verfügung steht, das die erforderliche Hilfe leisten kann. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. II Z 2, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 5, ab 1.1.2002)

§ 7. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 6, ab 1.1.2002)

§ 8. (1) Ist der Beschädigte in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, so hat er bei einer auf eine Dienstbeschädigung zurückzufüh​renden Erkrankung Anspruch auf die Leistungen der Krankenversicherung mit der Einschränkung, dass die Dauer der Leistungspflicht des Trägers der Krankenversicherung hinsichtlich des Krankengeldes und der An​staltspflege mit 26 Wochen begrenzt wird. Ist diese Leistungsdauer verstri​chen, so entfällt die weitere Leistungspflicht hinsichtlich des Krankengel​des und der Anstaltspflege auch für eine neue Erkrankung, die auf die glei​che Dienstbeschädigung zurückzuführen ist. Leistungen der erweiterten Heilbehandlung (§ 6 Abs. 3) sind aus den Mitteln der Sozialversicherung für Erkrankungen, die in einer Dienstbeschädigung ihre Ursache haben, nicht zu gewähren. Solange dem Beschädigten nach den Vorschriften der gesetzlichen Krankenversicherung ein Anspruch auf Leistungen der Kran​kenversicherung zusteht, hat der Träger der gesetzlichen Krankenversiche​rung das Krankengeld und die Anstaltspflege auch nach Ablauf der oben bezeichneten Dauer der Leistungspflicht gegen Ersatz der Aufwendungen (§ 13) auf die satzungsmäßige Dauer weiter zu gewähren. Der Anspruch auf Heilfürsorge nach diesem Bundesgesetz ruht, solange und insoweit der Beschädigte Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche​rung hat.

(2) Hat der Beschädigte als Pflichtversicherter keinen Anspruch aus der gesetzlichen Krankenversicherung, so wird er zur Durchführung der Heilfürsorge der Gebietskrankenkasse seines Wohnsitzes zugeteilt. Zuge​teilte erhalten die Heilfürsorge nach Art, Umfang und Dauer, wie sie die Gebietskrankenkasse den bei ihr Pflichtversicherten auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Vorschriften zu gewähren hat. Krankengeld wird jedoch nur nach Maßgabe der Vorschrift des § 11 gewährt.

(3) Der Anspruch auf Krankengeld ist von Beschädigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwillig versi​chert sind, nach Ablauf der Leistungspflicht des Trägers der Krankenversi​cherung bei sonstigem Ausschluss für die rückliegende Zeit binnen sechs Wochen geltend zu machen.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 3, ab 1.1.1998)

§ 9. (1) Solange und insoweit der Beschädigte als Wehrpflichtiger oder Frau im Ausbildungsdienst Anspruch auf gesundheitliche Betreuung nach den Bestimmungen des 4. Hauptstückes HGG 2001 hat, ruht der An​spruch auf Heilfürsorge nach § 8. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 7, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 6, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 6, ab 1.1.2002)

(2) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport die Gewäh​rung der nach den Bestimmungen des 4. Hauptstückes HGG 2001 zu erbringenden Heilbehandlungsmaßnahmen jederzeit an sich zie​hen und die Heilfürsorge nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes durchführen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen tritt dann hinsichtlich dieser Leistungen dem Beschädigten und seinen Angehörigen gegenüber in alle Pflichten und Rechte jener militärischen Dienststelle, die nach der an​geführten Gesetzesstelle zur gesundheitlichen Betreuung der Wehrpflichti​gen oder Frauen im Ausbildungsdienst zuständig ist. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in diesen Fällen dem Bundesministe​rium für Landesverteidigung und Sport anzuzeigen, dass es von einem bestimmten Tage an die Heilfürsorge gewährt; von diesem Zeitpunkt an hat der Be​schädigte keinen Anspruch auf gesundheitliche Betreuung nach dem HGG 2001. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 8, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 6, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 6, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 6, ab 1.1.2002)

§ 10. (1) Über den im § 8 bezeichneten Umfang hinaus ist Heilfür​sorge zu gewähren, wenn dadurch das Ziel der Heilfürsorge zu erreichen ist. Die Durchführung dieser Mehrleistungen kann dem zuständigen Träger der Krankenversicherung mit dessen Zustimmung übertragen werden.

(2) Sind dem Beschädigten Kosten einer Heilfürsorge ohne Inan​spruchnahme des Trägers der Krankenversicherung oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen erwachsen, so sind ihm diese Kosten unter der Voraussetzung, dass die Inanspruchnahme des Trägers der Kran​kenversicherung oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwe​sen aus zwingenden Gründen nicht möglich gewesen ist, in der Höhe zu ersetzen, die der Bund nach § 14 zu tragen gehabt hätte.

§ 11. (1) Wenn der Beschädigte infolge einer Erkrankung in dem vor dem einzelnen Krankheitsfall oder dem Antritt des Präsenz- oder Aus​bildungsdienstes zuletzt ausgeübten Beruf arbeitsunfähig ist, gebührt ihm Krankengeld. Das Krankengeld ist aber nur insoweit und solange zu ge​währen, als im einzelnen Krankheitsfall ein Einkommen (§ 25), das der Beschädigte unmittelbar vor dem Beginne der Erkrankung oder vor der Einrückung zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst bezogen hat, durch diese gemindert ist. Der Anspruch auf Krankengeld entfällt, solange der Beschädigte, abgesehen von der Beschädigtenrente nach diesem Bundes​gesetze, während der Erkrankung ein monatliches Einkommen (§ 25) hat, das die Höhe der ihm bei Erwerbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) gebührenden Beschädigtenrente einschließlich der Familienzuschläge (§ 26) übersteigt.    (BGBl. I Nr. 139, Art. 14 Z 4, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 7, ab 1.1.1998)

(2) Bei Zugeteilten (§ 8 Abs. 2) ist die Höhe des Krankengeldes so zu bemessen, als ob der Beschädigte bei einer Gebietskrankenkasse pflichtversichert wäre. Es beträgt aber im Höchstfall täglich ein Dreißigstel der dem Beschädigten im Falle der Erwerbsunfähigkeit (§ 23 Abs. 2) ge​bührenden Beschädigtenrente einschließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und der Familienzuschläge (§ 26) abzüglich eines Dreißigstel der dem Beschädigten einschließlich des Erhöhungsbetrages und der Famili​enzuschläge geleisteten Beschädigtenrente. Hat ein Zugeteilter vor der Einrückung zum Präsenz- oder Ausbildungsdienst und seit der Beendigung der Dienstleistung, durch die er die Dienstbeschädigung erlitten hat, noch kein Arbeitseinkommen bezogen, so ist das tägliche Krankengeld in dieser Höchstgrenze zu bemessen.  (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 5, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 5, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 7, ab 1.1.1998)

(3) Wird einem Zugeteilten für einen Zeitraum, in dem er Kranken​geld bezogen hat, eine Beschädigtenrente (§ 23) zuerkannt, so ist das Krankengeld auf die einschließlich des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5) und der Familienzuschläge (§ 26) gebührende Rente anzurechnen.   (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 6, ab 1.1.1990)

§ 12. (1) Der Anspruch auf Pflegezulage (§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) ruht während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbe​handlung ab dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. Eine Pflegezulage (§ 27) oder Blindenzulage (§ 28) ist auf Antrag weiter zu leisten


1.
für die Dauer von höchstens drei Monaten der mit voller Verpfle​gung verbundenen Heilbehandlung in dem Umfang, in dem pfle​gebedingte Aufwendungen nachgewiesen werden, die sich aus einem der Pflichtversicherung nach dem Allgemeinen Sozialver​sicherungsgesetz unterliegenden Dienstverhältnis (Vollversiche​rung oder Teilversicherung in der Unfallversicherung) eines Pflege- oder Blindenzulagenbeziehers mit einer Pflegeperson oder der Erfüllung des Tatbestandes gemäß § 2 Abs. 1 Z 4 GSVG ergeben. Eine Pflegezulage oder Blindenzulage ist jedoch über diesen Zeitraum hinaus weiter zu leisten, wenn damit für den Be​schädigten eine besondere Härte vermieden wird;


2.
während der mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehand​lung, wenn und solange auch die Pflegeperson als Begleitperson stationär aufgenommen wurde, weil der Aufenthalt ohne diese nicht möglich wäre oder bei Kindern, unmündigen Minderjähri​gen oder geistig Behinderten in deren Interesse erforderlich ist.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 7, ab 1.1.2002)

(2) Ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26b), ein Klei​der- und Wäschepauschale (§ 29a) und, sofern der Beschädigte für unterhaltsberechtigte Angehörige nicht zu sorgen hat, ein Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5) ist mit dem ersten Tag des auf den Beginn einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung folgenden vierten Monates ein​zustellen und erst für den Monat wieder zu leisten, in dem die Heilbe​handlung beendet wurde. Wird ein Zuschuss zu den Kosten für Diätver​pflegung, ein Kleider- und Wäschepauschale oder ein Erhöhungsbetrag für Beschädigte, die für keine unterhaltsberechtigten Angehörigen zu sorgen haben, während einer mit voller Verpflegung verbundenen Heilbehandlung beantragt, besteht der Anspruch frühestens vom Ersten des Monates an, in dem die Heilbehandlung beendet wurde. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 7, ab 1.1.2002)

(3) Wird die Pflegezulage oder Blindenzulage aliquotiert, so ist der Kalendermonat einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 7, ab 1.1.2002)

(4) Bescheide über das Ruhen der angeführten Leistungen sind nur dann zu erlassen, wenn dies der Beschädigte innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Wegfall des Ruhensgrundes beantragt. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 7, ab 1.1.2002)

(5) Die Träger der Krankenversicherung, der Unfallversicherung und die Krankenfürsorgeanstalten sind verpflichtet, dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen eine mit voller Verpflegung verbundene Heilbehandlung eines Beziehers der angeführten Leistungen umgehend zu melden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(6) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Leistun​gen angewiesen, die gemäß Abs. 1 und 2 nicht mehr auszuzahlen waren, so sind diese Leistungen auf künftig auszuzahlende Versorgungsleistungen anzurechnen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 5, ab 1.1.1998)

§ 13. (1) Soweit ein Träger der Krankenversicherung nur nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes zur Gewährung von Heilfürsorge ver​pflichtet ist, werden ihm die entstandenen Kosten und der entsprechende Anteil an den Verwaltungskosten ersetzt. Das Bundesministerium für Ar​beit, Soziales und Konsumentenschutz ist ermächtigt, die​sen Ersatz in Pauschbe​trägen zu gewähren. Es setzt die Pauschbeträge nach Anhörung des Haupt​verbandes der österreichischen Sozialversiche​rungsträger (§ 31 des Allge​meinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) im Einverneh​men mit dem Bundesministerium für Finanzen fest.

(2) Die Ersatzansprüche nach Abs. 1 sind vom Träger der Krankenver​sicherung binnen 14 Tagen nach dem Beginne der Heilbe​handlung beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen anzumel​den. Werden sie später angemeldet, so kann für die vor der Anmeldung liegende Zeit der Ersatz abgelehnt werden.

(3) Für Streitigkeiten über Ersatzansprüche nach diesem Bundesge​setz zwischen den Trägern der Krankenversicherung und dem Bund gelten sinngemäß die Bestimmungen über das Verfahren in Sozialrechtssachen nach § 65 Abs. 1 Z 3 des Arbeits‑ und Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985; Abs. 2 bleibt unberührt. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. II Z 3, ab 1.1.1988)

(4) Insoweit die Leistung der Heilfürsorge den Trägern der Kranken​versicherung übertragen ist, werden Streitigkeiten zwischen den Beschä​digten und den Trägern der Krankenversicherung im Verfahren in Sozial​rechtssachen nach dem Arbeits‑ und Sozialgerichtsgesetz entschieden; die​ses Verfahren greift nicht Platz, wenn nur die Frage strittig ist, ob eine Er​krankung mit einer Dienstbeschädigung ursächlich zusammenhängt. Die Entscheidung über diese Frage trifft das Bundesamt für Soziales und Be​hindertenwesen. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. II Z 4, ab 1.1.1988)

§ 14. (1) Grundsatzbestimmung. Für die Pflege in einer Krankenan​stalt gelten gemäß Artikel 12 Abs. 1 Z 1 des Bundes‑Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 folgende Grundsätze:

Den öffentlichen Krankenanstalten sind die behördlich festgesetzten Pflegegebühren der allgemeinen Gebührenklasse zu ersetzen, sofern nicht eine Leistungspflicht eines Sozialversicherungsträgers besteht. Wird die Anstaltspflege weder in einer öffentlichen Krankenanstalt noch in einer Anstalt des Bundes durchgeführt, so ist die Höhe des Anspruches auf Er​satz der Verpflegskosten durch privatrechtliche Verträge allgemein oder für besondere Fälle zu regeln. Solche Übereinkommen bedürfen, wenn sie vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen abgeschlossen wer​den, der Genehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.  (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 10, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 6, ab 1.1.1997; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 7, ab 1.1.2003)

(2) Für Ärzte, Dentisten, Apotheker und andere Vertragspartner gel​ten, wenn die Heilfürsorge vom Bundesamt für Soziales und Behinderten​wesen durchgeführt wird, die bei dem für Zugeteilte (§ 8 Abs. 2) zuständi​gen Träger der Krankenversicherung in Geltung stehenden privatrechtli​chen Verträge im Sinne der §§ 338 und 349 des Allgemeinen Sozialversi​cherungsgesetzes. Bestehen solche Verträge nicht oder sind sie nicht an​wendbar, so sind entsprechende privatrechtliche Verträge, die das Ver​tragsverhältnis allgemein oder für besondere Fälle regeln, mit den in Be​tracht kommenden öffentlichrechtlichen Interessenvertretungen der Ärzte, Dentisten, Apotheker und den anderen Vertragspartnern abzuschließen. Solche Vereinbarungen bedürfen, wenn sie vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen abgeschlossen werden, der Genehmigung durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 7, ab 1.1.2003)

§ 15. (1) Der Beschädigte hat zur Wiedergewinnung oder Erhöhung seiner infolge der Dienstbeschädigung geminderten Erwerbsfähigkeit oder zur Behebung oder Erleichterung der Folgen der Dienstbeschädigung An​spruch auf orthopädische Versorgung. Erwerbsunfähige (§ 23 Abs. 2) ha​ben Anspruch auf orthopädische Versorgung auch für Körperschäden, die mit der Dienstbeschädigung in keinem ursächlichen Zusammenhang ste​hen. Den gleichen Anspruch haben auch die übrigen Schwerbeschädig​ten, wenn sie einen Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5 beziehen und weder der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen noch Anspruch auf Heilbehelfe im Rahmen der Unfallheilbehandlung oder auf Körperer​satz​stücke, orthopädische Behelfe oder andere Hilfsmittel gegen einen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 9, ab 1.1.1990)

(2) Die orthopädische Versorgung ist nach Maßgabe des § 32 Abs. 2 bis 5 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, zu gewäh​ren. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 6, ab 1.3.1992)

(3) bis (5) entfallen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 7, ab 1.3.1992)

§ 16. entfallen. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 6, ab 1.7.1980)

§ 17. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf unentgeltliche berufli​che Ausbildung zur Wiedergewinnung oder Erhöhung seiner Erwerbsfä​higkeit, wenn er infolge der Dienstbeschädigung unter Bedachtnahme auf die Lage des Arbeitsmarktes eine begonnene berufliche Ausbildung nicht fortzusetzen oder seinen bisherigen oder einen anderen Beruf, der ihm un​ter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnisse, Kenntnisse und Fähigkei​ten billigerweise zuzumuten ist, nicht oder nur unter geschmälerten Be​rufsaussichten auszuüben vermag.

(2) Die Entscheidung über einen Antrag auf Gewährung einer berufli​chen Ausbildung ist auf Grund eines Berufsberatungsgutachtens der örtlich und sachlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeits​marktservice zu treffen. Die Berufsberatung ist unter Beteiligung des Bun​desamtes für Soziales und Behindertenwesen durchzuführen. (BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23 Z 2, ab 1.7.1994)

(3) Die berufliche Ausbildung ist auf die für die Erreichung des Aus​bildungszieles erforderliche Dauer zu gewähren. Der Beschädigte ist verpflichtet, an der Erreichung dieses Zieles eifrig mitzuwirken.

(4) Für die Dauer der beruflichen Ausbildung hat der Beschädigte, wenn er durch sie an der Ausübung einer ihm zumutbaren Erwerbstätigkeit gehindert ist, anstelle der auf Grund des § 21 und der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung des § 22 bemessenen Beschädigten​rente Anspruch auf die ihm im Falle der Erwerbsunfähigkeit gebührende Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) und den Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5). Dauert die berufliche Ausbildung mindestens einen Monat, so ist die im Falle der Erwerbsunfähigkeit gebührende Beschädigtenrente und der Er​höhungsbetrag vom Ersten des Monates, in dem die Ausbildung begonnen wurde, bis zum Ende des Monates, in dem die Ausbildung beendet wurde, zu gewähren.   (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 8, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 6a, ab 1.1.1998)

(5) Für die Dauer einer beruflichen Ausbildung im Gewerbe bleiben die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen unberührt. Ein allenfalls während der beruflichen Ausbildung in einem Betriebe bezogenes Entgelt (Lehrlingsentschädigung) ist auf die Gebührnisse nach Abs. 4 anzurech​nen, wenn und insoweit nicht bereits eine Anrechnung nach § 23 Abs. 5 erfolgte. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 6, ab 1.7.1967)

(6) Die in Durchführung der beruflichen Ausbildung erwachsenden unvermeidlichen Reisekosten sind dem Beschädigten zu ersetzen.

§ 18. (1) Der Beschädigte ist für die Dauer der beruflichen Ausbil​dung in der gesetzlichen Kranken‑, Pensions‑ und Unfallversicherung pflichtversichert, wenn und insoweit er während der beruflichen Ausbil​dung nicht bereits auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften der Pflicht​versicherung in diesen Versicherungen unterliegt. Hinsichtlich der Versi​cherungszugehörigkeit der Pflichtversicherten zu den einzelnen Arten der Pensionsversicherung gelten die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 des All​gemeinen Sozialversicherungsgesetzes sinngemäß. Soll die berufliche Ausbildung mindestens fünf Monate dauern, so ist der Beschädigte auch nach den Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, in der Arbeitslosenversicherung pflichtversichert, wenn er nicht bereits auf Grund der Vorschriften des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegt. Die Ansprüche des Beschädigten für die Folgen der Dienstbeschädigung nach diesem Bundes​gesetze werden hiedurch nicht berührt. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 7, ab 1.7.1980)

(2) Sachlich und örtlich zuständig ist der Versicherungsträger, bei dem der Beschädigte nach Art und Sitz des Betriebes, in dem die Ausbil​dung stattfindet, bei Bestand eines versicherungspflichtigen Beschäfti​gungsverhältnisses versichert wäre. Kommt ein solcher Betrieb nicht in Betracht, so ist die Gebietskrankenkasse sachlich und örtlich zuständig, in deren Bereiche der Beschädigte während der Ausbildung seinen ständigen Aufenthalt hat.

§ 19. (1) Auf die Versicherungen nach § 18 Abs. 1 sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, die Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, und des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 8, ab 1.7.1980)

(2) In der Krankenversicherung nach § 18 ist kein Kranken- und Wo​chengeld zu gewähren. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 7, ab 1.1.1998)

(3) Die Beiträge für die Versicherungen nach Abs. 1 werden zur Gänze vom Bund geleistet. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt ein täg​licher Arbeitsverdienst in Höhe des sich jeweils aus § 44 Abs. 6 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ergebenden Betrages. Für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind die Bestimmungen des § 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 und 3 sowie der §§ 51a Abs. 1 und 51b Abs. 1 des Allgemei​nen Sozialversicherungsgesetzes maßgebend. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 7, ab 1.1.1998)

§ 20. Als Maßnahmen zur Ermöglichung der Fortsetzung der Er​werbstätigkeit, zur Erlangung einer Arbeitsstelle oder einer anderen Er​werbsmöglichkeit kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978)


1.
einem Beschädigten, der eine Arbeitsstelle angenommen hat, in der er infolge der Dienstbeschädigung das volle betriebsübliche Entgelt erst nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeit errei​chen kann, für die Übergangszeit, längstens aber für vier Jahre, unter Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Zuschuss bis zum vollen betriebsüblichen Entgelt gewäh​ren; (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978)


2.
dem Dienstgeber eines Beschädigten, der eine Arbeitsstelle ange​nommen hat, in der er infolge der Dienstbeschädigung seine volle Leistungsfähigkeit erst nach Erlangung der erforderlichen Fertig​keit erreichen kann, für die Übergangszeit, längstens aber für vier Jahre, einen Zuschuss bis zur Höhe des hiedurch bedingten Ein​kommensausfalles gewähren, wenn er dem Beschädigten das volle betriebsübliche Entgelt zahlt; (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978)


3.
einem Beschädigten, der infolge der Dienstbeschädigung die bis​her ausgeübte selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit nicht mehr auszuüben vermag, zur Gründung einer gesicherten, den Lebensunterhalt gewährleistenden selbständigen Erwerbstä​tigkeit einen Zuschuss bis zur Höhe von 7 267,28 € gewähren. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 8, ab 1.1.2002)

§ 20a. Als Maßnahmen der sozialen Rehabilitation kann das Bundes​amt für Soziales und Behindertenwesen (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978)


1.
einem Beschädigten, dem infolge der Dienstbeschädigung die Be​nützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, unter Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Zuschuss bis zur Höhe von 508,71 € zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerberechtigung gewähren; (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 9, ab 1.1.2002)


2.
einem Beschädigten, der infolge der Dienstbeschädigung überwie​gend auf den Gebrauch eines Rollstuhles angewiesen ist, unter Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse einen Zuschuss zur Adaptierung einer Wohnung gewähren, wenn ihm hiedurch die Benützung der Wohnung ermöglicht oder er​leichtert wird. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 7, ab 1.1.1994)

Abschnitt IV

Beschädigtenrente (§§ 21 bis 29a)
§ 21. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf Beschädigtenrente, wenn seine Erwerbsfähigkeit infolge der Dienstbeschädigung über drei Monate nach dem Eintritt der Gesundheitsschädigung (§ 2) hinaus um mindestens 20 vH vermindert ist; die Beschädigtenrente gebührt für die Dauer der Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 20 vH. Unter Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die durch Dienstbeschädigung bewirkte körperliche Beeinträchtigung im Hin​blick auf das allgemeine Erwerbsleben zu verstehen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 13, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 1, ab 1.9.2006)

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des Abs. 1 ist nach Richtsätzen einzuschätzen, die den wissenschaftlichen Erfahrungen entsprechen. Diese Richtsätze sind durch den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundes​minis​ter für Landesverteidigung und Sport nach Anhörung des Bundes​behindertenbei​rates (§§ 8 bis 13 des Bundesbehindertengesetzes, BGBl. Nr. 283/1990) durch Verordnung aufzustellen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 9, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 3 Z 1, ab 1.1.2005)

§ 22. entfallen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 7a, ab 1.1.1998)

§ 23. (1) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wird nach durch zehn teilbaren Hundertsätzen festgestellt, die Durchschnittssätze darstellen. Eine um fünf geringere Minderung der Erwerbsfähigkeit wird von ihnen mitum​fasst. Dies gilt nicht für den Anspruch auf Beschädigtenrente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 v.H.. (BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 2, ab 1.9.2006)

(2) Beschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 vH oder darüber gelten als Schwerbeschädigte. Als erwerbsunfähig gelten Schwerbeschädigte mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 90 vH und 100 vH.

(3) Die Beschädigtenrente beträgt im Falle der Erwerbsunfähigkeit (Abs. 2) zwei Drittel der Bemessungsgrundlage (Vollrente), ansonsten den Teil der Vollrente, der dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit ent​spricht (Teilrente). Bei Schwerbeschädigten (Abs. 2) ist die Beschädigten​rente um 20 vH ihres Betrages zu erhöhen.

(4) Solange ein Beschädigter infolge der Dienstbeschädigung unver​schuldet erwerbslos ist, kann die Teilrente unter Anrechnung des sonstigen Einkommens (§ 25) auf die Vollrente erhöht werden. Bei Schwerbeschä​digten (Abs. 2) erhöht sich die Vollrente um 20 vH ihres Betrages. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 7, ab 1.7.1967)

(5) Schwerbeschädigten gebührt zur Beschädigtenrente auf Antrag ein Erhöhungsbetrag. Der Erhöhungsbetrag ist in dem Ausmaß zu leisten, als die Beschädigtenrente nach Abs. 3 und 4 den Rentenbetrag nicht er​reicht, der dem Schwerbeschädigten im Falle eines Anspruches auf Grund‑ und Zusatzrente gemäß §§ 11, 12 und 63 des Kriegsopferversorgungsge​setzes 1957, BGBl. Nr. 152, gebühren würde. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 11, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 10, ab 1.1.1992)

§ 24. (1) Bemessungsgrundlage bildet bei einem Beschädigten, der unselbständig erwerbstätig ist, ein Vierzehntel des Jahreseinkommens, das der Beschädigte vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder ‑ wenn dies für ihn günstiger ist ‑ vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung erzielt hat. Fallen in den Zeitraum des letzten Jahres vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder vor dem Antritt der militärischen Dienst​leistung Zeiten, in denen der Beschädigte infolge Erkrankung, Unfalls, Ar​beitslosigkeit, Teilnahme an Förderungsmaßnahmen zur Erlangung eines Arbeitsplatzes nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, oder vorübergehender Kurzarbeit kein oder nicht das volle Ar​beitseinkommen bezogen hat, so verlängert sich der Zeitraum um diese Zeiten; bei der Festsetzung der Bemessungsgrundlage bleiben diese Zeiten außer Betracht. Zeiten, in denen ein Beschädigter Grundwehrdienst oder Milizübungen oder die ersten sechs Monate des Ausbildungsdienstes ge​leistet hat, haben bei der Feststellung des Bemessungszeitraumes zur Gänze unberücksichtigt zu bleiben. Ergeben sich für den Beschädigten da​durch Härten, dass eine erstmalig aufgenommene Erwerbstätigkeit vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder vor dem Antritt der militä​rischen Dienstleistung noch nicht ein Jahr gedauert hat, so ist die Bemes​sungsgrundlage nach dem Jahresdurchschnittseinkommen festzusetzen, das eine Person gleichen Berufes unter gleichen Voraussetzungen üblicher​weise erzielt. (BGBl. Nr. 306/1964, Art. I Z 3, ab 1.6.1965; BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 7, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 14, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 8, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 16/2008. Art. 3 Z 1, ab 1.1.2008)

(2) Als Einkommen gilt der Arbeitslohn. Unter Arbeitslohn sind die Geld‑ und Sachbezüge zu verstehen, auf die der Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst(Lehr)verhältnis Anspruch hat oder die er darüber hinaus auf Grund des Dienst(Lehr)verhältnisses vom Dienstgeber oder von einem Dritten erhält, einschließlich der Sonderzahlungen, wie zum Beispiel ein 13. oder 14. Monatsbezug, Weihnachts‑ oder Urlaubsgeld, Gewinnanteile oder Bilanzgeld. Als Arbeitslohn gelten nicht die im § 49 Abs. 3 des All​gemeinen Sozialversicherungsgesetzes angeführten Leistungen. Einkünfte in ausländischer Währung sind nach dem Durchschnitt der Mittelkurse für Devisen der Wiener Börse des Monates umzurechnen, in dem sie erzielt worden sind; der Umrechnung von Währungen, die an der Wiener Börse nicht notieren, sind die von der Oesterreichischen Nationalbank errechne​ten Werte zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 15, ab 1.1.1986)

(3) Bei Personen, die ohne Dienstnehmereigenschaft in Familienbe​trieben tätig sind, ist bei der Feststellung der Höhe des Einkommens die Höhe des kollektivvertraglichen Arbeitslohnes für Dienstnehmer in glei​cher Verwendung heranzuziehen.

(4) Für die Bewertung der Sachbezüge gilt die Bewertung für Zwecke der Lohnsteuer.

(5) Bemessungsgrundlage bildet bei einem Beschädigten, der selbstän​dig erwerbstätig ist, ein Vierzehntel des Einkommens, das der Beschädigte im letzten Kalenderjahr vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses oder ‑ wenn dies für ihn günstiger ist ‑ vor dem Antritt der mi​litärischen Dienstleistung erzielt hat. Die Bemessungsgrundlage ist jedoch mindestens nach dem kollektivvertraglichen oder gesetzlichen Arbeitslohn festzusetzen, welchen Dienstnehmer in vergleichbarer Verwendung erhal​ten. Ergeben sich für den Beschädigten dadurch Härten, dass eine erstma​lig aufgenommene Erwerbstätigkeit vor dem Eintritt des schädigenden Er​eignisses oder vor dem Antritt der militärischen Dienstleistung noch nicht ein Jahr gedauert hat, so ist die Bemessungsgrundlage nach dem Jahres​durchschnittseinkommen festzusetzen, das eine Person gleichen Berufes unter gleichen Voraussetzungen üblicherweise erzielt. (BGBl. Nr. 306/1964, Art. I Z 3, ab 1.6.1965)

(6) Für die Höhe des Einkommens ist der rechtskräftige Steuerbe​scheid maßgebend. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes werden dem in diesem Bescheid ausgewiesenen Einkommen aus den Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, hinzugerechnet: (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 11, ab 1.1.1992)


a)
der jeweils für das der Berechnung zugrundegelegte Kalenderjahr geltende Werbungskostenpauschbetrag (§ 62 des Einkom​men​s​teuergesetzes 1988); (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 11, ab 1.1.1992)


b)
vorzeitige Abschreibungen infolge steuerrechtlicher Sonderbe​stimmungen, die nur für selbständig Erwerbstätige Gel​tung haben (Bewertungsfreiheitsgesetz 1963, BGBl. Nr. 193).

Ist ein rechtskräftiger Steuerbescheid für das maßgebende Kalenderjahr nicht vorhanden, so ist bis zur Erlassung desselben der letzte rechtskräftige Steuerbescheid aus der vorangegangenen Zeit heranzuziehen. In allen üb​rigen Fällen richtet sich die Höhe des Einkommens nach den in der Steuer​erklärung für das betreffende Kalenderjahr einbekannten Einkünften. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 7, ab 1.1.1976)

(7) Gründet sich der Rentenanspruch auf verschiedene schädigende Ereignisse (§ 1) und kommen mehrere Bemessungsgrundlagen in Betracht, so ist die für den Beschädigten günstigste Bemessungsgrundlage heranzu​ziehen. Werden selbständige und unselbständige Erwerbstätigkeiten ne​beneinander ausgeübt, so ist die Bemessungsgrundlage aus der Summe der aus diesen Erwerbstätigkeiten erzielten Einkünfte nach Maßgabe der Abs. 1 bis 6 zu ermitteln.

(8) Befand sich der Beschädigte zur Zeit des Eintrittes des schädigen​den Ereignisses noch in einer Berufs‑ oder Schulausbildung, so wird von dem Zeitpunkt ab, in dem die begonnene Ausbildung voraus​sichtlich abgeschlossen gewesen wäre, die Bemessungsgrundlage jeweils nach dem Einkommen errechnet, das für Personen gleicher Ausbildung durch Kollektivvertrag festgesetzt ist oder sonst von ihnen im Durchschnitt erreicht wird; hiebei sind solche Erhöhungen des Einkommens nicht zu berücksichtigen, die der Beschädigte erst nach Vollendung seines 30. Le​bensjahres erreicht hätte. Diese Bestimmung ist entsprechend für Beschä​digte anzuwenden, die zur Zeit des Eintrittes des schädigenden Ereignisses noch nicht 30 Jahre alt waren, sofern die Errechnung der Bemessungs​grundlage auf diese Art für den Beschädigten günstiger ist. Erfolgte eine berufliche Ausbildung gemäß § 17, so ist von dem hiedurch erlernten Be​ruf auszugehen, sofern dies für den Beschädigten günstiger ist. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

(9) Liegt die unter Bedachtnahme auf § 24a gebildete Bemessungs​grundlage unter der zum Zeitpunkt des Rentenanfalles (§ 55) geltenden Mindestbemessungsgrundlage oder über der zu diesem Zeitpunkt gelten​den Höchstbemessungsgrundlage gemäß § 24b, so sind der Rentenbemes​sung die zum Zeitpunkt des Rentenanfalles gemäß § 24b als Mindest‑ bzw. Höchstbemessungsgrundlage festgesetzten Beträge zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 16, ab 1.1.1986)

(10) Die Bemessungsgrundlage ist auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Be​träge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen.  (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 16, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 10, ab 1.1.2002)

§ 24a. (1) Für Zwecke der Aufwertung des Einkommens, das zur Bildung der Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist, sind mit Wirksam​keit vom 1. Jänner eines jeden Jahres Aufwertungsfaktoren in der Weise festzustellen, dass die zuletzt in Geltung gestandenen Aufwertungsfaktoren mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für das Vorjahr festgesetzten Anpassungsfaktor vervielfacht und auf drei De​zimalstellen gerundet werden; der Reihe dieser Aufwertungsfaktoren ist jeweils der Anpassungsfaktor des Vorjahres als Aufwertungsfaktor für das im zweitvorangegangenen Jahr angefallene Einkommen (§ 24) anzufügen.

(2) Das Einkommen im Sinne des § 24 ist bei der Bildung der Bemes​sungsgrundlage mit den nach Abs. 1 zum Zeitpunkt des Anfalles der Rente (§ 55) festgesetzten Faktoren aufzuwerten, die für den Zeitraum gelten, in dem das Einkommen angefallen ist.

(3) Der Feststellung der Aufwertungsfaktoren mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994 sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu legen:





für das Jahr 


Faktor





1954



7,719





1955



7,472





1956



7,137





1957



6,842





1958



6,656





1959



6,514





1960



6,031





1961



5,594





1962



5,161





1963



4,819





1964



4,503





1965



4,166





1966



3,915





1967



3,656





1968



3,469





1969



3,239





1970



3,016





1971



2,767





1972



2,506





1973



2,284





1974



2,058





1975



1,932





1976



1,817





1977



1,713





1978



1,630





1979



1,558





1980



1,489





1981



1,418





1982



1,370





1983



1,332





1984



1,288





1985



1,240





1986



1,213





1987



1,187





1988



1,165





1989



1,135





1990



1,089





1991



1,041.

(BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 8, ab 1.1.1994)

§ 24b. (1) Die Mindest‑ und Höchstbemessungsgrundlage (§ 24 Abs. 9) ist mit Wirksamkeit vom 1. Jänner eines jeden Jahres neu festzu​setzen. Die neue Mindest‑ und Höchstbemessungsgrundlage ergibt sich aus der Vervielfachung der zuletzt geltenden Beträge mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für das Vorjahr festgesetzten Anpassungsfaktor. Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 9, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 11, ab 1.1.2002)

(2) Der Festsetzung der Mindest‑ und Höchstbemessungsgrundlage mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 sind die Beträge 562,34 € und 2 332,36 € zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 9, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 12, ab 1.1.2002)

§ 24c. Durch Verordnung sind für jedes Kalenderjahr festzustellen:


a)
die Aufwertungsfaktoren nach § 24a;


b)
die Mindest‑ und Höchstbemessungsgrundlage nach § 24b.

(BGBl. Nr. 336/1965, Art. I Z 3, ab 1.1.1966)

§ 24d. entfallen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 19, ab 1.1.1986)

§ 25. (1) Unter Einkommen im Sinne des § 23 Abs. 4 und 5 ist ‑ abge​sehen von den Sonderbestimmungen der Abs. 3 und 4 ‑ die Wert​summe zu verstehen, die einer Person aus dauernden Ertragsquellen in Geld‑ oder Güterform zufließt und die sie verbrauchen kann, ohne dass ihr Vermögen geschmälert wird. Zum Einkommen zählen jedoch nicht Fami​lienbeihilfen, Erziehungsbeiträge, für Kinder gewährte Familienzulagen, Familienzuschläge, Steigerungsbeträge und sonstige gleichartige Leistun​gen sowie nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, zuerkannte Grundrenten. Wenn das Einkommen aus einer Pension, einer Rente, einem Gehalt oder einem sonstigen gleichartigen Bezug besteht, gelten auch die zu diesen Bezügen geleisteten Sonderzahlungen nicht als Einkommen. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 9, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 10, ab 1.7.1980; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 20, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 13, ab 1.1.2002)

(2) Bei schwankendem Einkommen gilt ein Zwölftel des innerhalb eines Kalenderjahres erzielten Einkommens (Abs. 1) als monatliches Ein​kommen. Über den Anspruch auf Gewährung einer vom Einkommen ab​hängigen Versorgungsleistung ist jeweils für ein Kalenderjahr im Nach​hinein zu entscheiden. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 11, ab 1.1.1981)

(3) Die Ermittlung des Einkommens aus Land‑ und Forstwirtschaft hat nach den Bestimmungen des § 292 des Allgemeinen Sozialversiche​rungsgesetzes unter Einschluss der Sachbezugsregelung zu erfolgen. Als Stichtag gilt bei Beschädigten der auf die Antragstellung auf Beschädig​tenrente folgende Monatserste, bei Hinterbliebenen der dem Todestag des Beschädigten folgende Monatserste. Die Sachbezugswerte sind auch dann heranzuziehen, wenn Ausfertigungen der maßgeblichen Einheitswertbe​scheide nicht mehr verfügbar sind. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 14, ab 1.1.2002)

(4) Nutzungen und Leistungen in Güterform sind ‑ sofern nicht Abs. 3 Anwendung findet ‑ nach den jeweils von der Finanzverwaltung für die Bewertung der Sachbezüge für Zwecke des Steuerabzuges vom Ar​beitslohn und für Zwecke der Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die nicht der Pensionsversicherung der Angestellten unterliegen, kundge​machten Sätzen zu ermitteln. Nutzungen und Leistungen in Güterform, für die keine Bewertungssätze bestehen, sind mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsortes anzusetzen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 15, ab 1.1.2002)

(5) Einkommen, die außerhalb der Europäischen Währungsunion erzielt werden, sind nach dem jeweiligen Monatsdurchschnitt der Mittel​kurse für Devisen der Wiener Börse umzurechnen; der Umrechnung von Währungen, die an der Wiener Börse nicht notieren, sind die von der Oesterreichischen Nationalbank errechneten Werte zugrunde zu legen. Bei der Bemessung der Versorgungsleistung, der ein solches Einkommen zugrunde gelegt wird, ist Abs. 2 anzuwenden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 15, ab 1.1.2002)

(6) Zum Einkommen im Sinne der Abs. 1 und 4 zählen bei Verheira​teten 30 vH des Einkommens des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten.  (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 15, ab 1.1.2002)

§ 26. (1) Zur Beschädigtenrente (§ 23 Abs. 3) gebührt Schwerbe​schädigten für jeden Familienangehörigen ein Familienzuschlag von je 10 vH der Beschädigtenrente. Wenn die Beschädigtenrente ein​schließlich der Familienzuschläge höher als die Bemessungsgrundlage ist, sind die Fami​lienzuschläge um den Betrag, der die Bemessungsgrundlage überschreitet, zu kürzen. Der Familienzuschlag ist aber für jeden Familien​angehörigen mindestens in dem Betrag zu leisten, der im Falle eines An​spruches auf Familienzulagen gemäß §§ 16, 17 und 63 des Kriegsopferver​sorgungsge​setzes 1957 gebühren würde. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 11, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 9, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 14, ab 1.1.1992)

(2) Als Familienangehörige gelten:


1.
der Ehegatte;


2.
der geschiedene Ehegatte, wenn er gegenüber dem Schwerbeschä​digten auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung der Ehe eingegangenen vertraglichen Verpflichtung Anspruch auf Unterhaltsleistungen hat;


3.
die ehelichen Kinder, die unehelichen Kinder und die Wahlkin​der;


4.
die Pflege‑ und Stiefkinder, solange sie vom Schwerbeschädigten überwiegend erhalten werden. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 10, ab 1.1.1978)

(2a) Eingetragenen Partnern steht ein Zuschlag in sinngemäßer Anwendung des Abs. 1 zu. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 19 Z 1a, ab 1.1.2010)

(3) Für die Kinder ist der Familienzuschlag bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu zahlen. Die Bestimmungen des § 40 finden sinngemäß An​wendung. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 13, ab 1.7.1967)

(4) Wird wahrgenommen, dass für Kinder gewährte Familienzu​schläge vom Schwerbeschädigten nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen den Fami​lienzuschlag mit Zustimmung des Schwerbeschädigten jemand anderem (Zahlungsempfänger) zu zahlen; die vom Schwerbeschädigten verweigerte Zustimmung ist vom Pflegschafts(Vormundschafts)gericht zu ersetzen, wenn sonst die Verwendung des Familienzuschlages für das Kind nicht gewährleistet wäre. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 13, ab 1.7.1967)

(5) Der Familienzuschlag ist für ein Kind nur einmal zu leisten. Tref​fen mehrere Ansprüche auf Familienzuschlag nach diesem Bundesge​setze für ein Kind zusammen, ist der Familienzuschlag dem Anspruchsbe​rechtigten zuzuerkennen, der für das Kind ausschließlich oder überwie​gend sorgt. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 13, ab 1.7.1967)

§ 26a. Erwerbsunfähigen Schwerbeschädigten sowie Empfängern einer Pflege‑ oder Blindenzulage ist zur Beschädigtenrente nach Maßgabe der §§ 11a und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 eine Schwerstbeschädigtenzulage zu gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 23, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 15, ab 1.1.1992)

§ 26b. Schwerbeschädigten ist auf Antrag zum Erhöhungsbetrag nach § 23 Abs. 5 nach Maßgabe der §§ 14 und 63 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung zu gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 24, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 16, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 10, ab 1.1.1994)

§ 27. Beschädigten ist auf Antrag zur Beschädigtenrente nach Maß​gabe der §§ 18 und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 eine Pflegezulage zu gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 25, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 17, ab 1.1.1992)

§ 27a. entfallen. (BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 5, ab 1.7.1993)

§ 28. (1) Blinden im Sinne der Abs. 2 und 3 ist auf Antrag zur Beschä​digtenrente nach Maßgabe der §§ 19 und 63 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 an Stelle der Pflegezulage eine Blindenzulage zu ge​währen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 27, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 18, ab 1.1.1992)

(2) Als blind gilt, wer infolge einer Dienstbeschädigung nichts oder nur so wenig sieht, dass er sich in einer ihm nicht ganz vertrauten Umwelt allein nicht zurechtfinden kann. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 27, ab 1.1.1986)

(3) Als praktisch blind gilt, wer infolge einer Dienstbeschädigung das Sehvermögen so weit eingebüßt hat, dass er sich zwar in nicht ver​trauter Umgebung allein zurechtfinden kann, jedoch trotz der gewöhnli​chen Hilfsmittel zu wenig sieht, um den Rest an Sehvermögen wirtschaft​lich verwerten zu können. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 27, ab 1.1.1986)

§ 29. Blinden (§ 28 Abs. 2) ist auf Antrag zur Beschädigtenrente nach Maßgabe der §§ 20 und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 eine Blindenführzulage zu gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 28, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 19, ab 1.1.1992)

§ 29a. Beschädigten ist auf Antrag zur Beschädigtenrente nach Maß​gabe der §§ 20a und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ein Kleider‑ und Wäschepauschale zu gewähren.

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 20, ab 1.1.1992)

Abschnitt V 

Sterbegeld (§ 30)
§ 30. Im Falle des Todes eines Beschädigten oder Hinterbliebenen ist nach Maßgabe des § 47 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ein Sterbegeld zu gewähren, wenn kein Anspruch auf Ersatz der Bestattungs​kosten nach dem HGG 2001 besteht. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 29, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 11, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 8, ab 1.1.2002)

Abschnitt VI

Gebührnisse für das Sterbevierteljahr (§ 31)
§ 31. (1) Stirbt ein Beschädigter, so haben die im Abs. 2 angeführten Personen Anspruch auf eine einmalige Geldleistung in dreieinhalbfacher Höhe der dem Beschädigten im Sterbemonat gebührenden Beschädigten​rente (§ 23 Abs. 3 und 4), des Erhöhungsbetrages (§ 23 Abs. 5), der Fami​lienzuschläge (§ 26), Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26a), Pflegezulage (§ 27) und Blindenzulage (§ 28). Die Gebührnisse für das Sterbevierteljahr sind auf die für die ersten drei Monate nach dem Sterbemonat gebührende Hinterbliebenenrente anzurechnen. (BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 6, ab 1.7.1993)

(2) Bezugsberechtigt sind nacheinander der Ehegatte und die waisen​rentenberechtigten Kinder, wenn diese Personen mit dem Verstor​benen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Die Bezugsberechtigung ist auch dann gegeben, wenn der Beschädigte im Zeitpunkt des Todes auf Dauer in einem Alters‑ oder Pflegeheim unterge​bracht war und seit der Aufnahme in das Heim nicht mehr als sechs Mo​nate verstrichen sind. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 17, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 10, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 16, ab 1.1.2002)

Abschnitt VIa

Bezugsberechtigung und Fortsetzung des Verfahrens im Falle des Todes des Anspruchsberechtigten (§ 31a)
(BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 12, ab 1.7.1972)

§ 31a. (1) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten eine fällige Geldleistung noch nicht ausgezahlt, so sind, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mut​ter, die Geschwister bezugsberechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Zeit seines Todes un​terhaltspflichtig oder unterhaltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit sei​nes Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Steht der Anspruch mehreren Kindern oder Geschwistern des Verstorbenen zu, so sind sie zu gleichen Teilen anspruchsberechtigt. Sind solche Personen nicht vorhan​den, so fällt die noch nicht ausgezahlte Geldleistung in den Nachlass.

(2) Ist beim Tode des Anspruchswerbers oder Anspruchsberechtig​ten das Versorgungsverfahren noch nicht abgeschlossen, so sind zur Fort​setzung des Verfahrens nacheinander der Ehegatte, die leiblichen Kinder, die Wahlkinder, die Stiefkinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister berechtigt, alle diese Personen jedoch nur, wenn sie gegenüber dem An​spruchsberechtigten zur Zeit seines Todes unterhaltspflichtig oder unter​haltsberechtigt waren oder mit ihm zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. Sind solche Personen nicht vorhanden, so sind die Rechtsnachfolger des Verstorbenen zur Fortsetzung des Verfahrens berechtigt.  

(BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 12, ab 1.7.1972)

Abschnitt VII

Hinterbliebenenrenten (§§ 32 bis 46)
§ 32. Ist der Tod die unmittelbare oder mittelbare Folge einer Dienst​beschädigung, so wird Hinterbliebenenrente (§ 4 Abs. 2 Z 3) ge​währt. Der Tod gilt stets als Folge einer Dienstbeschädigung, wenn ein Be​schädigter an einem Leiden stirbt, das als Dienstbeschädigung anerkannt war und für das er bis zum Tod Anspruch auf Beschädigtenrente hatte. El​tern nach Schwerbeschädigten, die bis zum Tod Anspruch auf eine Be​schädigtenrente für Erwerbsunfähige oder auf eine Pflegezulage hatten, ist der Anspruch auf Hinterbliebenenrente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war. Das Gleiche gilt für Wit​wen nach Schwerbeschädigten. (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 13 und 14, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 13, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 17, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 2, ab 1.7.2005)

§ 33. (1) Witwen erhalten eine Witwenrente im Ausmaß von 20 vH der Bemessungsgrundlage. Solange die Witwe durch Krankheit oder an​dere Gebrechen erwerbsunfähig ist oder wenn sie das 55. Lebensjahr voll​endet hat oder wenn sie für mindestens zwei waisenversorgungsberechtigte Kinder zu sorgen hat, gebührt eine Witwenrente in Höhe von 40 vH der Bemessungsgrundlage. Die Erhöhung der Witwenrente wegen Erwerbsun​fähigkeit wird nur gewährt, wenn diese voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern wird. Die wegen der Sorge für waisenversorgungsberech​tigte Kinder erhöhte Witwenrente gebührt auch dann, wenn eine Waisen​rente wegen Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 38), wegen Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit (§ 40 Abs. 1) oder wegen Verehelichung der Waise (§ 40 Abs. 2) oder wegen Ablebens der Waise weggefallen ist oder wegfällt.  (BGBl. Nr. 336/1965, Art. I Z 4, ab 1.6.1965)

(2) Zur Witwenrente ist eine Zusatzrente in dem Ausmaß zu leisten, als die Witwenrente nach Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nicht erreicht, der der Witwe im Falle eines Anspruches auf Grund‑ und Zusatzrente ge​mäß § 35 Abs. 2 und 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gebühren würde. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 17, ab 1.1.1976)

§ 34. (1) Witwen nach Beschädigten, die in den letzten zwei Jahren vor dem Tod insgesamt zwölf Monate lang eine Pflegezulage der Stufe III, IV oder V oder eine Blindenzulage in der Höhe einer dieser Pflegezulagen bezogen haben oder die vor ihrem Tod ununterbrochen fünf Jahre lang einen rechtskräftigen Anspruch auf eine dieser Zulagen hatten, erhalten zur Witwenrente eine monatliche Zulage, wenn die eheliche Gemeinschaft bis zum Tode des Beschädigten bestanden hat. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 23, ab 1.7.1967)

(2) Die Zulage nach Abs. 1 beträgt zwei Drittel des jeweiligen Betra​ges jener Stufe der Pflege(Blinden)zulage, die dem verstorbenen Ehegatten im Zeitpunkte seines Todes zuerkannt war; sie gebührt insoweit, als das Einkommen (§ 25) der Witwe die Summe aus Witwenrente, Zu​satzrente und zwei Drittel der Pflege‑ oder Blindenzulage nicht erreicht. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 23, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 7, ab 1.7.1993)

(3) Die Zulage nach Abs. 1 und 2 ist nur in halber Höhe zu leisten, wenn die Ehe mit dem hilflosen (blinden) Ehegatten noch nicht ein Jahr gedauert hat. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht, wenn in dieser Ehe ein Kind geboren oder durch die Ehe legitimiert wurde oder wenn die Witwe sich im Zeitpunkte des Todes des Beschädigten erwiesenermaßen im Zustande der Schwangerschaft befunden hat.

§ 35. (entfallen) (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 3, ab 1.7.2005)

§ 36. (1) Eine Witwenrente gebührt auch der Frau, deren Ehe mit dem Beschädigten für nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden ist, wenn ihr der Beschädigte zur Zeit seines Todes Unterhalt (einen Un​terhaltsbeitrag) auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung (Nich​tigerklärung) der Ehe einge​gangenen vertraglichen Verpflichtung zu leis​ten hatte. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 33, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Eine Witwenrente gebührt jedoch nicht, wenn


1.
die Ehegatten aus alleinigem Verschulden der Ehefrau nicht in ehelicher Gemeinschaft gelebt haben;


2.
eine erst nach dem schädigenden Ereignisse geschlossene Ehe noch nicht ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass der Ehe ein versorgungsberechtigtes Kind entstammt oder die Ehe von Perso​nen geschlossen worden ist, die bereits früher miteinander verhei​ratet gewesen sind und bei Fortdauer der früheren Ehe der An​spruch auf Witwenrente nicht ausgeschlos​sen gewesen wäre.

(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 33, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)

§ 37. (1) Im Falle der Wiederverehelichung erlischt der Anspruch auf Witwenversorgung; an die Stelle des Anspruches auf Witwenversor​gung tritt ein Anspruch auf Abfertigung in der Höhe des 35‑fachen Mo​natsbetrages der Witwenrente (§ 33 Abs. 1), die der Witwe im Monate der Wiederverehelichung zustand. Eine zu diesem Zeitpunkte wegen Erwerbs​unfähigkeit geleistete Witwenrente ist der Berechnung des Abfertigungs​betrages nur dann zugrunde zu legen, wenn die Erwerbsunfähigkeit vor​aussichtlich dauernd ist. Die Abfertigung ist auch dann zu leisten, wenn die Witwe durch die Wiederverehelichung die österreichische Staatsbür​gerschaft verloren hat. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 34, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 4, ab 1.7.2005)

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten, durch Schei​dung oder durch Aufhebung aufgelöst oder für nichtig erklärt, so lebt der Anspruch auf Witwenversorgung auf Antrag wieder auf,


1.
wenn und insolange der Witwe aus dieser Ehe kein Anspruch auf Versorgung (Unterhalt) in Höhe der gemäß §§ 35 und 36 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 jeweils in Betracht kom​menden vollen Witwenversorgung erwachsen ist und


2.
die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschul​den der Witwe aufgelöst worden ist oder im Falle der Nichtiger​klärung der Ehe die Witwe als schuldlos anzusehen ist und 


3.
im Falle einer Abfertigung gemäß Abs. 1 zweieinhalb Jahre seit dem seinerzeitigen Erlöschen des Anspruches verstrichen sind. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 34, ab 1.1.1986)

(3) Im Falle der Wiederverehelichung mit einem Schwerbeschädig​ten erlischt der Anspruch auf Witwenversorgung nicht; eine zur Witwen​rente geleistete Zulage (§ 34) ist jedoch auf die Dauer dieser Ehe einzu​stellen.

(4) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Witwenversor​gung nach diesem Bundesgesetze gebührt nur die für die Witwe günstigere Versorgung.

§ 38. Waisenrenten erhalten die ehelichen Kinder des Verstorbenen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

§ 39. (1) Den ehelichen Kindern des Verstorbenen stehen gleich:


1.
seine unehelichen Kinder und die Stiefkinder, wenn er für deren Unterhalt gesorgt hat;


2.
die Wahl‑ und Pflegekinder, für deren Pflege er bis zu seinem Able​ben unentgeltlich gesorgt hat.  (BGBl. Nr. 306/1964, Art. I Z 15, ab 1.6.1965)

(2) Das den Versorgungsanspruch begründende Verhältnis muss zu​mindest glaubhaft dargetan werden.

§ 40. (1) Die Waisenrente ist auf Antrag auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu leisten, wenn die Waise 


1.
wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regelmäßiger Schul‑ oder Berufsausbildung sich noch nicht selbst erhalten kann, bis zur ordnungsmäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Waisen, die eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besuchen, gebührt die Rente nur dann, wenn sie ein ordentliches Studium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992, betreiben; (BGBl. Nr. 474/1992, Art. VI, ab 1.9.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 11, ab 1.9.1996)


2.
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen voraussichtlich min​destens sechs Monate außerstande ist, sich selbst den Unter​halt zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder während des in Z 1 bezeichneten Zeitraumes eingetreten ist und solange dieser Zustand dauert. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 19, ab 1.1.1975)

(2) Der Anspruch auf Waisenrente erlischt mit der Verehelichung, wenn der Waise hiedurch gegenüber ihrem Ehegatten ein Anspruch auf Unterhalt erwächst.  (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 15, ab 1.1.1978)

§ 41. (1) Die Waisenrente beträgt für einfach verwaiste Waisen 20 vH, für Doppelwaisen 30 vH der Bemessungsgrundlage. (BGBl. Nr. 315/1971, Art. I Z 11, ab 1.7.1971)

(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatzrente. Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu leisten, als die Waisenrente nach Abs. 1 jeweils den Ren​tenbetrag nicht erreicht, der Waisen mit einem Anspruch auf erhöhte Wai​senrente gemäß § 42 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gebührt. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 19, ab 1.7.1980)

(3) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf Waisenversor​gung nach diesem Bundesgesetze gebührt nur die für die Waise günstigere Versorgung.

§ 42. Waisen nach Schwerbeschädigten ist der Anspruch auf Waisen​rente auch dann gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung war.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 19, ab 1.1.2002)

§ 43. (1) Anspruch auf Elternrente haben die ehelichen Eltern, die uneheliche Mutter, ferner Wahleltern, Pflege‑ und Stiefeltern, wenn die Annahme an Kindesstatt, die Übernahme in die unentgeltliche Pflege oder die Schließung der das Stiefelternverhältnis begründenden Ehe vor dem Eintritt des schädigenden Ereignisses erfolgt ist.

(2) Die Elternrente gebührt nur, wenn die Eltern nicht arbeitsfähig sind. Die Prüfung der Arbeitsfähigkeit hat zu entfallen, wenn der Vater das 60., die Mutter das 55. Lebensjahr vollendet hat.

§ 44. (1) Die Elternrente beträgt 20 vH der Bemessungsgrundlage (§ 24). Gebühren nach demselben Verstorbenen zwei oder mehr Eltern​renten, so sind diese innerhalb dieses Höchstausmaßes verhältnismäßig zu kürzen. Die Elternrente gebührt jedoch für jeden Elternteil mindestens in Höhe des sich jeweils aus §§ 46 Abs. 1 und 63 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 für die Elternteilrente ergebenden Betrages. Haben die Eltern zwei oder mehr Kinder durch Dienstbeschädigung verloren, so ge​bührt nur die für sie günstigere Rente; diese ist um ein Fünftel zu erhöhen. Die gleiche Erhöhung gebührt, wenn die Eltern infolge der Dienstbeschä​digung das einzige Kind verloren haben. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 20, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 20, ab 1.7.1980; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 21, ab 1.1.1992)

(2) Die Elternrenten nach Abs. 1 sind nur in dem Ausmaß zu leisten, als das Einkommen (§ 25) der Eltern die gemäß §§ 46 Abs. 2 und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 für Elternteile und Elternpaare je​weils festgesetzten Einkommensgrenzen nicht erreicht. Bei im gemeinsa​men Haushalt lebenden Elternpaaren ist der Berechnung das gemeinsame monatliche Einkommen (§ 25) einschließlich der Elternrenten beider El​ternteile (§ 44 Abs. 1) zugrunde zu legen. Übersteigt bei solchen Eltern​paaren das Einkommen (§ 25) zuzüglich der Elternrenten nach Abs. 1 die Einkommensgrenze, sind die Elternrenten je um die Hälfte des überstei​genden Betrages zu kürzen. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 20, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 22, ab 1.1.1992)

(3) Die nach Abs. 2 bemessene Elternrente gebührt für jeden Eltern​teil mindestens in Höhe des sich jeweils aus § 46 Abs. 5 des Kriegsopfer​versorgungsgesetzes 1957 für die Elternteilrente ergebenden Betrages. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 36, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 23, ab 1.1.1992)

§ 45. Zur Elternrente gebührt eine Zusatzrente. Die Zusatzrente ist in dem Ausmaß zu leisten, als die Elternrente nach § 44 Abs. 1 jeweils den Rentenbetrag nicht erreicht, der den Eltern im Falle eines Anspruches auf Elternrente gemäß § 46 Abs. 1, 3 und 4 sowie § 63 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 gebühren würde. Bei einem im gemeinsamen Haushalt lebenden Elternpaar sind die Elternrenten beider Elternteile (§ 44 Abs. 1) der Bemessung zugrunde zu legen, wobei die Zusatzrente für beide El​ternteile nur einmal gebührt. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 21, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 24, ab 1.1.1992)

§ 45a. Bei der Bemessung der Hinterbliebenenrente sind die Bestim​mungen des § 24 Abs. 8 entsprechend anzuwenden. (BGBl. Nr. 315/1971, Art. I Z 19, ab 1.7.1971; BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 18, ab 1.7.1972)

§ 46. Hinterbliebenen ist auf Antrag zur Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2, zur Zusatzrente zur Waisenrente gemäß § 41 Abs. 2 und zur Eltern​rente gemäß § 44 nach Maßgabe der §§ 46b und 63 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 ein Zuschuss zu den Kosten für Diätverpflegung zu gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 37, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 25, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 20, ab 1.1.2002; (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 33, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)

§ 46a. entfallen. (BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 8, ab 1.7.1993)

Abschnitt VIIa

Anpassung von Versorgungsleistungen und Versicherungsbeiträgen (§ 46b)
(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986)
§ 46b. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat den für den Bereich des Allgemeinen Sozial​versi​cherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den Be​reich des Heeresversor​gungsgesetzes für verbindlich zu erklären. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986)
(2) Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner eines jeden Jahres sind die nach Bemessungsgrundlagen berechneten Beschädigtenrenten (einschließlich der Familienzuschläge) und Hinterbliebenenrenten mit dem Anpassungs​faktor zu vervielfachen. Nach der Zuerkennung der Rente oder Neubemes​sung der Rente gemäß § 24 Abs. 8 ist die Anpassung jedoch erst mit Wirk​samkeit vom 1. Jänner des dem Rentenanfall (§ 55) oder der Neubemes​sung gemäß § 24 Abs. 8 folgenden übernächsten Kalenderjahres vorzu​nehmen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986)
(3) Im Falle der Neubemessung von Renten gemäß § 56 und von Familienzuschlägen gemäß § 26 Abs. 1 zweiter Satz sind die Renten und Familienzuschläge rückwirkend ab dem im Abs. 2 zweiter Satz angeführ​ten Zeitpunkt anzupassen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986)
(4) Der Anpassung ist vor Anwendung von Ruhensbestimmungen der Rentenbezug (einschließlich des Familienzuschlages) zugrunde zu le​gen, auf den nach den am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres in Geltung gestandenen Vorschriften Anspruch bestand. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986) 

(5) Die im § 53 Abs. 2 angeführten Versicherungsbeiträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem Anpassungsfaktor gemäß Abs. 1 zu vervielfa​chen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 26, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 21, ab 1.1.2002)

(6) Die angepassten Renten, Familienzuschläge und Versicherungs​beiträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Be​träge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 21, ab 1.1.2002)

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat die sich aus Abs. 5 und 6 ergebenden Versiche​rungsbeiträge für jedes Jahr durch Verordnung festzustellen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 39, ab 1.1.1986)

(8) Der für das Kalenderjahr 1990 gemäß Abs. 1 festgesetzte Anpas​sungsfaktor ist um 0,01 zu erhöhen; die mit dem erhöhten Anpassungs​faktor vervielfachten Beträge sind mit Wirkung vom 1. Jänner 1991 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres der Anpassung zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 285/1990, Art. II Z 1, ab 1.1.1991)

(9) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungs​leistungen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkom​mensabhängige Leistung ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des § 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 22, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 3 Z 2, ab 1.1.2005)

Abschnitt VIII

Krankenversicherung der Hinterbliebenen (§§ 47 bis 53a)
§ 47. Für den Fall der Erkrankung werden bei der Gebietskranken​kasse ihres Wohnsitzes in der Krankenversicherung der Hinterbliebenen versichert:


1.
Witwen,


2.
Waisen,


3.
Eltern.

§ 48. (1) Der Krankenversicherung der Hinterbliebenen können frei​willig beitreten:


1.
Ehefrauen und Kinder der Schwerbeschädigten, wenn dem Beschä​digten für diese Familienangehörigen ein Familienzu​schlag (§ 26) bewilligt worden ist;


2.
Personen, die die unentgeltliche Wartung und Pflege des Empfän​gers einer Pflegezulage oder Blindenzulage nicht nur vorüberge​hend übernommen haben und von diesem erhalten werden.

(2) Der Antrag auf Aufnahme in die Versicherung ist vom Beschädig​ten beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zu stellen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

§ 49. Von der Pflichtversicherung (§ 47) und dem freiwilligen Bei​tritt zur Krankenversicherung (§ 48) sind Personen ausgenommen, die auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

§ 50. (1) Die Versicherung der versicherungspflichtigen Personen (§ 47) beginnt, soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt wird, mit dem Tag des Anfalles der Hinterbliebenenrente. Die freiwillige Versicherung (§ 48) beginnt mit dem ersten Tage des Monates, der auf die Anmeldung des Beitrittes folgt. (BGBl. Nr. 328/1973, Art. I Z 6, ab 1.7.1973; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 40, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 14, ab 1.1.1990)

(2) Wird ein Antrag auf Zuerkennung einer Hinterbliebenenrente gestellt, so ist der Versorgungswerber berechtigt, gleichzeitig oder nachher die Ausstellung einer Bescheinigung für die vorläufige Krankenversiche​rung zu beantragen. Wenn wahrscheinlich ist, dass der angemeldete Ver​sorgungsanspruch begründet ist, so hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen eine Bescheinigung darüber auszustellen, dass die Krankenversicherung vorläufig mit dem Ersten des Monates beginnt, in dem die Bescheinigung beantragt wurde. Die Bescheinigung ist sowohl dem Antragsteller als auch dem zuständigen Träger der Krankenversiche​rung zuzustellen. Dieses Recht besteht nicht, wenn und insolange der Ver​sorgungswerber bereits auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund des § 48 bei einem Träger der gesetzlichen Krankenversiche​rung versichert ist. Die Ausstellung oder die Ablehnung der Bescheinigung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. (BGBl. Nr. 328/1973, Art. I Z 6, ab 1.7.1973; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 40, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(3) Die Versicherung endet mit dem Ablauf des Monates, in dem die Voraussetzungen für die Versicherung weggefallen sind.

§ 51. Die Versicherten erhalten alle für Pflichtversicherte nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgesehenen gesetzlichen und satzungsmäßigen Leistungen mit Ausnahme des Kranken‑ und Wochen​geldes. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 12, ab 1.1.1998)

§ 52. (1) Der Bund hat den Gebietskrankenkassen die entstandenen Kosten und den entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten zu erset​zen. Die Ersatzbeträge sind vorschussweise in zwei Teilbeträgen, der erste Teilbetrag bis 1. April und der zweite Teilbetrag bis 1. Oktober eines jeden Jahres, in Höhe von jeweils 40 vH des im zweitvorangegangenen Kalen​derjahr erwachsenen Aufwandes dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger zu überweisen. Der Ausgleich ist innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des tatsächlichen Aufwandes durch den Hauptverband vorzunehmen. Der Hauptverband hat die Ersatzbeträge auf die einzelnen Gebietskrankenkassen unter Berücksichtigung des nachge​wiesenen Aufwandes aufzuteilen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 13, ab 1.1.1998)

(2) Die Bestimmungen des § 13 Abs. 3 haben sinngemäß Anwen​dung zu finden. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978)

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, die Ersatzbeträge nach Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt die Pauschbeträge nach Anhörung des Hauptverbandes der öster​reichischen Sozialversicherungsträger im Einvernehmen mit dem Bundes​minister für Finanzen fest. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 14, ab 1.1.1998)

§ 53. (1) Die Pflichtversicherten (§ 47) haben einen Versicherungs​beitrag in Höhe von 4 vH des jeweiligen Betrages der ge​bührenden Hinterbliebenenrente zu entrichten. Gehören mehrere Versi​cherte einem gemeinsamen Haushalt an, so ist der Beitrag nur vom Haupt​versicherten (Abs. 3) zu leisten. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 42, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 411/1996, Art. XIII Z 1, ab 1.8.1996; BGBl. I Nr. 156/2004, Art. 9 Z 1, ab 1.1.2005; BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 11 Z 1 (4 vH), ab 1.1.2008 – Hin​weis: BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 11 Z 2 (3,9 vH), ab 1.1.2014)

(2) In der freiwilligen Krankenversicherung (§ 48) haben die Beschä​digten für den Hauptversicherten (Abs. 3) einen Beitrag von mo​natlich 36,05 € und für Zusatzversicherte (Abs. 3) einen Beitrag von mo​natlich 6,90 € zu entrichten. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 27, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 23, ab 1.1.2002)

(3) Gehören mehrere Versicherte einem gemeinsamen Haushalt an, so gilt der Versicherte, der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetz bezieht, bei gleich hoher Rente der älteste Versicherte als Hauptversicher​ter; kommen für die Versicherung nur Waisen in Betracht, so gilt die jüngste Waise als Hauptversicherter. Die übrigen Versicherten gelten als Zusatzversicherte. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978)

(4) Der von den Pflichtversicherten (Abs. 1) zu tragende Versiche​rungsbeitrag ist von der dem Versicherten und der für freiwillig Versi​cherte (Abs. 2) zu entrichtende Beitrag von der dem Beschädigten gebüh​renden Rente einzubehalten. Die Versicherungsbeiträge (Abs. 1 und 2) sind vom Einkommen (§ 25) nicht absetzbar.  (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978; (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 33, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 1, ab 1.7.2005)

(5) Die Versicherten oder ihre gesetzlichen Vertreter sind verpflich​tet, jede für die Versicherung bedeutsame Änderung, insbesondere auch jeden Eintritt in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder den Aus​tritt aus einer solchen sowie den Anfall oder Wegfall einer Pension oder Rente aus der Sozialversicherung, innerhalb von zwei Wochen dem Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen anzuzeigen; hinsichtlich der Zusatzversicherten (Abs. 3) trifft diese Anzeigepflicht den Hauptversi​cherten (Abs. 3) oder dessen gesetzlichen Vertreter. Der zur Anzeige Ver​pflichtete ist dem Bunde für den aus der Unterlassung der Anzeige ent​standenen Schaden ersatzpflichtig; die Vorschriften des § 58 über den Er​satz zu Unrecht empfangener Geldleistungen sind sinngemäß anzuwenden. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 25, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(6) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in den Fällen des Abs. 5 auf Grund der Anzeige, sonst von Amts wegen die ent​sprechende Meldung (An‑ oder Abmeldung) an die zuständige Gebiets​krankenkasse unverzüglich zu erstatten.(BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18a, ab 1.1.1978)

(7)  entfallen. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 26, ab 1.7.1980)

§ 53a. Die Versicherungspflicht und die Berechtigung zur freiwilli​gen Versicherung werden vom Bundesamt für Soziales und Behinderten​wesen festgestellt. Streitigkeiten über Leistungen aus der Versicherung zwischen den Versicherten und den Gebietskrankenkassen werden im Ver​fahren in Sozialrechtssachen nach dem Arbeits‑ und Sozialgerichtsgesetz entschieden. (BGBl. Nr. 612/1977, Art. I Z 18b, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 614/1987, Art. II Z 6, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

Abschnitt IX

Ersatz von Reisekosten (§ 54)
§ 54. Reisekosten, die einem Versorgungsberechtigten (Versor​gungswerber) im Sinne des § 6 Abs. 4, § 15 Abs. 5 und § 17 Abs. 6 oder dadurch erwachsen, dass er einer Vorladung durch eine zur Durchfüh​rung dieses Bundesgesetzes berufene Stelle Folge leistet, sind ihm nach Maßgabe des § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu ersetzen. 

(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 43, ab 1.1.1986)

Abschnitt X

Beginn, Änderung und Aufhören der Versorgung (§§ 55 bis 56)
§ 55. (1) Die Beschädigtenrenten (§ 23 Abs. 3), die Erhöhungsbe​träge (§ 23 Abs. 5), die Familienzuschläge (§ 26), die Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 26b), die Zulagen gemäß §§ 27 bis 29 und das Kleider‑ und Wäschepauschale (§ 29a) werden mit dem Monat fällig, der auf den Eintritt des schädigenden Ereignisses oder die Verehelichung oder die Geburt folgt, sofern der Anspruch binnen sechs Monaten nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses geltend gemacht wird; wird der An​spruch erst später geltend gemacht, dann mit dem auf die Antragstellung folgenden Monat. Der Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5) fällt jedoch frühes​tens mit dem Monat an, der auf die Entlassung aus dem Präsenz- oder Ausbildungsdienst folgt. Die Schwerstbeschädigtenzulage (§ 26a) wird mit dem Monat fällig, in dem die Voraussetzungen für die Zuerkennung erfüllt sind. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 15, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 7, ab 1.1.1998)

(2) Bei Zuerkennung einer Beschädigtenrente gemäß einer Minde​rung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 50 vH oder bei entsprechender Erhöhung einer bisher gemäß einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 50 vH geleisteten Beschädigtenrente ist von Amts wegen auch darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe ein Erhöhungsbetrag (§ 23 Abs. 5) und Familienzuschläge (§ 26) zuzuerkennen sind. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 15, ab 1.1.1998)

(3) Die Hinterbliebenenrenten und die Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung (§ 46) werden mit dem Monat fällig, der auf den Sterbe​tag der Person folgt, nach der der Anspruch geltend gemacht wurde. Wenn der Anspruch erst nach Ablauf eines Jahres nach diesem Sterbetag geltend gemacht wird, tritt die Fälligkeit frühestens mit dem auf die Antragstellung folgenden Monat ein. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 15, ab 1.1.1998)

(4) Krankengeld, Gebührnisse für das Sterbevierteljahr und Sterbe​geld werden mit der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen fällig. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 15, ab 1.1.1998)

§ 56. (1) Die Beschädigtenrenten, Erhöhungsbeträge, Familienzu​schläge, Schwerstbeschädigtenzulagen, Zuschüsse zu den Kosten für Diät​verpflegung, die Pflegezulagen, Blindenzulagen, Blindenführzulagen, das Kleider‑ und Wäschepauschale und Hinterbliebenenrenten sind für die Dauer des ungeänderten Bestandes ihrer tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen unbefristet zuzuerkennen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 29, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 10, ab 1.7.1993)

(2) Wenn eine Voraussetzung für die Leistung von Beschädigten​rente oder Hinterbliebenenrente wegfällt, ist die Rente einzustellen; wenn eine für die Höhe der Leistung maßgebende Veränderung eintritt, ist die Rente neu zu bemessen. Der Eintritt einer für die Erhöhung der Beschä​digtenrente maßgebenden Veränderung ist vom Antragsteller glaubhaft zu machen. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 34, ab 1.7.1967)

(3) Die Einstellung oder Neubemessung einer Beschädigtenrente oder Hinterbliebenenrente wird mit dem auf die maßgebende Veränderung unmittelbar folgenden Monat wirksam. Von diesem Grundsatz gelten, ab​gesehen von den Bestimmungen des § 12, des § 24 Abs. 8 und des § 46b folgende Ausnahmen:

(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 46, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 16, ab 1.1.1998)


1.
Die Einstellung oder Herabsetzung einer Beschädigtenrente we​gen Zunahme des Grades der Erwerbsfähigkeit wird mit dem Ablauf des Monates wirksam, der auf die Zustellung des Be​scheides folgt, mit dem die Einstellung oder Herabsetzung der Rente rechtskräftig ausgesprochen wird; (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 34, ab 1.7.1967)


2.
die Erhöhung einer Beschädigtenrente wegen Verminderung des Grades der Erwerbsfähigkeit wird mit dem Beginn des Monates wirksam, der auf die Geltendmachung oder die amtswegige ärzt​liche Feststellung der maßgebenden Veränderung folgt; das glei​che gilt für die Erhöhung einer Witwenrente wegen der Erwerbs​unfähigkeit der Witwe; (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 17, ab 1.1.1998)


3.
die Bestimmungen der Z 1 und 2 gelten sinngemäß für 


a)
Schwerstbeschädigtenzulagen (§ 26a) bei Veränderungen im Zu​stand der für die Ermittlung der Summe der Hundertsätze maßgebenden einzelnen Dienstbeschädigungen, 


b)
Zuschüsse zu den Kosten für Diätverpflegung (§§ 26b, 46) bei Veränderungen des Leidenszustandes, der Diätverpflegung er​forderlich macht, 


c)
Pflege‑ und Blindenzulagen (§§ 27, 28) bei Veränderungen im Zustand der Hilflosigkeit oder Blindheit und 


d)
Kleider‑ und Wäschepauschale (§ 29a) bei Veränderungen des Leidenszustandes, für den der Pauschbetrag zuerkannt worden ist;



(BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 11, ab 1.7.1993)


4.
die Neubemessung einer vom Einkommen abhängigen Versor​gungsleistung, die sich auf Grund von gesetzlichen Änderungen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen ergibt, oder die auf Grund der alljährlichen Pensions‑ und Rentenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen gemäß § 25 Abs. 3 oder der Änderung der Bewertungssätze gemäß § 25 Abs. 4 erforder​lich ist, wird mit dem Ersten des Monats wirksam, in dem die Einkommensänderung eingetreten ist; (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 29, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 24, ab 1.1.2002)


5.
eine Erhöhung der Beschädigtenrente (§ 23) wegen einer Ände​rung der Richtsatzverordnung (§ 21 Abs. 2) ist vom Versor​gungsberechtigten durch Antrag geltend zu machen. Wenn der Antrag binnen einem Jahre nach dem Inkrafttreten der Änderung eingebracht wird, ist die höhere Beschädigtenrente vom Zeitpunkt der Änderung, ansonsten vom Ersten des Monats ihrer Geltend​machung an zuzuerkennen. Eine Minderung oder Einstellung der Beschädigtenrente wegen einer Änderung der Richtsatzverord​nung ist nicht zulässig. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 34, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 22/1969, Art. I Z 21, ab 1.10.1968)

(4) Eine vom Einkommen (§ 25) abhängige Versorgungsleistung ist bei einer Änderung der Einkommensverhältnisse oder der in Betracht kommenden Einkommensgrenze neu zu bemessen oder einzustellen. Hat die Einstellung oder Minderung der Rente infolge Erhöhung des Einkom​mens (§ 25) eine Minderung des Gesamteinkommens zur Folge, so ist der Unterschiedsbetrag als Ausgleich zu belassen. (BGBl.  Nr. 260/1967, Art. I Z 34, ab 1.7.1967)

(5) Hat der Beschädigte seit mindestens zehn Jahren auf Grund eines rechtskräftigen Bescheides einen ununterbrochenen Anspruch auf Beschä​digtenrente, so ist die Herabsetzung der für die Höhe dieser Beschädigten​rente maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit (§ 21 und § 22 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung) nicht mehr zulässig, wenn der Beschädigte das 50. Lebensjahr bereits vollendet hat. Wird innerhalb der zehn Jahre die Höhe der Minderung der Erwerbsfähigkeit durch Be​scheide geändert, kann jene Minderung der Erwerbsfähigkeit, die von allen innerhalb des vorangeführten Zeitraumes erlassenen Bescheiden mitum​fasst ist, nicht mehr herabgesetzt werden. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 30, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 17a, ab 1.1.1998)

(6) Anträge auf Neubemessung einer bereits rechtskräftig zuerkann​ten Beschädigtenrente wegen einer Verminderung des Grades der Erwerbs​fähigkeit sind ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens zurückzu​weisen, wenn seit Rechtskraft der letzten Entscheidung über die Höhe der Rente noch nicht zwei Jahre verstrichen sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn eine wesentliche Änderung im Zustand der anerkannten Dienstbeschädi​gungen glaubhaft bescheinigt wird. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 18, ab 1.1.1998)

(7) Der Neubemessung der Beschädigtenrente wegen einer maßgeben​den Änderung des Grades der Erwerbsfähigkeit ist die zum Zeit​punkt des Anfalles der Rente oder der letzten Neubemessung gemäß § 24 Abs. 8 festgestellte Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 14, ab 1.1.1994)

Abschnitt XI

Anzeige‑ und Ersatzpflicht (§§ 57 bis 59)
§ 57. Die Versorgungsberechtigten sind verpflichtet, jede ihnen be​kannte Veränderung in den rechtlichen Voraussetzungen für den Renten​bezug, die den Verlust, eine Minderung oder ein Ruhen des Anspruches begründet, binnen zwei Wochen dem Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen anzuzeigen. Für den aus der Unterlassung der Anzeige er​wachsenden Schaden ist der Versorgungsberechtigte oder sein gesetzlicher Vertreter ersatzpflichtig. Einkommensänderungen, die zu einer Neubemes​sung von Versorgungsleistungen gemäß § 56 Abs. 3 Z 4 führen, unterlie​gen nicht der Anzeigeverpflichtung. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 19, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

§ 58. (1) Zu Unrecht empfangene Rentenbezüge und sonstige Geld​leistungen einschließlich eines von einem Träger der Krankenversicherung für Rechnung des Bundes gezahlten Krankengeldes sind dem Bund zu er​setzen. Sie dürfen jedoch nur für einen Zeitraum von drei Jahren, gerech​net vom Ersten des Monates an, in dem die Behörde (§ 74) von dem Neu​bemessungs‑ oder Einstellungsgrund Kenntnis erlangt hat, zum Rückersatz vorgeschrieben werden, sofern die Leistungen nicht durch eine Handlung im Sinne des § 69 Abs. 1 Z 1 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge​setzes 1991, BGBl. Nr. 51, herbeigeführt worden sind. Trifft den Empfän​ger an der Ungebührlichkeit der Leistung kein Verschulden und ist die Leistung von diesem in gutem Glauben empfangen worden, so tritt keine Verpflichtung zum Rückersatz ein. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 48, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 19, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 31, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 20, ab 1.1.1998)

(2) Der Ersatz zu Unrecht empfangener Rentenbezüge und sonstiger Geldleistungen ist durch Aufrechnung zu bewirken. Kann keine Aufrech​nung stattfinden, so ist der Ersatzpflichtige oder sein gesetzlicher Vertreter zur Rückzahlung zu verhalten. Ist die sofortige Hereinbringung durch Auf​rechnung oder Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen nicht möglich oder nach der Lage des Falles unbillig, so ist die Forderung zu stunden oder die Abstattung in Raten zu bewilli​gen; Stundungszinsen sind nicht vorzuschreiben. Alle noch aushaftenden Teilbeträge werden aber sofort fällig, wenn der Ersatzpflichtige mit min​destens zwei Raten im Verzug ist. Bleibt die Aufforderung zur Rückzah​lung erfolglos, so ist der Schadensbetrag im Verwaltungsweg einzutreiben. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 48, ab 1.1.1986)

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz zu Unrecht empfangener Rentenbe​züge oder sonstiger Geldleistungen ist mit Bescheid auszuspre​chen.

(4) Wenn die Verpflichtung zum Ersatz des Schadensbetrages eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren zur Schadlos​haltung des Bundes mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zum Schadensbetrag stehen würden, kann von der He​reinbringung abgesehen werden.

§ 59. (1) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen eine vom Einkommen (§ 25) des Versorgungsberechtigten abhängige Ver​sorgungsleistung gewährt, so geht ein Anspruch des Versorgungsberech​tigten auf eine Rente oder Pension aus der Sozialversicherung auf den Bund in der Höhe des Betrages über, der sich aus der Minderung oder Ein​stellung der Versorgungsleistung nach diesem Bundesgesetz auf Grund des Renten(Pensions)anfalles ergibt, wenn das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen innerhalb der im Abs. 2 bestimmten Frist beim Träger der Sozialversicherung den Übergang des Anspruches geltend macht. Der Übergang des Anspruches wird nur bis zur Höhe der nachzuzahlenden Renten(Pensions)beträge wirksam. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 9, ab 1.1.2003)

(2) Die Träger der Sozialversicherung haben bei Einleitung des Pensi​ons‑ oder Rentenfeststellungsverfahrens die Anspruchswerber zu befragen, ob sie eine Versorgungsleistung nach diesem Bundesgesetz be​ziehen oder beantragt haben; zutreffendenfalls hat der Träger der Sozial​versicherung das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen von der Einleitung des Renten(Pensions)feststellungsverfahrens unverzüglich zu verständigen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat in​nerhalb von vier Wochen nach Einlangen dieser Verständigung beim Trä​ger der Sozialversicherung den Übergang des Anspruches geltend zu ma​chen. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 36, ab 1.7.1967; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(3) entfallen. (BGBl. Nr. 543/1983, Art. II, ab 1.1.1984)

Abschnitt XII

Pfändung, Verpfändung und Abtretung von Versorgungsleistungen (§ 60)
§ 60. (1) Inwieweit Leistungsansprüche nach diesem Bundesgesetz pfändbar sind, wird durch die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, ge​regelt.

(2) Mit Zustimmung des Bundesamtes für Soziales und Behinderten​wesen kann der Versorgungsberechtigte beim Vorliegen be​rücksichtigungswürdiger Gründe seine Versorgungsgebühren ganz oder zum Teil abtreten oder verpfänden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen binnen drei Monaten nicht abschlägig entschieden hat und dem Abtretungsbegehren entsprochen wurde. 

(BGBl. Nr. 628/1991, Art. XI, ab 1.3.1992)

Abschnitt XIII: entfallen.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 25, ab 1.1.2002)

Abschnitt XIV

Versorgung bei Aufenthalt im Ausland (§ 65)
§ 65. Der Anspruch auf die geldlichen Versorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetz wird durch einen Wohnsitz oder Aufenthalt im Aus​lande nicht berührt. Für eine notwendige Heilbehandlung sowie für vom Beschädigten selbst beschaffte Körperersatzstücke, orthopädische und an​dere Hilfsmittel wird nur Kostenersatz geleistet, und zwar bis zur Höhe des Betrages, den der Bund bei Gewährung einer gleichwertigen Heilbehand​lung oder orthopädischen Versorgung im Inlande zu tragen gehabt hätte.

Abschnitt XV

Zeitweiliges Ruhen der Versorgung (§§ 66 bis 67)
§ 66. (1) Der Anspruch auf Beschädigten(Hinterbliebenen)rente (ein​schließlich allfälliger Zulagen, Zuschüsse und des Kleider‑ und Wä​schepauschales) ruht, solange der Versorgungsberechtigte eine mehr als einmonatige Freiheitsstrafe verbüßt oder in den Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, in einer der dort ge​nannten Anstalten angehalten wird. Wenn der Versorgungsberechtigte be​dürftige Angehörige hat, zu deren Unterhalt er gesetzlich verpflichtet ist, kann diesen die Hälfte der ruhenden Rente ausgefolgt werden. Dies gilt nicht für Angehörige, deren Beteiligung an der strafbaren Handlung, die die Freiheitsstrafe oder die Anhaltung verursacht hat, durch rechtskräftiges Erkenntnis des Strafgerichtes oder durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungsbehörde festgestellt ist. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 53, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 36, ab 1.1.1992)

(2) Für die Dauer der Unterbringung eines Versorgungsberechtigten auf Kosten des Bundes in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches ruhen die Versorgungsleistungen in dem durch § 94a für den Fall des Anspruchsüberganges auf den Träger der Sozialhilfe bestimmten Umfang. Die dem Versorgungsberechtigten zu belassenden Beträge können vom Bundesamt für Soziales und Behinder​tenwesen unmittelbar an die unterhaltsberechtigten Angehörigen ausge​zahlt werden. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 53, ab 1.1.1986)

(3) Der Anspruch auf Leistung der Waisenrente ruht für die Dauer einer unentgeltlichen Verpflegung in einer Erziehungsanstalt; die Waisen​rente ist jedoch dem Träger der Verpflegskosten auszufolgen. Das gleiche gilt für den Anspruch auf Leistung der Familienzuschläge für Kinder. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 53, ab 1.1.1986)

(4) Das Ruhen von Rentenansprüchen (einschließlich allfälliger Zula​gen, Zuschüsse und des Kleider‑ und Wäschepauschales) gemäß Abs. 1 bis 3 wird mit dem Ersten des Monates wirksam, der auf den Ein​tritt des Ruhensgrundes folgt. Die Versorgungsleistungen sind vom Ersten des Monates an wieder zu erbringen, in dem der Ruhensgrund weggefallen ist. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 53, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 36, ab 1.1.1992)

§ 67. (1) Die Leistung der Versorgung kann ganz oder teilweise ver​sagt werden, wenn und solange der Versorgungsberechtigte


1.
einer schriftlichen Aufforderung zum Erscheinen zu einer ärztli​chen Untersuchung ohne triftigen Grund nicht entspricht oder


2.
sich weigert, die zur Durchführung des Verfahrens unerlässlichen Angaben zu machen, oder


3.
sich einem ihm zumutbaren Rehabilitationsverfahren ohne trifti​gen Grund nicht unterzieht oder


4.
durch sein Verhalten den Erfolg eines Rehabilitationsverfahrens gefährdet oder vereitelt. 

(BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 21, ab 1.1.1990)

(2) Das gleiche gilt hinsichtlich des Erhöhungsbetrages nach § 23 Abs. 5, wenn ein Schwerbeschädigter die Annahme einer ihm angebotenen Erwerbstätigkeit, die ihm unter Berücksichtigung der persönlichen und örtlichen Verhältnisse billigerweise zuzumuten ist, unbegründet ablehnt. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 21, ab 1.1.1990)

(3) Voraussetzung für eine Verfügung nach Abs. 1 oder 2 ist jedoch, dass der Beschädigte auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich auf​merksam gemacht worden ist. Eine Nachzahlung für die Zeit der Ableh​nung oder Einstellung der Versorgung unterbleibt. (BGBl. Nr. 260/1967, Art. I Z 40, ab 1.7.1967)

(4) Wurde eine Versorgungsleistung oder ein Teil derselben nach Abs. 2 versagt, kann den im Inland wohnenden Familienangehörigen (§ 26 Abs. 2), die bedürftig sind und zu deren Unterhalt der Versorgungsberech​tigte verpflichtet ist, die Hälfte der ruhenden Rente oder des ruhenden Rententeiles ausgefolgt werden. (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 26, ab 1.1.1976)

Abschnitt XVI

Einkommensteuer‑ und Gebührenfreiheit (§ 68)
§ 68. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährten, in Geld bestehenden Versorgungsleistungen unterliegen nicht der Einkom​men​steuer.

(2) Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstige Ur​kunden über Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheit der Durchführung der Heeresversorgung einschließlich der Fürsorgemaßnah​men, soweit diese den mit der Heeresversorgung betrauten Behörden und Anstalten obliegen, sind von bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Ver​waltungsabgaben sowie von Gerichts‑ und Justizverwaltungsgebühren be​freit.

Abschnitt XVII

Fälligkeit und Auszahlung (§§ 69 bis 72)
(BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 32, ab 1.7.1980)

§ 69. (1) Beschädigten‑ und Hinterbliebenenrenten sind jeweils am Monatsersten im Voraus fällig. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 32, ab 1.7.1980)

(2) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, Sonntag, Feiertag oder der Kar​freitag, so ist am vorhergehenden Werktag auszuzahlen. Ist der Fällig​keitstag der 1. Jänner, so ist an dem Werktag auszuzahlen, der dem 31. Dezember vorangeht. Krankengeld ist wöchentlich im Nachhinein aus​zuzahlen. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 32, ab 1.7.1980; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 21, ab 1.1.1998)

(3) Eine spätere Auszahlung als zu den im Abs. 1 und 2 genannten Zeitpunkten ist nur bei Überweisung von Geldleistungen in das Ausland zulässig. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 32, ab 1.7.1980)

§ 70. (1) Die den Versorgungsberechtigten nach diesem Bundesge​setz gebührenden in Geld bestehenden Versorgungsleistungen sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 37, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 26, ab 1.1.2002)

(2) Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesgesetz ge​währten in Geld bestehenden Versorgungsleistungen im Inland trägt der Bund.

§ 71. (1) Die Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz sind bar im Wege der Österreichischen Postsparkasse auszuzahlen. Auf Antrag des Versorgungsberechtigten können die Geldleistungen an Stelle der Barzah​lung auf ein Scheckkonto des Versorgungsberechtigten bei der Österreichi​schen Postsparkasse oder auf ein Girokonto des Versorgungsberechtigten bei einer anderen inländischen Kreditunternehmung überwiesen werden. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 33, ab 1.7.1980)

(2) Auszahlungen im Überweisungsverkehr (Abs. 1 zweiter Satz) sind nur zulässig, wenn der Versorgungsberechtigte über das Konto, auf das die Geldleistung überwiesen werden soll, allein verfügungsberechtigt ist. Außerdem müssen sich der Versorgungsberechtigte und die Kreditun​ternehmung, bei der das Konto des Versorgungsberechtigten geführt wird, ausdrücklich damit einverstanden erklären, dass im Fall des Ablebens des Versorgungsberechtigten alle dem Konto nach dem Todestag gutgebrach​ten Geldleistungen auf das Postscheckkonto des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen rücküberwiesen werden. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(3) Die Versorgungsberechtigten haben auf Verlangen des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen Lebensbestätigungen beizubrin​gen. Wird einem solchen Verlangen nicht entsprochen, so ist mit der Aus​zahlung der Geldleistung innezuhalten.

§ 72. (1) Die Zahlung von Geldleistungen nach diesem Bundesge​setz an einen Versorgungsberechtigten, der seinen Wohnsitz oder dauern​den Aufenthalt im Ausland hat, ist nach den Vorschriften des § 71 an einen vom Versorgungsberechtigten durch eigenhändig gefertigte Erklärung namhaft gemachten, im Inland wohnhaften Zahlungsempfänger zu vollzie​hen. Die Unterschrift auf der Erklärung ist erforderlichenfalls amtlich zu beglaubigen. Die Erklärung gilt bis zum Widerruf; sie kann sich auf eine oder mehrere bestimmte Zahlungen beschränken. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 27, ab 1.1.2002)

(2) Auf begründetes Verlangen eines Versorgungsberechtigten (Abs. 1) kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die Zahlung an ihn durch Überweisung der Geldleistungen in das Ausland nach den für den Auslandgeldverkehr geltenden Vorschriften vollziehen.

(3) Die außerhalb Österreichs ansässigen Versorgungsberechtigten sind alljährlich zu einer Erklärung über ihre Staatsbürgerschaft aufzufor​dern. Zur Abgabe dieser Erklärung ist eine Frist von sechs Monaten zu bestimmen. Liegt die Erklärung im Zeitpunkte des Ablaufes dieser Frist nicht vor, so ist mit der Auszahlung der Rente innezuhalten. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 54, ab 1.1.1986)

Abschnitt XVIII

Schwerbeschädigtenausweis (§ 73)
§ 73. Beschädigten mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 50 vH hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen auf Antrag den im § 77 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 vorge​sehenen Ausweis auszustellen. Die Bestimmungen des § 113 des Kriegs​opferversorgungsgesetzes 1957 sind sinngemäß anzuwenden. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)

Abschnitt XIX

Härteausgleich (§ 73a)
§ 73a. (1) Sofern sich aus den Vorschriften dieses Bundesgesetzes besondere Härten ergeben, kann der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bun​desminister für Finanzen auf Antrag oder von Amts wegen einen Aus​gleich gewähren. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 55, ab 1.1.1986)

(2) Die Bemessung und die erforderlichen Änderungen hat das Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erteilten Bewilligung durchzu​führen. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 55, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2003)

(3) Gegen die gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen steht dem Versorgungswerber das Recht der Berufung an die Bundesberufungskommission und der Vorstel​lung gemäß § 88 zu. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 55, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)

II. Hauptstück
Behörden (§ 74)
§ 74. Über die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als Dienst​beschädigung (§ 2) sowie über die nach diesem Bundesgesetz ge​bührenden Versorgungsleistungen (§ 4) entscheidet in erster Instanz das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, in zweiter und letzter In​stanz die Bundesberufungskommission.

(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 10, ab 1.1.2003)

§§ 75. – 81. entfallen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 11, ab 1.1.2003)

III. Hauptstück
Verfahren

Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen (§ 82)
§ 82. (1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungs​verfahrensgesetzes 1991 Anwendung. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 41, ab 1.1.1992)

(2) Die Neubemessung von Versorgungsleistungen auf Grund der Anpassung nach § 46b dieses Bundesgesetzes sowie nach § 63 des Kriegs​opferversorgungsgesetzes 1957 ist von Amts wegen vorzunehmen. Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemessung von Versorgungsleistungen als Folge von Änderungen dieses Bundesgesetzes oder über die Anpassung von Versorgungsleistungen oder über die Neu​bemessung von Versorgungsleistungen infolge von gesetzlichen Änderun​gen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensions- oder Rentenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen ge​mäß § 25 Abs. 3 oder der Änderung der Bewertungssätze gemäß § 25 Abs. 4 besteht nur, wenn dies der Versorgungsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Rente bean​tragt. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 62, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 12, ab 1.1.2002)

(3) Bescheide über die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als Dienstbeschädigung (§ 2) sowie über die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Versorgungsleistungen (§ 4) sind schriftlich zu erlassen. In Angelegenheiten der orthopädischen Versorgung dürfen Bescheide auch mündlich erlassen werden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 42, ab 1.1.1992)

(4) Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen und der Bundesberufungskommission, die den materiellrechtlichen Be​stimmungen dieses Bundesgesetzes widersprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.  (BGBl. Nr. 95/1975, Art. I Z 30, ab 1.1.1976; BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 63, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)

(5) Im Falle der Abänderung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemäß den Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwal​tungsverfahrensgesetzes 1991 oder im Falle der Erlassung eines Beschei​des als Folge einer solchen Verfügung sind die Leistungen an den Berech​tigten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 55), längstens jedoch für einen rückliegenden Zeitraum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgebender Zeit​punkt für die Bemessung dieses Zeitraumes ist die Erlassung des Abände​rungs‑ oder Behebungsbescheides. Ein Rückersatz von Leistungen durch den Empfänger findet nicht statt.  (BGBl. Nr. 22/1969, Art. I Z 26, ab 1.10.1968;  BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 63, ab 1.1.1986; BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 41, ab 1.1.1992)

Abschnitt II 

Anmeldungsverfahren (§ 83)
§ 83. (1) Die auf dieses Bundesgesetz gestützten Versorgung​sansprü​che sind vom Versorgungswerber oder seinem gesetzli​chen Ver​treter durch Anmeldung beim Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwe​sen geltend zu machen. Dieser Vorschrift wird auch durch eine Anmel​dung bei einer nicht zuständigen Behörde, einem Sozialversiche​rungsträ​ger, einem Gemeindeamt oder einer militärischen Dienststelle so​wie durch Aufnahme einer Niederschrift gemäß Abs. 2 entsprochen; diese Anmel​dungen und Niederschriften sind unverzüglich an das Bundesamt für Sozi​ales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gelten als ur​sprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 64, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 28, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 13, ab 1.1.2003)

(2) Unbeschadet der Bestimmung des § 5 Abs. 4 sind die zur Durch​führung der ärztlichen Untersuchung der Soldaten, die aus dem Präsenz- oder Ausbildungsdienst entlassen werden, berufenen militärischen Dienst​stellen verpflichtet, die Soldaten bei der Entlassungsuntersuchung über die ihnen bei Vorliegen einer Dienstbeschädigung zustehenden Versorgungs​ansprüche zu belehren. Werden vom Soldaten auf Grund der Belehrung Versorgungsansprüche geltend gemacht, so ist hierüber eine Niederschrift aufzunehmen, wenn vom Militärarzt eine Gesundheitsschädigung festge​stellt wurde, die zumindest mit Wahrscheinlichkeit auf die Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes ursächlich zurückzuführen ist. (BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 9, ab 1.1.1998)

(3) Ein Anspruch auf Heilfürsorge und Beteilung mit Körperersatz​stücken und orthopädischen Behelfen kann von Beschädigten, die in einer Krankenanstalt untergebracht sind, auch bei dieser Krankenanstalt ange​meldet werden. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 65, ab 1.1.1986)

§ 84. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 29, ab 1.1.2002) 

Abschnitt III

Vorläufige Verfügungen (§ 85)
§ 85. (1) Im Fall eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes sind den Versorgungswerbern noch vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden Geldleis​tungen zu gewähren, wenn es wahrscheinlich ist, dass der angemeldete Versorgungsanspruch begründet ist. Unter gleichen Voraussetzungen sind Beschädigte, die nicht als Versicherte einem Träger der Krankenversiche​rung angehören, der Gebietskrankenkasse ihres Wohnsitzes zur Durchfüh​rung der Heilfürsorge vorläufig zuzuweisen. (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 38, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 328/1973, Art. I Z 8, ab 1.7.1973)

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind im Fall der Anerken​nung des Versorgungsanspruches auf die gebührenden Versor​gungsleistungen anzurechnen.

Abschnitt IV

Ermittlungsverfahren (§§ 86 bis 87a)
§ 86. (1) Soweit die Berechtigung von Versorgungsansprüchen von der Beantwortung von Vorfragen abhängt, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen, sind die laut Verzeichnis des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen bestellten ärztlichen Sachverständigen zu befragen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)

(2) Ist eine zur Abgabe eines Sachverständigengutachtens erforderli​che Untersuchung eines Versorgungswerbers durch einen bestellten Sach​verständigen nicht oder nur mit Erschwernissen möglich, so kann die Un​tersuchung auch einem anderen Arzt, bei Unterbringung des Versor​gungswerbers in einer Kranken‑ oder Heilanstalt dem Anstaltsarzt übertra​gen werden. Die Abteilungsleiter der öffentlichen Krankenanstalten und die Amtsärzte der Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflichtet, einem Ersuchen des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen um Durch​führung einer Untersuchung eines Versorgungswerbers zu entsprechen. Die Inanspruchnahme eines Amtsarztes einer Bezirksverwaltungsbehörde ist gleichzeitig dem Leiter dieser Behörde anzuzeigen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1 und 14, ab 1.1.2003)

(3) Den Sachverständigen und den nach Abs. 2 herangezogenen Ärz​ten gebührt, sofern sie nicht Bedienstete des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen sind, eine Entlohnung für Zeitversäumnis und Mü​hewaltung nach Maßgabe des § 91 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 66, ab 1.1.1986; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 15, ab 1.1.2003)

§ 87. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugengebühren. Diese umfas​sen den Ersatz der notwendigen Reise‑ und Aufenthaltskosten und die Entschädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß, wie sie Zeugen nach dem Gebührenanspruchs​gesetz 1975, BGBl. Nr. 136, zustehen. Der Anspruch ist binnen zwei Wo​chen nach der Vernehmung mündlich oder schriftlich bei der Behörde geltend zu machen, welche die Vernehmung durchgeführt hat. Hierüber ist der Zeuge am Ende der Vernehmung zu belehren.

(2) Über den Anspruch auf Zeugengebühren entscheidet in erster und letzter Instanz die zur Entscheidung in der Sache zuständige Behörde (§ 74).

(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 67, ab 1.1.1986)

§ 87a. (1) Die militärischen Dienststellen, die Träger der Sozialversi​cherung, die Gemeinden, die öffentlichen und privaten Kran​kenanstalten, die Krankenfürsorgeanstalten, die Österreichischen Bundes​bahnen und die Abgabenbehörden des Bundes sind verpflichtet, auf Ersu​chen der Behörden der Heeresversorgung im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 18, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 31, ab 1.1.2002)

(2) Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Übermittlung von Da​ten im Sinne des Datenschutzgesetzes betreffend Generalien, Art und Ausmaß von Gesundheitsschädigungen (das sind Daten aus ärztlichen Be​funden und Gutachten) sowie Einkommens‑ und Beschäftigungsverhält​nisse der Versorgungswerber und Versorgungsberechtigten, sofern diese Daten eine wesentliche Voraussetzung für die Klärung der Kausalität, die ärztliche und berufskundliche Beurteilung sowie die Feststellung der Ge​bührlichkeit und Höhe von Versorgungsleistungen bilden. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 18, ab 1.1.1994)

(3) Die Abgabenbehörden des Bundes sind nur zur Übermittlung jener Daten verpflichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung beein​flusst haben, sofern diese Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den Be​hörden der Heeresversorgung zugänglich sind, entnommen werden kön​nen. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 18, ab 1.1.1994)

(4) Die Übermittlung medizinischer und psychologischer Untersu​chungsergebnisse durch die militärischen Dienststellen an die Behörden der Heeresversorgung ist nicht an die Zustimmung der Versorgungswerber und Versorgungsberechtigten gebunden. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 18, ab 1.1.1994)

§ 87b. entfallen. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. II Z 14, ab 1.1.1988)

Abschnitt V

Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (§ 88)
(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)
§ 88. (1) In allen Fällen, in denen mit Bescheid des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen über die Anerkennung einer Gesundheits​schädigung als Dienstbeschädigung oder über einen auf dieses Bundesge​setz gestützten Versorgungsanspruch entschieden wird, steht dem Versor​gungswerber und allfälligen anderen Parteien das Recht der Berufung an die Bundesberufungskommission zu. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 43, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2003)

(2) Gegen Bescheide, die ohne Durchführung eines weiteren Ermitt​lungsverfahrens auf Grund gespeicherter Daten gemäß § 82 Abs. 2 im Wege der automationsunterstützten Datenverarbeitung erstellt werden, steht dem Versorgungswerber das Recht zu, Vorstellung zu erheben. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat nach Prüfung der Sach‑ und Rechtslage die Sache neuerlich zu entscheiden. Die Vorstellung hat aufschiebende Wirkung. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 43, ab 1.1.1992)

(3) Die Berufung und die Vorstellung sind innerhalb von sechs Wo​chen nach Zustellung oder mündlicher Verkündung des Bescheides schriftlich oder nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunter​stützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen. Wird eine Berufung innerhalb dieser Frist bei der Bundesberufungskom​mission eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; die Bundes​berufungskommission hat die bei ihr eingebrachte Berufung unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. Der Schriftsatz kann auch durch eine beim Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen abzugebende Erklärung zu Protokoll ersetzt werden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 43, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 28, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 1, 3 und 16, ab 1.1.2003)
Abschnitt VI des III. Hauptstückes samt Überschrift: entfallen.
(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 11, ab 1.1.2003)

Abschnitt VII 
Sonstige Bestimmungen (§ 92)
§ 90. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 32, ab 1.1.2002)

§ 91. entfallen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 17, ab 1.1.2003)

§ 92. Die außerhalb Österreichs ansässigen Versorgungsberechtigten sind alljährlich zu einer Erklärung über ihre Staatsbürgerschaft aufzufor​dern. Zur Abgabe dieser Erklärung ist eine Frist von sechs Monaten zu bestimmen. Liegt die Erklärung im Zeitpunkt des Ablaufes dieser Frist nicht vor, so ist mit der Auszahlung der Rente innezuhalten. 

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 33, ab 1.1.2002)

IV. Hauptstück
Sonderzahlung (§ 93)
§ 93. Alle Rentenempfänger haben Anspruch auf eine alljährlich am 1. Mai und am 1. Oktober fällig werdende Sonderzahlung in der Höhe der ihnen am Fälligkeitstage zustehenden Rentengebührnisse (§ 4 Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 2 Z 3 und 4) mit Ausnahme des Kleider‑ und Wäschepauscha​les. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 47, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 14, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 18, ab 1.1.2002)

V. Hauptstück
Abschnitt I

Übergang von Schadenersatzansprüchen; Rückersatzansprüche (§ 94)
(BGBl. Nr. 22/1969, Art. I Z 30, ab 1.10.1968)

§ 94. (1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zustehen, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch einen Unfall oder ein sonstiges Ereignis erwachsen ist, auf Grund anderer Rechtsvorschriften beanspruchen, so geht dieser Anspruch auf den Bund insoweit über, als dieser aus diesem Anlass Leistungen zu erbringen hat. Dies gilt nicht für den Anspruch auf Schmerzengeld. (BGBl. Nr. 165/1972, Art. I Z 40, ab 1.7.1972)

(2) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen kann Ersatz​beträge, die der Ersatzpflichtige dem Beschädigten oder seinen Hinterblie​benen in Unkenntnis des Überganges des Anspruches gemäß Abs. 1 ge​leistet hat, auf die nach diesem Bundesgesetz zustehenden Versorgungsan​sprüche ganz oder zum Teil anrechnen. Soweit hienach Ersatzbeträge an​gerechnet werden, erlischt der nach Abs. 1 auf den Bund übergegangene Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen.

(3) Erbringt der Bund dem Beschädigten (Hinterbliebenen) Leistun​gen nach diesem Bundesgesetz, so kann er von den Personen, die als seine Organe in Vollziehung der Gesetze die Gesundheitsschädigung oder den Tod (§ 1) rechtswidrig und vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht ha​ben, den Rückersatz dieser Leistungen in dem Umfang begehren, als das schädigende Organ nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes schadenersatzpflichtig wäre; die Bestimmungen des Amtshaftungsgeset​zes, BGBl. Nr. 20/1949, über den Rückersatzanspruch sind sinngemäß an​zuwenden. Soweit Ansprüche nach diesem Bundesgesetz nicht bestehen, der Bund jedoch nach dem Amtshaftungsgesetz haftet, bleiben die Rücker​satzansprüche des Bundes nach dem Amtshaftungsgesetz unberührt. (BGBl. Nr. 22/1969, Art. I Z 31, ab 1.10.1968; BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 40, ab 1.7.1980)

(4) Der Bund kann einen gemäß Abs. 1 auf ihn übergegangenen Scha​denersatzanspruch gegen einen Angehörigen des Bundesheeres nur geltend machen, wenn


1.
dieser den Eintritt des schädigenden Ereignisses vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat oder


2.
das schädigende Ereignis durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, für dessen Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht besteht. (BGBl. Nr. 226/1980, Art. I Z 41, ab 1.7.1980)

(5) Der Versorgungsberechtigte ist verpflichtet, dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen über alle für die Prüfung bzw. Durchset​zung von Ansprüchen nach den Abs. 1 bis 4 maßgebenden Umstände bin​nen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 34, ab 1.1.2002)

Abschnitt Ia

Anspruchsübergang auf die Träger der Sozialhilfe (§94a)
(BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 70, ab 1.1.1986)

§ 94a. (1) Wird ein Versorgungsberechtigter auf Kosten eines Trä​gers der Sozialhilfe oder eines Landes im Rahmen der Behindertenhilfe

1.
in einem Pflege‑, Wohn‑ oder Altenheim,


2.
in einer Anstalt (einem Heim) für Geisteskranke oder Süchtige oder in einer ähnlichen Einrichtung,

3.
außerhalb einer der in Z 1 und 2 angeführten Einrichtungen im Rahmen eines Familienverbandes oder

4.
auf einer von einem Träger der öffentlichen Wohlfahrtspflege, einer kirchlichen oder anderen karitativen Vereinigung geführten Pflegestelle
verpflegt, so geht für die Zeit dieser Pflege der Anspruch auf Beschädig​ten‑ oder Hinterbliebenenrente, Erhöhungsbetrag gemäß § 23 Abs. 5, Schwerstbeschädigtenzulage und Zuschuss zu den Kosten für Diätverpfle​gung bis zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch bis zu 80 vH, wenn der Versorgungsberechtigte auf Grund einer gesetzlichen Verpflich​tung für den Unterhalt eines Angehörigen zu sorgen hat, bis zu 50 vH die​ses Anspruches auf den Träger der Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. Der vom Anspruchsübergang erfasste Betrag vermindert sich für je​den weiteren unterhaltsberechtigten Angehörigen um je 10 vH dieses An​spruches. Wenn und soweit die Verpflegskosten durch den vom An​spruchsübergang erfassten Betrag noch nicht gedeckt sind, geht auch ein allfälliger Anspruch auf Pflege‑ oder Blindenzulage höchstens bis zu 80 vH auf den Träger der Sozialhilfe oder das jeweilige Land über. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 23, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIII Z 15, ab 1.7.1993)

(2) Der Anspruchsübergang tritt mit dem auf die Verständigung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen durch den Sozialhilfeträ​ger oder das jeweilige Land folgenden Monat für die Dauer der Pflege ein. Die dem Versorgungsberechtigten zu belassenden Beträge dürfen vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen unmittelbar an die unter​haltsberechtigten Angehörigen ausgezahlt werden. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 23, ab 1.1.1990)

(3) Hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Leistun​gen angewiesen, auf die dem Versorgungsberechtigten gemäß Abs. 1 kein Anspruch mehr zustand, so sind diese Leistungen auf die gemäß Abs. 1 zu belassenden Beträge (einschließlich der Sonderzahlungen gemäß § 93) an​zurechnen. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 23, ab 1.1.1990)

(4) Gleichartige Ansprüche gegen die Träger der Sozialversicherung gehen dem Anspruch gemäß Abs. 1 vor. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 23, ab 1.1.1990)

Abschnitt II

Zusammentreffen von Gesundheitsschädigungen im Sinne dieses Bundesgesetzes mit Gesundheitsschädigungen im Sinne anderer Bundesgesetze (§ 95)
§ 95. (1) Liegt neben einer Gesundheitsschädigung im Sinne des § 1 aus einem anderen schädigenden Ereignis eine Gesundheitsschädigung im Sinne des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 oder des Opferfürsorge​gesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, vor, so ist die Entschädigung nach der durch die schädigenden Ereignisse insgesamt bedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit zu bemessen, wenn die durch jedes einzelne schädigende Ereignis allein verursachte Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 10 vH  beträgt, die Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 20 vH erreicht und jedes schädigende Ereignis für sich allein keinen Rentenan​spruch begründet. Die Rente ist vom Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen nach dem Heeresversorgungsgesetz zu zahlen. (BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 1, ab 1.9.2006)

(2) Ebenso ist die Entschädigung nach der durch die schädigenden Ereignisse insgesamt bedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit zu be​messen, wenn mindestens eine der im Abs. 1 genannten Gesundheitsschä​digungen unter sonst gleichen Voraussetzungen für sich allein einen Ren​tenanspruch nach diesem Bundesgesetz, dem Kriegsopferversorgungsge​setz 1957 oder dem Opferfürsorgegesetz begründet. Die Leistungszustän​digkeit bestimmt sich nach der höchsten Rente, die nach Abschnitt IV des I. Hauptstückes dieses Bundesgesetzes, nach dem Kriegsopferversor​gungsgesetz 1957 oder nach dem Opferfürsorgegesetz zu zahlen wäre.

(3) Wenn eine Dienstbeschädigung im Sinne dieses Bundesgesetzes nur mit einer Dienstbeschädigung im Sinne des Kriegsopferversorgungs​gesetzes 1957 zusammentrifft, ist die Gesamtminderung der Erwerbsfähig​keit vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen, in allen anderen Fällen der Abs. 1 oder 2 vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach diesem Bundesgesetz festzu​stellen. Die Gesamt​einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit durch das Bundesmi​nisterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat zur Vorausset​zung, dass die nach der Art der in Betracht kommenden schädigenden Er​eignisse zuständigen Behörden die Minderung der Erwerbsfähigkeit, die auf die von ihnen zu beurteilende Gesundheitsschädigung zurückzuführen ist, festgestellt haben. Die Ge​samtrente nach Abs. 1 oder 2 ist nach der höchs​ten in Betracht kommen​den Bemessungsgrundlage zu bemessen. Bei der Feststellung der Gesamt​minderung der Erwerbsfähigkeit ist auch die einer abgefertigten Rente ent​sprechende Minderung der Erwerbsfähigkeit voll zu berücksichtigen; die Gesamtrente ist jedoch um den Monatsbetrag zu kürzen, der der Rentenab​fertigung zugrunde gelegt wurde.

(4) Die für die Zahlung der Gesamtrente zuständige Behörde hat auch alle anderen in Betracht kommenden Leistungen nach diesem Bun​desgesetz, dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 oder dem Opferfür​sorgegesetz zu erbringen.

(5) Begründet dasselbe schädigende Ereignis einen Anspruch auf Leistungen sowohl nach diesem Bundesgesetz als auch nach dem Kriegs​opferversorgungsgesetz 1957 oder dem Impfschadengesetz, BGBl. Nr. 371/1973, so gebühren nur die Leistungen nach dem Heeresversorgungs​gesetz. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 19, ab 1.1.1994)

(6) Begründet dasselbe schädigende Ereignis einen Anspruch auf Leistungen sowohl nach diesem Bundesgesetz als auch aus der Unfallver​sicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz oder Beam​ten‑ Kranken‑ und Unfallversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 200/1967, so ge​bühren nur die Leistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. II Z 48, ab 1.1.1993)

VI. Hauptstück
Schlussbestimmungen (§§ 96 bis 99)
§ 96. Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 Bezug genommen wird, sind die Versorgungsleistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz den Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 gleichgestellt. (BGBl. Nr. 315/1971, Art. I Z 24, ab 1.7.1971)

§ 97. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fas​sung anzuwenden. Dies gilt nicht für die Verweisung in § 1 Abs. 1 Z 2. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. II Z 24, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 19 Z 1, ab 1.1.2010)

(2) Folgende für Ehegatten sowie Witwen/Witwer maßgebende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene Partner nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 sowie auf hinterbliebene eingetragene Partner sinngemäß anzuwenden: §§ 25, 26, 30 bis 37, 40 Abs. 2, 46 hinsichtlich der Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2, 47 bis 49 und 55. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 19 Z 1, ab 1.1.2010)

§ 97a. Die in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen. Das I. und II. Hauptstück sind auf Frauen im Aus​bildungsdienst mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Witwe, Ehefrau oder Frau jeweils der Witwer, Ehemann oder Mann tritt.

(BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 10, ab 1.1.1998)

§ 98. Verordnungen gemäß § 24c sowie § 46b Abs. 1 und 7 können auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

(BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 20, ab 1.1.1994)

§ 98a. (1) § 55 Abs. 1 und 3 sowie § 56 Abs. 3 Z 2 sind in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung auf Verfahren weiter anzu​wenden, in denen die Antragstellung oder die Einleitung des amtswegigen Verfahrens vor dem 1. Jänner 1998 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998)

(2) § 56 Abs. 6 in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fas​sung ist auf jene Verfahren weiter anzuwenden, in denen die Antragstel​lung auf Neubemessung der Beschädigtenrente vor dem 1. Jänner 1998 erfolgt ist und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998)

(3) Die Funktionsperiode der zum 31. Dezember 1997 gebildeten Schiedskommission endet mit 31. Dezember 1999. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998)

(4) § 22 des Heeresversorgungsgesetzes in der bis zum 31. Dezem​ber 1997 geltenden Fassung ist auf bis zum 31. Dezember 1997 in Rechts​kraft erwachsene Einstufungen sowie auf jene Verfahren weiter anzuwen​den, in denen der Antrag auf Gewährung oder Neubemessung der Beschä​digtenrente vor dem 1. Jänner 1998 eingebracht wurde und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998)

(5) Die §§ 27 und 28 sind für die Jahre 1998 und 1999 mit der Maß​gabe anzuwenden, dass eine Anpassung dieser Leistungen nicht zu erfol​gen hat. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998)

(6) Versorgungsberechtigten, die im August 1998 eine vom Einkom​men abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den im August 1998 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatz​zahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte im Jahr 1998 Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatz​zahlung beträgt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 141,71 € und für die übrigen Versorgungs​berechtigten 94,47 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Ein​kommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, ge​bührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Ver​sorgungsleistung. Diese Beträge gelten nicht als Einkommen (§ 25) und sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 53) nicht zu berück​sichtigen. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 29, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 35, ab 1.1.2002)

(7) Wenn auf Grund der Bestimmung des § 25 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 die für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 zuerkannte einkommens​abhängige Leistung zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unter​schiedsbetrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen der einkommensabhängigen Leistung entsprechend zu min​dern. Tritt eine Änderung in der Sach- oder Rechtslage ein, die die Minde​rung oder Einstellung jener einkommensabhängigen Leistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich un​ter Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 56 entsprechend zu min​dern oder einzustellen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 36, ab 1.1.2002)

(8) Werden Anträge auf Zuerkennung von einkommensabhängigen Leistungen auf Grund der Änderung der Anrechnung des land- und forst​wirtschaftlichen Einkommens gemäß § 25 Abs. 3 bis zum 30. Juni 2002 eingebracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Vorausset​zungen, frühestens jedoch ab 1. Jänner 2002 zuzuerkennen. Dasselbe gilt für Anträge auf Zuerkennung von Witwenrente nach Versorgungsberech​tigten, die ein Pflegegeld oder eine sonstige pflegebezogene Leistung er​halten haben. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 36, ab 1.1.2002)

(9) Rechtskräftig zuerkannte Waisenbeihilfen gemäß § 42 Abs. 1 und 2 des Heeresversorgungsgesetzes in der bis 31. Dezember 2001 gel​tenden Fassung gelten als Waisenrenten im Sinne des § 42 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 Anträge auf Waisenbeihilfe, über die bis 31. Dezember 2001 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab 1. Jänner 2002 als Anträge auf Waisenrente. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 36, ab 1.1.2002)

(10) Durch Auszahlung einer Abfertigung umgewandelte Renten​teile gemäß den §§ 62 bis 64 in der bis 31. Dezember 2001 geltenden Fas​sung leben mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 nicht wieder auf. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 36, ab 1.1.2002)

(11) Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Ein​kommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt le​bender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatz​zahlung beträgt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 500 S (36,34 €) und für die übrigen Versor​gungsberechtigten 350 S (25,44 €). Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensab​hängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen und sind bei der Fest​setzung der Versicherungsbeiträge (§ 53) nicht zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 36, ab 1.12.2001)

(12) Beziehern von rechtskräftig zuerkannten Witwenbeihilfen ge​mäß § 35 HVG in der bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 geltenden Fassung ist amtswegig eine Witwenrente im Sinne des § 32 zu gewähren, über einen Anspruch auf Zusatzrente gemäß § 33 Abs. 2 ist amtswegig zu entscheiden. Anträge auf Witwenbeihilfe, über die bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab diesem Zeitpunkt als Anträge auf Witwenrente. Werden Anträge auf Zuerkennung von Witwenrente auf Grund der Änderung des § 32 mit BGBl. I Nr. 90/2005 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 90/2005 eingebracht, ist die Leistung vom Zeitpunkt des Zu​treffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 5, ab 1.7.2005)

(13) Werden Anträge auf Zuerkennung von Beschädigtenrente auf Grund der Änderung der §§ 21 Abs. 1 und 95 Abs. 1 mit BGBl. I Nr. 116/2006 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 116/2006 eingebracht, ist die Leistung bei Zutreffen der Voraussetzun​gen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 3, ab 1.9.2006)

(14) In Verfahren, in denen der Antrag auf Gewährung von Beschä​digtenrente vor dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 116/2006 eingebracht wurde und das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, ist die Beschädigtenrente auf Grund der Änderung der §§ 21 Abs. 1 und 95 Abs. 1 mit BGBl. I Nr. 116/2006 bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 3, ab 1.9.2006)

§ 98b. (1) Versorgungsberechtigten, die im Juli 1999 eine vom Ein​kommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den im Juli 1999 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatz​zahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung be​trägt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben 65,41 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 43,60 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen ab​hängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zu​satzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungs​leistung. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 6 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 37, ab 1.1.2002)

(2) Die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 ist bei Versorgungsberechtig​ten, die keinen Anspruch auf eine besondere Pensionszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben, um den Betrag von 21,80 € zu erhöhen. Versorgungsberechtigten im Sinne des Abs. 1, die eine besondere Pensionszulage 1999 von weniger als 21,80 € erhalten, ist die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 um den Differenzbetrag zu den 21,80 € zu erhöhen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 6 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 37, ab 1.1.2002)

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht als Einkommen (§ 25) und sind bei der Festsetzung der Versicherungsbeiträge (§ 53) nicht zu berücksichtigen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 6 Z 1, ab 1.1.1999)

§ 98c. Abweichend von den Bestimmungen der §§ 24b Abs. 1 und 46b Abs. 2 erster Satz ist die Anpassung der Mindest- und Höchstbemes​sungsgrundlage und der Renten für das Jahr 2009 bereits mit Wirksamkeit ab 1. November 2008 vorzunehmen. Renten, die nach § 46b Abs. 2 zweiter Satz erstmalig mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2009 anzupassen wären, sind bereits mit Wirksamkeit ab 1. November 2008 anzupassen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 1, ab 1.11.2008)

Zuschuss zu den Energiekosten (§§ 98d bis 98f)
§ 98d. Die Bestimmungen des § 638 des Allgemeinen Sozialversiche​rungsgesetzes gelten entsprechend auch für Bezieher einer vom Einkommen abhängigen Leistung nach dem Heeresversorgungsge​setz, die oder deren Ehegatten keinen Anspruch auf eine Ausgleichszulage aus der Pensionsversicherung haben.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 3, ab 21.10.2008)

§ 98e. § 98d ist entsprechend auch im Bereich des Impfschaden​gesetzes, BGBl. Nr. 371/1973, in der geltenden Fassung an​zuwenden.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 3, ab 21.10.2008)

§ 98f. Abweichend von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist die Anpassung von Versorgungsleistungen und Versicherungsbeiträgen für das Jahr 2009 mit dem Faktor 1,034 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2008 (§ 98g)
§ 98g. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im November 2008 Anspruch auf eine einkommensabhän​gige Leistung nach diesem Bundesgesetz und keinen Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2008 eine Einmal​zahlung in Höhe von 150 €.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen für No​vember 2008 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozial​entschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 3, ab 21.10.2008)

§ 98h. Die §§ 98f und 98g sind entsprechend auch im Bereich des Impfschadengesetzes, BGBl. Nr. 371/1973, in der geltenden Fassung an​zuwenden.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2010 (§ 98i)
§ 98i. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Dezember 2009 Anspruch auf eine einkommensabhängige Rente nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2010 eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 % der einkommensabhängigen Rente.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen bis Februar 2010 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 4/2010, Art. 3, ab 14.1.2010)

§ 99. (1) § 1 Abs. 1 Z 5, § 1 Abs. 2 Z 7, 9, 11 und 12, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und 2, § 20a Z 2, § 24a, § 24b, § 26b, § 30, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 6 und 7, § 64 Abs. 4, § 77 Abs. 3 Z 3, § 80 Abs. 2, § 87a, § 95 Abs. 5 und § 98 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 28/1994 treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. (BGBl. Nr. 28/1994, Art. I Z 20; BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23 Z 3)

(2) Die §§ 5 Abs. 3 und 4 sowie 17 Abs. 2 in der Fassung des Bundes​gesetzes BGBl. Nr. 314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. (BGBl. Nr. 314/1994, Art. 23 Z 3)

(3) § 4 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 830/1995 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. IV Z 2)

(4) § 53 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 411/1996 tritt mit 1. August 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 411/1996, Art. XIII Z 2)

(5) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. September 1996 der § 40 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997;


2.
mit 1. Jänner 1997 der § 14 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgeset​zes BGBl. I Nr. 139/1997;


3.
mit 1. Jänner 1998 die §§ 6 Abs. 1 und 2 Z 2, 8, 11 Abs. 1 erster Satz, 12, 17 Abs. 4, 19 Abs. 2 und 3, 31 Abs. 2 erster Satz, 51, 52 Abs. 1 und Abs. 3 letzter Satz, 55, 56 Abs. 3 zweiter Satz, 56 Abs. 3 Z 2, 56 Abs. 5 und 6, 57, 58 Abs. 1 erster Satz, 69 Abs. 2 letzter Satz, 76 Abs. 3, 77 Abs. 1 bis 4 und 7, 81 Abs. 4, 88 Abs. 3 zweiter und dritter Satz und 98a in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 sowie die Aufhebung der §§ 22 und 81 Abs. 5 zweiter Satz.

(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 14 Z 30)

(6) Die §§ 1 Abs. 1 und 2, 5 Abs. 4, 9 Abs. 1 und 2, 11 Abs. 1 und 2, 24 Abs. 1, 55 Abs. 1, 83 Abs. 2 sowie 97a in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 30/1998 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. (BGBl. I Nr. 30/1998, Art. 21 Z 11)

(7) § 98b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/1999 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 6 Z 2)

(8) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Jänner 2001 die §§ 1 Abs. 1 Z 6 und 7, Abs. 2 Z 12 bis Z 15, Abs. 2a und 2b;


2.
mit 1. Dezember 2001 § 98a Abs. 11;


3.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 4 Abs. 2 Z 3, 6 Abs. 4 zweiter Satz, 12 Abs. 1 bis 4, 20 Z 3, 20a Z 1, 24 Abs. 10, 24b Abs. 1 dritter Satz, 24b Abs. 2, 25 Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 bis 6, 31 Abs. 2, 32 letzter Satz, 35 erster Satz, 42, 46, 46b Abs. 5, 6 und 9, 53 Abs. 2, 56 Abs. 3 Z 4, 70 Abs. 1, 72 Abs. 1 zweiter Satz, 83 Abs. 1, 87a Abs. 1, 92, 94 Abs. 5, 98a Abs. 6 bis 10, 98b Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 sowie die Aufhebung der bisherigen §§ 7, 25 Abs. 4 bis 7, des Abschnittes XIII des I. Hauptstückes samt Überschrift, der §§ 84, 86 Abs. 2 letzter Satz und 90.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 3 Z 38)

(9) Es treten in Kraft:


1.
§ 5 Abs. 4 erster Satz hinsichtlich des das Wehrgesetz betreffen​den Klammerausdruckes (Z 1a) mit 22. Dezember 2001 und hin​sichtlich des Entfalles des § 75 betreffenden Klammerausdruckes (Z 3) mit 1. Jänner 2003;


2.
mit 22. Dezember 2001 die §§ 1 Abs. 1 Z 5, Abs. 2 Z 11, Abs. 2a, 2b und 3;


3.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 1 Abs. 2 Z 7, 5 Abs. 4 letzter Satz, 9, 30 und 82 Abs. 2 zweiter Satz sowie die Aufhebung des § 93 letzter Satz;


4.
mit 1. Jänner 2003 Artikel 4 Z 1, die §§ 5 Abs. 3, 5 Abs. 4 dritter Satz, 12 Abs. 5, 14 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 letzter Satz, 48 Abs. 2, 50 Abs. 2 zweiter Satz, 53 Abs. 5 erster Satz, 53a erster Satz, 57 erster Satz, 59 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 erster Satz, 71 Abs. 2 zweiter Satz, 73a Abs. 2, 74, 83 Abs. 1, 86 Abs. 2 und 3 und 88 Abs. 3 erster und zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2002 sowie die Aufhebung der bisherigen §§ 75 bis 81, 86 Abs. 2, 4 und 5 und 91 sowie des Abschnittes VI des III. Hauptstückes samt Überschrift.

(BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 4 Z 19)
(10) § 53 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 156/2004 tritt mit 1. Jänner 2005 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezem​ber 2008 außer Kraft. Mit Ablauf des 31. Dezember 2008 tritt die genannte Bestimmung in der am 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fas​sung wieder in Kraft. (BGBl. I Nr. 156/2004, Art. 9 Z 2; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 3 Z 2a)

(11) Die §§ 21 Abs. 2 zweiter Satz und 46b Abs. 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 3 Z 3)

(12) Die §§ 4 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3, 32 letzter Satz, 36, 46, 53 Abs. 4 und 98a Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 90/2005 sowie die Aufhebung der bisherigen §§ 35 und 37 Abs. 1 letzter Satz treten mit 1. Juli 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. III Z 6)

(13) Die §§ 21 Abs. 1, 23 Abs. 1, 95 Abs. 1 und 98a Abs. 13 und 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 116/2006 treten mit 1. September 2006 in Kraft. (BGBl. I Nr. 116/2006, Art. 7 Z 4)

(14) § 24 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 3 Z 2)

(15) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Jänner 2008 § 53 Abs. 1 in der Fassung der Z 1 in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007;


2.
mit 1. Jänner 2014 § 53 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2007.

(BGBl. I Nr. 101/2007, Art. 11 Z 3)

(16) § 98c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2008 tritt mit 1. November 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 13 Z 2)

(17) Die §§ 26 und 97 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 19 Z 2)
Anlage zu § 15 und die Überschrift "Anlage zu § 15 HVG" (entfallen) (BGBl. Nr. 483/1985, Art. II Z 71, ab 1.1.1986)

Artikel II

(in der Fassung des Stammgesetzes BGBl. Nr. 27/1964; Abs. 4 in der Fassung des BG BGBl. Nr. 306/1964)

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1964 in Kraft.

(2) Über Versorgungsansprüche jener im § 1 genannten Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Heeresversorgungsgesetzes im Be​zug einer Versorgungsleistung nach den Bestimmungen des Kriegsopfer​versorgungsgesetzes 1957 gestanden sind, hat das zuständige Landesinva​lidenamt (§ 75) von Amts wegen nach den Bestimmungen des Heeresver​ordnungsgesetzes neu zu entscheiden. Die bisher gewährten Versorgungs​leistungen sind mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einzustellen. Bis zur Erlassung eines Bescheides über den Versorgungsanspruch sind Vorschüsse auf die zu gewährende Rente zu zahlen.

(3) Wurde über Anträge von im § 1 genannten Personen auf Gewäh​rung von Versorgungsleistungen nach den Bestimmungen des Kriegs​op​ferversorgungsgesetzes 1957 bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Hee​resversorgungsgesetzes noch nicht bescheidmäßig abgesprochen, so hat das zuständige Landesinvalidenamt (§ 75) der Entscheidung über die Ge​währung von Versorgungsleistungen für die Zeit vor dem 1. Jänner 1964 die Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, für die Zeit nach dem 1. Jänner 1964 die Bestimmungen des Heeresversorgungs​geset​zes zugrunde zu legen.

(4) Angehörigen oder ehemaligen Angehörigen des Bundesheeres und deren Hinterbliebenen, die nicht zu den im § 1 dieses Bundesgesetzes genannten Personen gehören und denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes auf Grund einer nach dem 22. September 1955 im Bundesheer erlittenen Dienstbeschädigung Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 rechtskräftig zuerkannt waren, sind diese Versorgungsleistungen im bisherigen Ausmaß weiterhin zu erbringen. Für die Minderung und Einstellung solcher Versorgungsleistun​gen sind die Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 maßgebend. Das gleiche gilt für ehemalige Angehörige der Gendarmerie​grundschulen 5/Sch und der Bereitschaftsgendarmerie, denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes wegen einer Dienstbeschädigung, die sie durch ihren Dienst in einer der angeführten Gendarmerieeinheiten erlitten haben, Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungs​gesetz 1957 rechtskräftig zuerkannt waren.
Artikel III

(in der Fassung des Stammgesetzes BGBl. Nr. 27/1964; lit. f in der Fassung des BG BGBl. Nr. 260/1967. Weitere Änderungen erfolgten in den Vollzugsklauseln der ein​zelnen Novellen)


Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:


a)
Hinsichtlich der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 erster Satz und des § 83 Abs. 2 das Bundesministerium für Landesverteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verwal​tung;


b)
hinsichtlich der Bestimmungen des § 13 Abs. 3 und 4 und des § 53 Abs. 1 das Bundesministerium für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung;


c)
hinsichtlich der Bestimmung des § 68 Abs. 2, soweit sie eine Be​freiung von Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren vorsieht, das Bundesministerium für Justiz im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Finanzen und für soziale Verwaltung;


d)
hinsichtlich der übrigen Bestimmungen des § 68 das Bundesminis​terium für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung;


e)
hinsichtlich der Bestimmungen des § 5 Abs. 4 zweiter Satz, § 9 Abs. 2, § 21 Abs. 2 und § 83 Abs. 1 das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministe​rium für Landesverteidigung;


f)
hinsichtlich der Bestimmungen des § 13 Abs. 1, § 15 Abs. 3, § 53 Abs. 2, § 73a und der §§ 80 und 87 das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministe​rium für Finanzen;


g)
hinsichtlich der Bestimmung des § 73 das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministe​rium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und


h)
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das Bundesministerium für soziale Verwaltung.
Übergangsbestimmungen

Art. II Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1975, BGBl. Nr. 95: 

(3) Wenn auf Grund von Bestimmungen des Art. I der Versorgungsbe​zug zu mindern oder einzustellen wäre, ist der Unter​schiedsbetrag als Ausgleich zu belassen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen des Versorgungsbezuges entsprechend zu mindern. Dies gilt jedoch nicht für den Bezug einer Schwerstbeschädigtenzulage, Pflegezu​lage, Blindenzulage, Führhundzulage (Beihilfe), Hilflosenzulage, eines Zuschusses zu den Kosten für Diätverpflegung und eines Kleider‑ und Wä​schepauschales. Tritt eine Änderung in der Sach‑ oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung jener Versorgungsleistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich unter Be​dachtnahme auf die Bestimmung des § 56 des Heeresversorgungsgesetzes entsprechend zu mindern oder einzustellen.

Art. III Abs.2 des Bundesgesetzes vom 23. Jänner 1975, BGBl. Nr. 95:

(2) Die Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes sind auch dann anzuwenden, wenn das schädigende Ereignis bei einem Ausgang (Standortverlass) auf dem Hin‑ oder Rückweg zwischen der Wohnung und dem Ort der militärischen Dienstleistung vor dem 1. Jänner 1976 einge​treten ist.

Art. IV des Bundesgesetzes vom 24. Oktober 1985, BGBl. Nr. 483:

Abs. 1 bis 3 sind mit Ablauf des 31. Dezember 1993 außer Kraft ge​treten (Art. V Abs. 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 483 idF des Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 28/1994)

(4) § 21 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes in der ab 1. Jänner 1986 geltenden Fassung hat auch auf Verfahren Anwendung zu finden, die am 1. Jänner 1986 noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind.

(5) Wurde eine Witwenrente auf Grund der bis zum 31. Dezember 1985 geltenden Fassung des § 37 des Heeresversorgungsgesetzes abgefer​tigt, so lebt der Anspruch auf Witwenversorgung frühestens nach Ablauf des der Berechnung des Abfertigungsbetrages zugrunde liegenden Zeit​raumes wieder auf.

(6) Die in Durchführung des Art. II Z 36 dieses Bundesgesetzes erfor​derliche Neubemessung der Versorgungsleistungen hat von Amts wegen zu erfolgen.

(7) § 58 Abs. 1 und 2 des Heeresversorgungsgesetzes in der Fassung des Art. II Z 48 dieses Bundesgesetzes sind auf jene Fälle nicht anzuwen​den, in denen die Änderungs‑ oder Einstellungsbescheide, durch welche die Ungebührlichkeit der Leistung festgestellt worden ist, vor dem 1. Jän​ner 1986 erlassen worden sind.

(8) Die bis zum 31. Dezember 1985 gemäß § 73a des Heeresversor​gungsgesetzes bewilligten Härteausgleiche gelten als gemäß Art. II Z 55 zuerkannte Ausgleiche.

(9) Hat ein Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen gemäß § 60 Abs. 3 des Heeresversorgungsgesetzes vor dem 1. Jänner 1986 aus​drücklich oder stillschweigend die Zustimmung zur Abtretung von Versor​gungsgebühren an einen Träger der Sozialhilfe zur Deckung von Aufwen​dungen im Sinne des § 94a des Heeresversorgungsgesetzes erteilt, so gilt diese Zustimmung als widerrufen, wenn dem Träger der Sozialhilfe auf Grund des Art. II Z 70 dieses Bundesgesetzes ein Anspruch auf Ersatz sei​ner Aufwendungen erwächst. Der Anspruchsübergang gemäß § 94a des Heeresversorgungsgesetzes wird in diesen Fällen mit 1. Jänner 1986 wirk​sam, ohne dass es einer Verständigung des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen durch den Träger der Sozialhilfe bedarf.

Art. VI des Bundesgesetzes vom 25. November 1987, BGBl. Nr. 614:

(1) Der Anspruch auf Familienzulage bzw. Familienzuschlag oder Waisenrente (Waisenbeihilfe) für Personen, die am 31. Dezember 1987 als Familienangehörige oder als Waisen im Sinne des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 bzw. des Heeresversorgungsgesetzes galten, nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Familienange​hörige oder Waisen gelten, bleibt auch über die Vollendung des 25. Le​bensjahres hinaus aufrecht, solange die Voraussetzungen für einen am 31. Dezember 1987 bestandenen Anspruch auf Familienzulage bzw. Familien​zuschlag oder Waisenrente (Waisenbeihilfe) gegeben sind.

(2) (Aufgehoben)  

(Kundmachung BGBl. Nr. 225/1991: Erkenntnis des Verfassungsgerichts​hofes vom 14.3.1991, G 225/88‑15, G 226/90‑6 und G 290‑292/90‑6)

(3) (Gegenstandslos)

Art. VII des Bundesgesetzes vom 25. November 1987, BGBl. Nr. 614:

(2) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 25 Abs. 7, 46b Abs. 2 und 5 sowie 53 Abs. 2 zweiter Satz des Heeresversorgungsgesetzes ist die Anpassung von Versorgungsleistungen, Einkommensbeträgen und Versicherungsbeiträgen in der Heeresversorgung im Jahr 1988 mit Wirk​samkeit ab 1. Juli 1988 vorzunehmen.

Art. V Abs. 1, 3 und 4 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 285/1990:

(1) Zu den Versorgungsleistungen, die nach dem Kriegsopferversor​gungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Opferfürsorge​gesetz für den Monat Juli 1990 gebühren, ist von Amts wegen eine einma​lige Sonderzahlung zu gewähren. Diese Sonderzahlung errechnet sich aus jeweils 1 vH der für den Zeitraum vom 1. Jänner 1990 bis 30. Juni 1990 gebührenden, wiederkehrenden Versorgungsleistungen nach dem Kriegs​opferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Op​ferfürsorgegesetz, soweit sie der alljährlichen Anpassung unterliegen, ein​schließlich der Sonderzahlungen. Der sich hieraus ergebende Betrag ist auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Eine Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden besteht nicht.

(3) Die sich aus diesem Bundesgesetz für die Monate Jänner bis Juni 1990 ergebenden einmaligen Sonderzahlungen und die für diesen Zeitraum zu Pensionen und Renten aus der gesetzlichen Sozialversicherung geleis​teten außerordentlichen Sonderzahlungen haben bei der Ermittlung des an​rechenbaren Einkommens gemäß § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 und § 25 des Heeresversorgungsgesetzes außer Betracht zu bleiben.

(4) Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 sind die Beschädigtenrenten (ein​schließlich der Familienzuschläge) und Hinterbliebenenrenten nach dem Heeresversorgungsgesetz mit dem 1,010fachen zu vervielfachen, wenn der Anfall oder die letzte Neubemessung der Rente gemäß § 24 Abs. 8 des Heeresversorgungsgesetzes vor dem 1. Jänner 1989 eingetreten ist. Der Vervielfachung ist die Rente zugrunde zu legen, auf die nach den am 30. Juni 1990 in Geltung stehenden Vorschriften Anspruch besteht. In gleicher Weise sind die im § 53 Abs. 2 des Heeresversorgungsgesetzes an​geführten Krankenversicherungsbeiträge zu vervielfachen. Die verviel​fachten Beträge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Be​träge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen.

Art. VI Abs. 1, 10 und 11 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991:

(1) Gemäß Abschnitt VII der Anlage zu § 32 des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, rechtskräftig zuerkannte Pauschbe​träge für außergewöhnlichen Kleider‑ und Wäscheverbrauch gelten als gemäß § 20a Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und gemäß § 29a Hee​resversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/1964, zuerkannte Leistungen.

(10) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neu​bemessung der Versorgungsleistungen gemäß Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a sowie Art. III Z 5a hat von Amts wegen zu erfolgen.

(11) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Beihilfe auf Grund des Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a oder Art. III Z 5a bis 31. Juli 1992 ein​gebracht, so ist die beantragte Versorgungsleistung vom Zeitpunkt des Zu​treffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch vom 1. Jänner 1992 an, zuzuerkennen.

Art. VI Abs. 4 bis 7 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991: (ab 1. Jänner 1993!)

(4) § 95 Abs. 6 des Heeresversorgungsgesetzes in der ab 1. Jänner 1993 geltenden Fassung ist auch dann anzuwenden, wenn das schädigende Ereignis vor dem 1. Jänner 1993 eingetreten ist.

(5) Über Versorgungsansprüche jener Personen, die gemäß § 95 Abs. 6 des Heeresversorgungsgesetzes in der bis 31. Dezember 1992 gel​tenden Fassung keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Heeresversor​gungsgesetz haben, aber Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversiche​rung beziehen, haben die zuständigen Bundesämter für Soziales und Be​hindertenwesen von Amts wegen zu entscheiden. Die bisher aus der ge​setzlichen Unfallversicherung gewährten Leistungen sind mit Ablauf des 31. Dezember 1992 einzustellen. Bis zur Erlassung eines Bescheides über den Versorgungsanspruch nach dem Heeresversorgungsgesetz sind Vor​schüsse auf die zu gewährenden Versorgungsleistungen zu zahlen.

(6) In jenen Fällen, in denen bei Zusammentreffen von Ansprüchen aus der Heeresversorgung und der gesetzlichen Unfallversicherung auf Grund desselben schädigenden Ereignisses bis zum 31. Dezember 1992 über Ansprüche aus der gesetzlichen Unfallversicherung noch nicht be​scheidmäßig abgesprochen wurde, sind den Verfahren für die Zeit vor dem 1. Jänner 1993 die Vorschriften des Allgemeinen Sozialversicherungsge​setzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder Beamten‑ Kranken‑ und Unfallversiche​rungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, zugrunde zu legen. Für die Zeit nach dem 1. Jänner 1993 haben die Bundesämter für Soziales und Behinderten​wesen von Amts wegen nach den Vorschriften des Heeresversorgungsge​setzes zu entscheiden. Die Unfallversicherungsträger sind verpflichtet, of​fene Fälle unverzüglich den zuständigen Bundesämtern für Soziales und Behindertenwesen zu melden.

(7) Darüber hinaus verlieren auch alle übrigen unter Bedachtnahme auf § 95 Abs. 6 Heeresversorgungsgesetz in der bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Fassung erlassenen Bescheide der Bundesämter für Sozia​les und Behindertenwesen und Unfallversicherungsträger ihre Rechtskraft. Die Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen haben über Anträge nach den Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes zu entscheiden.

Art. VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 474/1992:

§ 41 Abs. 1 Z 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, § 40 Abs. 1 Z 1 des Heeresversorgungsgesetzes und § 1 Abs. 6 Z 1 des Verbrechensopfer​gesetzes in der bisherigen Fassung sind weiterhin anzuwenden, wenn die Waisenrenten und die Hilfe über das 18. Lebensjahr hinaus bereits vor dem 1. September 1992 zuerkannt worden sind.

VERWEISE auf andere Bundesgesetze im HVG

Verweise auf „Bundesberufungskommission“:

§§ 73a Abs. 3; 74; 82 Abs. 4; 88 Abs. 1 u. 3

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

BBG:


§ 21 Abs. 2

KOVG: 


§§ 15 Abs. 2; 23 Abs. 5; 25 Abs. 1; 26 Abs. 1; 26a;





26b; 27; 28 Abs. 1; 29; 29a; 30; 33 Abs. 2; 






37 Abs. 1 Z 2, 41 Abs. 2; 44 Abs. 1, 2 u. 3; 45; 46; 





54; 73; 82 Abs. 2; 86 Abs. 3; 95 Abs. 1, 2, 3, 4 u. 5; 





96; Art.II

OFG:


§§ 95 Abs. 1, 2 u. 4
Impfschadengesetz:
§§ 95 Abs. 5; 98e; 98h
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG:


Fundstelle:

§§ 13 bis 15 ASVG 1955:





§ 18 Abs. 1
(§ 31 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955)




§ 13 Abs. 1

§ 44 Abs. 6 lit. a ASVG:





§ 19 Abs. 3

§ 49 Abs. 3 ASVG:





§ 24 Abs. 2

§§ 51 Abs. 1 Z 1 lit. a, Z 2 u. 3, 51a Abs. 1, 51b Abs. 1 ASVG:
§ 19 Abs. 3

§ 292 ASVG:






§ 25 Abs. 3


§ 299a ASVG






§ 46b Abs. 9


§§ 338 und 349 ASVG





§ 14 Abs. 2

§ 638 ASVG:






§ 98d


ASVG







§ 24a Abs. 1

ASVG







§ 24b Abs. 1

ASVG







§ 46b Abs. 1

ASVG







§ 51
ASVG







§ 82 Abs. 1

ASVG







§ 95 Abs. 6

ASVG







§ 1 Abs. 2 Z 9

ASVG







§ 12 Abs. 1 Z 1

ASVG







§ 19 Abs. 1

Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG:


Artikel 12 Abs. 1 Z 1 B-VG:




§ 14 Abs. 1
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG 1991, BGBl. Nr. 51:

§ 69 Abs. 1 Z 1:






§ 58 Abs. 1 u.

            § 68:







§ 82 Abs. 5                            AVG:







§ 82 Abs. 1
Arbeits- u. Sozialgerichtsgesetz – ASGG, BGBl. Nr. 104/1985:


§ 69 Abs. 1 Z 1:






§ 13 Abs. 3 u.

            § 65 Abs. 1 Z 3:






Abs. 4.
          
                 ASGG:







§ 53a
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG:

§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG:





§ 12 Abs. 1 Z 1


Beamten-Kranken- u Unfallversicherungsgesetz – B-KUVG: im:

B-KUVG, BGBl. Nr. 200/1967:




§ 95 Abs. 6


Familienlastenausgleichsgesetz 1967 – FamLAG:


FamLAG 1967, § 2 Abs. 1 lit. b, BGBl. Nr. 376,


§ 40 Abs. 1 Z 1
  
      i.d.F d. BG BGBl. Nr. 311/1992:



Strafgesetzbuch - StGB:





StGB, §§ 21 Abs. 2, 22 u. 23, BGBl. Nr.60/1974:


§ 66 Abs. 1 u. 2

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609:








§§ 18 Abs.1,  19 Abs.1   
  
Datenschutzgesetz:














§ 87a Abs. 2
  
Amtshaftungsgesetz – AHG, BGBl. Nr. 20/1949:










§ 94 Abs. 3
  

Studienförderungsgesetz 1992, § 3, BGBl. Nr. 305:










§ 40 Abs. 1 Z 1
 
Eingetragene Partnerschafts-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009:










§ 97 Abs. 2
  

Tabakmonopolgesetz, § 29, BGBl. Nr. 830/1995:









§ 4 Abs. 3
  


Einkommensteuergesetz:




§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 Einkommensteuergesetz 1988, BGBl.Nr.400: 
 § 24 Abs. 6 u. 

            § 62 Einkommensteuergesetz 1988:



Abs. 6 lit.a

Wehrgesetz - WG:




§ 33a, BGBl. Nr. 181/1955 idF d. BG BGBl. Nr. 89/1974:

§ 1 Abs. 1 Z 2

            § 2 Abs. 1 WG 2001, BGBl. Nr. 146:



Z 5, Abs. 2 Z 11                            § 39 WG 2001:






Abs. 2a


              § 37 WG 2001:






Abs. 2b


              § 1 Abs. 3 WG 2001:





Abs. 3


              § 2 Abs. 1 WG 1990:





Abs. 3 Z 2

              § 13 WG 2001:






§ 5 Abs. 4
Heeresgebührengesetz – HGG 2001:



BGBl. I Nr. 31:






§ 1 Abs. 2 Z 7

            § 13 HGG 2001:






§ 5 Abs. 4
                         4. Hauptstück HGG 2001:




§ 9 Abs. 1 u. 2

         HGG 2001:






§ 30
Gebührenanspruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136:











§ 87 Abs. 1
Bewertungsfreiheitsgesetz 1963, BGBl. Nr. 193:









§ 24 Abs. 6 lit. b     

Arbeitsmarktförderungsgesetz - AMFG, BGBl. Nr. 31/1969:








§ 24 Abs. 1

OPFERFÜRSORGEGESETZ – OFG
OPFERFÜRSORGEGESETZ

Novellenverzeichnis - OFG

in der Fassung des BGBl. Nr. 183/1947, unter Berücksichtigung der seither ergangenen Änderungen durch folgende Bundesgesetze:

  1) 18. Dezember 1947, 
BGBl. Nr.  29/1948    (1.OFG‑Nov.),

  2) 15. Oktober 1948,    
BGBl. Nr. 218           (2.OFG‑Nov.),

  3)  9. Februar 1949,      
BGBl. Nr.  58            (3.OFG‑Nov.),

  4) 14. Juli 1949,           
BGBl. Nr. 198           (4.OFG‑Nov.),

  5) 25. Oktober 1950,    
BGBl. Nr. 214           (5.OFG‑Nov.),

  6) 25. Juli 1951,           
BGBl. Nr. 160            (6.OFG‑Nov.),

  7) 17. Dezember 1951, 
BGBl. Nr. 8/1952       (2.SteueränderungsG 1951),

  8) 18. Juli 1952,           
BGBl. Nr. 180            (7.OFG‑Nov.), 

  9)  8. Juli 1953,            
BGBl. Nr. 109            (8.OFG‑Nov.),

10)  6. Juli 1954,           
BGBl. Nr. 173            (9.OFG‑Nov.),

11)  8. September 1955, 
BGBl. Nr. 186            (10.OFG‑Nov.),

12) 13. März 1957,        
BGBl. Nr.  77             (11.OFG‑Nov.),

13) 17. Dezember 1959, 
BGBl. Nr. 289            (Änd. KOVG u.OFG),

14) 22. März 1961,        
BGBl. Nr. 101            (12.OFG‑Nov.),

15) 15. Dezember 1961, 
BGBl. Nr. 18/1962     (13.OFG‑Nov.),

16) 21. März 1962,        
BGBl. Nr.  91            (Änd.12.OFG‑Nov.),

17) 13. Juni 1962,          
BGBl. Nr. 175           (14.OFG‑Nov.),

18) 11. Juli 1962,           
BGBl. Nr. 218           (Änd.KOVG u.OFG),

19) 23. Oktober 1963,    
BGBl. Nr. 255           (15.OFG‑Nov.),

20) 12. Dezember 1963, 
BGBl. Nr. 323           (16.OFG‑Nov.),

21) 16. Dezember 1964, 
BGBl. Nr. 307           (17.OFG‑Nov.),

22)  7. April 1965,          
BGBl. Nr.  83            (Änd.KOVG u. OFG),

23) 15. Dezember 1966, 
BGBl. Nr. 8/1967      (18.OFG‑Nov.),

24)  1. Juli 1967,            
BGBl. Nr. 259           (19.OFG‑Nov.),

25) 22. Mai 1969,          
BGBl. Nr. 205           (20.OFG‑Nov.),

26) 11. November 1970, 
BGBl. Nr. 352           (21.OFG‑Nov.),

27) 26. April 1972,         
BGBl. Nr. 164           (22.OFG‑Nov.),

28) 20. Juni 1973,           
BGBl. Nr. 327           (Änd. KOVG u. OFG),

29) 20. Juni 1973,           
BGBl. Nr. 329           (Änd. IEinstG 1969 u.OFG),

30) 23. Jänner 1975,       
BGBl. Nr.  93           (23.OFG‑Nov.),

31)  7. Juli 1976,             
BGBl. Nr. 389          (24.OFG‑Nov.),

32) 17. November 1977, 
BGBl. Nr. 613          (25.OFG‑Nov.),

33) 16. Dezember 1978, 
BGBl. Nr. 684          (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1978),

34) 24. Jänner 1979,       
BGBl. Nr.  62    (Änd.Tabakmonopolgesetz 1968, OFG, KOVG u. HVG),
35) 23. Feber 1979,        
BGBl. Nr. 111   (Änd.IEinstG 1969, OFG u.BG ü. die Errichtung eines 



              Invalidenfürsorgebeirates),

36) 29. April 1980,         
BGBl. Nr. 225      
(Änd.KOVG u.OFG),

37) 15. Dezember 1980, 
BGBl. Nr. 582      
(26.OFG‑Nov.),

38)  9. Dezember 1981, 
BGBl. Nr. 595      
(27.OFG‑Nov.),

39) 10. Dezember 1982, 
BGBl. Nr. 650      
(28.OFG‑Nov.),

40) 21. Oktober 1983,    
BGBl. Nr. 543      
(Änd.KOVG, HVG, OFG u. VOG),

41) 10. April 1984,        
BGBl. Nr. 212       
(Änd.KOVG u.OFG),

42)  1. Oktober 1986,    
BGBl. Nr. 564       
(Sozialrechts‑Änderungsgesetz 1986),

43) 25. November 1987, 
BGBl. Nr. 614      
(Versorgungsrechts‑Änderungsgesetz 1988),

44) 23. März 1988,       
BGBl. Nr. 197     (Ehrengaben‑u. Hilfsfondsgesetz, Änd. BFG 1988 u. OFG),

45) 14. Dezember 1988, 
BGBl. Nr. 749      
(46.ASVG‑Nov., Änd. KOVG u. OFG),

46) 12. Dezember 1989, 
BGBl. Nr. 648      
(Versorgungsrechts‑Änderungsgesetz 1989),

47) 17. Mai 1990,          
BGBl. Nr. 285       
(Versorgungsrechts‑Änderungsgesetz 1990),

48) 22. November 1990, 
BGBl. Nr. 741      
(Sozialrechts‑Änderungs​gesetz 1990),

49)  BGBl. Nr. 628/1991  (Exekutionsordnungs-Novelle 1991),

50)  BGBl. Nr. 687/1991  (Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1991),

51)  BGBl. Nr.  17/1993   (2. Sozialrechts-Änderungsgesetz 1992),

52)  BGBl. Nr. 110/1993  (Änderung im Zusammenhang mit d. BPGG),

53)  BGBl. Nr. 335/1993  (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993),

54)  BGBl. Nr.  27/1994   (Änd. BEinstG, KOVG, OFG, Impfscha​denG u.BPGG),

55)  BGBl. Nr. 314/1994  (Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz),

56)  BGBl. Nr. 433/1995  (Änd. OFG u.d. Kleinrentnergesetzes),

57)  BGBl. Nr. 830/1995  (Tabakmonopolgesetz 1996, Änd. KOVG, OFG u.HVG),

58)  BGBl. I Nr.139/1997 (Arbeits-u. Sozialrechts-Änderungsgesetz 1997, Änd. KOVG, HVG, 





VOG, OFG u. ISG),

BGBl. I Nr. 16/1999  (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1998, Änd. KOVG, OFG, HVG u. ISG),

BGBl. I Nr. 12/2001 (Entschädigungsfondsgesetz sowie Ände​rung des ASVG und des OFG),

BGBl. I Nr. 70/2001 (Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 2002),

BGBl. I Nr. 41/2002 (Änd.ASVG u. OFG),

BGBl. I Nr. 48/2005 (Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 2005),

BGBl. I Nr. 86/2005 (Anerkennungsgesetz 2005),

(Hinweis: Mit BGBl. I Nr. 165/2006, Art. 5, wurde eine Einmalzahlung für das Jahr 2007 (§ 17e) eingeführt; und mit BGBl. I Nr. 169/2006, Art. 5, wieder aufgehoben.),

BGBl. I Nr. 16/2008  (Änd. KOVG, OFG u.d. HVG),

BGBl. I Nr. 129/2008 (Sozialrechts-Änderungsgesetz 2008; Einmalzahlung f. 2008),

BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 20 (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG),

BGBl. I Nr. 4/2010 (Änd. KOVG, OFG, HVG, ISG u.d. VOG; Einmalzahlung f. 2010).

Bundesgesetz vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer politischer Verfolgung 
(OPFERFÜRSORGEGESETZ)

(Verfassungsbestimmung)

(1) Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer des Kampfes für ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer der politi​schen Verfolgung sind in Gesetzgebung und Vollziehung auch in den Belangen Bundessache, in denen nicht schon auf Grund bestehender bundesverfassungsgesetzlicher Vorschriften die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung gegeben ist.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 treten rückwirkend mit dem 2. September 1947 in Kraft.

(BGBl. Nr. 77/1957, Art. I, ab 2.9.1947)

Personenkreis (§ 1)
§ 1. (1) Als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen anzusehen, die um ein unabhängiges, demokratisches und seiner geschichtlichen Aufgabe bewusstes Österreich, insbesondere gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialismus, mit der Waffe in der Hand gekämpft oder sich rückhaltlos in Wort oder Tat eingesetzt haben und hiefür in der Zeit vom 6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 


a)
im Kampfe gefallen sind,


b)
hingerichtet worden sind, 


c)
an den Folgen einer im Kampfe erlittenen Verwundung oder erworbenen Krankheit oder an den Folgen einer Haft oder erlittenen Misshandlung verstorben sind,


d)
an Gesundheitsschädigungen infolge einer der in lit. c ange​führten Ursachen leiden oder gelitten haben, wenn durch die Gesundheitsschädigung die Erwerbsfähigkeit nach den Be​stimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, auf die Dauer von wenigstens sechs Monaten um mindestens 50 vH gemindert ist oder gemindert war, oder (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 1, ab 1.1.1981) 


e)
nachweisbar aus politischen Gründen mindestens ein Jahr, sofern die Haft mit besonders schweren körperlichen oder seelischen Leiden verbunden war, mindestens sechs Monate, in Haft waren oder eine Freiheitsbeschränkung im Sinne des § 1 Abs. 2 lit. i von mindestens einem Jahr erlitten haben. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 1, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

(2) Als Opfer der politischen Verfolgung im Sinne dieses Bun​desgesetzes sind Personen anzusehen, die in der Zeit vom 6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 aus politischen Gründen, als Opfer der NS-Militärjustiz, aus Gründen der Abstammung, Religion, Nationa​lität oder im Rahmen typisch nationalsozialistischer Verfolgung, auf Grund einer körperlichen oder geistigen Behinde​rung, der sexuellen Orientierung, des Vorwurfes der so genannten Asozialität oder medi​zinischer Versuche durch Maßnahmen eines Gerichtes, einer Ver​waltungs‑ (im be​sonderen einer Staatspolizei‑) Behörde oder durch Eingriffe der NSDAP einschließlich ihrer Gliederungen in erhebli​chem Ausmaß zu Schaden gekommen sind. Als solche Schädigungen in erheblichem Ausmaße sind anzusehen: (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 1, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 1, ab 1.7.2005)


a)
der Verlust des Lebens,


b)
der Verlust der Freiheit durch mindestens drei Monate,


c)
eine Gesundheitsschädigung, durch die die Erwerbsfähigkeit nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgeset​zes 1957 um mindestens 50 vH gemindert ist, (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 1, ab 1.1.1964)


d)
der Verlust oder die Minderung des Einkommens um mindes​tens die Hälfte gegenüber dem Zeitpunkte vor der gesetzten Maßnahme, wenn diese in ihrer Auswirkung min​destens dreieinhalb Jahre gedauert hat; als Opfer der politi​schen Verfolgung gilt auch die Witwe (der Witwer) oder die Lebensgefährtin (der Lebensgefährte) eines Opfers, bei dem die angeführte Schädigung eingetreten ist, wenn das Opfer im Zeitpunkte der gesetzten Maßnahme ihren (seinen) Le​bensunterhalt bestritten hat, (BGBl. Nr. 595/1981, Art. I Z 1, ab 1.1.1982)


e)
der Abbruch oder eine mindestens dreieinhalbjährige Unter​brechung des Studiums oder einer Berufsausbildung, (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 2, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 2, ab 1.1.1970)


f)
eine erzwungene Emigration, sofern diese mindestens dreiein​halb Jahre gedauert hat, (BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 2, ab 1.1.1970; BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 1, ab 1.1.1971; BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 2, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)


g)
ein Leben im Verborgenen, sofern dieses mindestens sechs Monate gedauert hat, (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 1, ab 1.7.1972)


h)
das Tragen des Judensternes durch mindestens sechs Mo​nate, (BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 1, ab 1.1.1971; BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 1, ab 1.1.1975)


i)
eine Freiheitsbeschränkung von mindestens sechsmonatiger Dauer in Deutschland oder den von Deutschland besetzten Gebieten,  (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 1, ab 1.1.1975)


j)
eine Zwangssterilisation. (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 2, ab 1.7.2005)

(3) Als Hinterbliebene im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten: (BGBl. Nr. 613/1977, Art. I Z 1, ab 1.1.1978)


a)
die Witwe (der Witwer) nach einem der im Abs. 1 lit. a bis c und im Abs. 2 lit. a genannten Opfer, (BGBl. Nr. 595/1981, Art. I Z 2, ab 1.1.1982)


b)
die Lebensgefährtin (der Lebensgefährte), Eltern, Großel​tern, Stiefeltern und Pflegeeltern nach den im Abs. 1 lit. a bis c und im Abs. 2 lit. a genannten Opfern, ferner eheliche und uneheliche Kinder, Stiefkinder, Enkel und elternlose Ge​schwister nach den im Abs. 1 lit. a bis c und im Abs. 2 lit. a genannten Opfern bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 24. Lebensjahr vollendet haben, unter der Voraussetzung, dass das Opfer den Lebensunterhalt der genannten Personen zur Gänze oder zum überwiegenden Teil bestritten hat, oder wenn das Opfer, falls es noch am Leben wäre, auf Grund ge​setzlicher Verpflichtung den Lebensunterhalt dieser Perso​nen bestreiten müsste; das gleiche gilt, wenn zur Leistung des Lebensunterhaltes der vorstehend genannten Personen gesetzlich Verpflichtete nicht vorhanden oder zwar vorhan​den, aber zu diesen Leistungen nicht fähig sind und das Op​fer, wenn es noch am Leben wäre, auf Grund sittlicher Ver​pflichtung deren Lebensunterhalt bestreiten müsste, (BGBl. Nr. 595/1981, Art. I Z 2, ab 1.1.1982)


c)
Eltern nach den im Abs. 1 lit.  a bis c und im Abs. 2 lit. a ge​nannten Opfern, wenn die Voraussetzungen nach lit. b nicht gegeben sind, (BGBl. Nr. 613/1977, Art. I Z 1, ab 1.1.1978)


d)
eheliche und uneheliche sowie Stiefkinder nach den im Abs. 1 lit. a bis c und im Abs. 2 lit. a genannten Opfern bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 24. Lebensjahr voll​endet haben, wenn die Voraussetzungen nach lit. b nicht ge​geben sind. (BGBl. Nr. 613/1977, Art. I Z 1, ab 1.1.1978)

Als Hinterbliebene nach Opfern gelten ferner die in lit. a und b angeführten Personen, sofern das Opfer an einem Leiden gestorben ist, für das es bis zum Tod Anspruch auf Opferrente hatte. (BGBl. Nr. 613/1977, Art. I Z 1, ab 1.1.1978)

(4) Die im Abs. 1 bis 3 genannten Personen sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anspruchsberechtigt, wenn sie (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 3, ab 1.4.1957) 


a)
am 13. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft besessen haben und im Zeitpunkt der Anspruchsanmeldung österreichische Staatsbürger sind, oder (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 3, ab 1.4.1957)


b)
zwar erst nach dem 27. April 1945 die österreichische Staats​bürgerschaft erworben haben, jedoch in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der Repu​blik Österreich hatten; das gleiche gilt für Personen, die nach dem 13. März 1928 geboren wurden und auf deren Eltern die vorangeführten Voraussetzungen zutreffen, oder (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 3, ab 1.4.1957)


c)
am 13. März 1938 die deutsche Staatsangehörigkeit besessen haben und im Zeitpunkt der Anspruchsanmeldung deutsche Staatsangehörige im Sinne des Art. 10 des Finanz‑ und Aus​gleichsvertrages zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland vom 27. November 1961 sind, sofern sie wegen desselben Sachverhaltes keinen Anspruch nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Wiedergutmachungsgesetzen erworben haben oder hätten erwerben können, oder (BGBl. Nr. 175/1962, Art. I Z 1, ab 11.9.1962; BGBl. Nr. 10/1963)


d)
ihre Ansprüche von unter lit. a bis c genannten Personen ab​leiten. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 3, ab 1.4.1957)

(5) Zeiten, in denen sich ein Opfer aus politischen Gründen im Sinne der Abs. 1 oder 2 im Ausland befunden hat, sind nicht als Un​terbrechung des Wohnsitzes im Sinne der lit. b zu werten. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 3, ab 1.4.1957)

(6) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann auf Antrag der Opferfürsorgekommission (§ 17) der Bundesminister für Arbeit, So​ziales und Konsumentenschutz die Nachsicht von den in Abs. 1 bis 4 und im § 4 Abs. 5 und 6 vorgesehenen Vorausset​zungen erteilen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 1, ab 1.1.1992)

Begünstigungen, Fürsorge‑ und Entschädigungsmaßnahmen (§ 2)
(BGBl. Nr. 180/1952, Art. I Z 2, ab 5.9.1952)

§ 2. (1) Bis zu dem Zeitpunkte, in dem die staatsfinanziellen Bedingungen eine endgültige, dem Verdienste beziehungsweise den Leiden der in § 1 genannten Opfer angemessene Regelung zulassen, werden Begünstigungen und Fürsorgemaßnahmen gewährt, und zwar: (BGBl. Nr. 198/1949, Art. I Z 1, ab 3.9.1949)


a)
Begünstigungen:


1.
auf dem Gebiet der Unfall‑ und Pensionsversicherung und der Pflegevorsorge (§§ 5 und 5a); (BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 1, ab 1.7.1993)


2.
bei Gründung, Wiederaufrichtung oder Stützung der wirt​schaftlichen Existenz (§ 6);


3.
bei Vergebung von Geschäftsstellen der Klassenlotterie, Lot​tokollekturen und Tabakverschleißgeschäften (§ 7);


4.
bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, Siedlerstel​len und Kleingärten (§ 8);


5.
Begünstigungen auf den Gebieten der Steuer‑ und Gebühren​pflicht (§ 9);


6.
durch Nachlass und Ermäßigung von Studien‑ und Prüfungs​geldern (§ 10);


b)
Fürsorgemaßnahmen an Inhaber der Amtsbescheinigung nach § 4 Abs. 1:


1.
Rentenfürsorge (§ 11);


2.
Heilfürsorge (§ 12); 


3.
Kinderfürsorge (§ 13);


c)
Entschädigungsmaßnahmen für:


1.
erlittene Haft (§§ 13a und 13c); (BGBl. Nr. 109/1953, Art. I Z 1, ab 20.8.1953) 


2.
entstandene Haft‑ und Gerichtskosten (§§ 13b und 13c); (BGBl. Nr. 109/1953, Art. I Z 1, ab 20.8.1953)


3.
politische Maßregelung im öffentlichen Dienst (§ 13e); (BGBl. Nr. 109/1953, Art. I Z 1, ab 20.8.1953; BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 1, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)


4.
erlittene Freiheitsbeschränkungen und Berufsschäden (§§ 14, 14a bis c). (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 1, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

(2) Die Bestimmungen der §§ 11a, 14, 18, 19 bis 22, 32, 35a, 46b, 49, 51 bis 54a, 55a bis 55c, 61, 62, 64, 91a, 113 und 113a Abs. 8 und 9 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 sind sinngemäß an​zuwenden. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. III Z 1, ab 1.1.1988; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 1, ab 1.1.2002)

Anmeldung und Verfahren (§ 3)
§ 3. (1) Der Antrag auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises sowie auf orthopädische Versorgung (§ 32 KOVG 1957) und Sterbegeld (§ 12a) ist bei der nach dem Wohnsitz des Antragstellers örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Von Personen, die ihren dauernden Aufenthalt im Ausland haben, ist der Antrag bei der österreichischen Vertretungs​behörde, in deren Bereich der Antragsteller seinen Aufenthalt hat, oder beim Amt der Wiener Landesregierung einzubringen. Der An​tragsteller hat die Voraussetzungen nach § 1 nachzuweisen. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 6, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 225/1980, Art. II Z 2, ab 1.7.1980)

(2) Über Anträge nach Abs. 1 entscheidet der Landeshaupt​mann. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 6, ab 1.4.1957)

(3) Zugleich mit dem Antrag auf Ausstellung einer Amtsbeschei​nigung oder eines Opferausweises können auch andere Ansprüche nach diesem Bundesgesetz geltend gemacht werden, so​weit die Entscheidung über diese Ansprüche dem Landeshauptmann zusteht. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 6, ab 1.4.1957)
Amtsbescheinigung und Opferausweis (§ 4)
§ 4. (1) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchs​berechtigung nach § 1 Abs. 1, Abs. 2 lit. c oder Abs. 3 lit. a oder b stattgegeben, so hat der Landeshauptmann eine "Amtsbe​scheinigung" auszustellen; in der Amtsbescheinigung sind die Geset​zesstellen, auf die sich die Anspruchsberechtigung (§ 1) gründet, zu vermerken. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 2, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

(2) Die Amtsbescheinigung verpflichtet alle öffentlichen Ämter und Stellen, den sie vorweisenden Inhaber bevorzugt vor allen ande​ren Parteien vorzulassen, sein jeweils gestelltes Ansuchen im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in jeder Weise im Rahmen der bezüglichen Vorschriften weitestgehend zu fördern und begüns​tigt und beschleunigt zu behandeln. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 2, ab 1.1.1992)

(3) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung der Anspruchsbe​rechtigung nach § 1 Abs. 2 oder Abs. 3 lit. c oder d stattgegeben, so hat der Landeshauptmann einen "Opferausweis" auszustellen; in dem Opferausweis sind die Gesetzesstellen, auf die sich die Anspruchsbe​rechtigung gründet, zu vermerken. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 7, ab 1.4.1957)

(4) Dieser Opferausweis empfiehlt den Inhaber den öffentli​chen Ämtern und Stellen einer weitgehenden bevorzugten Behand​lung seiner Ansuchen.

(5) Opfern der politischen Verfolgung, die den Voraussetzun​gen des § 1 Abs. 2 entsprechen, ist an Stelle eines Opferausweises eine Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 1 lit. d beziehungsweise e auszustellen, wenn im Zuge der Verfolgung eine Schädigung im Ausmaße der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 lit. d beziehungsweise e erfolgte. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 7, ab 1.4.1957)

(6) entfallen. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 3, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

Begünstigungen auf dem Gebiet der Unfall‑ und Pensionsversi​cherung und der Pflegevorsorge (§§ 5 bis 5a)
(BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 2, ab 1.7.1993)

§ 5. Inhabern einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswei​ses werden besondere Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall‑ und Pensionsversicherung nach Maßgabe der einschlägi​gen Sozialversicherungsvorschriften gewährt. (BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 3, ab 1.7.1993)

§ 5a. (1) Die Ansprüche von Berechtigten nach diesem Bundes​gesetz auf Pflegegeld werden durch das Bundespflegegeldge​setz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, geregelt. (BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 4, ab 1.7.1993)

(2) Personen im Sinne der Z 1 bis 6 des § 3 Abs. 1 BPGG, die in der im § 500 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, angeführten Zeit und aus den dort an​geführten Gründen auswanderten, haben auf Antrag und unter den sonstigen Voraussetzungen des BPGG Anspruch auf eine monatliche Leistung in der jeweiligen Höhe eines Pflegegeldes der Stufen 1 bis 7, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt auf Grund dieser Auswan​derung im Ausland befindet. Die Zuständigkeit zur Entscheidung über diese Ansprüche und das Verfahren richten sich nach dem BPGG. (BGBl. Nr. 335/1993, Art. IV Z 4, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 4, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

Begünstigungen bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung der wirtschaftlichen Existenz (§ 6)
§ 6. Zur Förderung und Begünstigung von Inhabern einer Amts​bescheinigung oder eines Opferausweises bei Gründung, Wie​deraufrichtung und Stützung ihrer wirtschaftlichen Existenz sind ins​besondere folgende Maßnahmen vorgesehen:


1.
Bei Bewerbungen um Gewerbeberechtigungen die gesetzlich vorgesehenen Nachsichten von Bewerbungsvoraussetzungen, wenn nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder das öffentliche Inte​resse dies ausschließen. Bei solchen Bewerbungen ist die für die Dis​penserteilung erforderliche persönliche Rücksichtswürdigkeit jeden​falls gegeben. Eine Prüfung des Lokalbedarfes gemäß § 23 Abs. 5 Gewerbeordnung findet nur dann statt, wenn innerhalb des gleichen Verwaltungsbezirkes ‑ in Städten, die in Gemeindebezirke eingeteilt sind, in diesen ‑ ein Inhaber einer Amtsbescheinigung nach § 4 dieses Bundesgesetzes eine gleiche oder ähnliche Gewerbeberechtigung be​reits besitzt. Soll ein Gewerbeschein (eine Konzessionsurkunde) auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises für eine Gesellschaft ausgestellt werden, so ist nachzuweisen, dass der Inha​ber der Amtsbescheinigung oder des Opferausweises die gleiche Zeichnungs‑ und Vertretungsbefugnis wie die übrigen Gesellschafter hat und ihm eine mindestens 50prozentige Gewinnbeteiligung zu​steht. Diesen Erfordernissen muss während der ganzen Dauer des Ge​sellschaftsverhältnisses Rechnung getragen werden, widrigenfalls die Rechtsfolgen nach § 15 dieses Bundesgesetzes eintreten. Die Aus​stellung eines Gewerbescheines (einer Konzessionsurkunde) ist auf der Amtsbescheinigung oder auf dem Opferausweis zu vermerken. Weiters ist auf jedem Gewerbeschein (auf jeder Konzessionsur​kunde), der auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer​ausweises ausgestellt wird, zu vermerken: "Erteilt auf Grund der Amtsbescheinigung (des Opferausweises) Nr. ... nach § 4 des Opfer​fürsorgegesetzes vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183". Auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises kann nur einmal eine gewerbliche Begünstigung beansprucht werden. Voraussetzung hie​für ist, dass der Lebensunterhalt des Opfers und der Personen, für die er nach dem Gesetz zu sorgen verpflichtet ist, nicht in anderer Weise ausreichend gesichert erscheint. Eine auf Grund einer Amtsbeschei​nigung oder eines Opferausweises ausgestellte Gewerbeberechtigung darf nicht unter der Bedingung zurückgelegt werden, dass an eine andere Person eine gleiche oder eine die zurückgelegte beinhaltende Gewerbeberechtigung erteilt werde.


2.
Bei Vergebung staatlicher oder anderer öffentlicher Aufträge oder entgeltlicher Zuteilungen, Vermietungen oder Verpachtungen oder anderer Berechtigungen gegen Entgelt der Vorrang vor allen anderen Bewerbern.


3.
Bei Besetzung freier Dienstposten im öffentlichen Dienst bei Erfüllung der erforderlichen Voraussetzungen der Vorrang vor allen anderen Bewerbern. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 4, ab 1.1.1975)


4.
Die bevorzugte Vermittlung durch die regionale Geschäfts​stelle des Arbeitsmarktservice an private Dienstgeber. Bei Abbau​maßnahmen ist auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes der auf Grund dieser Bestimmung beschäftigten Personen besonders Rücksicht zu nehmen. Bezüglich des Kündigungsschutzes, der Fürsorgemaßnah​men und des Verfahrens gelten die Bestimmungen der §§ 8 und 10 Abs. 2 sowie der §§ 15, 16, 17, 19, 19a, 21, 22 und 23 des Behinder​teneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 8, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 111/1979, Art. III Z 1, ab 1.1.1979; BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 3, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 314/1994, Art. 28 Z 1, ab 1.7.1994)


5.
Für Zwecke der Fürsorge für die Inhaber einer Amtsbescheini​gung oder eines Opferausweises, deren Witwen, Wit​wer, Waisen, Kinder, hinterbliebene Lebensgefährtinnen und Le​bensgefährten sowie für Personen, die, ohne Inhaber einer Amtsbe​scheinigung zu sein, wiederkehrende Leistungen nach dem Opferfür​sorgegesetz beziehen oder die bis zur Vollendung des 24. Lebensjah​res Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises als Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3 lit. b und d) waren, sowie für Zwecke der Information dieses Personenkreises sind die erforderlichen Mittel aus dem Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs. 1 des Behinderteneinstellungsge​setzes) unter Bedachtnahme auf den bedürftigen Personenkreis mit einem Gesamtbetrag von 645 546,61 € zum 1. Jänner eines jeden Jah​res im Vorhinein bereitzustellen. An die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf die Bestimmung des § 11a vervielfachte Betrag. Vor Gewährung der Fürsorgemaßnahmen ist die Opferfürsorgekommission (§ 17) anzuhören. (BGBl. Nr. 285/1990, Art. III Z 1, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 2, ab 1.1.2002)


6.
Die Zeit, die ein Beamter oder Vertragsbediensteter des öf​fentlichen Dienstes in den Jahren 1938 bis 1945 wegen seiner politi​schen Gesinnung oder wegen tatsächlicher oder angeblicher Betäti​gung gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft oder in den Jahren 1933 bis 1938 wegen seiner politischen Gesinnung oder we​gen Betätigung für eine aufgelöste Partei, ausgenommen die NSDAP und den Heimatschutz (Richtung Kammerhofer), in gerichtlicher oder polizeilicher Haft zugebracht hat, ist, wenn die Zeit nach den gelten​den Vorschriften für die Vorrückung in höhere Bezüge und für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbar ist und wenn die Haft nicht auf Handlungen zurückgeht, die den Betroffenen der Begünsti​gung unwürdig erscheinen lassen, in doppeltem Ausmaß anzurech​nen. Für die Bemessung des Ruhegenusses erfolgt diese doppelte An​rechnung nicht, wenn nach besonderen Bestimmungen wegen einer durch die Haft verursachten Dienstunfähigkeit oder wegen des durch die Haft verursachten Todes eine höhere Anrechnung stattfindet.


7.
entfallen. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 9, ab 1.4.1957)

Begünstigungen bei der Vergabe von Geschäftsstellen der Klas​senlotterie, Lottokollekturen und Tabakverschleißgeschäften (§ 7)
§ 7. (1) Von den jeweils zu vergebenden Geschäftsstellen der Klassenlotterie und Lottokollekturen ist ein Viertel an Bewerber mit einer Amtsbescheinigung zu vergeben, soweit zu berücksichtigende Anbote von geeigneten Bewerbern aus diesem Personenkreis vorlie​gen. (BGBl. Nr. 62/1979, Art. II, ab 1.3.1979)

(2) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswei​ses sowie Empfänger einer Witwen(Witwer)rente nach diesem Bun​desgesetz sind gemäß § 29 des Tabakmonopolgesetzes 1996, BGBl. Nr. 830/1995, bei der Vergabe von Tabaktrafiken bevorzugt zu be​rücksichtigen. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. III Z 1, ab 1.1.1996; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

Begünstigungen bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, Siedlerstellen und Kleingärten (§ 8)
§ 8. (1) In allen Vorschriften und Verfahren, betreffend Verge​bung und Zuweisung von Wohnungen, Siedlerstellen und Kleingär​ten, und bei der Handhabung solcher Vorschriften sind Bewerber mit einer Amtsbescheinigung oder einem Opferausweis bevorzugt zu be​handeln, hinsichtlich der Siedlerstellen und Kleingärten soweit die Landesgesetzgebung dies bestimmt.

(2) Kleingärten und Siedlerstellen, die Eigentum des Bundes oder einer von ihm verwalteten Einrichtung oder Unternehmung sind, sind vorzugsweise an Bewerber mit einer Amtsbescheinigung oder einem Opferausweis zu vergeben. (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 3, ab 1.1.1981)

Begünstigungen auf dem Gebiet der Steuer‑ und Gebührenpflicht (§ 9)
§ 9. (1) Den Inhabern von Amtsbescheinigungen und Opferaus​weisen ist bei der Ermittlung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) über Antrag der Abzug eines besonderen Betrages vom Einkommen (Arbeitslohn) zu gewähren. Die Höhe dieses Betrages wird im Ein​kommensteuergesetz bestimmt. (BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 5, ab 1.1.1971)

(2) Für Zwecke des Steuerabzuges vom Arbeitslohn ist den Inha​bern von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen der beson​dere Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte einzutragen. Steht der Ar​beitnehmer in zwei oder mehreren Dienstverhältnissen, dann gebührt der Freibetrag nur einmal. (BGBl. Nr. 8/1952, Art. V, ab 1.1.1952)

(3) Inwieweit den Inhabern von Amtsbescheinigungen und Op​ferausweisen weitere steuer‑ und gebührenrechtliche Begünstigungen zustehen, wird durch die Steuer‑ und Gebührenvorschriften geregelt. (BGBl. Nr. 8/1952, Art. V, ab 1.1.1952)
Begünstigungen durch Nachlass und Ermäßigungen von Studien‑ und Prüfungsgeldern (§ 10)
§ 10. Inhabern von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen wird auf Ansuchen, soweit und solange die Bedürftigkeit gegeben ist, ein Nachlass oder eine Ermäßigung von Studien‑ und Prüfungsgel​dern gewährt.

Rentenfürsorge (§ 11)
§ 11. (1) Gegenstand der Rentenfürsorge sind die Opferrente, die Hinterbliebenenrente und die Unterhaltsrente. (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 3, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

(2) Opferrente gebührt Opfern, die Inhaber einer Amtsbescheini​gung sind; sie ist in der Höhe der für Beschädigte nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in Be​tracht kommenden Grundrenten zu bemessen. Hat der Inhaber einer Amtsbescheinigung das 75. Lebensjahr vollendet, so wird zu seinen Gunsten vermutet, dass die verfolgungsbedingte Minderung der Er​werbsfähigkeit 30 vH beträgt. Zur Opferrente erhalten Opfer, die aus den Gründen des § 1 in Haft waren, vom Ersten des Monats an, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, eine Zulage von 38,59 € mo​natlich. An die Stelle dieses Betrages tritt mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Be​dachtnahme auf § 11a vervielfachte Betrag. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 2, ab. 1.1.1995; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 3, ab 1.1.2002)

(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inhabern einer Amtsbe​scheinigung nach § 1 Abs. 3 lit. a oder b; sie ist in der Höhe der Grundrente zu leisten, die Witwen nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 gebührt. Elternpaare erhalten die Hinterbliebenenrente in der Höhe der Elternpaarrente nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 5, ab 1.1.1981)

(4) Opfer‑ und Hinterbliebenenrente (Abs. 2 und 3) sind im Übri​gen nach den jeweils für die Entschädigung der Kriegsopfer gel​tenden Grundsätzen und Bestimmungen und im Ausmaß der für die Kriegsopfer vorgesehenen Vergütungen zu leisten. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 7, ab 1.1.1975)

(5) Inhaber einer Amtsbescheinigung haben zur Sicherung des Lebensunterhaltes Anspruch auf Unterhaltsrente, auf die das Ein​kommen gemäß Abs. 13 anzurechnen ist. Die Unterhaltsrente beträgt monatlich für


a)
anspruchsberechtigte Opfer
832,47 €, 


b)
anspruchsberechtigte Hinterbliebene
753,25 €, 


c)
anspruchsberechtigte Opfer, die verheiratet sind oder 



in Lebensgemeinschaft leben
1 076,79 €.

Die Einkommensgrenze ist grundsätzlich mit der Höhe der Unter​haltsrente identisch. Besitzt jedoch ein al​leinstehendes Opfer nach lit. a keinen Anspruch auf Opferrente, ist die Unterhaltsrente insoweit zu lei​sten, als das Einkommen des Opfers die sich aus Abs. 7 zweiter Satz ergebende Einkommensgrenze nicht er​reicht. Abs. 7 letzter Satz ist in diesem Fall anzuwenden. Haben beide Ehegatten (Lebensge​fährten) Anspruch auf Unterhaltsrente, gebührt Unterhaltsrente nach lit. c nur einem Ehegatten (Lebensgefährten). An die Stelle der ange​führten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Be​dachtnahme auf die Bestimmungen des § 11a vervielfachten bzw. erhöhten Beträge. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 3, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 4, ab 1.1.2002)

(6) Witwen (Witwer), Lebensgefährtinnen (Lebensgefährten) und Waisen nach Opfern, die Inhaber einer Amtsbescheinigung waren oder nach Opfern, die, wenn sie noch am Leben wären, einen Anspruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung hätten, erhal​ten, ohne dass ein An​spruch auf Zuerkennung einer Amtsbescheini​gung gegeben ist, Hin​terbliebenenrente gemäß Abs. 3 und Unter​haltsrente gemäß Abs. 5. (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 4, ab 1.7.2005)

(7) Für die Leistung der Unterhaltsrente und der Zulagen gelten im übrigen die Vorschriften des Abs. 4 sinngemäß. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 8, ab 1.1.1975; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3 und 6, ab 1.7.2005)

(8) Für im gemeinsamen Haushalt lebende Hinterbliebene nach demselben Opfer gebührt nur eine Unterhaltsrente. Diese ist an jenen Haushaltsangehörigen flüssigzumachen, bei dem die volle Gewähr für eine widmungsgemäße Verwendung der Unterhalts​rente gegeben ist. Dieser Empfangsberechtigte ist nach Feststellung der maßgeben​den Umstände im Bescheide über die Zu​erkennung der Unterhalts​rente zu bestimmen. Sind eheli​che oder uneheliche Kinder, Stief​kinder oder Enkel wegen einer Schul‑ oder Berufsausbildung ge​zwungen, während des überwiegen​den Teiles des Jahres außerhalb des gemeinsamen Haushaltes zu le​ben, so kann ihnen für die Dauer einer solchen Schul‑ oder Be​rufsausbildung eine eigene Unterhalts​rente zuerkannt wer​den, sofern ihr Lebensunterhalt nicht anderweitig gesichert ist. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 10, ab 1.7.1957; BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 6, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

(9) Inhabern einer Amtsbescheinigung, die eine Unterhalts​rente nach Abs. 5 lit. a oder c beziehen, ist auf Antrag für jedes in ihrer Versorgung stehende Kind (eheliches oder uneheliches Kind, Stief​kind) bis zu dessen vollendetem 18. Lebensjahr ein monatlicher Er​ziehungsbeitrag nach den Bestimmungen und im Ausmaß der in den §§ 16, 17 und 63 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, vorgesehenen Familienzulage zu gewähren. Für die Gewäh​rung des Erziehungsbeitrages über das vollendete 18. Le​bensjahr hinaus gilt § 41 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 sinnge​mäß. (BGBl. Nr. 614/1987, Art. III Z 3, ab 1.1.1988; BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 6, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005)

(10) Empfänger von Blinden‑ oder Pflegezulage haben An​spruch auf eine weitere Zulage in Höhe der gemäß § 12 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 jeweils festgesetzten Zusatz​rente. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 6, ab 1.1.1964; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005) 

(11) Alle Empfänger von Renten haben An​spruch auf je eine alljährlich am 1. Mai und am 1. Oktober fällig werdende Sonderzah​lung in Höhe der für diese Monate jeweils ge​bührenden Rentenfür​sorgeleistungen einschließlich allfällig gebüh​render Erziehungsbei​träge. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 7, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIV, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3 und 6, ab 1.7.2005)

(12) Auf die Unterhaltsrente ist jedes Einkommen im Sinne des § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 anzurechnen; zum Einkommen zählen auch 30 vH des Einkommens des Lebensgefähr​ten. Soweit das Einkommen aus laufenden Monatsbezügen besteht, sind in einzelnen Monaten anfallende Sonderzahlungen nicht als Einkommen zu werten. Gemäß Abs. 2 und 3 zuerkannte Renten so​wie Beschädigten‑ und Hinterbliebenen(Grund)renten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 sind auf die Unterhaltsrente nicht anzurechnen. (BGBl. Nr. 307/1964, Art. I Z 1, ab 1.1.1965; BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 9, ab 1.7.1972; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XIV, ab 1.7.1993; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005)

(13) Der Anspruch auf Rentenfürsorge besteht auch dann, wenn ein Anspruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung aus​schließlich wegen Fehlens der österreichischen Staatsbürgerschaft nach dem 27. April 1945 nicht gegeben ist oder war. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 5, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005)

Anpassung von Versorgungsleistungen (§ 11a)
(BGBl. Nr. 259/1967, Art. I Z 7, ab 1.7.1967)

§ 11a. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz hat den für den Bereich des ASVG festgesetzten An​passungsfaktor auch für den Bereich des Opferfürsorgegesetzes mit Verordnung für verbindlich zu erklären. Der aus dem Ausgleichstax​fonds bereitgestellte Betrag (§ 6 Z 5), die Zulage (§ 11 Abs. 2) und das Sterbegeld (§ 12a) sind mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit diesem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. (BGBl. Nr. 27/1994, Art. III Z 2, ab 1.1.1994)

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt auch für die Unterhaltsrenten (§ 11 Abs. 5), soferne keine über die Vervielfachung mit dem Anpas​sungsfaktor hinausgehende Erhöhung des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a ASVG stattfindet. Erfolgt eine derartige besondere Erhö​hung des Richtsatzes, sind die Unterhaltsrenten gemäß § 11 Abs. 5 lit. a und b um den Betrag zu erhöhen, um den der Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG erhöht wird und die Unterhalts​rente gemäß § 11 Abs. 5 lit. c um den Betrag, um den der Richtsatz gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. aa ASVG erhöht wird. (BGBl. Nr. 27/1994, Art. III Z 2, ab 1.1.1994)

(3) Die Anpassung ist in der Weise vorzunehmen, dass der im § 6 Z 5 angeführte Betrag und die im § 11 Abs. 2 und 5 sowie im § 12a Abs. 1 angeführten Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 gemäß Abs. 1 und 2 zu vervielfachen bzw. zu erhöhen und auf Be​träge von vollen 10 Cent zu runden sind; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. Mit Wirkung vom 1. Jänner der folgenden Jahre ist der Er​höhung der für das jeweils vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zugrunde zu legen. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 5, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 6, ab 1.1.2002)

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat die sich aus Abs. 3 ergebenden Beträge für jedes Jahr durch Verordnung festzustellen. Diese Verordnung kann auch rück​wirkend in Kraft gesetzt werden. (BGBl. Nr. 27/1994, Art. III Z 2, ab 1.1.1994)

(5) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versor​gungsleistungen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkommensabhängige Leistung ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des § 299a des Allgemeinen Sozial​versicherungsgeset​zes gewährt werden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 7, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 5 Z 2, ab 1.1.2005)

Pfändung, Verpfändung und Abtretung von Versorgungsleistungen (§ 11b)
§ 11b. (1) Inwieweit Leistungsansprüche nach diesem Bundesge​setz pfändbar sind, wird durch die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, geregelt.

(2) Mit Zustimmung des Landeshauptmannes, der vorher die Rentenkommission zu hören hat, kann der Versorgungsberechtigte beim Vorliegen berücksichtigungswürdiger Gründe seine Versor​gungsgebühren ganz oder zum Teil abtreten oder verpfänden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Landeshauptmann binnen drei Monaten nicht abschlägig entschieden hat und dem Abtretungsbegeh​ren entsprochen wurde.

(BGBl. Nr. 628/1991, Art. XVIII, ab 1.3.1992)

Rentenkommissionen (§ 11c)
(BGBl. Nr. 77/1957,Art. II Z 11, ab 1.4.1957)

§ 11c. (1) Über Anträge auf Zuerkennung von Renten gemäß § 11 entscheidet der Landeshauptmann nach Anhören einer beim Amt der Landesregierung gebildeten Rentenkommission. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 11, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 259/1967, Art. I Z 8, ab 1.7.1967)

(2) Die Mitglieder der Rentenkommissionen werden vom Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz bestellt. Jede Rentenkommission besteht aus acht Mitgliedern und der erfor​derli​chen Anzahl von Stellvertretern. Je zwei Mitglieder (deren Stell​ver​treter) sind vom Landeshauptmann und vom Bundes​minister für Finanzen vorzuschlagen. Von den weiteren Mitgliedern ist je ein Mitglied (dessen Stellvertreter) von den Lan​desleitungen der ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten, des Bundes so​zialisti​scher Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus, des Bun​desver​bandes österreichischer Widerstandskämpfer und Opfer des Faschis​mus (KZ‑Verband) und von der örtlich zuständigen Israeliti​schen Kultus​gemeinde vorzuschlagen. (BGBl. Nr. 259/1967, Art. I Z 8, ab 1.7.1967; BGBl. Nr. 389/1976, Art. I Z 5, ab 1.7.1976; BGBl. Nr. 650/1982, Art. I Z 5, ab 1.1.1983; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 5 Z 3, ab 1.1.2005)

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz kann Mitglieder (Stellvertreter) der Renten​kommission ihrer Funktion entheben; zur Enthebung von Mitgliedern (Stellvertretern), die auf Vorschlag der im Abs. 2 genannten Organi​sationen bestellt wurden, bedarf es eines Antrages der in Betracht kommenden Orga​nisation. (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 9, ab 1.1.1981)

(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommission und seinen Stell​vertreter bestimmt der Landeshauptmann aus den auf seinen Vor​schlag bestellten Mitgliedern. Die Geschäftsordnung der Renten​kommission erlässt der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Kon​sumentenschutz. (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 12, ab 1.7.1972)

Heilfürsorge (§ 12)
§ 12. (1) Sofern Inhaber einer Amtsbescheinigung, eines Opfer​ausweises oder Empfänger einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 weder einer gesetzlichen Krankenversicherung unter​liegen noch freiwillig krankenversichert sind oder sofern für sie nicht als Familienangehörige ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung besteht, haben ihnen die Gebietskrankenkassen für ihre Person alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Leistungen für Pflichtversicherte zu gewähren. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 6, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben den Inhabern einer Amtsbescheinigung, eines Opferausweises und Empfängern einer Rentenfürsorgeleistung gemäß § 11 Abs. 6 die Leistun​gen in dem Umfang zu gewähren, in dem sie einem bei der örtlich zuständi​gen Gebietskrankenkasse Pflichtversicherten auf Grund des Gesetzes und der Satzung zustehen, sofern sie die Leistungen über​steigen, die der zuständige Träger der Krankenversicherung nach den für ihn geltenden Vorschriften zu erbringen hätte. Bei der Festset​zung der Bemessungsgrundlage für das Krankengeld ist bei Inhabern einer Amtsbescheinigung von der in der Krankenversicherung gel​tenden Höchstbeitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 ASVG) auszugehen; sie erhöht sich jeweils um den gemäß § 125 Abs. 3 ASVG festzuset​zenden Hundertsatz. Hiebei ist von dem Höchstbetrag an Sonder​zahlung auszugehen, der gemäß § 54 Abs. 1 ASVG für die Berech​nung der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung heranzuziehen ist. Hin​terbliebene (§ 1 Abs. 3), die Inhaber einer Amtsbescheinigung sind, Inhaber eines Opferausweises und Personen, die eine Renten​fürsor​geleistung gemäß § 11 Abs. 5 und 6 beziehen, haben keinen An​spruch auf Krankengeld. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 7, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 3, ab 1.7.2005)

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann der Bundesminis​ter für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz für Famili​enangehörige des Opfers die im Zweiten Teil des Allgemeinen Sozi​alversicherungsgesetzes vorgesehenen Leistungen für Familien​ange​hörige (§ 123 ASVG) und freiwillig krankenver​sicherten Opfern das Krankengeld gewähren. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 8, ab 1.1.1995)

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz kann nach Anhören der Opferfürsorgekom​mission (§ 17) auf An​suchen den Umfang und die Dauer der Heilfür​sorge über die sat​zungsmäßigen Leistungen der Träger der Kranken​versicherung hin​aus bewilligen, wenn nach ärztlichen Befunden und Gutachten anzu​nehmen ist, dass durch diese Maßnahmen das er​strebte Ziel der Heil​fürsorge erreicht werden kann. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 9, ab 1.1.1995)

(5) Der Bund ersetzt in den Fällen des Abs. 1 dem Träger der Krankenversicherung die entstandenen Kosten, in den Fällen des Abs. 2 die entstandenen Kosten insoweit, als sie über den Kosten lie​gen, die dem Träger der Krankenversicherung erwachsen wären, wenn er die Leistung auf Grund eines anderen Bundesgesetzes und der Satzung zu erbringen gehabt hätte. Ferner ersetzt der Bund den Trägern der Krankenversicherung einen entsprechenden Teil an den Verwaltungskosten. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 13, ab 1.1.1975)

(6) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz ist ermächtigt, die Ersatzbeträge in den Fäl​len des Abs. 1 in Pauschbeträgen zu gewähren. Er setzt die Pausch​beträge nach Anhö​rung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs​träger im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen fest. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 10, ab 1.1.1995) 

Sterbegeld (§ 12a)
(BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 9, ab 1.1.1964)

§ 12a. (1) Sterbegeld wird gewährt nach Inhabern einer Amtsbe​scheinigung, Empfängern wiederkehrender Geldleistungen nach dem Opferfürsorgegesetz sowie Inhabern von Opferausweisen, deren Einkommen zum Zeitpunkt ihres Todes die Höhe der ihrem Familienstand entsprechenden ungekürzten Unterhaltsrente (§ 11 Abs. 5 lit. a oder c) nicht erreicht. Das volle Sterbegeld beträgt 963,35 €. Auf diesen Betrag sind sonstige einmalige Leistungen an​zurechnen, die aus Anlass des Todes aus Mitteln der Sozialversiche​rung oder sonstigen öffentlichen Mitteln ‑ ausgenommen die Ge​bührnisse für das Sterbevierteljahr in sinngemäßer Anwendung des § 48 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ‑ gewährt werden; übersteigen diese Leistungen zusammen den Betrag von 385,75 € so sind lediglich 385,75 € anzurechnen. An die Stelle der angeführten Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 2002 und in der Folge vom 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf die Be​stimmung des § 11a vervielfachten Beträge. (BGBl. Nr. 613/1977, Art. I Z 7, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 8, ab 1.1.2002)

(2) Das Sterbegeld ist zunächst zum Ersatze der Kosten der Be​stattung zu verwenden und an den zu zahlen, der diese Kosten bestritten hat. Ein nach dieser Ersatzleistung verbleibender Rest ist dem überlebenden Ehegatten, ist ein solcher nicht vorhanden, der Lebensgefährtin (dem Lebensgefährten), ist eine solche (ein solcher) nicht vorhanden, den Kindern, sind auch solche nicht vorhanden, den Eltern auszuzahlen, wenn diese Personen mit dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 11, ab 1.1.1981)

Kinderfürsorge (§ 13)
§ 13. An Inhaber von Amtsbescheinigungen sind als Fürsorge​maßnahmen für ihre minderjährigen Kinder zu gewähren: (BGBl. Nr. 58/1949, Art. I Z 5, ab 16.3.1949; BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 13, ab 1.7.1957)


1.
Besondere Berücksichtigung für die Aufnahme in öffentliche Kinderheime, (BGBl. Nr. 58/1949, Art. I Z 5, ab 16.3.1949; BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 13, ab 1.7.1957)


2.
Bevorzugung bei Erholungs‑ bzw. Studienaufenthalten im In‑ und Auslande, (BGBl. Nr. 58/1949, Art. I Z 5, ab 16.3.1949; BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 13, ab 1.7.1957)


3.
Bevorzugung bei Studienstipendien und Befreiung vom Schul‑ und Unterrichtsgeld in allen öffentlichen Schulen, (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 14, ab 1.4.1957)


4.
Bevorzugte Behandlung bei Berufsberatung und Zuweisung von Lehrstellen. (BGBl. Nr. 58/1949, Art. I Z 5, ab 16.3.1949; BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 13, ab 1.7.1957)

Entschädigungsmaßnahmen für erlittene Haft und entstandene Haft‑ und Gerichtskosten (§§ 13a bis 13e)
(BGBl. Nr. 180/1952, Art. I Z 4, ab 5.9.1952)

§ 13a. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer​ausweises erhalten für die in der Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität erlittene gerichtliche oder polizeiliche Haft eine einmalige Entschädigung zur Abgeltung von wirtschaftlichen Nachteilen, die daraus entstanden sind. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957)

(2) Den Hinterbliebenen nach Opfern, die Inhaber einer Amtsbe​scheinigung oder eines Opferausweises waren oder den An​spruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer​ausweises gehabt hätten, steht der Anspruch auf eine einmalige Ent​schädigung in nachstehender Reihenfolge zu: (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957)


a)
der Witwe, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde; ist eine anspruchsberechtigte Witwe nicht vorhanden, steht die Entschädigung jener Frau zu, die im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als Ehegattin mit ihm im gemeinsa​men Haushalt gelebt hat, wenn die Ehe nicht aus ihrem Ver​schulden geschieden oder getrennt wurde. Ist eine solche an​spruchsberechtigte Person nicht vorhanden, so steht der An​spruch der Lebensgefährtin zu, sofern die Lebensgemein​schaft vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde. Die ge​nannten Personen müssen den Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 lit. a, b oder c entsprechen; (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957)


b)
den Kindern (ehelichen, unehelichen und Wahlkindern), de​ren Lebensunterhalt vom Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaft​nahme oder der Besetzung Österreichs im Jahre 1938 ganz oder zum überwiegenden Teil bestritten wurde oder hätte bestritten werden müssen, wenn das Opfer nicht im Zusam​menhang mit unmittelbaren oder mittelbaren Verfolgungs​handlungen hiezu außerstande gesetzt worden wäre; Kinder, die während oder nach der Haft des Opfers geboren worden sind, stehen den oben genannten Kindern gleich; (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 14, ab 1.7.1972)


c)
den Eltern. (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 14, ab 1.7.1972)

(3) Kommen anspruchsberechtigte Personen im Sinne des Absat​zes 2 nicht in Betracht, kann hinterbliebenen Geschwistern oder Witwern (Lebensgefährten) eine Haftentschädigung zuerkannt wer​den, wenn sie mit dem Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme im gemeinsamen Haushalt gelebt haben, von ihm zum überwiegenden Teil erhalten wurden und eine soziale Bedürftigkeit gegeben ist. Die Voraussetzung des gemeinsamen Haushaltes ist auch dann als gege​ben anzunehmen, wenn dieser im Zusammenhalt mit Verfolgungs​maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes aufgegeben wurde. Der über​wiegenden Unterhaltsleistung eines Opfers (Kindes) ist die überwie​gende Unterhaltsleistung durch mehrere Opfer (Kinder) gleichge​setzt. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das gesamte monatliche Nettoeinkommen die Höhe der in Betracht kommenden Rentenleis​tungen (§ 11) nicht übersteigt. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 15, ab 1.7.1972)

(4) Eine Mitschuld an der Haft des Opfers schließt eine An​spruchsberechtigung aus. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957)

(5) Als Entschädigung gebührt dem Opfer für jeden nachweis​lich in der Haft verbrachten Kalendermonat ein Betrag von 62,50 €. Mehrere Haftzeiten sind zusammenzuziehen, angefangene Monate gelten als volle Monate. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 3, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 9, ab 1.1.2002)

(6) Hinterbliebenen gebührt die Hälfte der im Abs. 5 vorgesehe​nen Entschädigung. Kindern (Abs. 2 lit. b), deren beide Elternteile in Haft waren, gebührt für zeitlich zusammenfallende Haftmonate der Eltern eine Entschädigung in der Höhe von je 93,75 €. Hinterbliebenen steht Entschädigung nur nach einem einzi​gen Opfer zu; mehrere Hinterbliebene (Abs. 2 lit. b oder Abs. 3) sind zur ungeteilten Hand (§§ 892, 893 ABGB) anspruchsberechtigt und können die Entschädigung untereinander zu gleichen Teilen fordern. Ist das Opfer in der Haft gestorben, gebührt der Witwe oder Lebens​gefährtin, sofern sie bis zum 9. Mai 1945 nach dem Opfer keine Ver​sorgungsleistungen aus öffentlichen Mitteln erhalten hat, eine Ent​schädigung von mindestens 726,73 €. Das gleiche gilt, wenn das Opfer beim Versuch, sich der Verhaftung zu entziehen, getötet wurde oder wegen einer ihm unmittelbar drohenden Verhaftung Selbstmord begangen hat, oder als Opfer des Kampfes im Sinne des § 1 Abs. 1 gefallen ist. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 12, ab 1.1.1964; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 8, ab 1.1.1970; BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 11, ab 1.1.1971; BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 16, ab 1.7.1972; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 10, ab 1.1.2002)

(7) Beim Zusammentreffen von Ansprüchen nach Abs. 1 und 2 gebührt eine Entschädigung von 93,75 € für jeden Monat einer zeit​lich zusammenfallenden Haft. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 11, ab 1.1.1971; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 11, ab 1.1.2002)

(8) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn das Opfer oder ein anderer Hinterbliebener die Entschädigung erhalten hat. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 15, ab 1.4.1957)

(9) Für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gilt bei Per​sonen, die in gerichtlicher oder polizeilicher Haft angehalten wor​den sind, als nachgewiesen, dass sie bis 9. Mai 1945 in Haft waren, außer es ist nachgewiesen, dass das Ende der Haft vor diesem Zeit​punkt gelegen ist, oder es ist der früher eingetretene Tod durch öf​fentliche Urkunde oder durch Ausspruch des Gerichtes bewiesen (§ 21 Todeserklärungsgesetz 1950). (BGBl. Nr. 307/1964, Art. I Z 4, ab 1.1.1965)

§ 13b. Opfern, die Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises sind, werden Kosten, die im Zusammenhang mit einer aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität verhängten Haft von einer Gerichts‑ oder Verwaltungsbehörde oder von der NSDAP vorgeschrieben wurden, bei Nachweis der Zahlung ersetzt. Derartige Auslagen werden, falls das Opfer nicht mehr am Leben ist, demjenigen ersetzt, der in der Lage ist, den Nachweis über die von ihm geleistete Zahlung der Kosten zu erbringen. 

(BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 16, ab 1.4.1957)

§ 13c. (1) Personen, die am 13. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft besessen oder in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatten und die österrei​chische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, sind, wenn sie im Übrigen dem Kreis der im § 1 Abs. 1 oder 2 bezeichneten Opfer zuzuzählen sind, auf Antrag die in den §§ 13a und 13b vorgesehenen Leistungen zu gewähren; die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 gelten sinngemäß. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 17, ab 1.4.1957)

(2) Opfern, die nach dem 13. März 1928 geboren wurden und am 13. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft nicht be​saßen, sind auf Antrag die in den §§ 13a und 13b vorgesehenen Leistungen zu gewähren, wenn ihre Eltern den Voraussetzungen des Abs. 1 hinsichtlich der Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes ent​sprechen. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 17, ab 1.4.1957)

(3) Hinterbliebenen nach den im Abs. 1 genannten Opfern sind auf Antrag die in den §§ 13a und 13b vorgesehenen Leistungen in nachstehender Reihenfolge zu gewähren: (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 17, ab 1.4.1957)


a)
der Witwe, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde; ist eine anspruchsberechtigte Witwe nicht vorhanden, steht die Entschädigung jener Frau zu, die im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als Ehegattin mit ihm im gemeinsa​men Haushalt gelebt hat, wenn die Ehe nicht aus ihrem Ver​schulden geschieden oder getrennt wurde. Ist eine solche an​spruchsberechtigte Person nicht vorhanden, so steht der An​spruch der Lebensgefährtin zu, sofern die Lebensgemein​schaft vor dem 1. Mai 1945 eingegangen wurde. Die ge​nannten Personen sind nur dann anspruchsberechtigt, wenn sie am 13. März 1938 die österreichische Bundesbürger​schaft besessen oder in einem vor dem 13. März 1938 gele​genen Zeitraum durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich hatten; (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 17, ab 1.4.1957)


b)
Kindern, auf welche die Bestimmungen des § 13a Abs. 2 lit. b zutreffen; (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 17, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 15, ab 1.1.1975)


c)
Eltern. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 15, ab 1.1.1975)

(4) Von der Entschädigung sind Personen ausgeschlossen, die für die erlittene Haft einen Anspruch auf Entschädigung gegenüber einem anderen Staat haben. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 5, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

§ 13d. (1) Ansprüche nach den §§ 13a und 13b sind bei der ört​lich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde geltend zu machen; so​weit im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen des § 3 Abs. 2. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 18, ab 1.4.1957)

(2) Ansprüche nach § 13c sowie von im Ausland wohnhaften österreichischen Staatsbürgern sind bei der österreichischen Vertre​tungsbehörde, in deren Bereich die Anspruchswerber ihren Wohnsitz (Aufenthalt) haben, oder beim Amt der Wiener Landesregierung geltend zu machen. Die Anspruchswerber haben alle verfügbaren Nachweise für die Anspruchsberechtigung dem Antrag anzu​schließen, in Ermangelung dieser Nachweise die für die Feststellung der Anspruchsberechtigung maßgeblichen Tatsachen bekanntzugeben und die in Betracht kommenden Beweismittel anzubieten. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 18, ab 1.4.1957)

(3) Über Ansprüche nach Abs. 2 entscheidet der Landeshaupt​mann von Wien. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 18, ab 1.4.1957)

(4) Über Berufungen gegen Entscheidungen nach Abs. 1 und Abs. 3 und über Anträge nach § 13a Abs. 3 entscheidet der Bundes​minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einverneh​men mit dem Bundesminister für Finanzen nach Anhören der Opfer​für​sorgekommission (§ 17). (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 18, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 11, ab 1.1.1970)

§ 13e. Entschädigungen wegen politischer Maßregelung im öf​fentlichen Dienst werden nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Juli 1952, BGBl. Nr. 181, gewährt. (BGBl. Nr. 180/1952, Art. I Z 4, ab 5.9.1952; BGBl. Nr. 109/1953, Art. I Z 5, ab 20.8.1953)

Entschädigungsmaßnahmen für erlittene Freiheitsbeschränkun​gen und Berufsschäden (§§ 14 bis 14d)
(BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 6, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

§ 14. (1) Österreichische Staatsbürger sowie Personen, die am 13. März 1938 österreichische Bundesbürger waren oder in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiet der Republik Öster​reich hatten, haben Anspruch auf Entschädigung für erlittene Frei​heitsbeschränkungen. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 7, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

(2) Eine Entschädigung ist Personen zu gewähren, die


a)
um Verfolgungen im Sinne des § 1 Abs. 1 oder 2 zu entge​hen, ausgewandert sind und in der Zeit vom 1. September 1939 bis 9. Mai 1945 durch eine der mit Deutschland im Kriege gestandenen Mächte als Angehörige eines Feind​staates interniert oder von Behörden eines mit Deutschland im Kriege verbündeten Staates in ihrer Freiheit durch Zwangsaufenthalt in einem Ghetto oder an einem zur An​haltung bestimmten Ort beschränkt wurden;  (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 7, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)


b)
aus Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 in Deutschland oder in den von Deutschland besetzten Gebieten während dieser Besetzung in ihrer Freiheit durch Zwangsaufenthalt in einem Ghetto oder an einem zur Anhaltung bestimmten Ort beschränkt wurden; (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 7, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)


c)
auf der Flucht vor einer ihnen aus den Gründen des § 1 Abs. 1 oder 2 in der Zeit vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 drohenden Verfolgung im Verborgenen lebten; (BGBl. Nr. 164/1972, Art. I Z 17, ab 1.7.1972)


d)
im Zuge der nationalen Verfolgung in der Zeit vom 13. März 1938 bis 9. Mai 1945 aus einem innerhalb der derzeitigen österreichischen Grenzen gelegenen Ort in Gebiete außer​halb dieser Grenzen ausgesiedelt wurden. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 7, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

(3) Österreichische Staatsbürger, die am 13. März 1938 österrei​chische Bundesbürger waren und in diesem Zeitpunkt ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Auslande hatten, gelten ‑ sofern sie im Falle der Rückkehr Verfolgungsmaßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 1 oder 2 zu gewärtigen hatten ‑ als ausgewandert im Sinne des Abs. 2 lit. a. Personen, die nach dem 13. März 1928 gebo​ren wurden, haben Anspruch auf die in Abs. 2 vorgesehenen Leistun​gen, wenn ihre Eltern den Voraussetzungen des Abs. 1 entsprechen. Sofern solche Anspruchsberechtigte nach dem 13. März 1938 außer​halb der Republik Österreich geboren wurden, gelten sie als ausge​wandert im Sinne des Abs. 2 lit. a. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 13, ab 1.1.1964)

(4) Als Entschädigung gebührt den Anspruchsberechtigten ge​mäß Abs. 2 für jeden nachgewiesenen Kalendermonat der Freiheits​beschränkung ein Betrag von 25,44 €. Mehrere Zeiten der Freiheits​beschränkung sind zusammenzuziehen, angefangene Monate gelten als volle Monate. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 7, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III; BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 14, ab 1.1.1964; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 12, ab 1.1.2002)

(5) Von der Entschädigung gemäß Abs. 4 sind Personen ausge​schlossen, die für die Freiheitsbeschränkung Anspruch auf Entschä​digung gegenüber einem anderen Staat haben. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 14, ab 1.1.1964; BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 12, ab 1.1.1971)

(6) Ist für eine der in Abs. 2 angeführten Freiheitsbeschränkun​gen bereits eine Leistung gemäß § 13a oder § 13c gewährt worden, wird diese Leistung auf die gemäß Abs. 4 zustehende Entschädigung angerechnet. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 14, ab 1.1.1964; BGBl. Nr. 352/1970, Art. I Z 13, ab 1.1.1971)

(7) Von der Entschädigung gemäß Abs. 2 lit. a sind Personen, die auf Grund des § 1 Abs. 4 lit. c anspruchsberechtigt sind, insoweit ausgeschlossen, als es sich um die Entschädigung für Anhaltungen durch eine der mit Deutschland im Kriege gestandenen Mächte han​delt. (BGBl. Nr. 175/1962, Art. I Z 3, ab 11.9.1962; BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 14, ab 1.1.1964)

§ 14a. (1) Österreichischen Staatsbürgern sowie Personen, die am 13. März 1938 österreichische Bundesbürger waren oder in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeitraum durch mehr als zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im Gebiete der Republik Öster​reich hatten und auf Grund einer Anordnung einer deutschen Ver​waltungsbehörde oder einer Dienststelle der NSDAP den Judenstern durch mindestens sechs Monate getragen haben, ist eine einmalige Entschädigung von 436,04 € zu gewähren. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 15, ab 1.1.1964; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 13, ab 1.1.2002)

(2) Auf diese Entschädigung sind Leistungen nach §§ 13a, 13c oder 14 anzurechnen, es sei denn, dass der Zeitraum nach Abs. 1 nicht mit dem Zeitraum einer anderen Freiheitsbeschränkung zusam​menfällt. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 15, ab 1.1.1964)

§ 14b. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer​ausweises erhalten, wenn ihr Einkommen in der Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 durch Verfolgungsmaßnahmen im Sinne dieses Bundesgesetzes in dem im § 1 Abs. 2 lit. d festgesetzten Ausmaß gemindert war, eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 726,73 €. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 8, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 14, ab 1.1.2002)

(2) Witwen oder Lebensgefährtinnen, die Inhaber eines Opfer​ausweises gemäß § 1 Abs. 2 lit. d sind, haben Anspruch auf eine ein​malige Entschädigung von 726,73 €, wenn sie sich nicht wieder ver​ehelicht oder keinen eigenen Anspruch auf Entschädigung gemäß Abs. 1 haben oder das gemäß Abs. 1 anspruchsberechtigte Opfer, von dem sie ihren Anspruch ableiten, vor dessen Geltendmachung gestor​ben ist. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 16, ab 1.1.1964; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 9, ab 1.1.1970; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 14, ab 1.1.2002)

(3) Auf die Entschädigung gemäß Abs. 1 sind Entschädigun​gen, die für den Einkommensschaden auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen empfangen wurden, anzurechnen. (BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 8, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III; BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 17, ab 1.1.1964)

§ 14c. Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferauswei​ses erhalten, wenn sie eine Schul(Berufs)ausbildung durch gegen sie selbst oder ihre Eltern gerichtete Verfolgungsmaß​nahmen im Sinne dieses Bundesgesetzes abbrechen oder durch min​destens dreieinhalb Jahre unterbrechen mussten, eine einmalige Ent​schädigung in der Höhe von 436,04 €. Ein Abbruch einer Schul(Berufs)ausbildung ist auch dann als gegeben anzunehmen, wenn wegen solcher Verfolgungsmaßnahmen eine erstrebte Schul(Berufs)ausbildung nicht aufgenommen werden konnte. (BGBl. Nr. 307/1964, Art. I Z 5, ab 1.1.1965; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 15, ab 1.1.2002)

§ 14d. (1) Von den Entschädigungen gemäß §§ 14a bis c sind Personen ausgeschlossen, die auf Grund vorangeführter Tatbestände Anspruch auf Entschädigung gegenüber einem anderen Staat haben.

(2) Auf Anspruchswerber nach den §§ 14, 14a bis c sind die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.

(3) Auf Verfahren, betreffend Ansprüche nach den §§ 14, 14a bis c sind die Bestimmungen des § 13d sinngemäß anzuwenden.

(BGBl. Nr. 101/1961, Art. I Z 8, ab 1.4.1961; BGBl. Nr. 323/1963, Art. III)

Erlöschen und Verwirken der Anspruchsberechtigung (§ 15)
§ 15. (1) Eine zuerkannte Anspruchsberechtigung erlischt: (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957)


a)
bei Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft; (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957)


b)
bei hinterbliebenen Ehegatten bzw. Lebensgefährten im Falle der Verehelichung oder der Begründung einer Lebens​gemeinschaft; (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957)


c)
bei Kindern (§ 1 Abs. 3 lit. b), Enkeln und elternlosen Ge​schwistern mit Ende des Jahres, in dem sie das 24. Lebens​jahr vollenden. Auf begründetes Ansuchen kann der Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die An​spruchsberechtigung über diesen Zeitpunkt hinaus erstre​cken, längstens jedoch bis zum Ende des Jahres, in dem der Anspruchsberechtigte eine Existenz gegründet oder sonst seinen Lebensunterhalt in ausreichen​dem Maße gesichert hat. Darüber hinaus kann der Bundes​minister für Arbeit, So​ziales und Konsumentenschutz das Wiederaufleben einer wegen Fristablauf erloschenen Anspruchsberechtigung aus den im § 41 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 ange​führten Gründen ab dem Antragsmonat bewilligen, wenn die geltend ge​machten Gründe im Zeitpunkt des Erlöschens be​reits vor​la​gen; ein solcher Antrag kann jedoch im Falle der Fortdauer eines Studiums oder einer Berufsausbildung nur bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres, wird während die​ser Zeit der Präsenzdienst oder Zivildienst geleistet, bis zur Vollen​dung des 27. Lebensjahres gestellt werden. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 16, ab 1.1.1975; BGBl. Nr. 614/1987, Art. III Z 6, ab 1.1.1988)

(2) Der Anspruch auf Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises (§ 4) ist nicht gegeben, wenn der An​spruchswerber wegen einer oder mehrerer gerichtlich strafbarer Handlungen zu einer mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe verur​teilt wurde, die Verurteilung im Zeitpunkt der Antragstellung nicht getilgt ist und nach der Natur des strafbaren Tatbestandes eine miss​bräuchliche Ausnützung der Begünstigungen dieses Bundesgesetzes anzunehmen ist; das gleiche gilt, wenn sein Verhalten in Wort oder Tat mit den Gedanken und Zielen eines freien, demokratischen Öster​reich in Widerspruch steht oder stand. (BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 17, ab 1.1.1975)

(3) Eine zuerkannte Anspruchsberechtigung wird bei Eintreten von im Abs. 2 erwähnten Umständen sowie bei missbräuchlicher Verwendung der Amtsbescheinigung oder des Opferausweises ver​wirkt. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957)

(4) Die Verwirkung der Anspruchsberechtigung (Abs. 3) spricht der Landeshauptmann nach Anhören der Rentenkommission (§ 11c) mit Bescheid aus; gleichzeitig ist die Amtsbescheinigung (der Opferausweis) für ungültig zu erklären und einzuziehen. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 259/1967, Art. I Z 10, ab 1.7.1967)

(5) Eine zuerkannte Anspruchsberechtigung kann vom Bundes​minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach Anhören der Opferfürsorgekommission (§ 17) aberkannt werden, wenn auf Grund einer amtlichen Überprüfung festgestellt wurde, dass im Zeit​punkt der Zuerkennung der Anspruchsberechti​gung im Abs. 2 er​wähnte Umstände vorlagen, die der Anspruchswer​ber bei der An​spruchswer​bung verschwiegen oder auch selbst nicht gewusst hat. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 12, ab 1.1.1970)

(6) Der Anspruch auf Rentenfürsorge nach § 11 kann vom Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach Anhö​ren der Opferfürsorgekommission (§ 17) dann aberkannt oder gemin​dert werden, wenn bei der Rentenwerbung oder während des Renten​bezuges Umstände verschwiegen oder nicht rechtzeitig ange​zeigt wurden, die für die Einstellung oder Bemessung der Rente von be​stimmendem Einfluss sind. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 19, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 12, ab 1.1.1970)

(7) Der Anspruch auf Rentenfürsorge nach § 11 und Heilfür​sorge nach § 12 besteht auch dann, wenn ein Anspruch auf Ausstel​lung einer Amtsbescheinigung ausschließlich wegen einer strafge​richtlichen Verurteilung im Sinne des Abs. 2 nicht gegeben ist oder die Anspruchsberechtigung wegen einer solchen Verurteilung nach Abs. 3 und 4 verwirkt beziehungsweise nach Abs. 5 aberkannt und die Amtsbescheinigung aus diesem Grund eingezogen worden ist. (BGBl. Nr. 323/1963, Art. I Z 19, ab 1.1.1964)

(8) Eine wegen des Erlöschens der Anspruchsberechtigung im Sinne des Abs. 1 lit. b eingestellte Hinterbliebenenrente wird frühes​tens nach Ablauf von zweieinhalb Jahren auf Antrag wiedergewährt, wenn die Witwe (der Witwer) oder die Lebensgefährtin (der Lebens​gefährte) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und


1.
die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten oder durch Schei​dung oder Aufhebung aufgelöst oder für nichtig erklärt wurde und die Auflösung der Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegenden Verschulden der Ehefrau (des Eheman​nes) erfolgte oder bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehefrau (der Ehemann) als schuldlos anzusehen ist, wenn und inso​lange aus dieser Ehe kein den notwendigen Lebensunterhalt deckender Anspruch auf Versorgung (Unterhalt) erwachsen ist;


2.
die neue Lebensgemeinschaft durch den Tod des Lebensge​fährten (der Lebensgefährtin) aufgelöst wurde und aus dieser Lebensgemeinschaft keine den notwendigen Lebensunterhalt deckenden Einkünfte zufließen.

Zur Hinterbliebenenrente wird über Antrag Unterhaltsrente nach Maßgabe der Bestimmung des § 11 Abs. 5 gewährt. (BGBl. Nr. 595/1981, Art. I Z 7, ab 1.1.1982; BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 6, ab 1.7.2005)

Härteausgleich (§ 15a)
(BGBl. Nr. 259/1967, Art. I Z 11, ab 1.7.1967)

§ 15a. (1) Sofern sich aus den Vorschriften dieses Bundesgeset​zes besondere Härten ergeben, kann der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach Anhören der Opferfür​sorgekommission (§ 17) einen Ausgleich ge​währen.

(2) Wird der Ausgleich in monatlich wiederkehrenden Geldleis​tungen gewährt, hat die Bemessung und die erforderlichen Änderungen der zuständige Landeshauptmann nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erteilten Be​willigung nach Anhören der Rentenkommission (§ 11c) durchzufüh​ren. 

(3) Gegen die gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheide des Landes​hauptmannes steht das Recht der Berufung an den Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu.

(BGBl. Nr. 212/1984, Art. II Z 4, ab 1.6.1984)

Verfahrensbestimmungen (§ 16)
§ 16. (1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Vorschriften des Allgemeinen Verwal​tungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, Anwendung. Hinsicht​lich der Anmeldung von Ansprüchen bei einer nicht zuständigen Be​hörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeinde​amt, der Berufungsfrist und der Einbringung der Berufung und im Fall der Abänderung oder Behebung eines Bescheides von Amts we​gen gemäß § 68 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 sowie für die Erlassung eines Bescheides als Folge einer sol​chen Verfügung gelten die Bestimmungen des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, sinngemäß. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. III Z 10, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 16, ab 1.1.2002)

(2) Bescheide, die den materiellrechtlichen Bestimmungen die​ses Bundesgesetzes widersprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 20, ab 1.4.1957)

(3) Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemessung von Versorgungsleistungen als Folge von Änderun​gen dieses Bundesgesetzes oder über die Anpassung von Versor​gungsleistungen gemäß § 11a oder über die Neubemessung von Ver​sorgungsleistungen infolge von gesetzlichen Änderungen bei Pensio​nen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensions‑ oder Ren​tenanpassung oder der Anpassung von Einkommensbeträgen oder der Änderung der Bewertungssätze besteht nur, wenn dies der Versor​gungsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Rente beantragt. (BGBl. Nr. 285/1990, Art. III Z 5, ab 1.7.1990)

Opferfürsorgekommission (§ 17)
§ 17. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Kon​sumentenschutz wird eine Opferfürsorgekom​mission gebildet. Die Mit​glieder dieser Kommission und die erfor​derlichen Stellver​treter wer​den von der Bundesregierung bestellt. Die Opferfürsorge​kommission hat die Aufgabe, den Bundesminister für Arbeit, Sozia​les und Konsumentenschutz in Angele​genheiten der Durchführung dieses Bundesge​setzes zu beraten. Sie ist bei Entscheidungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über Berufungen gegen Be​scheide des Landeshauptmannes in Rentenan​gelegenheiten und bei der Vergabe von Mitteln aus der Sonderfür​sorge in Notstandsfällen zu hören. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 21, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 13, ab 1.1.1970; BGBl. Nr. 93/1975, Art. I Z 19, ab 1.1.1975)

(2) Die Opferfürsorgekommission besteht aus acht Mitgliedern. Den Vorschlag für die Bestellung erstatten für:


a)
je zwei Mitglieder (deren Stellvertreter) der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und der Bun​desmi​nister für Finanzen aus dem Stand ihrer Beamten; (BGBl. Nr. 389/76, Art. I Z 6, ab 1.7.1976)


b)
je ein Mitglied (dessen Stellvertreter) die Bundesleitungen der ÖVP‑Kameradschaft der politisch Verfolgten, des Bun​des sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschis​mus, des Bundesverbandes österreichischer Widerstands​kämpfer und Opfer des Faschismus (KZ‑Verband) und der Bundesverband der Israelitischen Kultusgemeinden Öster​reichs. (BGBl. Nr. 650/1982, Art. I Z 6, ab 1.1.1983)

(3) Die Bundesregierung kann Mitglieder (Stellvertreter) der Opferfürsorgekommission ihrer Funktion entheben; zur Enthebung der auf Grund des Abs. 2 lit. b bestellten Mitglieder bedarf es eines Antrages der in Betracht kommenden Organisation.  (BGBl. Nr. 582/1980, Art. I Z 12, ab 1.1.1981)

(4) Den Vorsitz in der Opferfürsorgekommission führt eines der auf Vorschlag des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Kon​sumentenschutz bestellten Mitglieder. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 21, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 15, ab 1.1.1970)

(5) Die Geschäftsordnung der Opferfürsorgekommission erlässt der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. (BGBl. Nr. 77/1957, Art. II Z 21, ab 1.4.1957; BGBl. Nr. 205/1969, Art. I Z 10, ab 1.1.1970)

Schluss‑ und Übergangsbestimmungen (§§ 17a bis 19)
§ 17a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande​rer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 11, ab 1.1.1995; BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 20 Z 1, ab 1.1.2010)

(2) Folgende für Ehegatten sowie Witwen/Witwer maßgebende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene Partner sowie hinterbliebene eingetragene Partner nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: §§ 1, 6, 11, 12a und 15. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 20 Z 1, ab 1.1.2010)

§ 17b. Versorgungsberechtigten, die im August 1998 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz bezie​hen, gebührt zu den im August 1998 auszuzahlenden Versorgungs​leistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemein​samen Haushalt lebender Ehegatte im Jahr 1998 Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtli​chen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versor​gungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 141,71 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 94,47 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhän​gige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versor​gungsleistung. Diese Beträge gelten nicht als Einkommen im Sinne des § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 16 Z 1, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 17, ab 1.1.2002)

§ 17c. (1) Versorgungsberechtigten, die im Juli 1999 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz bezie​hen, gebührt zu den im Juli 1999 auszuzahlenden Versorgungsleis​tungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsa​men Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Aus​gleichszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vor​schriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versorgungsberech​tigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 65,41 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 43,60 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zu​satzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versor​gungsleistung. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 5 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 18, ab 1.1.2002)

(2) Die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 ist bei Versorgungs​berech​tigten, die keinen Anspruch auf eine besondere Pensionszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vor​schriften haben, um den Betrag von 21,80 € zu erhöhen. Versor​gungsberechtigten im Sinne des Abs. 1, die eine besondere Pensions​zulage 1999 von weni​ger als 21,80 € erhalten, ist die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 um den Differenzbetrag zu den 21,80 € zu erhöhen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 5 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 18, ab 1.1.2002)

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht als Einkom​men im Sinne des § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 5 Z 1, ab 1.1.1999)

§ 17d. Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz be​ziehen, gebührt zu den im Dezember 2001 auszuzahlenden Versor​gungsleistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätz​liche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversicherungsrechtli​chen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung beträgt für Versor​gungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 500 S (36,34 €) und für die übrigen Versorgungsberechtigten 350 S (25,44 €). Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Ein​kommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haus​halt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensab​hängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge gelten bei der Bemes​sung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen.




(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 19, ab 1.12.2001)

§ 17e. Abweichend von der Bestimmung des § 11a Abs. 2 ist die Anpassung der Unterhaltsrenten gemäß § 11 Abs. 5 für das Jahr 2009 bereits mit Wirksamkeit ab 1. November 2008 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 12 Z 1, ab 1.11.2008)

Zuschuss zu den Energiekosten (§§ 17f bis 17g)
§ 17f. Die Bestimmungen des § 638 des Allgemeinen Sozialver​sicherungsgesetzes gelten entsprechend auch für Bezieher einer vom Einkommen abhängigen Leistung nach dem Opferfürsor​gegesetz, die oder deren Ehegatten keinen Anspruch auf eine Aus​gleichszulage aus der Pensionsversicherung oder eine vom Einkom​men abhängige Leistung nach dem Kriegsopferversorgungsge​setz 1957 haben.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 12 Z 3, ab 21.10.2008)

§ 17g. Abweichend von den Bestimmungen dieses Bundesgeset​zes ist die Anpassung von Versorgungsleistungen für das Jahr 2009 mit dem Faktor 1,034 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 12 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2008 (§ 17h)
§ 17h. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufent​halt im Inland, die im November 2008 Anspruch auf eine einkom​mensabhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz und keinen An​spruch auf eine oder mehrere Pensionen oder eine Einmalzahlung nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 haben, gebührt für das Jahr 2008 eine Einmalzahlung in Höhe von 150 €.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen für November 2008 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 12 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2010 (§ 17i)
§ 17i. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Dezember 2009 Anspruch auf eine einkommensabhängige Rente nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2010 eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 % der einkommensabhängigen Rente.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen bis Februar 2010 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 4/2010, Art. 2, ab 14.1.2010)

§ 18. (1) Das Opferfürsorgegesetz vom 17. Juli 1945, StGBl. Nr. 90, und seine Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1945, BGBl. Nr. 34/1946, treten mit dem Tage des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes insoweit außer Kraft, als sie Angelegenheiten regeln, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen.

(2) Auf Verwaltungsgebieten, die in die Zuständigkeit der Län​der fallen, obliegt der Landesgesetzgebung die Erlassung von Be​stimmungen über die Behandlung der Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer der politischen Ver​folgung.

(3) In Vorschriften, in denen auf das Opferfürsorgesetz vom 17. Juli 1945, StGBl. Nr. 90, Bezug genommen ist, tritt an die Stelle dieses Hinweises der Hinweis auf das vorliegende Bundesgesetz.

(4) Anhängige Verfahren sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu erledigen. Die Bescheide nach dem Gesetz vom 17. Juli 1945, StGBl. Nr. 90, sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und seiner Durchführungsbestimmung von Amts wegen zu überprüfen und erforderlichenfalls neu zu erlassen.

(5) Die bisher auf Grund des Gesetzes vom 17. Juli 1945, StGBl. Nr. 90, erlassenen Bescheide und Amtsbescheinigungen und die auf Grund derselben erworbenen Rechtsansprüche behalten inso​weit Wirksamkeit, als nicht das in Abs. 4 angeordnete Überprüfungs​verfahren ihre Änderung notwendig macht.

(6) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Opferrente oder Unterhaltsrente gemäß § 11 Abs. 2 zweiter Satz und § 11 Abs. 5 vierter und fünfter Satz oder auf Rentenleistungen auf Grund einer infolge einer Behinderung gesetzten Verfolgung im Sinne des § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1995 bis zum 30. September 1995 eingebracht, sind die Rentenleistungen ab dem Monat, in dem die Voraussetzungen vorliegen, frühestens je​doch ab 1. Jänner 1995, zu gewähren. Bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zuerkannte Unterhaltsrenten von Personen im Sinne des § 11 Abs. 5 vierter Satz in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind von Amts wegen zu erhöhen. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 12, ab 1.1.1995)

(7) Sofern Witwen (Witwern), Lebensgefährtinnen (Lebensge​fährten) und Waisen bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1995 eine Beihilfe im Sinne des § 11 Abs. 7 im Wege des Härteausgleiches zuerkannt wurde, besteht kein Rechtsanspruch auf eine neuerliche Entscheidung gemäß § 11 Abs. 7 in der geltenden Fassung. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 13, ab 1.1.1995)

(8) Opferausweise, die im Wege der Nachsicht zuerkannt wur​den, weil das Opfer im Zeitpunkt der erzwungenen Emigration das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, gelten ab Inkrafttreten die​ses Bundesgesetzes als im Wege des Rechtsanspruches gemäß § 1 Abs. 2 lit. f zuerkannt. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 6, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

(9) Amtsbescheinigungen gemäß § 4 Abs. 6 gelten ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Amtsbescheinigungen gemäß § 1 Abs. 1 lit. e oder § 4 Abs. 5. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 7, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

(10) Werden Anträge auf Zuerkennung von Leistungen gemäß § 5a Abs. 2 und § 11 Abs. 14 innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eingebracht, ist die Leistung vom Zeit​punkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zuzuerkennen. Für den Zeitraum vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gemäß § 5a Abs. 2 zuerkannte Leistungen bleiben gewahrt. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 8, ab 1.3.2002: BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

(11) Ansprüche, die durch das BGBl. I Nr. 86/2005 begünstig​ten Personen bereits vor dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 im Wege der Nachsicht zuerkannt wurden, gelten ab dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 als im Wege des Rechtsan​spruches zuerkannt. (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 7, ab 1.7.2005)

(12) Bringen die durch das BGBl. I Nr. 86/2005 begünstigten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 Anträge nach diesem Bundesgesetz ein, sind die Rechtsansprüche bei Vorliegen der Voraussetzungen, frühestens ab dem Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 zuzuerkennen, soferne nicht bereits die Voraussetzungen gemäß Abs. 11 gegeben sind. (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 7, ab 1.7.2005)

(13) Beziehern von rechtskräftig zuerkannten Beihilfen gemäß § 11 Abs. 7 des Opferfürsorgegesetzes in der bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 geltenden Fassung ist amtswegig Hinter​bliebenenrente im Sinne des § 11 Abs. 6 zu gewähren. Anträge auf Beihilfe, über die bis zum Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 nicht rechtskräftig entschieden wurde, gelten ab diesem Zeitpunkt als Anträge auf Hinterbliebenenrente gemäß § 11 Abs. 6. Werden An​träge auf Zuerkennung von Rentenleistungen auf Grund der Ände​rung des § 11 Abs. 6 mit BGBl. I Nr. 86/2005 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des BGBl. I Nr. 86/2005 eingebracht, sind die Leistungen vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frü​hestens jedoch ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerken​nen. (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 7, ab 1.7.2005)

(14) Werden Anträge auf Zuerkennung von Opferrente auf Grund der Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 16/2008 innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 einge​bracht, ist die Leistung bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 2 Z 1, ab 1.1.2008)

(15) In Verfahren, in denen der Antrag auf Gewährung von Opferrente vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 eingebracht wurde und das Verfahren noch nicht rechts​kräftig abgeschlossen ist, ist die Opferrente auf Grund der Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 16/2008 bei Zutreffen der Voraussetzungen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens zuzuerkennen. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 2 Z 1, ab 1.1.2008)

(16) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind der Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und die beteiligten Bundesminister betraut. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 2 Z 2, ab 1.1.2008)

§ 19. (1) Der Abs. 5 des § 11 und der Abs. 2 des § 11a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 17/1993 treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 15)

(2) § 6 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 314/1994 tritt mit 1. Juli 1994 in Kraft. (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 15)

(3) § 1 Abs. 2 erster Satz, § 11 Abs. 2, 5 und 7 erster Satz, § 11a Abs. 3, § 12 Abs. 1, 2, 3, 4 und 6 sowie § 17a und § 18 Abs. 6, 7 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 433/1995 tre​ten mit 1. Jänner 1995 in Kraft.  (BGBl. Nr. 433/1995, Art. I Z 15)

(4) § 7 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 830/1995 tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. (BGBl. Nr. 830/1995, Art. III Z 2)

(5) § 17b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 16 Z 2)

(6) § 17c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/1999 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 5 Z 2)

(7) Die §§ 1 Abs. 1 lit. e, Abs. 2 lit. f, 5a Abs. 2 erster Satz, 11 Abs. 14 und 18 Abs. 8 bis 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 12/2001 sowie die Aufhebung des § 4 Abs. 6 treten am 1. März 2002 in Kraft. (BGBl. I Nr. 12/2001, Art. 3 Z 10 und BGBl. I Nr. 41/2002, Art. II)

(8) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Dezember 2001 § 17d;


2.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 2 Abs. 2, 6 Z 5, 11 Abs. 2, 5 und 7, 11a Abs. 3 erster Satz und Abs. 5, 12a Abs. 1, 13a Abs. 5 bis 7, 14 Abs. 4, 14a Abs. 1, 14b Abs. 1 und 2, 14c, 16 Abs. 1 zweiter Satz, 17b und 17c Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 2 Z 20)

(9) § 11 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 tritt mit 1. Jänner 2002, die §§ 11a Abs. 5 und 11c Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 5 Z 4)

(10) Die §§ 1 Abs. 2 erster Satz, Abs. 2 lit. i und j, 7 Abs. 2, 11 Abs. 1, 6 bis 13, 12 Abs. 1 und Abs. 2 erster und letzter Satz, 15 Abs. 8 letzter Satz sowie 18 Abs. 11 bis 14 in der Fassung des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 86/2005 sowie die Aufhebung des bisheri​gen § 11 Abs. 7 treten mit 1. Juli 2005 in Kraft (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. II Z 9)

(11) § 18 Abs. 14 bis 16 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2008 tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/2008, Art. 2 Z 3, ab 1.1.2008)

(12) § 17e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2008 tritt mit 1. November 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 12 Z 2)

(13) § 17a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 20 Z 2)

Artikel II des BG vom 12. Dezember 1963, BGBl. Nr. 323:

Auf die gemäß Art. I Z 12 zu leistende Entschädigung ist die Haftent​schädigung, die der Witwe als Hinterbliebene bereits geleistet wurde, anzurechnen.

(Anmerkung der Verfasser: Diese Bestimmung bezieht sich auf § 13a Abs. 6 vierter Satz)

Artikel II des BG vom 9. Dezember 1981, BGBl. Nr. 595:

Wurde eine Hinterbliebenenrente auf Grund der bis zum 31. Dezember 1981 geltenden Fassung des § 38 Abs. 1 KOVG 1957 abgefertigt, so lebt der Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung frü​hestens nach Ablauf des der Berechnung des Abfertigungsbetrages zugrunde liegenden Zeitraumes wieder auf.

Artikel III des BG vom 10. April 1984, BGBl. Nr. 212:

(3) Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset​zes gemäß § 76 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 und § 15a des Opferfürsorgegesetzes bewilligten Härteausglei​che gelten als gemäß Art. I Z 18 und Art. II Z 4 zuerkannte Ausglei​che.

Artikel VI des BG vom 25. November 1987, BGBl. Nr. 614:

(4) Die Ansprüche auf Erziehungsbeitrag, Hinterbliebenenrente und Hinterbliebenenbeihilfe für Personen, die am 31. Dezember 1987 als Kinder im Sinne des § 11 Abs. 10 des Opferfürsorgegesetzes bzw. als Waisen im Sinne des § 41 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in Verbindung mit § 11 Abs. 4 des Opferfürsorgegesetzes gal​ten, nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Kinder im Sinne des § 11 Abs. 10 des Opferfürsorgegesetzes bzw. als Waisen im Sinne des § 41 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in Verbindung mit § 11 Abs. 4 des Opferfürsorgegesetzes gel​ten, bleiben auch über die Vollendung des 18. bzw. des 25. Lebens​jahres hinaus aufrecht, solange die Voraussetzungen für einen am 31. Dezember 1987 bestandenen Anspruch auf Erziehungsbeitrag bzw. Hinterbliebenenrente oder Hinterbliebenenbeihilfe gegeben sind.

Artikel VII des BG vom 25. November 1987, BGBl. Nr. 614:

(3) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 11 Abs. 2 letz​ter Satz, 11a Abs. 1 und 2 sowie 12a Abs. 1 letzter Satz des Opferfür​sorgegesetzes ist die Anpassung der Zulage gemäß § 11 Abs. 2 und des Sterbegeldes im Jahr 1988 mit Wirksamkeit ab 1. Juli 1988 vor​zunehmen.

Abschnitt V, Artikel II des BG vom 23. März 1988, BGBl. Nr. 197:

Werden Anträge auf Anerkennung als Opfer der politischen Verfol​gung und Ausstellung einer Amtsbescheinigung auf Grund des Arti​kels I bis 31. Dezember 1988 eingebracht, so ist von Amts wegen auch über den Anspruch auf Unterhaltsrente abzusprechen. Eine ge​bührende Unterhaltsrente ist sodann vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens jedoch vom 1. Mai 1988 an zuzuer​kennen.

(Anmerkung der Verfasser: Diese Bestimmung bezieht sich auf § 4 Abs. 6)

Artikel V Abs. 1 und 2 des BG vom 17. Mai 1990, BGBl. Nr. 285:

(1) Zu den Versorgungsleistungen, die nach dem Kriegsopferver​sorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz für den Monat Juli 1990 gebühren, ist von Amts wegen eine einmalige Sonderzahlung zu gewähren. Diese Sonderzahlung errechnet sich aus jeweils 1 vH der für den Zeitraum vom 1. Jänner 1990 bis 30. Juni 1990 gebührenden, wiederkehrenden Versorgungsleistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, dem Heeresversorgungsgesetz und dem Opferfürsorgegesetz, soweit sie der alljährlichen Anpassung unterliegen, einschließlich der Sonderzahlungen. Der sich hieraus ergebende Betrag ist auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Eine Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden be​steht nicht.

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 sind die im § 63 des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957 angeführten Versorgungsleis​tungen, Einkommensbeträge und Krankenversicherungsbeiträge mit Ausnahme der in den §§  12 Abs. 3 und 42 Abs. 3 des Kriegsopfer​versorgungsgesetzes 1957 genannten  Beträge sowie die im § 11a des Opferfürsorgegesetzes angeführten Versorgungsleistungen mit Aus​nahme der im § 11 Abs. 5 des Opferfürsorgegesetzes genannten Be​träge mit dem 1,010fachen zu vervielfachen. Die vervielfachten Be​träge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Die sich hieraus ergebenden Be​träge sind durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und So​ziales festzustellen. Das gleiche gilt für die nach § 11 Abs. 1, § 11a Abs. 4 und § 35 Abs. 2 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 errechneten und gerundeten Beträge. Die Anpassung der Versor​gungsleistungen ist von Amts wegen vorzunehmen.

Artikel VI Abs. 8, 10 und 11 des BG BGBl. Nr. 687/1991:

(8) Sofern in einem Verfahren nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, eine Berufungsfrist oder die Frist für die Ein​bringung eines Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht abgelaufen ist, gilt für die Länge der Frist § 16 Abs. 1 zweiter Satz des Opferfür​sorgegesetzes.

(10) Die in Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderliche Neubemessung der Versorgungsleistungen gemäß Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a sowie Art. III Z 5a hat von Amts wegen zu erfol​gen.

(11) Werden Anträge auf Zuerkennung einer Beihilfe auf Grund des Art. I Z 15a und 16a, Art. II Z 20a oder Art. III Z 5a bis 31. Juli 1992 eingebracht, so ist die beantragte Versorgungsleistung vom Zeitpunkt des Zutreffens der Voraussetzungen, frühestens je​doch vom 1. Jänner 1992 an, zuzuerkennen.

(Anmerkung der Verfasser: Abs. 10 und 11 beziehen sich auf § 11 Abs. 7)
ANHANG – OFG: Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Anerkennung der Leistungen im österreichischen Widerstand sowie zur ab​schließenden Beseitigung nationalsozialistischer Unrechtsakte erlassen wird (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. I)

§ 1. Es wird festgestellt, dass mit dem Aufhebungs- und Ein​stellungsgesetz, StGBl. Nr. 48/1945, in Verbindung mit der dazu er​gangenen Verordnung StGBl. Nr. 155/1945, und mit der Befreiungs​amnestie, BGBl. Nr. 79/1946, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 192/1947, alle Verurteilungen, die Gerichte, insbesondere Militär-, SS-, Sonder- oder Standgerichte, unter der nationalsozialis​tischen Herrschaft gegen Österreicher ausgesprochen haben und als Ausdruck typisch nationalsozialistischen Unrechts zu betrachten sind, rückwirkend aufgehoben wurden. Einer gesonderten, amtswegi​gen Prüfung und Feststellung bedarf es nicht.

§ 2. Der Nationalrat bezeugt mit diesem Bundesgesetz den Opfern derartiger Unrechtsurteile, insbesondere auch der Urteile der nationalsozialistischen Militärjustiz, und anderer nationalsozialisti​scher Unrechtsakte, den Opfern der politischen Verfolgung, den aus ihrer Heimat Vertriebenen, allen Opfern des vom nationalsozialisti​schen Regime zu verantwortenden Krieges und jenen, die zu dessen Beendigung und zur Befreiung Österreichs beigetragen haben, insbe​sondere den Personen im österreichischen Widerstand, und ebenso deren Familien Achtung und Mitgefühl.

ANHANG – OFG: Bundesgesetz, mit dem aus Anlass des 60. Jahrestages der Befrei​ung Österreichs von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft eine einmalige Zuwendung (Befreiungs-Erinnerungszuwendung) für Widerstandskämpfer und Opfer der politischen Verfolgung sowie deren Hinterbliebene geschaffen wird (Anerkennungsgesetz 2005) (BGBl. I Nr. 86/2005, Art. III)

§ 1. (1) Aus Anlass des 60. Jahrestages der Befreiung Öster​reichs von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erhalten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einmalige Zuwendungen:


1.
Personen im Sinne der §§ 2 und 5 des Bundesgesetzes über die Schaffung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Befreiung Österreichs, BGBl. Nr. 79/1976, denen ein bis zum 31. Dezember 2005 beantragtes Befreiungs-Ehrenzei​chen verliehen wurde, oder Witwen (Witwer) eines Besitzers eines Befreiungs-Ehrenzeichens gemäß § 2 Abs. 1 des ge​nannten Gesetzes, der die Zuwendung in Folge Ablebens nicht mehr erhalten kann;


2.
Personen, die eine bis zum 31. Dezember 2005 beantragte Rentenleistung nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, nach § 65 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 oder einen Härteausgleich hinsichtlich einer der ge​nannten Leistungen beziehen;


3.
Inhaber einer bis zum 31. Dezember 2005 beantragten Amtsbescheinigung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes oder deren Witwen (Witwer), sowie Witwen (Witwer) eines Opfers, das im Bezug einer unter Z 2 genannten Rentenleis​tung stand und die Zuwendung in Folge Ablebens nicht mehr erhalten kann;


4.
Inhaber eines bis zum 31. Dezember 2005 beantragten Opferausweises im Sinne des Opferfürsorgegesetzes.

(2) Die Ehrengabe beträgt für Personen im Sinne der Z 1 1000 Euro, für Personen im Sinne der Z 2 800 Euro, für Personen im Sinne der Z 3 600 Euro und für Personen im Sinne der Z 4 500 Euro. Sie ist eine höchstpersönliche Leistung.

§ 2. (1) Die Zuwendungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 sind durch die Bundesministerin für soziale Sicherheit, Generationen und Konsu​mentenschutz von Amts wegen zu gewähren.

(2) Die Zuwendungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, 3 und 4 werden gewährt, wenn der Berechtigte seinen Anspruch innerhalb eines Jah​res nach dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes anmeldet. Die Meldung hat beim zuständigen Amt der Landesregierung zu erfolgen. Die Zuständigkeit des Amtes der Landesregierung richtet sich nach dem Wohnsitz des Anspruchsberechtigten. Personen, die ihren dauernden Aufenthalt im Ausland haben, können den Anspruch bei der österreichischen Vertretungsbehörde, in deren Bereich sie ihren Aufenthalt haben, oder beim Amt der Wiener Landesregierung an​melden.

(3) Erfolgt die Anmeldung bei einer nicht zuständigen Be​hörde, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeinde​amt, so ist sie unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht.

(4) Erfolgt die Anmeldung des Anspruches erst zu einem späte​ren als dem im Abs. 2 angeführten Zeitpunkt, bleibt der Anspruch auf eine einmalige Zuwendung gewahrt, wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine frühere Anmeldung aus triftigen Gründen nicht möglich war.

(5) Die Ämter der Landesregierungen haben die gemeldeten Ansprüche zu überprüfen und das Ergebnis der Bundesministerin für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz zur Entscheidung weiterzuleiten.

§ 3. Die Befreiungs-Erinnerungszuwendung ist vom Ansatz 1/15127 des Bundesfinanzgesetzes zu leisten.

§ 4. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährte Zu​wendung unterliegt nicht der Einkommensteuer und hat bei der Er​mittlung des Nettoeinkommens nach § 292 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder § 149 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, oder § 140 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, und der Bemessung der einkommensabhängigen Leis​tungen nach den Versorgungsgesetzen außer Betracht zu bleiben.

(2) Alle durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, Eingaben und Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung dieses Bun​desgesetzes sind von den bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach dem Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, befreit.

ANHANG – OFG: Bundesgesetz, mit dem aus Anlass des 70. Jahrestages des Einmarsches der Truppen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches in Österreich eine einmalige Zuwendung (Erinnerungszuwendung) für Widerstandskämpfer und Opfer der politischen Verfolgung sowie deren Hinterbliebene geschaffen wird (BGBl. I Nr. 64/2008) 

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Aus Anlass des 70. Jahrestages des Einmarsches der Truppen des nationalsozialistischen Deutschen Reiches in Österreich erhalten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einmalige Zu​wendungen:


1.
Personen im Sinne der §§ 2 und 5 des Bundesgesetzes über die Schaffung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Befrei​ung Österreichs, BGBl. Nr. 79/1976, denen ein bis zum 31. Dezember 2008 beantragtes Befreiungs-Ehrenzeichen ver​liehen wurde, oder Witwen (Witwer) eines Besitzers eines Befreiungs-Ehrenzeichens gemäß § 2 Abs. 1 des genannten Gesetzes, der die Zuwendung in Folge Ablebens nicht mehr er​halten kann;


2.
Personen, die eine bis zum 31. Dezember 2008 beantragte Ren​tenleistung nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, nach § 65 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 oder einen Härteausgleich hinsichtlich einer der genann​ten Leistungen beziehen;


3.
Inhaber einer bis zum 31. Dezember 2008 beantragten Amtsbe​scheinigung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes oder deren Witwen (Witwer), sowie Witwen (Witwer) eines Opfers, das im Bezug einer unter Z 2 genannten Rentenleistung stand und die Zuwendung in Folge Ablebens nicht mehr erhalten kann;


4.
Inhaber eines bis zum 31. Dezember 2008 beantragten Opferaus​weises im Sinne des Opferfürsorgegesetzes;


5.
Personen, an die gemäß § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nati​onalsozialismus, BGBl. Nr. 432/1995, wegen sozialer Bedürf​tigkeit bis zum 31. Dezember 2008 beantragte wiederkehrende Geldleistungen erbracht wurden.

(2) Jede Person gemäß Abs. 1 hat Anspruch auf eine Zuwendung von 1 000 €. Sie ist eine höchstpersönliche Leistung.

§ 2. (1) Die Zuwendungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 sind durch den Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz von Amts we​gen zu gewähren.

(2) Die Zuwendungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1, 3, 4 und 5 werden gewährt, wenn der Berechtigte seinen Anspruch innerhalb eines Jah​res nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anmeldet. Die Meldung hat beim zuständigen Amt der Landesregierung zu erfolgen. Die Zuständigkeit des Amtes der Landesregierung richtet sich nach dem Wohnsitz des Anspruchsberechtigten. Personen, die ihren dau​ernden Aufenthalt im Ausland haben, können den Anspruch bei der österreichischen Vertretungsbehörde, in deren Bereich sie ihren Auf​enthalt haben, oder beim Amt der Wiener Landesregierung anmelden.

(3) Erfolgt die Anmeldung bei einer nicht zuständigen Behörde, beim Nationalfonds, Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus oder Versöhnungsfonds für ehemalige Sklaven- und Zwangsarbeiter, bei einem Sozialversicherungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist sie unverzüglich an die zuständige Behörde weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht.

(4) Erfolgt die Anmeldung des Anspruches erst zu einem späteren als dem im Abs. 2 angeführten Zeitpunkt, bleibt der Anspruch auf eine einmalige Zuwendung gewahrt, wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine frühere Anmeldung aus triftigen Gründen nicht möglich war.

(5) Die Ämter der Landesregierungen haben die gemeldeten An​sprüche zu überprüfen und das Ergebnis dem Bundesminister für So​ziales und Konsumentenschutz zur Entscheidung weiterzuleiten.

§ 3. Die Erinnerungszuwendung ist vom Ansatz 1/15127 des Bundesfinanzgesetzes zu leisten.

§ 4. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährte Zuwen​dung unterliegt nicht der Einkommensteuer und hat bei der Ermitt​lung des Nettoeinkommens nach § 292 Abs. 3 des Allgemeinen Sozi​alversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, oder § 149 Abs. 3 des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 560/1978, oder § 140 Abs. 3 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 559/1978, und der Bemessung der einkommensabhängigen Leis​tungen nach den Versorgungsgesetzen außer Betracht zu bleiben.

(2) Alle durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, Eingaben und Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung dieses Bun​desgesetzes sind von bundesgesetzlich geregelten Abgaben mit Aus​nahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach dem Ge​richtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, befreit.

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesge​setz gewährten Zuwendung trägt der Bund.

§ 5. Der Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, alle Organe des Bundes, der Länder und Ge​meinden und die sonstigen im Vollziehungsbereich des Bundes ein​gerichteten Rechtsträger des öffentlichen Rechts haben die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Weitergabe solcher Daten an Dritte ist unzulässig.

§ 6. (1) Die BRZ GmbH hat bei der Besorgung der Geschäfte, die dem Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz und den Landeshauptmännern nach diesem Bundesgesetz obliegen, mitzuwir​ken, soweit eine solche Mitwirkung im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis gelegen ist.

(2) Die zur Durchführung des Opferfürsorgegesetzes sowie des Bundesgesetzes über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus automationsunterstützt verarbeiteten Daten über Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Öster​reich und Opfer der politischen Verfolgung sind zur Durchführung dieses Bundesgesetzes heranzuziehen.

§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes​minister für Soziales und Konsumentenschutz und der Bundesminis​ter für Finanzen betraut.
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Bundesgesetz vom 9. Juli 1972 über die Gewährung von Hilfeleis​tungen an Opfer von Verbrechen
(VERBRECHENSOPFERGESETZ ‑ VOG)
(BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 1, ab 1.1.1990)

Artikel I

(Verfassungsbestimmung)

Die Erlassung, Änderung und Aufhebung von die Verbrechensopfer​entschädigung betreffenden Vorschriften sowie die Vollziehung die​ser Vorschriften sind Bundessache. Sie können im Sinne des Artikels 102 Abs. 2 B-VG unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 1, ab 1.7.2005; BGBl. I Nr. 2/2008, Art. 2 1. Abschnitt § 2 Abs. 2 Z 11, ab 1.1.2008)

Artikel II

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 2, ab 1.7.2005)

Kreis der Anspruchsberechtigten (§ 1)
§ 1. (1) Anspruch auf Hilfe haben österreichische Staatsbürger, wenn mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass sie


1.
durch eine mit einer mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedrohte rechtswidrige und vorsätzliche Handlung eine Körperverletzung oder eine Gesundheitsschädigung erlitten haben oder 


2.
als Unbeteiligte im Zusammenhang mit einer Handlung im Sinne der Z 1 eine Körperverletzung oder Gesundheitsschä​digung erlitten haben, soweit nicht hieraus Ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, bestehen,

und ihnen dadurch Heilungskosten erwachsen sind oder ihre Er​werbsfähigkeit gemindert ist. Wird die österreichische Staatsbürger​schaft erst nach der Handlung im Sinne der Z 1 erworben, gebührt die Hilfe nur, sofern diese Handlung im Inland oder auf einem österrei​chischen Schiff oder Luftfahrzeug (Abs. 6 Z 1) begangen wurde.

(2) Hilfe ist auch dann zu leisten, wenn


1.
die mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zurech​nungsunfähigkeit begangen worden ist oder der Täter in ent​schuldigendem Notstand gehandelt hat, 


2.
die strafgerichtliche Verfolgung des Täters wegen seines Todes, wegen Verjährung oder aus einem anderen Grund un​zulässig ist oder


3.
der Täter nicht bekannt ist oder wegen seiner Abwesenheit nicht verfolgt werden kann.

(3) Wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit ist Hilfe nur zu leisten, wenn


1.
dieser Zustand voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern wird oder


2.
durch die Handlung nach Abs. 1 eine schwere Körperverlet​zung (§ 84 Abs. 1 StGB, BGBl. Nr. 60/1974) bewirkt wird.

(4) Hatte die Handlung im Sinne des Abs. 1 den Tod eines Menschen zur Folge, dann ist den Hinterbliebenen, für deren Unter​halt der Getötete nach dem Gesetz zu sorgen hatte, Hilfe zu leisten, wenn sie österreichische Staatsbürger sind und ihnen durch den Tod der Unterhalt entgangen ist. Die Kostenübernahme gemäß § 4 Abs. 5 erfolgt unabhängig vom Vorliegen eines tatsächlichen Unterhaltsent​ganges.

(5) Kindern ist Hilfe gemäß Abs. 4 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu leisten. Darüber hinaus ist ihnen auch dann Hilfe zu leisten, wenn sie


1.
wegen wissenschaftlicher oder sonstiger regelmäßiger Schul- oder Berufsausbildung sich noch nicht selbst erhalten kön​nen, bis zur ordnungsmäßigen Beendigung der Ausbil​dung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebens​jahres. Kindern, die eine im § 3 des Studienförderungsgeset​zes 1992, BGBl. Nr. 305, genannte Einrichtung besuchen, ge​bührt die Hilfe nur dann, wenn sie ein ordentliches Studium ernsthaft und zielstrebig im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 311/1992, betreiben;


2.
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd außer​stande sind, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen, sofern das Gebrechen vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder während des in Z 1 bezeichneten Zeitraumes eingetreten ist und solange dieser Zustand dauert.

(6) Hilfe ist Unionsbürgern sowie Staatsbürgern von Vertrags​parteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in gleicher Weise wie österreichischen Staatsbürgern zu leisten, wenn die Handlung nach Abs. 1


1.
im Inland oder auf einem österreichischen Schiff oder Luft​fahrzeug, unabhängig davon, wo sich dieses befindet, be​gangen wurde oder


2.
im Ausland begangen wurde, die betroffenen Personen ihren rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben und die Handlung nach dessen Begründung begangen wurde.

(7) Hilfe ist ferner den nicht in den Abs. 1 und 6 genannten Personen zu leisten, wenn die Handlung nach Abs. 1 nach dem 30. Juni 2005 im Inland oder auf einem österreichischen Schiff oder Luftfahrzeug, unabhängig davon, wo sich dieses befindet, begangen wurde und sie sich zum Zeitpunkt der Handlung dort rechtmäßig auf​gehalten haben.

(8) Einer Körperverletzung und einer Gesundheitsschädigung im Sinne des Abs. 1 stehen die Beschädigung eines am Körper getra​genen Hilfsmittels, insbesondere einer Brille, von Kontaktlinsen oder von Zahnersatz gleich, wenn die zur Beschädigung führende Hand​lung nach Abs. 1 nach dem 30. Juni 2005 begangen wurde. Der Er​satz und die Reparatur richten sich nach § 5 Abs. 2.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 3, ab 1.7.2005)

Hilfeleistungen (§ 2)
§ 2. Als Hilfeleistungen sind vorgesehen: 


1.
Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhaltsentganges;


2.
Heilfürsorge


a)
ärztliche Hilfe,


b)
Heilmittel,


c)
Heilbehelfe,


d)
Anstaltspflege,


e)
Zahnbehandlung


f)
Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit (§ 155 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955);


3.
orthopädische Versorgung


a)
Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, deren Wiederherstellung und Erneue​rung,


b)
Kostenersatz für Änderungen an Gebrauchsgegenständen sowie für die Installation behinderungsgerechter Sanitär​ausstattung,


c)
Zuschüsse zu den Kosten für die behinderungsgerechte Aus​stattung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen,


d)
Beihilfen zur Anschaffung von mehrspurigen Kraftfahrzeu​gen,


e)
notwendige Reise‑ und Transportkosten;


(BGBl. Nr. 687/1991, Art. IV Z 1, ab 1.3.1992)


4.
medizinische Rehabilitation


a)
Unterbringung in Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen,


b)
ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe, wenn diese Leis​tungen unmittelbar im Anschluss oder im Zusammen​hang mit der unter lit. a angeführten Maßnahme erforder​lich sind,


c)
notwendige Reise‑ und Transportkosten;


5.
berufliche Rehabilitation


a)
berufliche Ausbildung zur Wiedergewinnung oder Erhö​hung der Erwerbsfähigkeit,


b)
Ausbildung für einen neuen Beruf,


c)
Zuschüsse oder Darlehen (§ 198 Abs. 3 ASVG 1955);


6.
soziale Rehabilitation


a)
Zuschuss zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerberech​tigung, wenn auf Grund der Behinderung die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumut​bar ist,


b)
Übergangsgeld (§ 306 ASVG 1955);


7.
Pflegezulagen, Blindenzulagen;


8.
Ersatz der Bestattungskosten; (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 3, ab 1.1.1978)


9.
einkommensabhängige Zusatzleistung; (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 4, ab 1.7.2005)


10.
Pauschalentschädigung für Schmerzengeld. (BGBl. I Nr. 40/2009, Art. X Z 1, ab 1.6.2009)

Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhaltsentganges (§ 3)
§ 3. (1) Hilfe nach § 2 Z 1 ist monatlich jeweils in Höhe des Betrages zu erbringen, der dem Beschädigten durch die erlittene Kör​perverletzung oder Gesundheitsschädigung (§ 1 Abs. 3) als Verdienst oder den Hinterbliebenen durch den Tod des Unterhaltspflichtigen als Unterhalt entgangen ist oder künftighin entgeht. Sie darf jedoch zu​sammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 den Betrag von monatlich 2 068,78 € nicht überschreiten. Diese Grenze erhöht sich auf 2 963,23 €, sofern der Anspruchsberechtigte seinen Ehegatten über​wiegend erhält. Die Grenze erhöht sich weiters um 217,07 € für jedes Kind (§ 1 Abs. 5). Für Witwen (Witwer) bildet der Betrag von 2 068,78 € die Einkommensgrenze. Die Grenze beträgt für Waisen bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 772,37 €, falls beide Elternteile verstorben sind 1 160,51 € und nach Vollendung des 24. Lebensjahres 1 372,14 €, falls beide Elternteile verstorben sind 2 068,78 €. Diese Be​träge sind ab 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu ver​vielfachen. Die vervielfachten Beträge sind auf Beträge von vollen 10 Cent zu runden; hiebei sind Beträge unter 5 Cent zu vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. Übersteigt die Hilfe nach § 2 Z 1 zusammen mit dem Einkommen nach Abs. 2 die Einkommensgrenze, so ist der Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhalts​entganges um den die Einkommensgrenze übersteigenden Betrag zu kürzen. (BGBl. Nr. 741/1990, Art. VI Z 1, ab 1.1.1991; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 1, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

(2) Als Einkommen gelten alle tatsächlich erzielten und erzielba​ren Einkünfte in Geld oder Güterform einschließlich allfälli​ger Erträgnisse vom Vermögen, soweit sie ohne Schmälerung der Substanz erzielt werden können, sowie allfälliger Unterhaltsleistun​gen, soweit sie auf einer Verpflichtung beruhen. Außer Betracht blei​ben bei der Feststellung des Einkommens Familienbeihilfen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, Leistungen der Sozialhilfe und der freien Wohlfahrtspflege sowie Einkünfte, die we​gen des besonderen körperlichen Zustandes gewährt werden (Pflege​geld, Pflegezulage, Blindenzulage und gleichartige Leistungen). Auf einer Verpflichtung beruhende Unterhaltsleistungen sind nicht anzu​rechnen, soweit sie nur wegen der Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 gewährt werden. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 4, ab 1.1.1978; BGBl. Nr. 543/1983, Art. IV, ab 1.1.1984; BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 2, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

Einkommensabhängige Zusatzleistung (§ 3a)
§ 3a. Zum Ersatz des Verdienst- und Unterhaltsentganges ge​bührt eine einkommensabhängige Zusatzleistung in dem Ausmaß, als die Ersatzleistung und das Einkommen im Sinne des § 292 ASVG die Höhe des jeweiligen dem Familienstand des Antragstellers entspre​chenden aktuellen Richtsatzes gemäß § 293 ASVG nicht erreicht, sofern kein Anspruch auf eine Ausgleichszulage besteht. Bei der Er​mittlung des Einkommens aus Land- und Forstwirtschaft gilt als Stichtag bei Beschädigten der auf die Antragstellung auf Ersatz des Verdienstentganges folgende Monatserste, bei Hinterbliebenen der dem Todestag des Beschädigten folgende Monatserste. Die Sachbe​zugswerte sind auch dann heranzuziehen, wenn Ausfertigungen der maßgeblichen Einheitswertbescheide nicht mehr verfügbar sind.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 6, ab 1.7.2005)

Heilfürsorge (§ 4)
§ 4. (1) Hilfe nach § 2 Z 2 ist nur für Körperverletzungen und Gesundheitsschädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu leisten. Beschä​digte, die infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 eine zumut​bare Beschäftigung, die den krankenversicherungsrechtlichen Schutz gewährleistet, nicht mehr ausüben können, sowie Hinterbliebene (§ 1 Abs. 4) erhalten Heilfürsorge bei jeder Gesundheitsstörung. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

(2) Die Hilfe nach § 2 Z 2 hat,


1.
wenn der Beschädigte oder der Hinterbliebene einer gesetzli​chen Krankenversicherung unterliegt, freiwillig krankenver​sichert ist oder für ihn ein Anspruch auf Leistungen der Krankenversicherung besteht, der für ihn zuständige Träger der Krankenversicherung,


2.
sonst die örtlich zuständige Gebietskrankenkasse zu erbrin​gen. Die im § 2 Z 2 angeführten Leistungen gebühren in dem Umfang, in dem sie einem bei der örtlich zuständigen Ge​bietskrankenkasse Pflichtversicherten auf Grund des Geset​zes und der Satzung zustehen.

Für Schädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu entrichtende gesetz- und satzungsmäßige Kostenbeteiligungen einschließlich Rezeptge​bühren sind nach diesem Bundesgesetz zu übernehmen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 7, ab 1.7.2005)

(3) Der Bund ersetzt einem im Abs. 2 Z 2 genannten Träger der Krankenversicherung die entstandenen Kosten, einem im Abs. 2 Z 1 genannten Träger der Krankenversicherung die Kosten, die über den ihnen erwachsenden Kosten liegen, hätten sie die Leistungen auf Grund eines anderen Bundesgesetzes und der Satzung zu erbringen gehabt. Ferner ersetzt der Bund den Trägern der Krankenversicherung einen entsprechenden Anteil an den Verwaltungskosten.

(4) Haben Beschädigte oder Hinterbliebene die Kosten der Heil​fürsorge selbst getragen, so sind ihnen diese Kosten in der Höhe zu ersetzen, die dem Bund erwachsen wären, wenn die Heilfürsorge durch den Träger der Krankenversicherung auf Grund dieses Bundes​gesetzes erbracht worden wäre.

(5) Erbringt der Träger der Krankenversicherung auf Grund der Satzung dem Beschädigten oder dem Hinterbliebenen einen Kosten​zuschuss für psychotherapeutische Krankenbehandlung infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1, so sind die Kosten für die vom Träger der Krankenversicherung bewilligte Anzahl der Sitzungen, die der Beschädigte oder der Hinterbliebene selbst zu tragen hat, bis zur Höhe des dreifachen Betrages des Kostenzuschusses des Trägers der Krankenversicherung zu übernehmen. Eine Kostenübernahme bis zum angeführten Höchstausmaß erfolgt auch, sofern der Träger der Krankenversicherung Kosten im Rahmen der Wahlarzthilfe erstattet. (BGBl. I Nr. 11/1999, Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5 und Z 8, ab 1.7.2005)

Orthopädische Versorgung (§ 5)
§ 5. (1) Hilfe nach § 2 Z 3 ist nur für Körperverletzungen und Gesundheitsschädigungen im Sinne des § 1 Abs. 1 zu leisten. Beschä​digte, die infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 eine zumut​bare Beschäftigung, die den krankenversicherungsrechtlichen Schutz gewährleistet, nicht mehr ausüben können, sowie Hinterbliebene (§ 1 Abs. 4) erhalten orthopädische Versorgung bei jedem Körperschaden. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

(2) Hilfe nach § 2 Z 3 lit. a bis d ist nach Maßgabe des § 32 Abs. 3 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, zu gewähren. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 3, ab 1.1.1990; BGBl. Nr. 687/1991, Art. IV Z 2, ab 1.3.1992)

(3) Beschafft sich ein Beschädigter oder ein Hinterbliebener ein Körperersatzstück, ein orthopädisches oder anderes Hilfsmittel selbst, so sind ihm die Kosten zu ersetzen, die dem Bund erwachsen wären, wenn die orthopädische Versorgung auf Grund dieses Bundesgesetzes durch diesen erfolgt wäre.

(4) Die unvermeidlichen Reisekosten (§ 9d), die einem Beschä​digten oder Hinterbliebenen beim Bezuge, der Wiederherstellung oder Erneuerung von Körperersatzstücken, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln erwachsen, sind ihm nach Maßgabe des § 49 des Kriegs​opferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. Nr. 152, zu ersetzen. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 5, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

Rehabilitation (§ 5a)
§ 5a. (1) Hilfe nach § 2 Z 4 bis 6 ist, wenn hiefür nicht durch den zuständigen Träger der Sozialversicherung gesetzliche Vorsorge getroffen wurde, für Körperverletzungen und Gesundheitsschädigun​gen im Sinne des § 1 Abs. 1 oder dann zu leisten, wenn der Beschä​digte infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 eine zumutbare Beschäftigung, die den krankenversicherungsrechtlichen Schutz ge​währleistet, nicht mehr ausüben kann. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

(2) Die Hilfe nach § 2 Z 4 bis 6 gebührt unter den Voraussetzun​gen und in dem Umfang, in dem sie einem Versicherten oder Bezieher einer Pension aus einem Versicherungsfall der gemin​derten Arbeitsfähigkeit im Sinne des § 300 des Allgemeinen Sozial​versicherungsgesetzes 1955 gegenüber dem Pensionsversicherungs​träger zusteht. § 4 Abs. 2 letzter Satz ist sinngemäß auch dann anzu​wenden, wenn die Hilfe vom Träger der Sozialversicherung zu erbringen ist. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 9, ab 1.7.2005)

(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen kann die Durchführung der Maßnahmen der Rehabilitation der Pensions​versicherungsanstalt der Arbeiter gegen Ersatz der ausgewiesenen tatsächlichen Kosten und eines entsprechenden Anteiles an den Ver​waltungskosten übertragen, wenn dies zur rascheren und ökonomi​scheren Hilfeleistung zweckmäßig ist. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978)

(4) Der Bund kann unter Bedachtnahme auf die Zahl der in Be​tracht kommenden Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen Kosten der in diesen Fällen gewährten medizinischen, beruflichen und sozialen Maßnahmen der Rehabilitation mit der Pensionsver​sicherungsanstalt der Arbeiter die Zahlung jährlicher Pauschbeträge als Kostenersatz vereinbaren. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 6, ab 1.1.1978)

Pflegezulagen und Blindenzulagen (§ 6)
§ 6. Ist ein Beschädigter infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 so hilflos, dass er für lebenswichtige Verrichtungen der Hilfe einer anderen Person bedarf, so ist ihm nach Maßgabe des § 18 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 eine Pflegezulage zu ge​währen. Ist ein Beschädigter infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 erblindet, so ist ihm nach Maßgabe des § 19 des Kriegsopfer​versorgungsgesetzes 1957 eine Blindenzulage zu gewähren. Hiebei ist eine Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung im Sinne des § 1 Abs. 1 einer Dienstbeschädigung im Sinne des Kriegsopferversor​gungsgesetzes 1957 gleichzuhalten. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

Pauschalentschädigung für Schmerzengeld (§ 6a)
§ 6a. Hilfe nach § 2 Z 10 ist für eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1 StGB) infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 als einmalige Geldleistung im Betrag von 1 000 € zu leisten. Zieht die Handlung eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85 StGB) nach sich, gebührt ein einmaliger Betrag von 5 000 €.

(BGBl. I Nr. 40/2009, Art. X Z 2, ab 1.6.2009)

Ersatz der Bestattungskosten (§ 7)
§ 7. Hatte eine Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 den Tod eines Menschen zur Folge, dann sind die Kosten der Bestattung dem​jenigen, der sie bestritten hat, bis zur Höhe des Betrages von 2 068,78 € zu ersetzen. Dieser Betrag ist ab 1. Jänner 2002 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfachte Betrag ist auf einen Betrag von vollen 10 Cent zu runden; hiebei ist ein Betrag unter 5 Cent zu vernachlässigen und ein Betrag von 5 Cent an auf 10 Cent zu ergänzen. Auf diesen Betrag sind einmalige Leistungen, die aus Anlass des Todes aus Mitteln der Sozialversicherung oder sonstigen öffentlichen Mitteln gewährt werden, anzurechnen. (BGBl. Nr. 741/1990, Art. VI Z 2, ab 1.1.1991; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 2, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

Vorläufige Verfügungen (§ 7a)
§ 7a. (1) Im Falle eines nachgewiesenen dringenden Bedarfes kann das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Antragstel​lern noch vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vorschüsse auf die nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden Geldleistungen ge​währen, wenn wahrscheinlich ist, dass der angemeldete Anspruch begründet ist. Unter gleichen Voraussetzungen können Beschädigte, die nicht als Versicherte einem Träger der Krankenversicherung an​gehören, der Gebietskrankenkasse ihres Wohnsitzes zur Durchfüh​rung der Heilfürsorge vorläufig zugewiesen werden.

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind im Falle der Anerkennung des Anspruches auf die gebührenden Leistungen anzu​rechnen.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 10, ab 1.7.2005)

Ausschlussbestimmungen (§ 8)
§ 8. (1) Von den Hilfeleistungen sind Beschädigte ausgeschlos​sen, wenn sie


1.
an der Tat beteiligt gewesen sind,


2.
ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund den Täter zu dem verbrecherischen Angriff vorsätzlich veranlasst oder sich ohne anerkennenswerten Grund grob fahrlässig der Gefahr ausgesetzt haben, Opfer eines Verbrechens zu wer​den,


3.
an einem Raufhandel teilgenommen und dabei die Körperver​letzung oder die Gesundheitsschädigung (§ 1 Abs. 1) erlitten haben oder (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)


4.
es schuldhaft unterlassen haben, zur Aufklärung der Tat, zur Ausforschung des Täters oder zur Feststellung des Schadens beizutragen. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 8, ab 1.1.1978)

(2) Von den Hilfeleistungen sind Hinterbliebene (§ 1 Abs. 4) ausgeschlossen, wenn (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)


1.
sie oder der Beschädigte an der Tat beteiligt gewesen sind,


2.
sie oder der Beschädigte ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund den Täter zu dem verbrecherischen An​griff vorsätzlich veranlasst haben oder


3.
sie es schuldhaft unterlassen haben, zur Aufklärung der Tat, zur Ausforschung des Täters oder zur Feststellung des Scha​dens beizutragen. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 8, ab 1.1.1978)

(3) Von Hilfeleistungen sind Personen ausgeschlossen, die auf ihre Schadenersatzansprüche aus dem Verbrechen verzichtet haben oder soweit sie auf Grund ausländischer gesetzlicher Vorschriften gleichartige staatliche Leistungen erhalten können. (BGBl. Nr. 112/1993, Z 2, ab 13.2.1993)

(4) Von Hilfeleistungen nach § 2 Z 1, Z 5 lit. c, Z 6 und Z 7 sind Personen ausgeschlossen, die ein ihnen zumutbares Heil‑ oder Rehabilitationsverfahren ablehnen oder durch ihr Verhalten den Er​folg eines solchen Verfahrens gefährden oder vereiteln. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 4, ab 1.1.1990)

(5) Der Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhaltsentganges (§ 2 Z 1) ist in dem Ausmaß zu mindern, als es der Beschädigte oder Hin​ter​bliebene vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen hat, zur Min​de​rung des Schadens beizutragen. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 8, ab 1.1.1978)

(6) Von der orthopädischen Versorgung (§ 2 Z 3) sind Personen ausgeschlossen, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften Anspruch auf gleichartige Leistungen haben. Schadenersatzansprüche auf Grund bürgerlich- rechtlicher Vorschriften gelten nicht als gleich​ar​tige Leistungen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. IV Z 3, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XV Z 1, ab 1.7.1993)

Anträge auf Hilfeleistungen und ihre Erledigung (§ 9)
(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 11, ab 1.7.2005)

§ 9. (1) Anträge auf Hilfeleistungen sind vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen entgegenzunehmen. Erfolgt der An​trag bei einer nicht zuständigen Behörde, bei einem Sozialver​siche​rungsträger oder einem Gemeindeamt, so ist er unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten und gilt als ursprünglich bei der zuständigen Behörde eingebracht. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2003; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 11, ab 1.7.2005)

(2) Über Anträge auf Gewährung von Hilfeleistungen nach § 2 entscheidet in erster Instanz das Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen, in zweiter und letzter Instanz die Bundesberufungs​kommission. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2003; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 12, ab 1.7.2005)

(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat fest​zustellen, ob wegen des dem Antrag zugrunde liegenden Sachver​haltes ein gerichtliches Strafverfahren eingeleitet worden ist und, ge​gebenenfalls, in welcher Lage sich dieses Verfahren befindet. Die Strafgerichte erster Instanz und die Staatsanwaltschaft haben eine entsprechende Anfrage des Bundesamtes für Soziales und Behinder​tenwesen unverzüglich zu beantworten. Hat die Staatsanwaltschaft die Anzeige zurückgelegt oder ist sie von der Verfolgung oder der An​klage zurückgetreten, so hat sie die Gründe hiefür mitzuteilen. Ferner haben die Finanzämter, Sicherheitsbehörden, Gemeinden, öffentlichen und privaten Krankenanstalten, Krankenfürsorge​anstal​ten und Sozialversicherungsträger auf Verlangen über die im Rahmen ihres Wirkungsbereiches festgestellten Tatsachen Auskunft zu geben. Die Auskunftspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf Tatsachen, die aus finanzbehördlichen Bescheiden des Leistungs​werbers ersichtlich sind. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 4, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 11, ab 1.7.2005)

(4) Soweit die Feststellung des Sachverhaltes von Fragen ab​hängt, die in das Gebiet ärztlichen Fachwissens fallen, sind die laut Verzeichnis des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen be​stellten ärztlichen Sachverständigen zu befragen. Andere als die laut Verzeichnis des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen bestellten Sachverständigen dürfen nur dann beigezogen werden, wenn Gefahr im Verzug ist, die erforderliche Untersuchung des Be​schädigten nicht oder nur mit Erschwernissen möglich wäre oder für ein Fach keine Sachverständigen bestellt sind. Für die Entlohnung für Zeitversäumnis und Mühewaltung der ärztlichen Sachverständigen gilt der § 91 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 6 Z 2, ab 1.1.2003)

Zugang zur Entschädigung in grenzüberschreitenden Fällen in​nerhalb der Europäischen Union (Umsetzung der Richtlinie 2004/80/EG des Rates zur Entschädigung der Opfer von Straftaten)  (§ 9a)
§ 9a. (1) Wird eine vorsätzliche Gewalttat nach dem 30. Juni 2005 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union began​gen, ist die Entschädigung beantragende Person, die ihren gewöhn​lichen Aufenthalt in Österreich hat, berechtigt, den Antrag auf Ent​schädigung durch den Staat der Tatbegehung beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen als Unterstützungsbehörde einzu​bringen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat dem Antragsteller die erforderlichen Antragsformulare zur Verfügung zu stellen, auf Anfrage allgemeine Hinweise und Informationen zur Ausfüllung des Antrages zu geben und den Antrag samt etwaiger Belege und Unterlagen so schnell wie möglich der Entscheidungsbe​hörde zu übermitteln. Im Falle des Ersuchens der Entscheidungsbe​hörde um Zusatzinformationen gibt das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen dem Antragsteller erforderlichenfalls allgemeine Hinweise, wie dem Ersuchen nachzukommen ist und leitet auf Antrag des Antragstellers die Informationen so bald wie möglich auf direk​tem Weg an die Entscheidungsbehörde weiter. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat auf Grund eines Beschlusses der Entscheidungsbehörde den Antragsteller, Zeugen oder Sachverstän​dige anzuhören und der Entscheidungsbehörde das Ergebnis der An​hörung mitzuteilen.

(2) Wird Hilfe nach diesem Bundesgesetz bei einer Unterstüt​zungsbehörde eines anderen Mitgliedstaates beantragt, hat das Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen als Entscheidungsbehörde so bald wie möglich nach Eingang des Antrages der Unterstützungs​behörde und dem Antragsteller den Antragseingang zu bestätigen und Angaben über die zur Entscheidung zuständige Stelle des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen und, wenn möglich, des ungefähren Entscheidungszeitpunktes zu machen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Entscheidung über den An​trag auch der Unterstützungsbehörde zuzusenden.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 13, ab 1.1.2006)

Verfahren (§ 9b)
§ 9b. (1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nicht Abweichendes bestimmt, die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 Anwendung.

(2) Die Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden über die Neubemessung von Hilfeleistungen nach § 2 Z 1, 7 und 9 als Folge von Änderungen dieses Bundesgesetzes oder bei Anpassung dieser Leistungen oder über die Neubemessung infolge von gesetzlichen Änderungen bei Pensionen, Renten oder sonstigen Bezügen oder einer Pensions- oder Rentenanpassung oder der Anpassung oder Än​derung von Einkommensbeträgen und Bewertungssätzen gemäß § 292 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes besteht nur, wenn dies der Leistungsberechtigte innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Auszahlung der geänderten Leistung beantragt.

(3) Bescheide über die nach diesem Bundesgesetz gebührenden Hilfeleistungen (§ 2) sind schriftlich zu erlassen. In Angelegenheiten der orthopädischen Versorgung dürfen Bescheide auch mündlich er​lassen werden.

(4) Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behinderten​wesen und der Bundesberufungskommission, die den materiellrecht​lichen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes widersprechen, leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.

(5) Im Falle der Abänderung oder Behebung eines Bescheides von Amts wegen gemäß den Vorschriften des § 68 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 oder im Falle der Erlassung eines Bescheides als Folge einer solchen Verfügung sind die Leis​tungen an den Berechtigten vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit (§ 10), längstens jedoch für einen rückliegenden Zeitraum von drei Jahren nachzuzahlen. Maßgebender Zeitpunkt für die Bemessung dieses Zeitraumes ist die Erlassung des Abänderungs- oder Behebungsbe​scheides. Ein Rückersatz von Leistungen durch den Empfänger findet nicht statt.

(6) Hinsichtlich der einkommensabhängigen Leistungen ist § 59 des Heeresversorgungsgesetzes anzuwenden.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 13, ab 1.7.2005)

Rechtsmittel gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (§ 9c)
§ 9c. (1) In allen Fällen, in denen mit Bescheid des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen über Anträge auf Hilfe​leistungen entschieden wird, steht dem Leistungswerber und allfälli​gen anderen Parteien das Recht der Berufung an die Bundesberu​fungskommission zu.

(2) Gegen Bescheide, die ohne Durchführung eines weiteren Ermittlungsverfahrens auf Grund gespeicherter Daten im Wege der automationsunterstützten Datenverarbeitung erstellt werden, steht dem Entschädigungswerber das Recht zu, Vorstellung zu erheben. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage die Sache neuerlich zu entscheiden. Die Vorstellung hat aufschiebende Wirkung.

(3) Die Berufung und die Vorstellung sind innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung oder mündlicher Verkündung des Beschei​des schriftlich oder nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise beim Bundesamt für Soziales und Behin​dertenwesen einzubringen. Wird eine Berufung innerhalb dieser Frist bei der Bundesberufungskommission eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; die Bundesberufungskommission hat die bei ihr eingebrachte Berufung unverzüglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. Der Schriftsatz kann auch durch eine beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen abzugebende Erklärung zu Protokoll ersetzt werden.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 13, ab 1.7.2005)

Ersatz von Reisekosten (§ 9d)
§ 9d. Reisekosten, die einem Hilfeleistungsempfänger (Hilfe​leistungswerber) dadurch erwachsen, dass er einer Vorladung durch eine zur Durchführung dieses Bundesgesetzes berufene Stelle Folge leistet oder die ihm nach § 5 Abs. 4 entstehen, sind nach Maß​gabe des § 49 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 zu ersetzen. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 9, ab 1.1.1978; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 14, ab 1.7.2005)

Beginn und Ende der Hilfeleistungen, Rückersatz und Ruhen (§ 10)
(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 3, ab 1.1.1998)
§ 10. (1) Leistungen nach § 2 Z 1, 7 und 9 dürfen nur von dem Monat an erbracht werden, in dem die Voraussetzungen hiefür erfüllt sind, sofern der Antrag binnen sechs Monaten nach der Körperverlet​zung oder Gesundheitsschädigung (§ 1 Abs. 1) bzw. nach dem Tod des Beschädigten (§ 1 Abs. 4) gestellt wird. Für die Leistungen nach § 2 Z 2 bis 6 und Z 8 beträgt diese Frist zwei Jahre. Wird ein Antrag erst nach Ablauf der jeweils vorgesehenen Frist gestellt, so sind die Leistungen nach § 2 Z 1 bis 7 und 9 mit Beginn des auf den Antrag folgenden Monates zu erbringen. Bei erstmaliger Zuerkennung von Ersatz des Verdienst- und Unterhaltsentganges ist von Amts wegen auch darüber zu entscheiden, ob und in welcher Höhe eine einkom​mensabhängige Zusatzleistung zu gewähren ist. Anträge auf Leistun​gen gemäß §§ 4 Abs. 5 und 6a unterliegen keiner Frist. (BGBl. Nr. 48/2005, Art. 1 Z 15, ab 1.7.2005; BGBl. I Nr. 40/2009, Art. X Z 3, ab 1.6.2009)

(2) Die Hilfeleistung endet, wenn sich die für die Hilfeleistung maßgebenden Umstände ändern, nachträglich ein Ausschließungs​grund (§ 8) eintritt oder nachträglich hervorkommt, dass die Voraus​setzungen für eine Hilfeleistung nicht gegeben sind.

(3) Hinsichtlich der Anzeige- und Ersatzpflicht des Leistungs​empfängers sind die §§ 57 und 58 des Heeresversorgungsgesetzes an​zuwenden. (BGBl. Nr. 48/2005, Art. 1 Z 15, ab 1.7.2005)

(4) Hilfe nach § 2 Z 7 ruht während einer mit voller Verpfle​gung verbundenen Heilbehandlung ab dem Tag, der auf den Beginn der Heilbehandlung folgt. § 12 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes ist sinngemäß anzuwenden. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 5, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 5, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 16, ab 1.7.2005)

Einkommensteuer‑ und Gebührenfreiheit von Hilfeleistungen (§ 11)
§ 11. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes erbrachten Geld​leistungen unterliegen nicht der Einkommensteuer.

(2) Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstige Urkunden über Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung der Verbrechensopferentschädigung einschließlich der Fürsorgemaßnahmen, soweit diese den mit der Verbrechensopfer​entschädigung betrauten Behörden obliegen, sind von bundesgesetz​lich geregelten Gebühren und Verwaltungsabgaben mit Ausnahme der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren nach dem Gerichtsgebüh​rengesetz, BGBl. Nr. 501/1984, befreit. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 17, ab 1.7.2005)

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesge​setz gewährten in Geld bestehenden Entschädigungsleistun​gen im Inland trägt der Bund. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 18, ab 1.7.2005)

Übergang von Ersatzansprüchen (§ 12)
§ 12. Können Personen, denen Leistungen nach diesem Bundes​gesetz erbracht werden, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, so geht der Anspruch auf den Bund insoweit über, als dieser Leistungen nach diesem Bun​desgesetz erbringt. Für die Wirksamkeit dieses Forderungsüberganges gegenüber dem Schadenersatzpflichtigen gelten der letzte Satz des § 1395 und der erste Satz des § 1396 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 5, ab 1.7.2005)

Ersatz von Leistungen der Sozial‑ oder Behindertenhilfe (§ 13)
§ 13. (1) Unterstützt ein Träger der Sozial‑ oder Behinderten​hilfe auf Grund einer gesetzlichen Pflicht einen Beschädigten oder Hinterbliebenen für eine Zeit, für die ihm nachträglich Hilfe nach die​sem Bundesgesetz gewährt wird, so sind dem Träger der Sozial‑ oder Behindertenhilfe die von diesem geleisteten Unterstützungen bis zur Höhe der nach diesem Bundesgesetz bewilligten Leistungen durch den Bund zu ersetzen. Dies gilt jedoch nicht für das nach Landesge​setzen erbrachte Pflegegeld. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. IV Z 6, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 110/1993, Art. XV Z 2, ab 1.7.1993)

(2) Die Hilfe nach diesem Bundesgesetz vermindert sich um die Beträge, die zur Befriedigung des Ersatzanspruches des Trägers der Sozial‑ oder Behindertenhilfe aufgewendet wurden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. IV Z 6, ab 1.1.1992)

Belehrung (§ 14)
§ 14. Geschädigte, die für Hilfeleistungen nach diesem Bundes​gesetz in Betracht kommen, sind über dieses Bundesgesetz zu beleh​ren. Die Belehrung obliegt der Sicherheitsbehörde, welche die Tatsa​chenfeststellungen trifft und dem Strafgericht erster Instanz, wenn jedoch die Staatsanwaltschaft die Anzeige zurücklegt, dieser. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 4a, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 6, ab 1.1.2002)

Härteausgleich (§ 14a)
§ 14a. (1) Sofern sich aus den Vorschriften dieses Bundesgeset​zes besondere Härten ergeben, kann der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bun​desminister für Finanzen auf Antrag oder von Amts wegen einen Ausgleich gewähren. 

(2) Die Bemessung und die erforderlichen Änderungen hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach den Vorschrif​ten dieses Bundesgesetzes im Rahmen der vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erteilten Bewilligung durchzufüh​ren.

(3) Gegen die gemäß Abs. 2 erlassenen Bescheide des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen steht dem Antragsteller das Recht der Berufung an die Bundesberufungskommission und der Vorstellung gemäß § 9c zu.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 19, ab 1.7.2005)

Finanzielle Bestimmungen (§ 15)
§ 15. Der aus diesem Bundesgesetz erwachsende Aufwand ein​schließlich des Verwaltungsaufwandes ist aus Bundesmitteln zu bestreiten.

Verweisungen auf andere Bundesgesetze (§ 15a)
§ 15a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen ande​rer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 5, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 21 Z 1, ab 1.1.2010)

(2) Folgende für Ehegatten sowie Witwen/Witwer maßgebende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene Partner sowie hinterbliebene eingetragene Partner nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: §§ 1 und 3 bis 5. (BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 21 Z 1, ab 1.1.2010)

Übergangsrecht (§§ 15b bis 15h)
(BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 6, ab 1.1.1998)
§ 15b. (1) § 10 Abs. 1 letzter Satz in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung ist auf Verfahren weiter anzu​wenden, in denen das Ansuchen vor dem 1. Jänner 1998 gestellt wurde und über die Hilfeleistungen noch nicht entschieden wurde. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 6, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 11/1999, Z 2, ab 1.1.1999)

(2) Wurde die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 2 vor dem In​krafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/1999 gesetzt, gilt § 10 Abs. 1 für Ansuchen auf Kostenersatz nach § 4 Abs. 5 mit der Maß​gabe, dass die Zweijahresfrist für das Ansuchen mit 1. Jänner 1999 beginnt. (BGBl. I Nr. 11/1999, Z 2, ab 1.1.1999)

(3) Für die gemäß §§ 1 Abs. 4, 2 Z 9 und 4 Abs. 5 in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 begünstigten Personen beginnt der Fristenlauf gemäß § 10 Abs. 1 ab dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, sofern die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 vor diesem Zeitpunkt erfolgte. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 20, ab 1.7.2005)

(4) Auf Grund von bisher gemäß § 1 Abs. 2 und 7 Z 2 zuer​kannten Ansprüchen sind auch nach dem Inkrafttreten des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 die Leistungen nach diesem Bun​desgesetz zu erbringen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 20, ab 1.7.2005)

(5) § 10 Abs. 1 letzter Satz ist auch auf die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 wegen Fristver​säumnis abgelehnten Anträge gemäß § 4 Abs. 5 anzuwenden. Diese Verfahren sind amtswegig wieder aufzunehmen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 20, ab 1.7.2005)

§ 15c. Die Kundmachung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 13. September 1973 betreffend die Auslobung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 497/1973, wird aufgehoben. Durch die Aufhebung dieser Kundmachung lebt die Auslobung vom 1. September 1972, die im Bundesgesetzblatt unter BGBl. Nr. 350/1972 kundgemacht wurde, nicht wieder auf. Die bis​her zuerkannten Ansprüche auf Grund der Auslobung gelten ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 als öffent​lichrechtliche Ansprüche. Wird erst nach dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 über Ansprüche entschieden, die Zeiträume vor diesem Zeitpunkt betreffen, ist noch für das Ver​fahren und die Entscheidung die Rechtslage vor dem Inkrafttreten weiter anzuwenden. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun​desgesetzes auf Grund der Auslobung anhängige zivilgerichtliche Verfahren gegen den Bund sind von den Zivilgerichten zu Ende zu führen.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 21, ab 1.7.2005)

§ 15d. Abweichend von der Bestimmung des § 3 Abs. 1 ist die Anpassung der Beträge für das Jahr 2009 bereits mit Wirksamkeit ab 1. November 2008 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 14 Z 1, ab 1.11.2008)
Zuschuss zu den Energiekosten  (§§ 15e bis 15f))
§ 15e. Die Bestimmungen des § 638 des Allgemeinen Sozialver​sicherungsgesetzes gelten entsprechend auch für Bezieher einer einkommensabhängigen Zusatzleistung (§ 3a) nach dem Verbrechensopfergesetz, die oder deren Ehegatten keinen Anspruch auf eine Ausgleichszulage aus der Pensionsversicherung haben.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 14 Z 3, ab 21.10.2008)
§ 15f. Abweichend von den Bestimmungen dieses Bundesgeset​zes ist die Anpassung der Beträge gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 7 für das Jahr 2009 mit dem Faktor 1,034 vorzunehmen.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 14 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2008 (§ 15g)
§ 15g. (1) Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im November 2008 Anspruch auf eine einkommensabhängige Leistung gemäß § 3a und keinen Anspruch auf eine oder mehrere Pensionen haben, gebührt für das Jahr 2008 eine Einmalzahlung in Höhe von 150 €.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Leistungen für November 2008 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze.

(BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 14 Z 3, ab 21.10.2008)

Einmalzahlung für das Jahr 2010 (§ 15h)
§ 15h. (1) Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Dezember 2009 Anspruch auf eine einkommensabhängige Leistung gemäß § 3a haben, gebührt für das Jahr 2010 eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 % der einkommensabhängigen Leistung.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Leistungen bis Februar 2010 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze.

(BGBl. I Nr. 4/2010, Art. 5, ab 14.1.2010)

Inkrafttreten (§ 16)
§ 16. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. September 1972 in Kraft.

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Handlungen im Sinne des § 1 Abs. 1 anzuwenden, die nach dem 25. Oktober 1955 gesetzt wurden. (BGBl. Nr. 48/2005, Art. 1 Z 22, ab 1.7.2005)

(3) (entfallen) (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 23, ab 1.7.2005)

(4) § 1 Abs. 6 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit  1. September 1996 in Kraft, § 3 Abs. 2, die Überschrift zu § 10, § 10 Abs. 1 letzter Satz, § 10 Abs. 5 und § 15b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 15 Z 7)

(5) § 4 Abs. 5 und § 15b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 11/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. § 4 Abs. 5 ist nach Maßgabe der Abs. 2 und 3 anzuwenden. (BGBl. I Nr. 11/1999, Z 3)

(6) Die §§ 3 Abs. 1, 7, 9 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 3, 10 Abs. 5 und 14 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 5 Z 7)

(7) Die §§ 9 Abs. 1, 2 und 4 und 10 Abs. 3 Z 1 treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 6 Z 4)


(8) 


1.
(durch Art. 2 1. Abschnitt § 2 Abs. 2 Z 11, BGBl. I Nr. 2/2008, ab 1.1.2008 als nicht mehr geltend festgestellt)


2.
Die Überschrift nach Artikel I, die §§ 1 samt Überschrift, 2 Z 8 und 9, 3 Abs. 1 und 2, 3a samt Überschrift, 4 Abs. 1, Abs. 2 letzter Satz und Abs. 5, 5 Abs. 1 und 4, 5a Abs. 1 und 2 letzter Satz, 6, 7 erster Satz, 7a samt Überschrift, 8 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, 9 Abs. 1 bis 3 samt Überschrift, 9b bis 9d samt Überschriften, 10 Abs. 1, 3 und 4, 11 Abs. 2 und 3, 12 erster Satz, 14a, 15b Abs. 3 bis 5, 15c und 16 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 sowie die Aufhebung der bisherigen §§ 10 Abs. 4, 16 Abs. 3 und der Kundmachung des Bundes​ministers für soziale Verwaltung vom 13. September 1973 betreffend die Auslobung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 497/1973, treten mit 1. Juli 2005 in Kraft.


3.
§ 9a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 24)

(9) § 15d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 129/2008 tritt mit 1. November 2008 in Kraft. (BGBl. I Nr. 129/2008, Art. 14 Z 2)

(10) Die §§ 2 Z 9 und 10, 6a samt Überschrift und 10 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 40/2009 treten mit 1. Juni 2009 in Kraft. § 6a ist auf Handlungen im Sinne des § 1 Abs. 1 anzuwenden, die nach dem 31. Mai 2009 begangen wurden. (BGBl. I Nr. 40/2009, Art. X Z 4)

(11) § 15a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 135/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft.(BGBl. I Nr. 135/2009, 2. Hauptstück Art. 21 Z 2)

Vollziehung und Durchführung (§ 17)
§ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind be​traut


1.
hinsichtlich der §§ 4, 5a und 9a der Bundesminister für Ar​beit, Soziales und Konsumentenschutz,


2.
hinsichtlich des § 9 Abs. 3 letzter Satz und Abs. 4 letzter Satz des § 11 sowie des § 15 der Bundesminister für Arbeit, So​ziales und Konsumentenschutz im Ein​vernehmen mit dem Bundesmi​nister für Finanzen,


3.
hinsichtlich des § 9 Abs. 3 zweiter und dritter Satz sowie des § 12 der Bundesminister für Justiz,


4.
hinsichtlich des § 14 der Bundesminister für Justiz und der Bundesminister für Inneres und


5.
hinsichtlich des § 9 Abs. 3 vorletzter Satz der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einverneh​men mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bun​desminister für Inneres. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. IV Z 6, ab 1.1.1990)

(2) Mit der Durchführung der vom Bund als Träger von Privat​rechten nach diesem Bundesgesetz zu besorgenden Aufgaben ist


1.
hinsichtlich des § 14a der Bundesminister für Arbeit, Sozia​les und Konsumentenschutz im Einverneh​men mit dem Bun​desmi​nister für Finanzen und


2.
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Einverneh​men mit dem Bundesminister für Justiz betraut. (BGBl. Nr. 620/1977, Art. I Z 12a, ab 1.1.1978)
Übergangsbestimmungen

Artikel II des Bundesgesetzes vom 17. November 1977, BGBl. Nr. 620:

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1978 in Kraft.

(2) Personen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes in den an​spruchsberechtigten Personenkreis einbezogen werden und innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein Ansu​chen um Hilfeleistungen beim zuständigen Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einbringen, erhalten die Hilfeleistungen nach Maßgabe der §§ 3 bis 6 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 288/1972 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 330/1973, wenn die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 1 vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, aber nach dem 25. Oktober 1955 gesetzt worden ist, von dem Monat an, in dem die Voraussetzungen erfüllt sind, frühestens ab 1. September 1972. Wurde die Gewährung von Hilfeleistungen mangels Vorliegens der Anspruchsvoraussetzun​gen verweigert, ist von Amts wegen zu prüfen, ob ein Anspruch auf Hilfeleistungen nach diesem Bundesgesetz besteht. Ergibt die Prü​fung, dass die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, sind die Hilfe​leistungen rückwirkend in dem im ersten Satz angeführten Umfang von dem Monat an, in dem die Voraussetzungen erfüllt sind, frühes​tens jedoch ab 1. September 1972 zu bewilligen.

(3) Wurde die Gewährung von Geldleistungen wegen Über​schreitens der Einkommensgrenzen gemäß § 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 288/1972 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.  330/1973 verweigert, ist von Amts wegen zu prüfen, ob auf Grund des § 3 in der Fassung des Art. I Z 4 ein Anspruch auf Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhaltsentganges ab Inkrafttreten dieses Bundes​gesetzes besteht. Bei Zutreffen der Anspruchsvoraussetzungen ist der Ersatz des Verdienst‑ oder Unterhaltsentganges von Amts wegen mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gemäß § 3 in der Fassung des Art. I Z 4 zu bewilligen.

(4) Die Bestimmung des § 7 in der Fassung des Art. I Z 7 ist auch dann anzuwenden, wenn die Handlung im Sinne des § 1 Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 1 vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes gesetzt worden ist.

Artikel VI Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 25. November 1987, BGBl. Nr. 614:

(5) Der Anspruch auf Hilfe für Personen, die am 31. Dezember 1987 als Kinder im Sinne des Bundesgesetzes über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen galten, nach den Be​stimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr als Kinder gelten, bleibt auch über die Vollendung des 25. Lebensjahres hinaus aufrecht, solange die Voraussetzungen für einen am 31. Dezember 1987 be​standenen Anspruch auf Hilfe gegeben sind.

Art. VI Abs. 9 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991:

(9) Über Ansuchen um Gewährung von Hilfeleistungen gemäß § 2 des Verbrechensopfergesetzes, die am 31. Dezember 1991 anhän​gig sind, entscheidet ab 1. Jänner 1992 das örtlich zuständige Bun​desamt für Soziales und Behindertenwesen. Gleiches gilt für bereits bewilligte Hilfeleistungen.

Art. VIII des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 474/1992:

§ 41 Abs. 1 Z 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, § 40 Abs. 1 Z 1 des Heeresversorgungsgesetzes und § 1 Abs. 6 Z 1 des Verbre​chensopfergesetzes in der bisherigen Fassung sind weiterhin anzu​wenden, wenn die Waisenrenten und die Hilfe über das 18. Lebens​jahr hinaus bereits vor dem 1. September 1992 zuerkannt worden sind.
ANHANG – VOG: Kundmachung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 13. September 1973 betreffend die Auslobung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen 

(BGBl. Nr. 497/1973)

(aufgehoben) BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 1 Z 24, ab 1.7.2005)

Gemäß § 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1972, BGBl. Nr. 288, über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen wird kundgemacht:

(1) Nach § 860 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches verpflichte ich hiemit den Bund, im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundes​gesetzes BGBl. Nr. 288/1972 Opfern von Verbrechen oder deren Hinterbliebenen nach diesem Bundesgesetz in seiner jeweils gelten​den Fassung Hilfe zu leisten.

(2) Die Auslobung vom 1. September 1972, die im Bundesge​setzblatt unter der Nr. 350/1972 kundgemacht wurde, widerrufe ich hiemit. Personen, die bereits auf Grund dieser Auslobung Ansprüche erworben haben, erwerben Ansprüche nach Abs. 1 nur, soweit sie auf ihre Ansprüche aus der Auslobung vom 1. September 1972 verzich​ten.
VERWEISE auf andere Bundesgesetze im VOG

Verweise auf „Bundesberufungskommission“:

§§ 9 Abs. 2; 9b Abs. 4; 9c Abs. 1 u. 3; 14a Abs. 3

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

KOVG: 


§§ 5 Abs. 2 u. 4; 6; 9 Abs. 4; 
9d

HVG: 


§§ 9b Abs. 6; 10 Abs. 3 u. 4
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG:


Fundstelle:

(§ 155 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955)



§ 2 Z 2 lit. f

(§ 198 Abs. 3 ASVG 1955)




§ 2 Z 5 lit. c

§ 292 ASVG:






§§ 3a, 9b Abs. 2

§ 293 ASVG:






§ 3a

§ 300 ASVG:






§ 5a Abs. 2

(§ 306 ASVG 1955):





§ 2 Z 6 lit. b

§ 638 ASVG:






§ 15e

ASVG







§ 3 Abs. 1

ASVG







§ 7

Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG:


Art. 102 Abs. 2 B-VG:





Art. I

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG 1991, BGBl. Nr. 51:

AVG 1991:






§ 9b Abs. 1                                    § 68:







§ 9b Abs. 5
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 – FamLAG:

FamLAG 1967, § 2 Abs. 1 lit. b, BGBl. Nr. 376,




  
       i.d.F d. BG BGBl. Nr. 311/1992:




§ 1 Abs. 5 Z 1; 
            FamLAG 1967, BGBl. Nr. 376:




§ 3 Abs. 2

Amtshaftungsgesetz – AHG, BGBl. Nr. 20/1949:










§ 1 Abs. 1 Z 2
  

Studienförderungsgesetz 1992, § 3, BGBl. Nr. 305:










§ 1 Abs. 5 Z 1
  

Gerichtsgebührengesetz BGBl. Nr. 501/1984:











§ 12 Abs. 2
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB


§ 1395 letzter Satz u. § 1396 erster Satz:



§ 12
  

Eingetragene Partnerschafts-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009:









§ 15a Abs. 2
  

IMPFSCHADENGESETZ
IMPFSCHADENGESETZ

Novellenverzeichnis - Impfschadengesetz

Bundesgesetz vom 3. Juli 1973, BGBl. Nr. 371, über die Entschädigung für Impfschäden (Impfschadengesetz), unter Berücksichtigung der seither ergangenen Novellen:






BGBl. Nr.  71/1980,






BGBl. Nr.  54/1981,






BGBl. Nr. 278/1991,






BGBl. Nr.  27/1994,






BGBl. I Nr. 139/1997,






BGBl. I Nr.  16/1999,






BGBl. I Nr.  70/2001,






BGBl. I Nr. 150/2002,

(Hinweis: Mit BGBl. I Nr. 150/2002, Art.1 und 2, wurden außerdem ein Bundessozial​amtsgesetz und ein Bundesberufungskommissionsgesetz erlassen.)






BGBl. I Nr.  48/2005,

(Hinweis: Mit BGBl. I Nr. 165/2006, Art. 7, wurde eine Einmalzahlung für das Jahr 2007 (§ 8h) eingeführt; und mit BGBl. I Nr. 169/2006, Art. 7, wieder aufgehoben.)






BGBl. I Nr.   2/2008,






BGBl. I Nr.   4/2010 (Einmalzahlung f. 2010).

IMPFSCHADENGESETZ

§ 1. Der Bund hat für Schäden, die durch eine Schutzimpfung auf Grund


1.
des bis zum 31. Dezember 1980 geltenden Bundesgesetzes über Schutzimpfungen gegen Pocken (Blattern), BGBl. Nr. 156/1948, oder


2.
einer behördlichen Anordnung gemäß § 17 Abs. 3 des Epidemiege​setzes 1950, BGBl. Nr. 186, oder


3.
des § 3 des Bundesgesetzes über Ausnahmen von der Impfpflicht gegen Pocken in den Kalenderjahren 1977 und 1978, BGBl. Nr. 167/1977 bzw. des § 3 des Bundesgesetzes über Ausnahmen von der Impfpflicht gegen Pocken in den Kalenderjahren 1979 und 1980, BGBl. Nr. 563/1978, oder


4.
des § 5 des Bundesgesetzes über die sanitätspolizeiliche Grenz​kontrolle, BGBl. Nr. 15/1975

verursacht worden sind, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes Entschädi​gung zu leisten.

(BGBl. Nr. 54/1981, Art. I, ab 1.1.1981)

§ 1a. Der Bund hat ferner für Schäden, die durch eine Schutzimp​fung auf Grund der Bestimmungen des Impfgesetzes vom 8. April 1874, deutsches RGBl., S.31, in der Fassung der Kundmachung GBlÖ. 1939, Nr. 936, ab 27. April 1945 im Bundesgebiet verursacht worden sind, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes Entschädigung zu leisten.

(BGBl. Nr. 71/1980, Art. I Z 1, ab 1.1.1980)

§ 1b. Der Bund hat ferner für Schäden nach Maßgabe dieses Bundes​gesetzes Entschädigung zu leisten, die durch eine Impfung verur​sacht worden sind, die nach einer gemäß Abs. 2 erlassenen Verordnung zur Abwehr einer Gefahr für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevöl​kerung im Interesse der Volksgesundheit empfohlen ist.

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat durch Verordnung jene Impfungen zu bezeichnen, die nach dem jewei​ligen Stand der medizinischen Wissenschaft zur Abwehr einer Gefahr für den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung im Interesse der Volks​gesundheit empfohlen sind.

(3) Nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes ist Entschädigung jeden​falls für Schäden zu leisten, die durch im jeweils ausgestellten Mutter-Kind-Pass genannte Impfungen verursacht worden sind.

(BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 1, ab 1.8.1991)

§ 2. (1) Als Entschädigung sind zu leisten:


a)
Übernahme der Kosten für die Behandlung zur Besserung oder Heilung des Impfschadens:


1.
ärztliche Hilfe;


2.
Versorgung mit den notwendigen Arznei-, Verband- und Heilmitteln;


3.
Versorgung mit orthopädischen Behelfen;


4.
Pflege und Behandlung in Krankenanstalten und Kuranstalten in der allgemeinen Pflegegebührenklasse;


5.
die mit der Behandlung verbundenen unvermeidlichen Reise- und Transportkosten, erforderlichenfalls auch für eine Begleitperson;


b)
Übernahme der Kosten für Maßnahmen zur Rehabilitation unter sinngemäßer Anwendung der lit. a Z 1 bis 5; (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 2, ab 1.1.1992) 


c)
wiederkehrende Geldleistungen im gleichen Ausmaß wie die ent​sprechenden Geldleistungen nach dem Heeresversorgungsge​setz (HVG), BGBl. Nr. 27/1964 in der geltenden Fassung:


1.
Beschädigtenrente gemäß §§ 21 und 23 bis 25 HVG.
Kann auf Grund des Alters, in dem die Schädigung erlitten wurde, keine Ausbildung gemäß § 24 Abs. 8 HVG festgestellt werden, ist die Bemessungsgrundlage entsprechend der Einstufung in den gehobenen Dienst (Entlohnungsschema I, Entlohnungsgruppe b samt Verwaltungsdienstzulage) und für Zeiträume nach dem 1. Jänner 1999 nach dem Entlohnungsschema v (Entlohnungs​gruppe v2, Bewertungsgruppe v2/1) nach dem Vertragsbe​dienstetengesetz 1948-VBG zu errechnen; (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 1, ab 1.7.2005)


2.
Pflegezulage gemäß § 27 HVG;


d)
im Falle des Todes des Impfgeschädigten infolge des Impfscha​dens Hinterbliebenenversorgung im gleichen Ausmaß wie die entsprechenden Leistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz:


1.
Sterbegeld gemäß § 30 HVG;


2.
Witwenrente gemäß §§ 32 bis 34, 36 und 37 Abs.1 HVG


3.
Waisenrente gemäß §§ 32, 38 bis 41 HVG.

(2) Abweichend von den in Abs. 1 lit. c und d angeführten Bestim​mungen des Heeresversorgungsgesetzes ist


a)
Beschädigtenrente und Pflegezulage erst nach Vollendung des 15. Lebensjahres des Impfgeschädigten,


b)
für Impfgeschädigte vor Vollendung des 15. Lebensjahres an Stelle von Beschädigtenrente und Pflegezulage ein Pflegebeitrag in der Höhe von zwei Dritteln der sonst gebührenden Pflegezu​lage,


c)
für die Dauer einer zwei Monate überschreitenden Unterbrin​gung in einer Krankenanstalt, einem Pflegeheim oder einer ähn​lichen Anstalt, die mit der Gewährung der vollen Verpflegung verbunden ist, die Pflegezulage nicht und die Beschädigtenrente nur zu einem Viertel

zu leisten.

§ 2a. (1) Hat die Schädigung Dauerfolgen nicht bewirkt, gebührt eine Entschädigung im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a und b nur, wenn durch die Impfung eine schwere Körperverletzung im Sinne des § 84 Abs. 1 StGB bewirkt worden ist. (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 4, ab 1.8.1991)

(2) Die Entschädigung nach Abs. 1 ist grundsätzlich als einmalige pauschalierte Geldleistung im Betrag von 883,56 € zu leisten. Dieser Be​trag erhöht sich für jeden Tag, an dem beim Geschädigten Anstaltsbedürf​tigkeit gegeben war; um ein Dreißigstel der Pflegezulage der höchsten Stufe. (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 4, ab 1.8.1991; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2002)

(3) Eine über den im Abs. 2 genannten Betrag hinausgehende Entschä​digung setzt voraus, dass der Geschädigte den Pauschalbetrag übersteigende Kosten im Sinne des § 2 Abs. 1 lit. a und b nachweist. (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 4, ab 1.8.1991)

(4) Eine Entschädigung nach Abs. 2 oder 3 steht einer Entschädi​gung für später hervorkommende Dauerfolgen nicht entgegen und ist auf eine solche nicht anzurechnen. (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 4, ab 1.8.1991)

§ 3. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes sind unmittel​bar von Bundesbehörden zu versehen. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 1, ab 1.1.2003; BGBl. I Nr. 2/2008, Art. 2 1. Abschnitt § 2 Abs. 2 Z 12, ab 1.1.2008)

(2) Über Ansprüche auf Entschädigung nach diesem Bundesgesetz entscheiden in erster Instanz das Bundesamt für Soziales und Behinder​tenwesen, in zweiter und letzter Instanz die Bundesberufungskommission. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 1, ab 1.1.2003)

(3) Soweit dieses Bundesgesetz nicht Abweichendes bestimmt, sind die §§ 2, 31a, 54 bis 60, 65 bis 67, 69 bis 72, 73a, 82, 83 Abs. 1, 85 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, 86, 87, 87a Abs. 1 bis 3, 88 Abs. 3, 92 bis 94a und 98a Abs. 7 und 8 HVG sinngemäß anzuwenden. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 2, ab 1.1.2003; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 2, ab 1.7.2005)

(4) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den für den Bereich des ASVG festgesetzten Anpassungsfaktor auch für den Bereich dieses Bundesgesetzes durch Verordnung für verbindlich zu erklären. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt wer​den. § 46b HVG ist sinngemäß anzuwenden. Die jährliche Anpassung ist auch hinsichtlich des im § 2a Abs. 2 genannten Betrages vorzunehmen. (BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 5 und 6, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 27/1994, Art. IV, ab 1.1.1994; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 2, ab 1.1.2003)

(5) Zur Wertsicherung der Renten kann Beziehern von Versorgungs​leistungen nach diesem Bundesgesetz ohne Anspruch auf eine einkom​mensabhängige Leistung ein Wertausgleich entsprechend der Bestimmung des § 299a des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gewährt werden. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 4, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 2, ab 1.1.2003; BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 3, ab 1.7.2005)

§ 4. (entfallen) (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 4, ab 1.7.2005)

§ 4a. (entfallen) (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 4, ab 1.7.2005)

§ 5. Andere, über die Leistungen nach diesem Bundesgesetz hinausge​hende Ansprüche auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 6. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes gewährten, in Geld bestehenden Versorgungsleistungen unterliegen nicht der Einkom​mensteuer.

(2) Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstige Ur​kunden über Rechtsgeschäfte sowie Zeugnisse in Angelegenheiten der Durchführung der Entschädigung für Impfschäden sind von bundesgesetz​lich geregelten Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit.

§ 7. (1) Ein auf Grund der Bestimmungen des § 14 Abs. 1 lit. c des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 156/1948 bereits anerkannter Impfschaden ist als Impfschaden im Sinne dieses Bundesgesetzes zu entschädigen. Die für solche Impfschäden bisher geleisteten Entschädigungen sind bis zu einer Entscheidung über die Entschädigung nach diesem Bundesgesetz in der bisherigen Höhe weiterzuleisten.

(2) Die in Abs. 1 genannten Leistungen sind mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes als Leistungen nach diesem Bundesgesetz zuzuerkennen. Hiebei gelten die bisher gewährten Unterstützungsbeiträge als Pflegebeitrag und Renten als Beschädigten​rente. Sind diese Leistungen in ihrer Höhe geringer als die nach diesem Bundesgesetz vorgesehenen Leistungen, so sind sie auf das entsprechende Ausmaß zu erhöhen; sind sie höher, im bisherigen Ausmaß weiterzuleisten.

§ 8. Die lit. c des Abs. 1 des § 14 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 156/1948 wird aufgehoben.

§ 8a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fas​sung anzuwenden.

(BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 7, ab 1.1.1992)

§ 8b. Versorgungsberechtigten, die im August 1998 eine vom Ein​kommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den im August 1998 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zu​satzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte im Jahr 1998 Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatz​zahlung beträgt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im ge​meinsamen Haushalt leben, 141,71 € und für die übrigen Versorgungsbe​rechtigten 94,47 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Ein​kommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, ge​bührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Ver​sorgungsleistung. Diese Beträge gelten nicht als Einkommen im Sinne des § 25 des Heeresversorgungsgesetzes. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 17 Z 1, ab 1.1.1998; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 5, ab 1.1.2002)

§ 8c. (1) Versorgungsberechtigten, die im Juli 1999 eine vom Ein​kommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, gebührt zu den im Juli 1999 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatz​zahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen  Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatzzahlung be​trägt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im gemeinsamen Haushalt leben, 65,41 € und für die übrigen Versorgungsberechtigten 43,60 €. Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen ab​hängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zu​satzzahlung zur jeweils höheren einkommensabhängigen Versorgungs​leistung. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 7 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 6, ab 1.1.2002)

(2) Die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 ist bei Versorgungsberechtig​ten, die keinen Anspruch auf eine besondere Pensionszulage 1999 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben, um den Betrag von 21,80 € zu erhöhen. Versorgungsberechtigten im Sinne des Abs. 1, die eine besondere Pensionszulage 1999 von weniger als 21,80 € erhalten, ist die Zusatzzahlung gemäß Abs. 1 um den Differenzbetrag zu den 21,80 € zu erhöhen. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 7 Z 1, ab 1.1.1999; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 6, ab 1.1.2002)

(3) Die Beträge gemäß Abs. 1 und 2 gelten nicht als Einkommen im Sinne des § 25 des Heeresversorgungsgesetzes.  (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 7 Z 1, ab 1.1.1999)

§ 8d. Versorgungsberechtigten, die im Dezember 2001 eine vom Einkommen abhängige Leistung nach diesem Bundesgesetz beziehen, ge​bührt zu den im Dezember 2001 auszuzahlenden Versorgungsleistungen eine Zusatzzahlung, sofern weder sie noch ihr im gemeinsamen Haushalt lebender Ehegatte Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszulage 2001 nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften haben. Die Zusatz​zahlung beträgt für Versorgungsberechtigte, die mit dem Ehegatten im ge​meinsamen Haushalt leben, 500 S (36,34 €) und für die übrigen Versor​gungsberechtigten 350 S (25,44 €). Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine vom Einkommen abhängige Leistung und leben sie im gemeinsamen Haushalt, gebührt die Zusatzzahlung zur jeweils höheren einkommensab​hängigen Versorgungsleistung. Diese Beträge gelten bei der Bemessung einkommensabhängiger Leistungen nach diesem Bundesgesetz und den übrigen Versorgungsgesetzen nicht als Einkommen. 

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 7, ab 1.12.2001)

§ 8e. Gemäß §§ 4 oder 4a abgelehnte Entschädigungsanträge sowie Verfahren, in denen in Hinblick auf diese Bestimmungen eine Antragszu​rückziehung erfolgte, sind von Amts wegen für den Zeitraum ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 wieder aufzuneh​men. Bringen die durch den Entfall der §§ 4 und 4a begünstigten Personen bis zum 30. Juni 2006 einen Antrag auf Zuerkennung von Leistungen nach diesem Bundesgesetz ein, sind diese bei Vorliegen der Voraussetzungen frühestens ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 zu erbringen.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 5, ab 1.7.2005)

§ 8f. (1) § 2 Abs. 1 lit. c Z 1 zweiter Satz ist auch auf jene Impfge​schädigte anzuwenden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bun​desgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 das 30. Lebensjahr schon vollendet haben.

(2) Wenn auf Grund der Bestimmung des § 2 Abs. 1 lit. c Z 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 die für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 zuerkannte und unter Berücksichtigung der jährlichen fiktiven Anpassungen erhöhte Leistung ab dem Inkrafttreten dieses Bundesge​setzes zu mindern wäre, ist der Unterschiedsbetrag als Ausgleich zu belas​sen. Dieser Ausgleich ist bei künftigen Erhöhungen der Leistung gemäß § 2 Abs. 1 lit. c Z 1 zweiter Satz entsprechend zu mindern. Tritt eine Ände​rung in der Sach- oder Rechtslage ein, die die Minderung oder Einstellung jener Leistung, an deren Stelle der Ausgleich gewährt wurde, zur Folge hätte, ist der Ausgleich entsprechend zu mindern oder einzustellen.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 5, ab 1.7.2005)

Einmalzahlung für das Jahr 2010 (§ 8g)
§ 8g. (1) Versorgungsberechtigten mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die im Dezember 2009 Anspruch auf eine einkommensabhängige Rente nach diesem Bundesgesetz haben, gebührt für das Jahr 2010 eine Einmalzahlung in Höhe von 4,2 % der einkommensabhängigen Rente.

(2) Die Einmalzahlung ist mit den Versorgungsansprüchen bis Februar 2010 auszuzahlen.

(3) Die Einmalzahlung gilt nicht als Einkommen im Sinne der Sozialentschädigungsgesetze. Von der Einmalzahlung sind keine Beiträge zur Krankenversicherung zu entrichten.

(BGBl. I Nr. 4/2010, Art. 4, ab 14.1.2010)

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August 1973 in Kraft. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 17 Z 2)

(2) § 8b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 139/1997 tritt mit 1. Jänner 1998 in Kraft. (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 17 Z 2)

(3) § 8c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/1999 tritt mit 1. Jänner 1999 in Kraft. (BGBl. I Nr. 16/1999, Art. 7 Z 2)

(4) Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Dezember 2001 § 8d;


2.
mit 1. Jänner 2002 die §§ 2 Abs. 1 lit. c Z 1, 2a Abs. 2, 3 Abs. 2 und 4, 8b und 8c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 4 Z 8)

(5) 

1.
(durch Art. 2 1. Abschnitt § 2 Abs. 2 Z 12, BGBl. I Nr. 2/2008, ab 1.1.2008 als nicht mehr geltend festgestellt)


2.
§ 3 Abs. 2 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2002 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. (BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 5 Z 3)

(6) Die §§ 2 Abs. 1 lit. c Z 1, 3 Abs. 3 und 5, 8e und 8f in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 und die Aufhebung der §§ 4 und 4a treten mit 1. Juli 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 2 Z 6)

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich


1.
§ 1b Abs. 2 der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsu​mentenschutz,


2.
§ 6 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und


3.
der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit, Sozia​les und Konsumentenschutz,

betraut.

(BGBl. Nr. 278/1991, Art. I Z 8, ab 1.1.1992)
Sonderbestimmungen und Übergangsbestimmungen

Art. Va des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 285/1990:

Für das Jahr 1990 werden folgende Sonderbestimmungen zum Impfscha​dengesetz getroffen:


1.
Zur Versorgungsleistung, die für den Monat Juli 1990 gebührt, ist von Amts wegen eine einmalige Sonderzahlung zu gewähren. Diese Son​derzahlung errechnet sich aus jeweils 1 vH der für den Zeitraum vom 1. Jänner 1990 bis 30. Juni 1990 gebührenden wiederkehrenden Versor​gungsleistungen nach dem Impfschadengesetz, soweit sie der alljährlichen Anpassung unterliegen, einschließlich der Sonderzahlungen. Der sich hier​aus ergebende Betrag ist auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Gro​schen an auf einen Schilling zu ergänzen. Eine Verpflichtung zur Er​las​sung von Bescheiden besteht nicht.


2.
Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 sind die Rentenleistungen nach dem Impfschadengesetz, mit Ausnahme der Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 lit. c Z 1 Impfschadengesetz in Verbindung mit § 23 Abs. 5 Heeresversor​gungsgesetz, mit dem 1,01fachen zu vervielfachen. Der Vervielfachung ist die Rente zugrunde zu legen, auf die nach den am 30. Juni 1990 in Geltung stehenden Vorschriften Anspruch besteht. Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schillingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Gro​schen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schilling zu ergänzen. Eine Verpflichtung zur Erlassung von Bescheiden besteht nicht.

Art. II des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 278/1991:

(1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich Art. I Z 1 (§ 1b) in Verbin​dung mit Art. I Z 4 (§ 2a) mit 1. August 1991, im Übrigen mit 1. Jänner 1992 in Kraft.

(2) Ansprüche gemäß Art. I Z 1 (§ 1b) in Verbindung mit Art. I Z 4 (§ 2a) sind dann gegeben, wenn die den Schaden verursachende Impfung nach dem 31. Juli 1981 durchgeführt wurde.

(3) Sofern die den Schaden verursachende Impfung vor dem 1. August 1991 durchgeführt wurde, gilt § 4 Impfschadengesetz mit der Maßgabe, dass die Dreijahresfrist zur Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung mit Ablauf des 31. Juli 1994 endet.

(4) Verfahren nach dem Impfschadengesetz, die am 31. Dezember 1991 beim Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen anhän​gig sind, sind ab 1. Jänner 1992 durch das örtlich zuständige Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen fortzusetzen. Gleiches gilt für die Ge​währung von Leistungen bereits anerkannter Impfschäden.

(5) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen frühestens mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden.

(6) Anträge nach diesem Bundesgesetz können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag eingebracht werden.
ANHANG – Impfschadengesetz: Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, mit der die Verordnung über empfohlene Impfungen 2006 geändert wird




(BGBl. II Nr. 526/2006, ab 29.12.2006)


Gemäß § 1b Abs. 2 des Impfschadengesetzes, BGBl. Nr. 371/1973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 2/2008, wird ver​ordnet:

§ 1. Impfungen im Sinne des § 1b Abs. 2 des Impfschadengesetzes sind Impfungen - auch in Kombination - gegen


1.
Diphtherie,


2.
Frühsommermeningoencephalitis,


3.
Haemophilus influenzae b,


4.
Hepatitis B,


5.
Masern,


6.
Mumps,


7.
Pertussis (Keuchhusten),


8.
Pneumokokken,


9.
Poliomyelitis (Kinderlähmung),


10.
Rotavirus-Infektionen,


11.
Röteln,


12.
Tetanus (Wundstarrkrampf).

(BGBl. II Nr. 526/2006, ab 29.12.2006)

§ 2. Eine Impfung gegen Tollwut stellt eine Impfung im Sinne des § 1b Abs. 2 des Impfschadengesetzes dann dar, wenn es sich um eine praeexpositionelle Schutzimpfung bei Angehörigen gefährdeter Berufe handelt. (BGBl. II Nr. 223/2003, ab 18.4.2003)

§ 3. Eine Impfung zur Vorbeugung vor Gefahren durch eine aktuelle bioterroristische Bedrohung und eine Impfung im Zusammenhang mit bio​terroristischen Angriffen oder kriegerischen Auseinandersetzungen stellt eine Impfung im Sinne des § 1b Abs. 2 des Impfschadengesetzes dar. (BGBl. II Nr. 223/2003, ab 18.4.2003)

§ 3a. Eine Impfung im Sinne des § 1b Abs. 2 des Impfschadengesetzes ist eine Impfung gegen Neue Influenza A(H1N1), sofern diese mit einem für Österreich zugelassenen Impfstoff erfolgt und wenn und solange die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Influenzapandemie ausgerufen hat. (BGBl. II Nr. 341/2009, Z 1, ab 27.10.2009)

§ 4. Die Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über empfohlene Impfungen vom 17. April 2003, BGBl. II Nr. 223/2003, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 400/2003, tritt mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung außer Kraft. (BGBl. II Nr. 526/2006, ab 29.12.2006)

§ 5. § 3a tritt mit 27. Oktober 2009 in Kraft. (BGBl. II Nr. 341/2009, Z 2)

VERWEISE auf andere Bundesgesetze im Impfschadengesetz

Verweise auf „Bundesberufungskommission“:

§ 3 Abs. 2

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

HVG:                §§ 2 Abs. 1 lit. c u. lit. c Z 1 u. Z 2, lit. d u. lit.d Z 1 bis Z 3, Abs. 2; 3 Abs. 3 u. 4; 8b;     8c Abs. 3
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG:


Fundstelle:

§ 299a ASVG






§ 3 Abs. 5

ASVG







§ 3 Abs. 4
Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186:




§ 17 Abs. 3:






§ 1 Z 2

BG über Schutzimpfungen gegen Pocken, BGBl. Nr. 156/1948:









§ 1 Z 1
BG über Ausnahmen v.d. Impfpflicht gegen Pocken i. d. Kalenderjahren 1977 u. 1978, BGBl. Nr. 167/1977 bzw. i. d. Kalenderjahren 1979 u. 1980, § 3, BGBl. Nr. 563/1978:










§ 1 Z 3
BG über über die sanitätspolizeiliche Grenzkontrolle, § 5, BGBl. Nr. 15/1975:









§ 1 Z 4
Impfgesetz vom 8. April 1874, deutsches RGBl., S. 31, i.d.F. der Kundmachung GBlÖ. 1939, Nr. 936, ab 27. April 1945:









§ 1a
Vertragsbedienstetengesetz 1948 - VBG:










§ 2 Abs.1 lit. c Z 1
KRIEGSGEFANGENENENTSCHÄDIGUNGS-GESETZ – KGEG
KRIEGSGEFANGENENENTSCHÄDIGUNGSGESETZ-KGEG

Novellenverzeichnis - KGEG

Bundesgesetz vom 29. Dezember 2000, BGBl. I Nr. 142/2000, Bud​getbegleitgesetz 2001, 8. Teil Art. 70, unter Berück​sichtigung der seither ergangenen Novelle:





BGBl. I Nr.   70/2001,





BGBl. I Nr.   40/2002,





BGBl. I Nr. 138/2003,





BGBl. I Nr.   90/2005,





BGBl. I Nr.   89/2006,




BGBl. I Nr. 147/2009,





BGBl. I Nr. 111/2010.

Bundesgesetz, mit dem eine Entschädigung für Kriegsgefangene eingeführt wird (KRIEGSGEFANGENENENTSCHÄDIGUNGSGESETZ - KGEG)

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 1, ab 1.1.2001)

Personenkreis (§ 1)
§ 1. Österreichische Staatsbürger, die


1. 
im Verlauf des Ersten oder Zweiten Weltkrieges in Kriegsge​fangenschaft gerieten, oder 


2. 
im Verlauf des Zweiten Weltkrieges oder während der Zeit der Besetzung Österreichs durch die Alliierten Mächte von einer ausländischen Macht aus politischen oder militärischen Gründen festgenommen und angehalten wurden, oder 


3. 
sich auf Grund politischer Verfolgung oder drohender politi​scher Verfolgung im Sinne des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. Nr. 183/1947, außerhalb des Gebietes der Republik Österreich befanden und aus den in Z 2 angeführten Gründen von einer ausländischen Macht festgenommen und nach Be​ginn des Zweiten Weltkrieges angehalten wurden, 

haben Anspruch auf eine Leistung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes.

(BGBl. I Nr. 40/2002, Z 1, ab 1.1.2002)

Ausschlussbestimmung (§ 2)
§ 2. Von der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Geldleistung sind Personen ausgeschlossen, deren Verhalten in Wort oder Tat mit den Gedanken und Zielen eines freien, demokratischen Österreich un​vereinbar war.

§ 3. Anspruchsvoraussetzungen - entfallen. (BGBl. I Nr. 40/2002, Z 2, ab 1.1.2002)
Leistung (§ 4)
§ 4. (1) Anspruchsberechtigten nach diesem Bundesgesetz ge​bührt zwölfmal jährlich eine monatliche Geldleistung in Höhe von 

15,00 Euro, sofern die Gefangenschaft im Sinne des § 1 mindestens drei Monate andauerte,

22,50 Euro, sofern die Gefangenschaft im Sinne des § 1 mindestens zwei Jahre andauerte,

29,50 Euro, sofern die Gefangenschaft im Sinne des § 1 mindestens vier Jahre andauerte und

37,00 Euro, sofern die Gefangenschaft im Sinne des § 1 mindestens sechs Jahre andauerte.
(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 4, ab 1.1.2002; BGBl. I Nr. 90/2005, Art. I Z 1, ab 1.7.2005)

(2) Die Leistung nach Abs. 1 gilt bei der Bemessung von Aus​gleichszulagen aus der gesetzlichen Sozialversicherung und vergleich​barer Leistungen nicht als Einkommen.

Beginn und Ende der Leistung (§ 5)
§ 5. Die Leistung gebührt mit Beginn des Monates, in dem der An​trag gestellt wurde, und erlischt mit dem Ende des Monates, in dem der Anspruchsberechtigte verstirbt.

Anzeigepflicht (§ 6)
§ 6. Anspruchsberechtigte, Anspruchswerber, gesetzliche Vertre​ter und Sachwalter, zu deren Wirkungsbereich die Antragstellung auf Ge​währung oder die Empfangnahme der Leistung nach diesem Bun​desge​setz gehört, sind verpflichtet, jede für die Leistung maßgebende Ände​rung binnen vier Wochen dem zuständigen Entscheidungsträger anzu​zeigen.

Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen (§ 7)
§ 7. Wurden Leistungen zu Unrecht empfangen, so sind sie dem Entscheidungsträger zu ersetzen, wenn der Zahlungsempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der Anzeigepflicht (§ 6) her​beigeführt hat oder wenn der Zahlungsempfänger erkennen musste, dass die Leistung nicht gebührte. Bezüglich des Ersatzes und der He​reinbringung gelten die beim jeweiligen Entscheidungsträger in Voll​ziehung der im § 11 genannten Normen anzuwendenden Bestimmun​gen.

Auszahlung (§§ 8 bis 9)
§ 8. Bezüglich der Auszahlung der Leistung gelten die beim je​wei​ligen Entscheidungsträger in Vollziehung der im § 11 genannten Nor​men anzuwendenden Bestimmungen.

§ 9. (1) Die Leistung wird an den Anspruchsberechtigten ausge​zahlt. Ist der Anspruchsberechtigte geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig, so ist die Leistung dem gesetzlichen Vertreter auszu​zahlen. Ist für einen Anspruchsberechtigten ein Sachwalter bestellt, so ist diesem die Leistung auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren Besorgung er betraut worden ist, die Empfangnahme dieser Leis​tung umfassen.

(2) Die Entscheidungsträger haben die Auszahlung in der Weise zu veranlassen, dass die Leistung von einer allfälligen anderen Geldleis​tung getrennt ausgewiesen wird.

Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit (§ 10)
(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 5, ab 1.1.2001)

§ 10. (1) Die Leistung nach diesem Bundesgesetz unterliegt nicht der Einkommensteuer. 

(2) Die zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Eingaben und Vollmachten sind von den Stempel​ge​bühren, Verwaltungsabgaben sowie Gerichts‑ und Justizverwal​tungs​gebühren befreit.

(3) Die Gebühren für die Zustellung der nach diesem Bundesge​setz gewährten Leistung trägt der Bund.

Entscheidungsträger (§ 11)
§ 11. (1) Zur Entscheidung in Angelegenheiten nach diesem Bun​desgesetz sind zuständig:


1. 
für Bezieher einer Pension oder Rente nach dem


a) 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl.  Nr. 189/1955,


b) 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978,


c) 
Freiberuflichen Sozialversicherungsgesetz (FSVG), BGBl. Nr. 624/1978,


d) 
Bauern‑Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978,


e) 
Notarversicherungsgesetz 1972 (NVG 1972), BGBl. Nr. 66,

der für die Gewährung der Pension oder Rente zuständige Sozialversicherungsträger mit Ausnahme der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt;


(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 6, ab 1.1.2001)


2. 
für Bezieher eines Ruhe‑ oder Versorgungsgenusses, Über​gangsbeitrages, Versorgungsgeldes, Unterhaltsbeitrages oder Emeritierungsbezuges nach


a) 
dem Pensionsgesetz 1965 (PG 1965), BGBl. Nr. 340,


b) 
dem Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979,


c) 
dem Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl. Nr. 159/1958,


d) 
dem Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186,


e) 
Artikel V des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 148/1988 und nach § 163 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333, in der bis 28. Februar 1998 gelten​den Fassung,


f) 
Entschließungen des Bundespräsidenten, mit denen außer​ordentliche Versorgungsgenüsse gewährt wurden, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter; für Personen nach lit. a und f im Be​reich der Österreichischen Post Aktiengesellschaft und der Telekom Austria Aktiengesellschaft die gemäß § 17 Abs. 3 des Poststrukturgesetzes (PTSG), BGBl. Nr. 201/1996, ein​gerichteten nachgeordneten Personalämter; (BGBl. I Nr. 89/2006, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2007)


3. 
für Bezieher eines Ruhe‑ oder Versorgungsgenusses nach


a) 
dem Landeslehrer‑Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302,


b) 
dem Land‑ und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst​rechtsgesetz (LLDG 1985), BGBl. Nr. 296,

der Landeshauptmann; im Bereich des Landes Oberöster​reich für Personen nach lit. a der Landesschulrat; 


4. 
für Bezieher von Renten, Beihilfen oder Ausgleichen nach dem Opferfürsorgegesetz (OFG), BGBl. Nr. 183/1947, der Landeshauptmann;


5. 
für Bezieher einer Pension, eines Ruhe‑ oder Versorgungsge​nusses nach der Bundesbahn‑Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313, oder dem Bundesbahn‑Pensionsgesetz, BGBl. I Nr. 95/2000, die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau; (BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 6 Z 1, ab 6.10.2004; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 101 Z 1, ab 1.1.2012)


6. 
für Bezieher eines Ruhe‑ oder Versorgungsgenusses nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz (VerfGG 1953), BGBl. Nr. 85, der Bundeskanzler;


7. 
für Bezieher von Renten, Beihilfen oder Ausgleichen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl. Nr. 152, Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl. Nr. 27/1964, und für Bezieher einer Hilfeleistung nach dem Verbrechensopferge​setz (VOG), BGBl. Nr. 288/1972, das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen;


8. 
in allen übrigen Fällen das Bundesamt für Soziales und Be​hindertenwesen.

(2) Bezüglich der örtlichen Zuständigkeit gelten die beim jeweili​gen Entscheidungsträger in Vollziehung der im Abs. 1 genannten Normen anzuwendenden Bestimmungen.

Zusammentreffen gleichartiger Ansprüche (§ 12)
§ 12. (1) Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche auf eine Leis​tung nach diesem Bundesgesetz wird diese nur einmal geleistet. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 7, ab 1.1.2001)

(2) In den Fällen des Abs. 1 ist primär der Träger zuständig, ge​genüber dem ein Eigenanspruch besteht, vor dem, gegenüber dem ein Hinterbliebenenannspruch besteht. Subsidiär gilt folgende Rangord​nung:


1. 
Träger der Pensionsversicherung,


2. 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter sowie die Personalämter gemäß § 11 Abs. 1 Z 2, (BGBl. I Nr. 89/2006, Art. 6 Z 2, ab 1.1.2007)


3. 
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, (BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 6 Z 2, ab 6.10.2004; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 101 Z 1, ab 1.1.2012)


4. 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen,


5. 
Landeshauptmann oder Landesschulrat.

Bei gleichrangigen Ansprüchen ist der Träger zuständig, gegenüber dem der höchste Leistungsanspruch besteht. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 7, ab 1.1.2001)

(3) Eine später erworbene zusätzliche Leistung nach § 11 sowie Änderungen der Rechtslage berühren die Zuständigkeit hinsichtlich rechtskräftig entschiedener Ansprüche nicht. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 7, ab 1.1.2001)

(4) Bestehen über die Zuständigkeit Zweifel, bestimmt der Bun​desminister für Soziales und Konsumenten​schutz, welcher Ent​schei​dungsträger zuständig ist. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 7, ab 1.1.2001)

Kostenersatz (§ 13)
§ 13. (1) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) die Auf​wendungen nach diesem Bundesgesetz für die Leistungen gemäß § 4, den Trägern der Pensionsversicherung, der Unfallversicherung und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau weiters die Zustellge​bühren (§ 10 Abs. 3), den entsprechenden Anteil an den Verwal​tungsaufwen​dungen und die sonstigen Aufwendungen zu ersetzen. Für die antei​ligen Ver​waltungsaufwendungen und die sonstigen Aufwendungen werden pau​schal 5 vH der Aufwendungen für die Leistungen gemäß § 4 ersetzt. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 8, ab 1.1.2001; BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 6 Z 3, ab 6.10.2004; BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 101 Z 1, ab 1.1.2012)

(2) Der Bund hat den Entscheidungsträgern (§ 11) den nach Abs. 1 gebührenden Kostenersatz im erforderlichen Ausmaß unter Bedacht​nahme auf seine Kassenlage zu bevorschussen.

Verfahren (§ 14)
§ 14. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt wird, finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 Anwendung.

(2) Für das Verfahren in Rechtsstreitigkeiten, die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz zum Inhalt haben, gelten die auf Pflegegeldleis​tungen anwendbaren Bestimmungen des Arbeits‑ und Sozialgerichts​gesetzes (ASGG), BGBl. Nr. 104/1985, in der jeweils geltenden Fas​sung, sinngemäß. Qualifizierte Personen nach § 40 Abs. 1 ASGG sind in diesen Verfahren auch die Bediensteten der Entscheidungs​träger nach § 11 Abs. 1 Z 1 bis 8.

Antragstellung (§ 15)
§ 15. (1) Leistungen nach diesem Bundesgesetz sind durch Antrag geltend zu machen. Wird der Antrag bei einer anderen Behörde, einem anderen Sozialversicherungsträger, einem Gericht oder einem Ge​meindeamt eingebracht, so ist der Antrag unverzüglich an den zustän​digen Entscheidungsträger weiterzuleiten und gilt als ur​sprünglich bei diesem eingebracht. Der Antragsteller hat die Voraus​setzungen nach § 1 durch Vorlage entsprechender Unterlagen nach​zuweisen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 9, ab 1.1.2001)

(2) Antragsberechtigt gemäß Abs. 1 sind der Anspruchswerber selbst, sein gesetzlicher Vertreter oder sein Sachwalter, wenn er mit der Besorgung dieser Angelegenheit betraut worden ist. Überdies kann ein Antrag auf Zuerkennung der Leistung nach diesem Bundes​gesetz auch durch Familienmitglieder oder Haushaltsangehörige ohne Nach​weis der Bevollmächtigung gestellt werden, wenn kein Zweifel über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis besteht.

(3) Die Leistung kann abgelehnt oder entzogen werden, wenn und solange sich der Anspruchsberechtigte oder Anspruchswerber ohne triftigen Grund weigert, die zur Durchführung des Verfahrens uner​lässlichen Angaben zu machen.

(4) Voraussetzung für eine bescheidmäßige Verfügung nach Abs. 3 ist jedoch, dass der Anspruchsberechtigte oder Anspruchs​werber auf die Folgen seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht worden ist. Eine Nachzahlung für die Zeit der Ablehnung oder Entzie​hung der Leistung hat zu unterbleiben.

Bescheide (§ 16)
§ 16. (1) Bescheide nach diesem Bundesgesetz sind schriftlich zu erlassen.

(2) Bescheide haben auf die Möglichkeit, eine Klage beim zustän​digen Gerichtshof erster Instanz als Arbeits‑ und Sozialgericht bzw. beim Arbeits‑ und Sozialgericht Wien einzubringen, auf die dabei ein​zuhaltende Frist, die Form der Einbringung und auf das Erforder​nis des hinreichend bestimmten Klagebegehrens gemäß § 82 ASGG hinzuwei​sen.

(3) Ergibt sich nachträglich, dass eine Leistung bescheidmäßig in​folge eines wesentlichen Irrtums über den Sachverhalt oder eines of​fenkundigen Versehens zu Unrecht abgelehnt oder entzogen wurde, so ist mit Wirkung vom Tage der Auswirkung des Irrtums oder Ver​sehens der gesetzliche Zustand herzustellen.

Ermittlung und Verarbeitung von Daten (§ 17)
§ 17. Die Entscheidungsträger und Gerichte sind ermächtigt, die auf Grund der im § 11 genannten Normen verarbeiteten Daten von Anspruchsberechtigten oder Anspruchswerbern nach diesem Bundes​gesetz betreffend Generalien, Versicherungsnummer und Zugehörig​keit zum anspruchsberechtigten Personenkreis (§§ 1 und 2) zur Fest​stellung der Gebührlichkeit der Leistung insoweit zu ermitteln und zu verarbeiten, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. (BGBl. I Nr. 40/2002, Z 2, ab 1.1.2002)

Mitwirkung (§ 18)
§ 18. (1) Die Entscheidungsträger und die übrigen Träger der Sozi​alversicherung, die Bezirksverwaltungsbehörden und Ämter der Lan​desregierungen sowie öffentliche Stellen, die über für die Voll​ziehung dieses Bundesgesetzes relevante Daten verfügen, sind ver​pflichtet, auf Verlangen einander sowie den Gerichten die zur Fest​stellung der Ge​bührlichkeit der Leistung erforderlichen Daten im Sinne des Daten​schutzgesetzes betreffend Generalien der Anspruchs​berechtigten oder Anspruchswerber, Versicherungsnummer, Zugehö​rigkeit zum an​spruchsberechtigten Personenkreis (§§ 1 und 2) zu übermitteln. (BGBl. I Nr. 40/2002, Z 2, ab 1.1.2002)

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, auf begründetes Ersuchen der Entscheidungsträger oder der Gerichte im Ermittlungsverfahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken, wenn dies im Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis gele​gen ist. Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Übermittlung von Daten im Sinne des Abs. 1.

(3) Sind in Angelegenheiten nach diesem Bundesgesetz die im § 11 Abs. 1 Z 2, 4, 6, 7 und 8 genannten Entscheidungsträger zustän​dig, so obliegen die Mitwirkung an der Berechnung und Zahlbar​stellung der Leistung sowie die Mitwirkung an der Durchführung von Verfahren nach diesem Bundesgesetz der Bundesrechenzentrum GmbH.

Übertragener Wirkungsbereich (§ 19)
(BGBl. I Nr. 147/2009, Art. 12 Z 1, ab 1.1.2010)

§ 19. (1) Die Sozialversicherungsträger gemäß § 11 Abs. 1 Z 1 haben die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu vollziehen.


(2) Der Entscheidungsträger gemäß § 11 Abs. 1 Z 5 hat die Aufgaben nach diesem Bundesgesetz im übertragenen Wirkungsbereich nach den Weisungen des Bundesministers für Finanzen zu vollziehen.

(BGBl. I Nr. 147/2009, Art. 12 Z 1, ab 1.1.2010)

Verweisungen (§§ 20 bis 21a)
§ 20. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

§ 21. Bringen die im § 1 genannten Personen bis zum 30. Juni 2001 einen Antrag auf Zuerkennung der Leistung nach diesem Bun​desgesetz ein, ist diese bei Vorliegen der Voraussetzungen, frühes​tens ab In​krafttreten dieses Bundesgesetzes, zu erbringen.

§ 21a. Bringen die durch das BGBl. I Nr. 40/2002 begünstigten Personen bis zum 31. Dezember 2002 einen Antrag auf Zuerkennung der Leistung nach diesem Bundesgesetz ein, ist diese bei Vorliegen der Voraussetzungen, frühestens ab 1. Jänner 2002, zu erbringen. Dies gilt auch für Anträge, die vor dem 1. Jänner 2002 eingebracht wurden, unabhängig davon, ob über sie bereits rechtskräftig ent​schieden wurde oder nicht. 

(BGBl. I Nr. 40/2002, Z 3, ab 1.1.2002)

Vollziehung (§ 22)
§ 22. Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt der Bundes​regierung.

Inkrafttreten (§ 23)
§ 23. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2001 in Kraft. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 10)

(2) Titel, § 1 Z 2 und 3, die Überschrift zu § 10, § 11 Abs. 1 Z 1, § 12, § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 70/2001 treten mit 1. Jänner 2001, § 4 Abs. 1 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 8 Z 10)

(3) Die §§ 1, 17, 18 Abs. 1 und 21a in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 40/2002 sowie die Aufhebung des § 3 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. (BGBl. I Nr. 40/2002, Z 4)

(4) § 11 Abs. 1 Z 5, § 12 Abs. 2 Z 3 und § 13 Abs. 1 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 treten mit dem Zeitpunkt, mit dem die ÖBB-Dienstleistungs Gesellschaft mbH ihre Tätigkeit aufnimmt, in Kraft. (BGBl. I Nr. 138/2003, Art. 6 Z 4, ab 6.10.2004)

(5) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 90/2005 tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft. (BGBl. I Nr. 90/2005, Art. I Z 2)

(6) § 11 Abs. 1 Z 2 und § 12 Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 89/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft. (BGBl. I Nr. 89/2006, Art. 6 Z 3)

(7) § 19 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 147/2009 tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft. (BGBl. I Nr. 147/2009, Art. 12 Z 2)
(8) § 11 Abs. 1 Z 5, § 12 Abs. 2 Z 3 und § 13 Abs. 1 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 101 Z 2)
ANHANG – KGEG: Änderung des Bundesbahngesetzes BGBl. Nr. 825/1992 (auszugsweise) 

Administrative Durchführung der Pensionsangelegenheiten sowie der Angelegenheiten nach dem Bundespflegegeldgesetz und dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz

§ 52a. Die ÖBB-Holding AG oder eine von dieser beauftragte Gesellschaft oder Einrichtung führt die Pensionsangelegenheiten aller Personen, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz haben, administrativ durch. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 102 Z 1, ab 1.1.2012)
VERWEISE auf andere Bundesgesetze im KGEG

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

KOVG:  


§ 11 Abs. 1 Z 7
HVG: 



§ 11 Abs. 1 Z 7
OFG:



§§ 1 Z 3; 11 Abs. 1Z 4
VOG:



§ 11 Abs. 1 Z 7
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG:


Fundstelle:

BGBl. Nr. 189/1955:





§ 11 Abs.1 Z 1 lit. a
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991– AVG: 








§ 14 Abs. 1
Arbeits- u. Sozialgerichtsgesetz – ASGG:


ASGG, BGBl. Nr. 104/1985, i.d. jeweils geltenden Fassung:

§ 14 Abs. 2
  
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz – GSVG:

GSVG, BGBl. Nr. 560/1978:




§11 Abs.1 Z 1 lit.b

Freiberufliches Sozialversicherungsgesetz – FSVG:

FSVG, BGBl. Nr. 624/1978:




§ 11 Abs.1 Z 1 lit.c

Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG:

BSVG, BGBl. Nr. 559/1978:




§ 11 Abs.1 Z 1 lit.d

Notarversicherungsgesetz 1972 – NVG:


NVG 1972, BGBl. Nr. 66:




§ 11 Abs.1 Z 1 lit.e

Pensionsgesetz – PG 1965:




PG 1965, BGBl. Nr. 340:





§ 11 Abs.1 Z 2 lit.a
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz – LDG 1984:


LDG 1984, BGBl. Nr. 302:




§ 11 Abs.1 Z 3 lit.a

Land-u.forstwirtschaftliches – LLDG 1985:

LLDG 1985, BGBl. Nr. 296:




§ 11 Abs.1 Z 3 lit.b

Verfassungsgerichtshofgesetz – VerfGG 1953:


VerfGG 1953, BGBl. Nr. 85:




§ 11 Abs.1 Z 6


Dorotheumsgesetz :


Dorotheumsgesetz, BGBl. Nr. 66/1979:



§ 11 Abs.1 Z 2 lit.b

Bundestheaterpensionsgesetz – BThPG:

BThPG, BGBl. Nr. 159/1958:




§ 11 Abs.1 Z 2 lit.c

Epidemiegesetz 1950:





Epidemiegesetz 1950, BGBl. Nr. 186:



§ 11 Abs.1 Z 2 lit.d

Entschließungen d. Bundespräsidenten, mit denen außerordentliche Versorgungsgenüsse gewährt wurden:










§ 11 Abs.1 Z 2 lit.f


Bundesbahn-Pensionsordnung 1966:



Bundesbahn-Pensionsordnung 1966, BGBl. Nr. 313:

§ 11 Abs.1 Z 5


Beamten-Dienstrechtsgesetz – BDG 1979, BGBl. Nr. 333:










§ 11 Abs.1 Z 2 lit.e

Bundesbahn-Pensionsgesetz – BB-PG:



Bundesbahn-Pensionsgesetz, BGBl. Nr. 95/2000:


§ 11 Abs.1 Z 5


Poststrukturgesetz - PTSG:




PTSG, § 17 Abs. 3, BGBl. Nr. 201/1996:



§ 11 Abs.1 Z 2 lit.f

Datenschutzgesetz:














§ 18 Abs. 1

Budgetzbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010:














§ 23Abs. 8

KRIEGSOPFER- UND BEHINDERTENFONDSGESETZ
KRIEGSOPFER- und BEHINDERTENFONDSGESETZ

Novellenverzeichnis – Kriegsopfer- u. Behindertenfondsgesetz
Bundesgesetz vom 19. Oktober 1960, BGBl. Nr. 217, unter Be​rücksichti​gung der seither ergangenen Novellen:





BGBl. Nr. 594/1981,





BGBl. Nr. 648/1989,





BGBl. Nr. 687/1991,





BGBl. Nr. 757/1996,





BGBl. I Nr. 70/2001.

KRIEGSOPFER- und BEHINDERTENFONDSGESETZ

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2002)

§ 1. Zum Zwecke der Fürsorge für Personen, die als Be​schädigte, Witwen, Witwer oder Eltern Rentenleistungen nach dem Kriegsopferversor​gungsge​setz 1957, BGBl. Nr. 152/1957, nach dem Heeresversorgungs​gesetz, BGBl. Nr. 27/1964, nach dem Impfschadenge​setz, BGBl. Nr. 371/1973, oder Hilfeleistungen gemäß § 2 Z 1 des Verbre​chensopfergeset​zes, BGBl. Nr. 288/1972, beziehen, wird der Kriegs​opfer- und Behinder​tenfonds errichtet.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 2, ab 1.1.2002)

§ 2. (1) Der Kriegsopfer- und Behindertenfonds (in den folgenden Be​stimmungen als Fonds bezeichnet) hat Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundesminister für Soziales und Konsumen​tenschutz vertreten. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. V Z 1, ab 1.1.1990; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 3, ab 1.1.2002)

(2) Der Fonds hat seinen Sitz in Wien und wird vom Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz unter Anhö​rung eines Beirates ver​waltet. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. V Z 1, ab 1.1.1990)

(3) Der Bundesminister für Soziales und Kon​sumentenschutz ist ermächtigt, nach Anhörung des Beirates mit der Durchführung der Gewäh​rung von Darlehen (§ 4) die Bundesäm​ter für Soziales und Behindertenwe​sen zu betrauen. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. V Z 1, ab 1.1.1990)

(4) Für die Kosten, die dem Bund aus der Verwaltung des Fonds ent​stehen, hat der Fonds dem Bunde jährlich einen Pauschalbetrag von 0,5 vH der jeweiligen Einkünfte des Vor​jahres zu ersetzen. (BGBl. Nr. 648/1989, Art. V Z 2, ab 1.1.1990)

§ 3. Die Einkünfte des Fonds bestehen aus



a) den Erträgnissen aus eigenen Vermögenswerten,



b) Zuwendungen und sonstigen Einnahmen.

§ 4. (1) Die Mittel des Fonds sind zur Gewährung zinsenfreier Darle​hen an die im § 1 genannten Personen zu verwenden, die einer finan​ziellen Hilfe bedürfen, um

1. 
sich eine Erwerbsmöglichkeit zu verschaffen oder zu erhalten,


2. 
ihren Kindern eine Berufsausbildung zu ermöglichen,


3. 
ein Wohnungsbedürfnis zu befriedigen, notwendige Gebrauchs- oder Einrichtungsgegenstände zu beschaf​fen,


4. 
einem bestehenden oder drohenden eigenen Notstand abzuhelfen oder


5. 
einem bestehenden oder drohenden Notstand eines unterhaltsberechtigten Familienangehörigen abzuhel​fen.

(BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 2, ab 1.1.1992)

(2) Die Höhe eines Darlehens, das aus den Mitteln des Fonds ge​währt wird, soll bei den Beziehern von Rentenleistungen nach dem Kriegsopfer​versorgungsgesetz 1957 den sechzigfachen Betrag der monat​lichen Grund​rente, Witwen-(Witwer-)Beihilfe oder Elternrente, bei den Beziehern von Rentenleistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz den sechzigfachen Betrag der monatlichen Beschä​digtenrente (§ 23 Abs. 3 des Heeresversor​gungsgesetzes), Witwenrente (§ 33 Abs. 1 des Heeresversor​gungsgesetzes),  Witwenbeihilfe (§ 35 des Heeresversorgungsgesetzes) oder Elternrente (§ 44 des Heeresversorgungsgesetzes), bei den Beziehern von Rentenlei​stungen nach dem Impfschadengesetz den sechzigfachen Betrag der monat​lichen Beschädigtenrente (§ 2 Abs. 1 lit. c Z 1 des Impf​schadengesetzes in Verbindung mit § 23 Abs. 3 des Heeresversorgungsge​setzes) oder Witwen​rente (§ 2 Abs. 1 lit. d Z 2 des Impfschadengesetzes in Verbindung mit § 33 Abs. 1 des Heeresversorgungsgesetzes), bei den Be​ziehern von Hilfeleistun​gen nach § 2 Z 1 des Verbrechensopfergesetzes den sechzigfachen Betrag des Ersatzes des Verdienst- oder Unterhaltsent​ganges nicht übersteigen. Empfängern einer Beihilfe oder Elternrente nach dem Kriegsopferversor​gungsgesetz 1957 oder nach dem Heeresversor​gungsgesetz soll jedoch höchstens ein Darlehen in Höhe des sechzigfachen Betrages der Witwen​grundrente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 gewährt werden. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 2, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 4, ab 1.1.2002)

(3) Die Rückzahlung des Darlehens ist durch Abtretung sowie nach Möglichkeit durch Bürgschaften oder Pfandrechte sicherzustellen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 2, ab 1.1.1992)

(4) Auf die Gewährung von Darlehen aus den Mitteln des Fonds be​steht kein Rechtsanspruch. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 2, ab 1.1.1992)

(5) Der Bundesminister für Soziales und Kon​sumentenschutz als Vertreter des Kriegsopfer- und Behindertenfonds hat als Grund​lage für die Gewährung von Darlehen nach Anhörung des Bei​rates (§ 2 Abs. 2) Richt​linien, insbesondere über die Dar​lehenshöhe, die Darlehenslaufzeit, die Darlehensbesicherung und die sonstigen Bedin​gungen zu erlassen. Diese Richt​linien sind im ,,Amtsblatt zur Wiener Zei​tung'' kundzu​machen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 2, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 3, ab 1.1.2002) 

§ 4a. (1) Die Mittel des Fonds können auch für die Gewährung von zinsenfreien Darlehen für Maßnahmen nach §§ 6 und 10a des Behinderten​einstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, zur Verfügung gestellt werden, sofern dadurch die Verwendung der Mittel nach § 4 nicht beeinträchtigt wird. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 5, ab 1.1.2002)

(2) Die dem Fonds im vorangegangenen Kalenderjahr zugeflossenen Zinsenerträge aus dem  Kapitalvermögen sind alljährlich bis spätestens 1. Juli an den Nationalfonds zur besonderen Hilfe für behinderte Menschen (§ 22 des Bundes​gesetzes vom 17. Mai 1990 über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für behinderte Menschen, BGBl. Nr. 283) zu überwei​sen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 3, ab 1.1.1992; BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 5, ab 1.1.2002)

§ 5. (1) Der Beirat (§ 2) besteht aus einem Vorsitzen​den und vier Vertretern der nach dem Kriegsopferversor​gungsgesetz 1957 anspruchsbe​rechtigten Personen. Den Vor​sitz führt der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz oder ein von ihm aus dem Stande der rechts​kundigen Beamten des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz bestellter Vertreter. Die übrigen Mitglieder des Beirates sind vom Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz auf Vorschlag der Ver​einigungen der Kriegsopfer, eines hievon aus dem Kreise der versor​gungs​berechtigten Kriegsblinden, zu bestellen. Für jedes Mitglied des Bei​rates ist ein Ersatzmann zu bestellen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 4, ab 1.1.1992)

(2) Für die Erstattung von Vorschlägen im Sinne des Abs. 1 sind die Vereinigungen der Kriegsopfer berechtigt, die gemäß ihren Statuten für das ganze Bundesgebiet gebil​det sind und ausschließlich die Förderung der wirtschaft​lichen, sozialen und kulturellen Interessen der nach dem Kriegs​opferversorgungsgesetz 1957 anspruchsberechtigten Personen zum Ziele haben. Bestehen mehrere Vereinigungen, auf die diese Voraussetzungen zu​treffen, so haben sie ihre Vorschläge einvernehmlich abzugeben. Kommt ein solches Ein​vernehmen nicht zustande, so entscheidet der Bundesmi​nister für Soziales und Konsumentenschutz über das Vorschlags​recht entspre​chend dem Verhältnis der Mitgliederzahlen dieser Vereinigungen. Die Ver​einigungen sind durch öffent​liche Bekannt​machung im amtlichen Teil der "Wiener Zeitung" auf die Ausübung des Vorschlagsrechtes aufmerksam zu machen.

(3) Der Bundesminister für Soziales und Kon​sumentenschutz hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funktion zu entheben, wenn sie darum ansuchen oder wenn sie die Pflichten ihres Am​tes dauernd vernachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung der Verei​nigungen der Kriegsopfer, auf deren Vorschlag das Mitglied bestellt wor​den ist.

(4) Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der notwendi​gen Fahrkosten und des nach​gewiesenen Verdienstentganges.

(5) Die Funktionsperiode des Beirates beträgt vier Jahre. Nach Ab​lauf der Funktionsperiode hat der alte Beirat die Geschäfte so lange wei​terzufüh​ren, bis der neue Beirat zusammentritt. Die Zeit der Weiterführung der Ge​schäfte durch den alten Beirat zählt auf die vierjährige Funk​tionspe​riode des neuen Beirates. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 5, ab 1.1.1992)

§ 6. (1) Der Beirat kann einzelne seiner Mitglieder allgemein und auf jederzeitigen Widerruf ermächtigen, zu Einzelansuchen um Gewährung eines Darlehens aus den Mitteln des Fonds (§ 4) im Namen des Beirates Stellung zu nehmen.

(2) Der Beirat ist vom Vorsitzenden zu den Sitzungen schriftlich ein​zuberufen. Die Einladungen sind an die Mit​glieder des Beirates so zeitge​recht abzufertigen, dass sie spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zuge​stellt werden.

(3) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens der Vorsitzende und zwei Mitglieder des Beirates anwesend sind. Zu einem Beschlusse des Beirates ist Stimmenmehrheit erfor​derlich. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, dass über die Beratungen des Beirates und die vom Beirate gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufgenommen wird.

§ 7. Die II. Verordnung zum Spielabgabengesetz, BGBl. Nr. 43/1920, tritt mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge​setzes außer Kraft. Der durch diese Verordnung gebildete Kriegsopferfonds wird mit dem gleichen Zeit​punkt aufgelöst. Sein Vermögen einschließlich sämtlicher Forderungen und Ver​bindlichkeiten geht auf den durch dieses Bundesgesetz errichteten Fonds (§ 1) über.

§ 8. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veran​lassten Schrif​ten, Amtshandlungen, Rechtsgeschäfte und Ver​mögensübertragungen sind von den bundesrechtlich geregelten Abgaben, Bundesverwaltungsabgaben sowie Gerichts‑ und Justizverwaltungsgebühren befreit. Der Fonds ist von der Entrichtung der Stempelgebühren hinsichtlich seines Schrif​tenverkehrs mit den öffentlichen Behörden und Ämtern be​freit.

§ 8a. (1) Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz und die Bundesämter für Soziales und Behinder​tenwesen sind insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten im Sinne des Daten​schutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, betref​fend Namen, Geburtsdatum, Fami​lienstand, Wohnsitz (einschließlich Än​derungen) und Vermö​gensver​hältnisse der Darlehenswerber, deren Famili​enangehö​rigen und deren Bür​gen ermächtigt, als dies zur Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 6, ab 1.1.1992)

(2) Alle Behörden, Ämter, Anstalten und Körperschaften des öffentli​chen Rechtes sind verpflichtet, im Ermittlungs​verfahren nach Abs. 1 zur Durchführung dieses Bundesgeset​zes mitzuwirken. Die Mitwirkung kann auch durch Über​mittlung von maschinell lesbaren Datenträgern er​folgen. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 6, ab 1.1.1992)

(3) Der Bundesrechenzentrum GmbH obliegt die Mitwir​kung bei der Zahlbarstellung der Darlehen sowie die Mitwir​kung bei der Durchführung von Verfahren nach diesem Bundes​gesetz. (BGBl. Nr. 687/1991, Art. V Z 6, ab 1.1.1992; BGBl. Nr. 757/1996, Art. III § 32, ab 1.1.1997)

§ 9. entfallen. (BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 6, ab 1.1.1994)

§ 10. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1961 in Kraft.

§ 10a. Es treten in Kraft:


1.
mit 1. Jänner 1994 die Aufhebung des § 9;


2.
mit 1. Jänner 2002 der Titel sowie die §§ 1, 2 Abs. 1, 4 Abs. 2 erster Satz und Abs. 5 und 4a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 70/2001.

(BGBl. I Nr. 70/2001, Art. 6 Z 7)

§ 11. Mit der Vollziehung des § 8 sind das Bundeskanz​leramt, das Bundesministerium für Justiz und das Bundes​ministerium für Finanzen ent​sprechend ihrem Wirkungsbereich betraut; mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz betraut.
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel VII Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 687/1991:

(2) Die Zinsenerträge des Kriegsopferfonds sind dem Nationalfonds für behinderte Menschen erstmals für das Kalenderjahr 1991 zu überwei​sen.
VERWEISE auf andere Bundesgesetze im Kriegsopfer- und Behindertenfondsgesetz

Behinderung – Pflege – Sozialentschädigung:

BEinstG:





§ 4a Abs. 1
KOVG:  





§§ 1; 4 Abs. 2; 5 Abs. 1 u. 2
HVG: 






§§ 1; 4 Abs. 2

VOG:






§§ 1; 4 Abs. 2

Impfschadengesetz:




§§ 1; 4 Abs. 2

Datenschutzgesetz, BGBl. Nr. 565/1978:








§ 8a Abs. 1
ANHÄNGE-Allgemein
ANHANG – BSAG (für alle Gesetze-IV – außer: BPGG; OFG; Kriegsopfer- u. Behindertenfondsgesetz)

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesamt für Soziales und Be​hinder​tenwesen errichtet wird (Bundessozialamtsgesetz - BSAG)
(Art. 1 des Bundessozialämterreformgesetzes - BSRG, BGBl. I Nr. 150/2002; Art. 1, ab 1.1.2003)

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

§ 1. (1) Zur Besorgung der im § 2 angeführten Aufgaben wird ein Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Bundessozialamt – BSB) mit Sitz in Wien errichtet. Das Bundessozialamt ist eine dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz unmit​telbar nachgeordnete Dienstbehörde.

(2) In der Landeshauptstadt eines jeden Bundeslandes ist eine Landesstelle einzurichten. Außenstellen können mit Zustimmung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz einge​richtet werden, soweit dies zur Erfüllung der Auf​gaben zweckmäßig ist.

Aufgaben

§ 2. (1) Dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen obliegen die Aufgaben und Befugnisse, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes von den Bundesämtern für So​ziales und Behindertenwesen (BGBl. I Nr. 314/1994) wahrgenommen werden. 

(2) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen tritt in alle Rechte und Pflichten der Bundesämter für Soziales und Behin​dertenwesen zum jeweiligen Wirksamkeitszeitpunkt ein; insbeson​dere sind offene Verfahren fortzuführen.

(3) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat das Schlichtungsverfahren gemäß §§ 14 ff des Bundes-Behindertengleich​stellungsgesetzes (BGStG), BGBl. I Nr. 82/2005, durchzuführen. (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2006)

(4) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben hat sich das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen nach Maßgabe der Bestimmun​gen der §§ 4 und 5 der Landesstellen zu bedienen. (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 1, ab 1.1.2006)

Leitung

§ 3. (1) Die Leitung des Bundesamtes für Soziales und Behin​dertenwesen obliegt dem Amtsleiter/der Amtsleiterin, die Leitung der Landesstellen jeweils einem Landesstellenleiter/einer Landesstellen​leiterin.

(2) Die Funktion der Amtsleitung wird durch die befristete Betrauung einer Person für einen Zeitraum von fünf Jahren besetzt; neuerliche befristete Betrauungen sind zulässig. (BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 20 Z 1, ab 11.12.2004)

(3) entfallen. (BGBl. I Nr. 111/2010, 8. Hauptstück, Art. 106, ab 31.12.2010)

Aufgaben des Amtsleiters/der Amtsleiterin

§ 4. (1) Der Amtsleiter/Die Amtsleiterin hat jene Angelegen​heiten zu koordinieren, die über den Bereich eines Bundeslandes hin​aus gehen oder hinsichtlich derer eine gesamtösterreichisch ein​heitli​che Vorgangsweise erforderlich ist.

(2) Der Amtleiter/Die Amtsleiterin hat zu sorgen für


1. 
die einheitliche Umsetzung der Zielvorgaben des Bundes​ministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,


2. 
die Koordination und Sicherstellung eines einheitlichen Vor​gehens der Landesstellen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten,


3. 
die Voraussetzungen zur Aufgabenerfüllung durch geeignete organisatorische und personelle Maßnahmen und die Erstat​tung von Vorschlägen hinsichtlich der personellen und fi​nan​ziellen Ressourcen an den Bundesminister für Arbeit, Sozia​les und Konsumentenschutz,


4. 
Maßnahmen der Qualitätssicherung.

Aufgaben des Landesstellenleiters/der Landesstellenleiterin

§ 5. (1) Die Aufgaben gemäß § 2 obliegen dem Landesstellen​leiter/der Landesstellenleiterin, soweit sie nicht gemäß § 4 dem Amtsleiter/der Amtsleiterin vorbehalten sind.

(2) Dem Landesstellenleiter/Der Landesstellenleiterin obliegen im jeweiligen Bundesland insbesondere die folgenden Aufgaben:


1. 
Koordinierung der Maßnahmen der Landesstelle mit Tätigkei​ten der Gebietskörperschaften, Interessenvertretun​gen und sonstiger Einrichtungen,


2. 
eigenständige Planung, Erarbeitung und Umsetzung von regio​nalen arbeitsmarktpolitischen Programmen für behin​derte Menschen einschließlich des eigenverantwortlichen Ab​schlusses entsprechender Verträge,


3. 
Führung der laufenden Geschäfte wie z.B. die Organisation der ärztlichen Begutachtung,


4. 
Vertretung der Landesstelle nach außen,


5. 
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb von Integrativen Betrieben im Sinne des § 11 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2006)


6. 
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit den Schlichtungsverfahren gemäß §§ 14 ff BGStG. (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 2, ab 1.1.2006)

Übertragung von Aufgaben

§ 6. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz kann die Besorgung bestimmter Aufgaben an eine oder meh​rere Landesstellen übertragen, sofern dies aus Grün​den der Zweck​mäßig​keit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis geboten ist.

Überleitung der Bediensteten

§ 7. (1) Bedienstete der Bundesämter für Soziales und Behin​dertenwesen sind mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Be​dienstete des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen. Hin​sichtlich des Dienstortes tritt dadurch bis zur Erlassung einer neuen Geschäftseinteilung keine Änderung ein.

(2) Die Bestimmungen der Reisegebührenvorschrift, BGBl. Nr. 133/1955, sind auf diese Versetzungen nicht anzuwenden.

§ 8. (1) Die zum 31. Dezember 2002 mit der Funktion der Lei​tung der Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg betrauten Bediensteten werden mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu Landesstellenleitern/Landesstellenleiterinnen für das jeweilige Bun​desland.

(2) Alle übrigen zum 31. Dezember 2002 mit einer Funktion betrauten Bediensteten der Bundessozialämter mit Ausnahme der Be​diensteten, die mit der Funktion der Amtsleitung bzw. der stell​vertre​tenden Amtsleitung des Bundesamtes für Soziales und Behin​derten​wesen Wien Niederösterreich Burgenland betraut sind, behal​ten diese bis zur Erlassung einer neuen Geschäftseinteilung.

(3) Die gewählten Personalvertretungsorgane der Bundesso​zi​al​ämter werden zu Personalvertretungsorganen der Landesstellen des Bundessozialamtes. Hinsichtlich der Bediensteten jener Organi​sati​onseinheiten, die dem Amtsleiter/der Amtleiterin unmittelbar unter​stellt werden, ist das Personalvertretungsorgan der Landesstelle zu​ständig, an der der jeweilige Arbeitplatz dieser Bediensteten einge​richtet ist.

Bezugnahmen in anderen Bundesgesetzen

§ 9. (1) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf die Bundes​ämter für Soziales und Behindertenwesen oder auf ein bestimmtes Bundes​amt für Soziales und Behindertenwesen Bezug genommen wird, gilt dies als Bezugnahme auf das Bundesamt für Soziales und Behinder​tenwesen im Sinne dieses Bundesgesetzes. (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2006)

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. (BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 3, ab 1.1.2006)

Inkrafttreten
§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft.

(2) Das Bundesgesetz über die Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen (Art. 33 des Arbeitsmarktservice-Begleitgesetzes, BGBl. Nr. 314/1994) wird mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aufgehoben. Die Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien Niederösterreich Burgenland werden mit diesem Zeitpunkt auf​gelöst.

(3) § 3 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2004 sowie die Aufhebung des § 3 Abs. 2 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(BGBl. I Nr. 136/2004, Art. 20 Z 2, ab 11.12.2004)

(4) § 2, § 5 Abs. 2 und § 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft.

(BGBl. I Nr. 82/2005, Art. 4 Z 4)

§ 11. Organisatorische und personelle Maßnahmen im Zusam​menhang mit der Errichtung des Bundesamtes für Soziales und Be​hindertenwesen und der Einrichtung der Landesstellen können bereits von dem der Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an durchgeführt werden. Insbesondere können die Funktionen der Amts​leitung sowie der Landesstellenleitungen für Burgenland, für Nieder​österreich und für Wien ausgeschrieben werden. 

Vollziehung

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut.

ANHANG – BBKG (für alle Gesetze-IV – außer: BPGG; OFG; Kriegsopfer- u. Behindertenfondsgesetz; KGEG)

Bundesgesetz, mit dem eine Bundesberufungskommission für Sozial​ent​schädi​gungs- und Behindertenangelegenheiten errichtet wird (Bundesbe​rufungs​kommissions​gesetz - BBKG)

(Art. 2 des Bundessozialämterreformgesetzes - BSRG, BGBl. I Nr. 150/2002, Art. 2, ab 1.1.2003)

§ 1. Beim Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumen​tenschutz wird eine Bundesberufungskommission für Sozialentschädi​gungs- und Behindertenangelegenheiten errichtet.

§ 2. Die Bundesberufungskommission entscheidet in zweiter und letzter Instanz in Angelegenheiten des Kriegsopferversorgungs​gesetzes 1957 (§ 78 KOVG 1957), des Heeresversorgungsgesetzes (§ 74 HVG), des Impfschadengesetzes (§ 3 Impfschadengesetz), des Verbrechensopferge​setzes (§ 9 Abs. 2 VOG), des Behindertenein​stellungsgesetzes (§ 19a Abs. 1 BEinstG) und des Bundesbehinder​tengesetzes (§§ 38 Abs. 3 und 45 Abs. 3 BBG). (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 1, ab 1.1.2005 – Angelegen​heiten des VOG, ab 1.7.2005)

§ 3. (1) Die Bundesberufungskommission besteht aus dem/der Vor​sitzenden sowie den erforderlichen Stellvertretern, Senatsvorsit​zenden, Beisitzern und Ersatzmitgliedern.

(2) Die Bundesberufungskommission hat in Senaten zu ent​scheiden. Die Senate haben aus dem/der Senatsvorsitzenden und in Angelegenheiten des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Hee​resversorgungsgeset​zes, des Impfschadengesetzes und des Verbre​chensopfergesetzes aus drei Beisitzern, in Angelegenheiten des Be​hinderteneinstellungsgesetzes und des Bundesbehindertengesetzes aus zwei Beisitzern zu bestehen. Jedes Mitglied der Bundesberu​fungskommission darf mehreren Se​naten angehö​ren. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 2, ab 1.7.2005)

(3) Die Anzahl der Senate der Bundesberufungskommission ist vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zu bestim​men.

§ 4. (1) Der/Die Vorsitzende der Bundesberufungskommission, die Stellvertreter, Senatsvorsitzenden, Beisitzer und Ersatzmitglieder sind vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.

(2) In Angelegenheiten des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Heeresversorgungsgesetzes, des Impfschadengesetzes und des Verbre​chensopfergesetzes sind die ersten und zweiten Beisitzer und die Ersatz​mitglieder unter Bedachtnahme auf die Vorschläge je​ner Interessenvertre​tung, die die größte Anzahl von Versorgungsbe​rechtigten nach diesen Bundesge​setzen vertritt, zu bestellen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 2, ab 1.7.2005)

(3) In Angelegenheiten der Vorschreibung von Ausgleichs​taxen so​wie der Gewährung von Prämien nach §§ 9 und 9a des Be​hindertenein​stellungsgesetzes sind die ersten Beisitzer und die Er​satzmitglieder unter Bedachtnahme auf die Vorschläge der Bundes​arbeitskammer zu bestellen.

(4) In Angelegenheiten der Abgeltung der Normverbrauchsab​gabe und der Ausstellung von Behindertenpässen nach §§ 36 und 40 des Bun​desbehindertengesetzes sowie in Angelegenheiten des Fest​stellungsverfah​rens nach § 14 des Behinderteneinstellungs​gesetzes sind die ersten Beisit​zer und die Ersatzmitglieder unter Be​dacht​nahme auf die Vorschläge der im § 10 Abs. 1 Z 6 des Bundes​behin​dertengesetzes genannten Vereinigung zu bestellen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 3, ab 1.1.2005)

(5) In Angelegenheiten des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Heeresversorgungsgesetzes, des Impfschadengesetzes und des Verbre​chensopfergesetzes sind die dritten Beisitzer und die Er​satzmitglieder sowie in Angele​genheiten nach Abs. 4 die zweiten Beisitzer und die Er​satzmitglieder unter Bedachtnahme auf die Vor​schläge des Bundesamtes für Sozia​les und Behindertenwesen zu bestellen. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 2, ab 1.7.2005)

(6) In Angelegenheiten nach Abs. 3 sind die zweiten Beisitzer und die Ersatzmitglieder unter Bedachtnahme auf die Vorschläge der Wirt​schaftskammer Österreich zu bestellen.

(7) Der Bundesberufungskommission dürfen nur österreichi​sche Staatsbürger angehören, die eigenberechtigt und in den Natio​nalrat wähl​bar sind. Der/Die Vorsitzende (Stellvertreter/in) und die Senatsvorsitzen​den (Ersatzmitglieder) müssen rechtskundig sein und dürfen nicht dem Aktivstand der Richter angehören. Bedienstete des Bundesamtes für Sozi​ales und Behindertenwesen sind von der Funk​tion eines/einer Vorsitzen​den, eines/einer Senatsvorsitzenden oder eines/einer Beisitzers/Beisitzerin aus​geschlossen.

(8) Zu Mitgliedern der Bundesberufungskommission sollen nur Per​sonen bestellt werden, die auf dem Gebiete des Sozialrechtes über beson​dere Erfahrungen verfügen.

(9) Nach Ablauf der fünfjährigen Funktionsperiode hat die alte Bun​desberufungskommission die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis die neue Bundesberufungskommission zusammentritt. Die Zeit der Weiterfüh​rung der Geschäfte durch die alte Bundesberufungs​kommission zählt auf die Funktionsperiode der neuen Bundesberu​fungskommission.

§ 5. Die Mitglieder der Bundesberufungskommission sind zur ge​wissenhaften Ausübung ihrer Funktion und zur Verschwiegenheit über die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Um​stände ver​pflichten. 

§ 6. Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumenten​schutz hat ein Mitglied der Bundesberufungskommission von seiner Funk​tion zu entheben,



1. wenn es dies beantragt hat;



2. wenn eine der Voraussetzungen für die Bestellung wegge​fallen ist;



3. wenn es die Pflichten seines Amtes vernachlässigt.

§ 7. (1) Den Mitgliedern der Bundesberufungskommission ge​bührt eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Die Höhe der Vergütung hat der Bun​desminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im Ein​vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen.

(2) Die Mitglieder der Bundesberufungskommission, die im aktiven öffentlichen Dienst stehen, haben Anspruch auf den Ersatz der Reisege​bühren nach den für sie geltenden Vorschriften; den übri​gen Mitgliedern gebührt der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten unter sinngemäßer Anwendung der für Schöffen und Geschworene geltenden Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. Dem/Der Vorsit​zenden (Stellvertreter/in) und den Senatsvorsitzenden (Ersatzmitgliedern) ist der Fahrpreis für die höchste Wagenklasse, wenn aber das benützte Be​förderungsmittel diese Klasse nicht führt, für die nächstniedrigere tatsäch​lich geführte Klasse, zu ersetzen.

§ 8. (1) Die Leitung der Bundesberufungskommission obliegt, so​weit nicht die Beschlussfassung Senaten vorbehalten ist, dem/der Vorsit​zenden der Bundesberufungskommission, für den Fall seiner/ihrer Verhin​derung dem/der Stellvertreter/in.

(2) Der/Die Vorsitzende der Bundesberufungskommission hat die Geschäfte auf die einzelnen Senate tunlichst gleichmäßig zu ver​teilen.

(3) Die Geschäftseinteilung der Senate der Bundesberufungs​kom​mission ist unter Anführung der Namen der Senatsmitglieder und ihrer Stellvertreter auf einer Amtstafel des Bundesamtes für Soziales und Be​hindertenwesen sowie im Internet ersichtlich zu machen.

§ 9. (1) Über die Berufung gegen einen Bescheid des Bundes​amtes für Soziales und Behindertenwesen entscheidet der zuständige Senat der Bundesberufungskommission. An einer mündlichen, par​teiöffentlichen Verhandlung (§§ 40 bis 44 des Allgemeinen Verwal​tungsverfahrensgesetzes 1991), an der Beratung und Beschlussfas​sung eines Senates haben alle Mitglieder teilzunehmen. Die Beratung und Abstimmung erfolgt unter Ausschluss der Parteien.

(2) Die Verhandlung, die Beratung und Abstimmung werden vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden des Senates geleitet. Der/Die Vorsit​zende gibt seine/ihre Stimme zuletzt ab. Die Beisitzer stimmen in der Rei​henfolge ihrer Bestellung ab. Kein Mitglied des Senates darf die Abstim​mung über eine zur Beschlussfassung ge​stellte Frage verweigern. Zu jedem Beschluss ist Stimmenmehrheit erforderlich. Bei Stimmengleichheit ent​scheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

(3) Über die Abstimmung des Senates ist ein besonderes Pro​tokoll (Abstimmungsprotokoll) zu führen. Den Parteien steht kein Recht auf Ein​sichtnahme in dieses Protokoll zu.

(4) Bleibt ein Mitglied des Senates bei der Abstimmung in der Min​derheit, so ist seine Meinung unter Anführung der maßgebenden Gründe in das Abstimmungsprotokoll aufzunehmen.

§ 10. Für die sachlichen und personellen Erfordernisse der Bundes​berufungskommission hat das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz aufzukommen. Insbesondere hat das Bundesministe​rium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz die er​forderliche Zahl an Schriftführern bereitzustellen. Zur Führung der laufenden Geschäfte, insbesondere zur Vorbereitung der Verhand​lungen, Führung der Proto​kolle, Durchführung der Beschlüsse und Besorgung der Kanzleigeschäfte ist ein Büro einzurichten. 

§ 11. (1) Die vor dem 1. Jänner 2003 in den Bereichen des Kriegsop​ferversorgungsgesetzes 1957, des Heeresversorgungsgeset​zes und des Impfschadengesetzes bestehenden Berufungsbehörden haben die Ge​schäfte nach der bis 31. Dezember 2002 geltenden Rechtslage so lange weiterzuführen, bis die für die Zeit ab 1. Jänner 2003 zu bestellende Bun​desberufungskommission zusammentritt. Die Zeit der Weiterführung der Geschäfte durch die Berufungsbehör​den zählt auf die erste Funktionsperi​ode der Bundesberufungskom​mission. Mit dem Zusammentreten der Bun​desberufungskommission geht die Zuständigkeit der bisherigen Beru​fungsbehörden auf die neue Behörde über. Im Zeitpunkt des Zusammen​tretens noch nicht rechtskräftig abgeschlossene Verfahren sind von der Bundesberu​fungskommission fortzuführen. Die Bestellung der Mitglieder für die Bundesberufungskommission kann bereits vor dem 1. Jänner 2003 vorgenommen werden.

(2) Den Mitgliedern der Bundesberufungskommission gebührt in den Bereichen des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, des Heeresver​sorgungsgesetzes und des Impfschadengesetzes bis zu einer Festsetzung gemäß § 7 Abs. 1 eine Vergütung für ihre Tätigkeit in der vor dem 1. Jänner 2003 gültigen Höhe.

(3) Die Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Sozi​ales BGBl. Nr. 636/1991 wird aufgehoben. Ihr Inhalt ist im Bereich des Hee​resversorgungsgesetzes und des Impfschadengesetzes als Verwaltungsver​ordnung weiter anzuwenden. Diese kann durch Ver​waltungsverordnung gemäß § 7 Abs. 1 abgeändert werden.

(4) Die Mitglieder des für die Angelegenheiten des Verbre​chensop​fergesetzes zuständigen Senates sind für die erste Funktions​periode bis zum 31. Dezember 2007 zu bestellen. Für jede weitere Funktionsperiode gilt § 4 Abs. 1. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 4, ab 1.7.2005)

§ 11a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen an​derer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils gel​tenden Fas​sung anzuwenden. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 5, ab 1.1.2005)

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bun​desmi​nister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut.

§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. (BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 6)

(2) 

1. 
§ 2 mit Ausnahme der Angelegenheiten des Verbre​chens​opfergesetzes sowie die §§ 4 Abs. 4 und 11a in der Fassung des Bundesge​setzes BGBl. I Nr. 48/2005 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft.


2. 
§ 2 hinsichtlich der Angelegenheiten des Verbrechensopfer​geset​zes, § 3 Abs. 2 zweiter Satz, § 4 Abs. 2 und 5 sowie § 11 Abs. 4 in der Fas​sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2005 treten mit 1. Juli 2005 in Kraft.

(BGBl. I Nr. 48/2005, Art. 6 Z 6)

ANHANG – Anschriften des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen – Landesstellen (für alle Gesetze-IV – außer: BPGG; OFG; Kriegsopfer- u. Behindertenfondsgesetz)

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

1010 Wien, Babenbergerstraße 5



059988; 









Fax: 059988-2266

Landesstelle Wien

1010 Wien, Babenbergerstraße 5



059988; 









Fax: 059988-2266

Landesstelle Niederösterreich

3100 St. Pölten, Grenzgasse 11, Top 3


059988;









Fax: 059988-7699

Landesstelle Burgenland

7000 Eisenstadt, Hauptstraße 33a



059988; 









Fax: 059988-7412

Landesstelle Oberösterreich

4021 Linz, Gruberstraße 63




059988-4999; 









Fax: 059988-4400

Landesstelle Salzburg

5020 Salzburg, Auerspergstraße 67a,


059988-3999;









Fax: 059988-3499

Landesstelle Tirol

6010 Innsbruck, Herzog Friedrichstraße 3


059988-7199;









Fax: 059988-7075

Landesstelle Vorarlberg

6903 Bregenz, Rheinstraße 32/3



059988;   









Fax:  059988-7205

Landesstelle Steiermark

8021 Graz, Babenbergerstraße 35



059988; 









Fax:  059988-6899

Landesstelle Kärnten

9010 Klagenfurt, Kumpfgasse 23-25



059988; 









Fax:  059988-5888

